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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 6 Minuten 

Vor s i t zen der Frasz: Ich e r ö f f n e 
die 488. Sitzung des Bundesrate.s. 

Das Amtliche Protokoll der 487. Sitzung des 
Bundesrates vom 27. Mai 1987 ist aufgelegen, 
unbeanstandet geblieben und gilt daher als 
genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t ha ben sich die Bundes­
räte Schipani und Ing. Eder. 

Ich darf recht herzlich den im Hause 
erschienenen Herrn Bundesminister Dr. 
Franz Löschnak begrüßen. (Allgemeiner Bei­
fal1.) 

Ich begrüße genauso herzlich Herrn Lan­
deshauptmann Dr. Herbert Keßler, der den 
weiten Weg aus Vorarlberg zu uns gefunden 
hat. (Allgemeiner Beifal1.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Vorsitzender: Eingelangt sind drei Anfrage­
beantwortungen, die den Anfragestellern 
übermittelt wurden. 

Die Anfragebeantwortungen wurden ver­
vielfältigt und auch an alle übrigen Bundes­
räte verteilt. 

Eingelangt sind zwei Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates vom 4. Juni 1987 betreffend 
Veräußerungen und Belastungen von unbe­
weglichem Bundesvermögen. 

Wie in den Erläuterungen der Regierungs­
vorlagen (95 und 124 der Beilagen) hiezu aus­
geführt wird, unterliegen diese Beschlüsse im 
Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG nicht dem Ein­
spruchsrecht des Bundesrates. 

Eine weitere geschäftsordnungsmäßige 
Behandlung der vorliegenden Beschlüsse des 
Nationalrates durch den Bundesrat ist daher 
nicht vorgesehen. 

Eingelangt sind weiters jene Beschlüsse 
des Nationalrates, die Gegenstand der heuti­
gen Tagesordnung sind, ausgenommen jene 
drei Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
betreffend eine Allgemeine Auskunftspflicht 
der Gebietskörperschaften, deren Einlangen 
bereits in der letzten Sitzung verlautbart wor­
den ist. 

Ich habe die nunmehr eingelangten Vorla-

\ 

gen den in Betracht kommenden Ausschüs-
sen zur Vorberatung zugewiesen. 

Die Ausschüsse haben diese Vorlagen einer 
Vorberatung unterzogen. Die diesbezüglichen 
schriftlichen Ausschußberichte . liegen vor. 

Im Hinblick auf ein mir zugekommenes 
Ersuchen, im Sinne des § 44 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung, eine Abstandnahme von 
der 24stündigen Aufliegefrist dieser Aus­
schußberichte vorzuschlagen, habe ich diese 
Vorlagen und die drei vorerwähnten Geset­
zesbeschlüsse des Nationalrates, die vom 
zuständigen Ausschuß schon früher vorbera­
ten worden sind, sowie die Wahl der beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesra­
tes sowie von zwei Schriftführern und zwei 
Ordnern für das 2. Halbjahr 1987 auf die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung gestellt. 

Ich ersuche jene Bundesräte, die mit dem 
Vorschlag, von der Aufliegefrist der Aus­
schußberichte Abstand zu nehmen, einver­
standen sind, um ein Handzeichen. - Die ist 
somit einstimmig angenommen. 

Wird zur Tagesordnung das Wort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Behandlung der Tagesordnung 

Vorsitzender: Aufgrund eines mir zugekom­
menen Vorschlages beabsichtige ich, die 
Debatte über die Punkte 1 bis 3 sowie 10 und 
11 der Tagesordnung zusammenzufassen. 

Die Punkte 1 bis 3 sind 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
15. Mai 1987 betreffend 

eine Änderung des Bundes-Verfassungsge­
setzes in der Fassung von 1929 und 

ein 
sowie 

Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz 

ein Auskunftspflichtgesetz. 

Die Punkte 10 und 11 sind 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
4. Juni 1987 betreffend 

ein Bundesgesetz über den Abschluß von 
Kooperationsvereinbarungen mit internatio­
nalen Finanzinstitutionen und 
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Vorsitzender 

ein Bundesgesetz über die Leistung eines 
Beitrages zum Asiatischen Entwicklungs­
fonds und zum Technischen Hilfe Sonder­
fonds der Asiatischen Entwicklungsbank. 

Wird dagegen ein Einwand erhoben? 
Dies ist nicht der Fall. 

Es bleibt somit bei der bekanntgegebenen 
Zusammenfassung der Debatte. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundesver­
fassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 

wird (3241 und 3246 der Beilagen) 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundes­
grundsatzgesetz über die Auskunftspfiicht 
der Verwaltung der Länder und Gemeinden 
(Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz) (3242 und 

3247 der Beilagen) 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Auskunftspfiicht der Verwaltung des 
Bundes und eine Änderung des Bundesmini­
steriengesetzes 1986 (Auskunftspfiichtgesetz) 

(3243 und 3248 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zu den Punk­
ten 1 bis 3, über die die Debatte unter einem 
abgeführt wird. 

Es sind dies: 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
15. Mai 1987 betreffend 

ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 geändert wird, 

ein Bundesgrundsatzgesetz über die Aus­
kunftspflicht der Verwaltung der Länder und 
Gemeinden (Auskunftspflicht-Grundsatzge­
setz) und 

ein Bundesgesetz über die Auskunftspflicht 
der Verwaltung des Bundes und eine Ände­
rung des Bundesministeriengesetzes 1986 
(Auskunftspflichtgesetz ). 

Berichterstatter über die Punkte 1 bis 3 ist 
Herr Bundesrat Bieringer. Ich bitte um die 
Berichterstattung. 

Berichterstatter Bieringer: Herr Vorsitzen-

der! Herr Bundesminister! Herr Landeshaupt­
mann! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! Ich bringe den Bericht des Ausschusses 
für Verfassung und Föderalismus über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Mai 1987 betreffend ein Bundesverfas­
sungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird. 

Die gegenständliche Novelle zur Bundes­
verfassung sieht eine Neufassung der Bestim­
mungen des Art. 20 Abs. 3 über die Amtsver­
schwiegenheit vor. Künftig soll nicht mehr 
jedes Geheimhaltungsinteresse einer Gebiets­
körperschaft, sondern nur mehr die taxativ 
aufgezählten Interessen eine Geheimhaltung 
rechtfertigen. Ferner soll die Amtsverschwie­
genheit im Fall des überwiegenden Interesses 
der Parteien geboten sein. 

Weiters wird in einem neuen Abs. 4 des 
Art. 20 B-VG die Normierung einer allgemei­
nen Auskunftspflicht aller mit Aufgaben der 
Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung 
betrauten Organe sowie der Organe anderer 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes vor­
geschlagen. Berufliche Vertretungen sind 
jedoch nur gegenüber den ihnen jeweils Zuge­
hörigen auskunftspflichtig. Die näheren 
Regelungen über die Auskunftspflicht der 
Organe der Länder und Gemeinden sowie der 
durch Landesgesetzgebung zu regelnden 
Selbstverwaltung sollen im Rahmen eines 
Grundsatzgesetzes des Bundes durch Ausfüh­
rungsgesetze der Länder und im übrigen 
durch Bundesgesetz getroffen werden. 

Da der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates Länderkompetenzen ein­
schränkt, bedarf er der Zustimmung des Bun­
desrates gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG. 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
lismus hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 26. Mai 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, dem vorliegen­
den Gesetzesbeschluß die verfassungsmäßige 
Zustimmung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Verfassung und Föderalismus somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

Dem Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundesver­
fassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird, wird die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilt. 
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Bieringer 

Ich bringe zweitens den Bericht des Aus­
schusses für Verfassung und Föderalismus 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundesgrund­
satzgesetz über die Auskunftspflicht der Ver­
waltung der Länder und Gemeinden (Aus­
kunftspflicht-Grundsa tzgesetz). 

Aufgrund der vorgesehenen Neufassung 
des Art. 20 B-VG über eine allgemeine Aus­
kunftspflicht (siehe 3246 d. B.) hat der gegen­
ständliche Beschluß über ein Bundesgrund­
satzgesetz Bestimmungen über die Aus­
kunftspflicht der Organe der Länder, der 
Gemeinden sowie der durch die Landesge­
setzgebung zu regelnden Selbstverwaltung 
zum Inhalt. Vorgesehen ist insbesondere, daß 
jedermann das Recht hat, Auskunft zu verlan­
gen, die Landesgesetzgebung Bestimmungen 
zu erlassen hat, in welchem Umfang und in 
welcher Weise Auskünfte zu erteilen sind, 
weiters eine Frist festzulegen ist, innerhalb 
der die Auskunft zu erfolgen hat, und für den 
Fall der Verweigerung einer Auskunft über 
den Antrag ein Bescheid zu erlassen ist. 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
lismus hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 26. Mai 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. Weiters empfiehlt der 
Ausschuß, der Fristsetzung für die Erlassung 
von Ausführungsgesetzen im § 7 Abs. 3 im 
Sinne des Art. 15 Abs. 6 B-VG zuzustimmen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Verfassung und Föderalismus somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bun­
desgrundsatzgesetz über die Auskunftspflicht 
der Verwaltung der Länder und Gemeinden 
(Auskunftspflicht-Grundsatzgesetz) wird kein 
Einspruch erhoben. 

2. Der im § 7 Abs. 3 enthaltenen Fristset­
zung für die Erlassung von Ausführungsgeset­
zen wird zugestimmt. 

Ich bringe drittens den Bericht des Aus­
schusses für Verfassung und Föderalismus 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Auskunftspflicht der Verwaltung des 
Bundes und eine Änderung des Bundesmini­
steriengesetzes 1986 (Auskunftspflichtgesetz). 

Aufgrund der vorgesehenen Neufassung 

des Art. 20 Abs. 4 B-VG sieht der gegenständ­
liche Gesetzesbeschluß Bestimmungen über 
die Auskunftspflicht des Bundes sowie der 
Organe der durch die Bundesgesetzgebung zu 
regelnden Selbstverwaltung vor. Danach ist 
insbesondere jedermann Auskunft nur in 
einem solchen Umfang zu erteilen, der die 
Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwal­
tung nicht wesentlich beeinträchtigt. Aus­
künfte sind spätestens binnen acht Wochen 
nach ihrem Einlangen zu erteilen. Wenn 
besondere Gründe für die Nichteinhaltung 
der Frist vorliegen, ist der Auskunftswerber 
zu verständigen. Wird eine Auskunft nicht 
erteilt, so ist auf Antrag des Auskunftswer­
bers hierüber ein Bescheid zu erlassen. 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
lismus hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 26. Mai 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Verfassung und Föderalismus somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 15. Mai 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Auskunftspflicht der Verwal­
tung des Bundes und eine Änderung des Bun­
desministeriengesetzes 1986 (Auskunfts­
pflichtgesetz) wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem durchgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Landes­
hauptmann Dr. Keßler. Ich erteile ihm dieses. 

9.18 

Landeshauptmann von Vorarlberg Dr. Keß­
ler: Herr Vorsitzender des Bundesrates! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Bun­
desräte! Vor eineinviertel Jahren hatte ich 
erstmals die Ehre, hier in der Länderkammer 
als Landespolitiker, als Vertreter des west­
lichsten Bundeslandes, Vorarlberg, das Wort 
zu nehmen. Ich freue mich, daß ich heute, nur 
mehr wenige Wochen vor Beendigung meiner 
politischen Tätigkeit, die Gelegenheit habe, 
ein zweites Mal in der Länderkammer das 
Wort zu nehmen. Ich darf Ihnen sagen, ich tue 
das mit großer Freude. Ich tue das mit Freude 
deshalb, weil ich überzeugt davon bin, daß der 
Länderkammer in der Zukunft eine entschei­
dende und große Bedeutung zukommen wird. 
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Wir sind, glaube ich, alle einer Meinung, 
daß der Bundesstaat Österreich noch nicht 
jene bundes staatliche Gliederung aufweist, 
wie sie echten Bundesstaaten zukommen 
müßte. Und als Konsequenz daraus sind wir 
gemeinsam bemüht - und müssen es sicher 
auch in der Zukunft sein -, für mehr Bundes­
staatlichkeit zu kämpfen, mehr Bundesstaat­
lichkeit durchzusetzen. 

Die Tagesordnungspunkte 1 bis 3 Ihrer heu­
tigen Tagesordnung geben mir die Gelegen­
heit, da sie die rechtliche Ordnung und 
Grundlegung unseres Staates, die Bundesver­
fassung, tangieren, eInIge grundsätzliche 
Feststellungen zur Verfassungssituation zu 
machen. 

Ich darf sagen - und ich bitte, das nicht als 
Überheblichkeit zu werten -, daß Vorarlberg 
in der Vergangenheit immer bemüht gewesen 
ist - und das bis herauf zum heutigen Tag tut 
- , das Prinzip der Subsidiarität in allen 
gesellschaftspolitischen Bereichen zu vertre­
ten und als Konsequenz des Bekenntnisses 
zur Subsidiarität den Föderalismus nach 
Kräften zu pflegen und föderalistisches 
Gedankengut nach Kräften zu fördern. Als 
Ausfluß föderalistischen Denkens bekennen 
wir uns konsequent zu den Aufgaben, die dem 
Bundesstaat zukommen. 

Ich meine, es sind im wesentlichen vier 
Faktoren, die ein Maßstab dafür sein müssen, 
inwieweit ein Gemeinwesen das bundesstaat­
liche Prinzip verwirklicht hat. Und da, meine 
Damen und Herren, glaube ich, daß es in 
Österreich in der Zukunft noch einiges zu tun 
gibt. 

Es sind vier Komponenten, die den echten 
Bundesstaat ausmachen: eine verfassungs­
rechtliche Stellung der Länder im allgemei­
nen, die den Ländern als Gliedstaaten 
bestimmte Möglichkeiten gibt, die Kompe­
tenzverteilung zwischen dem Bund und den 
Ländern als Gliedstaaten, die Stellung der 
Länderkammer und nicht zuletzt die Frage 
der Steuerhoheit. 

Von der Verwirklichung dieser vier Wesens­
elemente läßt sich meiner Meinung nach 
ableiten, von welchem föderalistischen Geist 
eine Verfassung letzlich erfüllt ist. 

Meine Damen und Herren! Wenn wir unter 
diesem Gesichtspunkt die Situation in Öster­
reich betrachten, dann, glaube ich, muß man 
trotz Wissens um die erfreulichen Fortschritte 
der letzten Jahre - wenn ich etwa an die Ver­
fassungsgesetz-Novellen der Jahre 1974 und 

1984 denke - sagen, daß wir noch nicht dort 
sind, wohin wir wollen. 

Die Bundesverfassung war als Kompromiß 
der politischen Parteien der zwanziger Jahre 
eben eine Lösung, die zwar den Gliedstaaten, 
den Bundesländern, manche Möglichkeiten 
verschafft hat, die aber eine bundesstaatliche 
Gliederung nicht in der Weise ermöglicht hat, 
wie sie echten Bundesstaaten der freien Welt 
zukommt; ich denke dabei etwa an die 
Schweiz oder an die Bundesrepublik Deutsch­
land mit den Kompetenzen und Möglichkei­
ten etwa des Schweizer Ständerats oder des 
Bundesrats der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Verfassung ist bekanntlich auch in den 
vergangenen Jahrzehnten immer wieder zu 
Lasten der Länder als Gliedstaaten geändert 
worden. Ich meine, um kurz auf die Verfas­
sungsgesetz-Novelle 1984 zu sprechen zu kom­
men, es war aus der Sicht der Länder als 
Gliedstaaten - und ich meine wohl auch aus 
der Sicht der Länderkammer - ein entschei­
dender Fortschritt, daß mit der Verfassungs­
gesetz-Novelle 1984 eine Bestimmung Einzug 
gefunden hat, die festlegt, daß Kompetenzver­
änderungen zu Lasten der Länder als Glied­
staaten in der Zukunft nur mehr mit einer 
qualifizierten Mehrheit der Länderkammer 
möglich sind. Ich meine, das ist eine entschei­
dende Verbesserung, die meines Erachtens 
von manchen noch zuwenig erkannt und 
gewürdigt wird. 

Die gelegentlich zu hörende Meinung, daß 
der Bundesstaat in einer Zeit der Bildung 
großräumiger Organisationen überholt sei -
man kann das, glaube ich, nicht oft genug 
deponieren -, ist irrig. Und nie hat sich die­
ser Irrtum stärker herausgestellt und erwie­
sen als in unseren Tagen, wo europaweit, man 
darf fast sagen weltweit, wieder der Zug 
zurück zur kleinen Einheit, weg von der Zen­
tralisierung zur Dezentralisierung unüberseh­
bar geworden ist, gerade in den Ländern 
Europas, die in der Vergangenheit als zentra­
listisch organisierte Staaten gegolten haben; 
ich denke dabei an Frankreich oder Spanien. 

Meine Damen und Herren! Eines möchte 
ich noch einmal hier kurz vor meinem Weg­
gang aus der politischen Arbeit deponieren: 
Der österreichische Bundesstaat ist zweimal 
in der Geschichte der Republik - 1918 und 
1945 - durch den Beitritt und damit durch 
den Zusammenschluß der Länder entstanden. 
Und ich glaube, wir dürfen ohne Überheblich­
keit sagen: Die Länder haben ganz entschei­
dend zur Entstehung der Ersten und Zweiten 
Republik beigetragen, nicht nur beigetragen, 

1629 
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sie haben sie erst ermöglicht, und sie haben 
daher einen Anspruch auf volle Respektie­
rung ihrer politischen und staatsrechtlichen 
Eigenständigkeit. 

Lassen Sie mich, meine geschätzten Damen 
und Herren, kurz etwas sagen zur Entwick­
lung der Forderungsprogramme der Bundes­
länder, die in den vergangenen Jahren eigent­
lich im Mittelpunkt unserer landespolitischen 
Arbeit aus der Sicht des Bemühens um mehr 
Bundesstaatlichkeit gestanden sind. 

Die österreichischen Länder haben jedes 
für sich und in ihrem Zusammenhalt eine 
starke geschichtliche Wurzel und beziehen 
von dort her viel von ihrer politischen Kraft 
und ihrer politischen Eigenständigkeit. Den­
noch - ich habe das eingangs betont - ist 
die demokratische Gliedstaatlichkeit der 
Kern der historischen Bundesstaatsreform 
gewesen und ist noch heute die eigentliche 
Triebfeder des Forderungsprogramms der 
Länder. Dabei ist zu beachten, daß der 
Wunsch nach politischer und staatsrechtli­
cher Erneuerung von den demokratischen 
Einrichtungen der Länder und damit von den 
Bürgern der Länder ausgeht. 

Die Forderungsprogramme der Länder -
ich darf erinnern: 1964, 1970 und 1976 - sind 
die Antwort gewesen auf damalige Zentralisa­
tionsbestrebungen, die zurückgingen in die 
Erste Republik und die in der Zweiten ihre 
Fortsetzung fanden. Sie begannen schon mit 
den beiden großen Bundes-Verfassungsge­
setz-Novellen der Jahre 1925 und 1929, und sie 
haben sich vor allem dann in den Jahren 1945 
bis 1955, also in der Zeit der Besatzung, und 
bis herauf ins Jahr 1962, in die Zeit der großen 
Schul-V erfassungsgesetz-Novellen, fortge­
setzt, als die große Koalition Verfassungsän­
derungen auch häufig zu Lasten der Länder 
- ich würde fast sagen: manchmal nach 
Tagesbedürfnissen - durchführte. In der 
damaligen Zeit sind weit mehr als 100 Kompe­
tenzverlagerungen von den Ländern weg zum 
Bund erfolgt. 

Seit 1956 arbeitete ein Ausschuß der Lan­
desamtsdirektorenkonferenz im Auftrag der 
Landeshauptmännerkonferenz bekanntlich 
an einem Programm der Umkehr dieses Pro­
zesses. Manche wichtige Punkte des Forde­
rungsprogramms sind seitdem leider gleich 
geblieben, sind wiederholt worden. Aber wir 
stehen nicht an zu sagen, daß es erfreulicher­
weise Fortschritte gegeben hat, Fortschritte 
im Gleichklang zwischen den auf der Bundes­
ebene Verantwortlichen und den in der Lan­
despolitik Wirkenden. 

Und da möchte ich gleich miteinflechten, da 
Kanzleramtsminister Dr. Löschnak hier 
anwesend ist: Ich stehe nicht an zu sagen, daß 
wir aus Ländersicht im Kampf um mehr Bun­
desstaatlichkeit in der Person des damaligen 
Herrn Staatssekretärs und heutigen Kanzler-' 
amtsministers Dr. Löschnak einen sachli­
chen, objektiven Partner hatten, bei dem wir 
den Eindruck hatten (allgemeiner Beifall), 
daß er mit großer Objektivität und mit viel 
Verständnis für die Anliegen der Länder auf 
Bundesebene politisch tätig wird. 

Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit 
und Sie werden mir das als Politiker der 
Österreichischen Volkspartei sicher zugeste­
hen - ein herzliches Dankeschön auch dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesra­
tes Dr. Schambeck wie auch den Damen und 
Herren, die in den vergangenen Jahrzehnten 
Vorsitz führend waren, sagen, ein Danke­
schön für das Verständnis, das wir als Län­
derpolitiker bei der Verfolgung föderalisti­
scher Anliegen gefunden haben. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Freund Dr. Schambeck hat in den vergan­
genen Jahrzehnten sehr viel Verständnis für 
unsere Anliegen gezeigt und ist bemüht gewe­
sen, mit großer Durchschlagskraft in dieser 
Richtung wirksam zu werden. 

Meine Damen und Herren! Ich habe ein­
gangs gesagt: Das Jahr 1963 ist als Geburts­
jahr des Forderungsprogramms der Bundes­
länder anzusehen. Damals hat es Kompetenz­
änderungen, Finanzausgleichsprobleme 
insbesondere bezüglich der Wiederherstel­
lung einer gewissen Steuerhoheit der Länder 
- und konkrete Vorschläge für eine Verwal­
tungsvereinfachung betroffen. Mir fehlt jetzt 
die Zeit, darauf im einzelnen einzugehen. 

Zwischen 1965 und 1969 sind aus dem For­
derungsprogramm 1964 verschiedene Wün­
sche erfüllt worden. Das Forderungspro­
gramm 1970 schließlich enthielt die nichter­
füllten Punkte des Programms aus 1964 und 
ergänzende Forderungen. Es hat sich mit Auf­
gaben im Rahmen des Verfassungsrechts 
befaßt, mit Wünschen und Vorstellungen, die 
die einfache Bundesgesetzgebung betreffen, 
und insbesondere mit Vorstellungen und For­
derungen in Finanzangelegenheiten. 

Ich muß aus Ländersicht beklagen, daß 
während der gesamten Verhandlungen der 
letzten Jahrzehnte - und ich hatte Gelegen­
heit, sie seit den sechziger Jahren persönlich 
mitzuerleben und mitzuverfolgen - leider nie 
konkrete Verhandlungen zum finanzrechtli-
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chen Teil, den wir aus Ländersicht als einen 
sehr entscheidenden betrachten, geführt wur­
den. Ich freue mich sehr, Herr Kanzleramts­
minister, von Ihrem Herrn Kollegen Dr. Neis­
ser gehört zu haben, daß nunmehr die Absicht 
besteht, auch von Bundesseite diesen finanz­
rechtlichen Teil des Forderungsprogramms 
entschieden in Arbeit und Diskussion zu neh­
men. Ich weiß nicht, ob ich zu optimistisch 
bin, wenn ich sage: Wir hoffen sehr, daß es 
auch in dieser Richtung in Zukunft Möglich­
keiten und Fortschritte geben wird. 

Das Forderungsprogramm 1976 bestand aus 
den noch nicht erfüllten Punkten des Pro­
gramms 1970 und hat 33 Ergänzungen zum 
Forderungsprogramm 1970 aufgenommen. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir - da ich als Vorarlberger Landespolitiker 
heute zum letzten Mal hier das Wort ergreife 
-, auch noch ein Wort zu jener Föderalismus­
initiative Vorarlbergs, die im Jahre 1979 und 
1980 und vielleicht zunächst auch noch in der 
Folgezeit verständlicherweise zu manchen 
Mißverständnissen Anlaß gegeben hat; sie 
enthielt aber in ihrer damals vom Vorarlber­
ger Landtag als Ergebnis dieser Diskussion 
verabschiedeten Vorlage dem Zehn­
Punkte-Programm - nichts, was mit der Bun­
desverfassung oder auch mit irgendwelchen 
einfach-gesetzlichen Regelungen in Wider­
spruch gestanden wäre. 

Die ursprüngliche Vorstellung der Initiato­
ren des Erlasses eines eigenen Statuts war 
zweifellos überspitzt. Sie wurde von Anbeginn 
an von den für die landespolitischen Anliegen 
des Landes Verantwortlichen auf jenes Maß 
reduziert, das .sie in Einklang gebracht hat 
mit der Verfassungssituation und mit den 
berechtigten Forderungen jener Stellen, die 
die bundesstaatliche Gliederung unserer 
Republik ernst nehmen. 

In der am 15. Juni 1980 - es sind nun fast 
genau sieben Jahre - durchgeführten Volks­
abstimmung haben sich die Vorarlberger mit 
ungefähr 70 Prozent der abgegebenen gülti­
gen Stimmen für eine Erweiterung der Eigen­
ständigkeit des Landes, aber auch - ich 
möchte das sehr betonen - der Gemeinden 
ausgesprochen. Durch die Abstimmung 
wurde die Föderalismusdiskussion in Öster­
reich zweifellos neu belebt und initiiert, und 
sie hat zusammen mit gleichgerichteten Ent­
schließungen des Tiroler Landtages, des nie­
derösterreichischen Landtages, vor allem 
aber natürlich auch aufgrund der Entschlie­
ßung der Länderkammer - des Bundesrates 
-, für die ich heute als Vorarlberger Landes-

politiker noch einmal ein Dankeschön sagen 
möchte, eine ganz entscheidende Initiierung 
erfahren. 

Durch die Verfassungsgesetz-Novelle 1984 
ist wieder einzelnen Begehren der Länder 
zumindest teilweise Rechnung getragen wor­
den. Insbesondere ist ein erster Schritt zur 
Stärkung der Länderkammer gemacht wor­
den. Ich habe darauf schon kurz hingewiesen. 
Aber natürlich bin ich mit Ihnen eines Sinnes: 
Wir sind noch nicht dort, wohin wir gemein­
sam möchten. 

Um den Weg des Ausbaus der Republik 
Österreich zu einem echten Bundesstaat fort­
zusetzen, haben die Bundesländer bekannt­
lich im Jahr 1985 einen Katalog von Forderun­
gen erstellt, dem in den Verhandlungen mit 
dem Bund über einen weiteren Schritt zur 
Stärkung des bundesstaatlichen Charakters 
der Republik Priorität zukommen soll. Eine 
solche Priorität entsprach auch dem Wunsch 
des Bundes. 

Im Forderungsprogramm 1985 sind meh­
rere Punkte aus dem Programm 1976 und 
einige zusätzliche Föderalismusbegehren der 
Länder enthalten und - aus Vorarlberger 
Sicht erfreulich - auch entscheidende Anlie­
gen des erwähnten Zehn-Punkte-Katalogs des 
Vorarlberger Landtags vom Juni 1980. 

Es sei aber festgehalten, daß die noch offe­
nen und im Katalog nicht angeführten Punkte 
aus dem Programm 1976 natürlich weiter auf­
rechterhalten werden sollen. Obwohl der 
Bund durch die Bundes-Verfassungsgesetz­
Novellen 1974 und 1984 den Programmen der 
Bundesländer 1970 beziehungsweise 1976, wie 
erwähnt, teilweise Rechnung trug, weist der 
Bundesstaat Österreich nach wie vor Grund­
züge auf, die echter - wirklich echter - Bun­
desstaatlichkeit im Wege stehen. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir, nach dieser Standortbestimmung zu den 
Vorstellungen und Wünschen der Bundeslän­
der als Gliedstaaten einen Blick nach vorn, 
einen kurzen Blick in die Zukunft. Sowohl im 
Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ und 
ÖVP über die Bildung einer gemeinsamen 
Bundesregierung vom 16. Jänner dieses Jah­
res als auch in der Regierungserklärung vom 
28. Jänner findet sich erfreulicherweise die 
Ankündigung, die Bundesregierung werde 
Gespräche mit dem Ziel einer Neuordnung 
der Zuständigkeiten zwischen dem Bund, den 
Ländern und den Gemeinden führen. Ich 
meine, beide Dokumente lassen erkennen, 
daß dieses Vorhaben parallel zu den Bemü-
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hungen um den kurzfristigen Abtausch abge­
grenzter Zuständigkeits bereiche in Gang 
gesetzt und abgeschlossen werden soll. 

Was die zuletzt angesprochenen punktuel­
len Änderungen der gegenwärtigen Zustän­
digkeitsverteilung betrifft, gibt es freilich 
noch einige Themen, die weiterer Verhand­
lungen bedürfen. Im übrigen ist - das hat 
auch die Landeshauptmännerkonferenz der 
vergangenen Woche in Rust bestätigt - die­
ser Katalog erfreulicherweise akkordiert, und 
wir dürfen, glaube ich, optimistisch sein, daß 
es in Bälde zu einer dritten Verfassungs ge­
setz-Novelle in Richtung verstärkter Bundes­
staatlichkeit kommen wird. Minister Neisser 
hat das gestern anläßlich des Empfanges im 
Bundesländerhaus erfreulicherweise auch 
bekräftigt und bestätigt. 

Es ist erfreulich, daß die Bundesregierung 
zugesagt hat, die Verhandlungen zur Erfül­
lung des Länderforderungsprogramms fortzu­
setzen, und daß sich im Rahmen dieser 
Gespräche Fortschritte in Richtung einer Ver­
stärkung der Länderrechte abzeichnen. 

Ich darf kurz noch einmal resümieren: Die 
Länder sollen das Recht erhalten, in begrenz­
tem Umfang Staatsverträge abzuschließen. 
Auch ihre Stellung beim Abschluß von Staats­
verträgen durch den Bund soll verbessert 
werden. Bei der Heranziehung von Exekutiv­
organen dürfte es zu einer gewissen, längst 
fälligen und dringlichen Erleichterung für die 
Länder kommen. Schließlich soll bei der 
Bestellung eines Teils der Richter des Verwal­
tungsgerichtshofes den Ländern ein Vor­
schlagsrecht eingeräumt werden. 

Meine Damen und Herren! In der nächsten 
Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle soll dem 
Vernehmen nach auch ein weiterer Schritt 
zur Stärkung der Stellung der Länderkammer 
enthalten sein. 

Lassen Sie mich noch ganz kurz etwas zur 
Reform des Bundesrates sagen - für mich ist 
das die letzte Möglichkeit, das hier zu tun -: 
Noch vor einigen Jahren ging die Rede von 
der Abschaffung des Bundesrates oder seiner 
Umgestaltung in eine Art Ständerat mit einer 
Vertretung der Berufsgruppen. Es gab vor 
einigen Jahren in dieser Richtung ernstliche, 
für uns allerdings von Anbeginn an unver­
ständliche Diskussionen. 

Gott sei Dank hat sich die Idee der Stär­
kung der Länder kammer durchgesetzt. Im 
Gegensatz zu den Forderungsprogrammen 
der Bundesländer, in denen leider in der Ver-

gangenheit wenig über die Länderkammer zu 
lesen war, schien die Reform des Bundesrates 
im Zehn-Punkte-Programm der Vorarlberger 
Volksabstimmung, auf die ich kurz hingewie­
sen habe, auf. Es hat damals im Punkt 9 
geheißen: 

"Durch personelle und organisatorische 
Maßnahmen ist sicherzustellen, daß insbeson­
dere im Bundesrat - mehr als bisher - die 
Interessen der Länder zur Geltung kommen. 
Das Einspruchsrecht ist wirksamer zu gestal­
ten. Vor allem ist ein Zustimmungsrecht zu 
Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates, die 
die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund 
und Ländern oder den Finanzausgleich 
betreffen, einzuführen." 

Derzeit haben wir nur das berühmte uns 
sehr störende Suspensivveto und, wie gesagt, 
die völlig fehlende Kompetenz in steuerrecht­
lichen Fragen. Eine Länderkammer, meine 
Damen und Herren, die nicht ein entscheiden­
des Mitspracherecht bei der Gestaltung der 
Finanzverfassung und bei der Gestaltung des 
Finanzausgleiches hat, ist keine Länderkam­
mer im eigentlichen bundesstaatlichen Sinn. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Mir fehlt jetzt die Zeit, im einzelnen auf die 
Inhalte der bevorstehenden, hoffentlich bald 
zu verabschiedenden Verfassungsgesetz­
Novelle einzugehen. Aber, meine Damen und 
Herren, ein Anliegen habe ich noch als Vor­
arlberger Politiker. Wir hatten in den vergan­
genen Jahren - jetzt schon Jahrzehnten -
manchmal den Eindruck, daß auch bei man­
chen Ländervertretern Föderalismus, födera­
listisches Bestreben dort aufhört, wo das Zah­
len beginnt. Und wir hatten auch manchmal 
den Eindruck, daß föderalistische Vorstellun­
gen, nämlich Vorstellungen auch in Richtung 
steuerrechtlicher und verfassungsrechtlicher 
Anliegen, auch dort enden, wo mit der Über­
nahme der Kompetenzen politische Verant­
wortung verbunden ist - auch manchmal 
nicht angenehme politische Verantwortung. 

Der Herr Bundeskanzler, habe ich gelesen, 
habe vor einigen Tagen auf die Frage, ob er 
sich vorstellen könne, daß den Ländern als 
Gliedstaaten auch gewisse Steuerhoheit, ver­
mehrte Steuerhoheit zukommt, erklärt, das 
könne er sich durchaus vorstellen, er zweifle 
aber, ob das aus Sicht der Länder gewünscht 
und auch dann vertreten wird. 

Für Vorarlberg möchte ich sagen: Sehr 
wohl! Wir bekennen uns dazu, daß Forderung 
nach Steuerhoheit und finanzverfassungs­
rechtlicher Kompetenz auch politische Ver-
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antwortung der Landespolitik einschließt, 
auch dort, wo sie vielleicht nicht immer poli­
tisch angenehm sein mag. 

Schließlich, meine Damen und Herren, darf 
ich abschließend die Frage stellen: Bedeutet 
die Koalitionsregierung eine Chance für den 
Föderalismus? Ich glaube, es steht fest, daß 
Änderungen der Verfassung, die den Koali­
tionsparteien günstig erscheinen, in einer 
großen Koalition leichter vonstatten gehen, 
einfach deshalb, weil die im Bündnis vereinig­
ten politischen Kräfte auch im Parlament, das 
heißt im National- und Bundesrat, eben über 
jene Zweidrittelmehrheit verfügen, die nötig 
ist, um Verfassungsänderungen zu beschlie­
ßen. Ich meine, daß das im Grund eine große 
Chance ist. 

Das besagt aber natürlich noch nichts über 
die Inhalte solcher Verfassungsgesetze. In der 
langen Zeit der ersten großen Koalition haben 
die Länder diesbezüglich eine Menge leidvol­
ler Erfahrungen sammeln müssen, weil die 
Änderung der Bundesverfassung beinahe zu 
einem tagespolitischen Vorgang geworden 
war. Ich habe das einleitend schon gesagt. 
Keineswegs immer haben Zentralisierungen 
sachlichen Notwendigkeiten entsprochen. 
Aus der damaligen Zeit stammt zum größten 
Teil das heute noch bestehende, auch formal, 
würde ich meinen, häßliche Verfassungsne­
bengebäude, das aus Verfassungsbestimmun­
gen, die in einfachen Bundesgesetzen einge­
streut sind, gezimmert war. Ich erwähne etwa 
die gesamte landwirtschaftliche Marktord­
nung, das Rohstofflenkungsrecht, das Preis­
recht, das Lastverteilungsrecht. 

Der Herr Bundeskanzler hat erfreulicher­
weise in den ersten Passagen der Regierungs­
erklärung vom 28. Jänner dieses Jahres fest­
gestellt, daß die neue Form der Partnerschaft 
mit der alten Koalition nicht verglichen wer­
den dürfe. Man werde deren Fehler vermei­
den, die da unter anderem waren - wörtlich 
-: "proportionale Besetzung von Posten und 
Leitungsfunktionen und das Abtauschen von 
politischen Einflußgebieten" . 

Ich sage noch einmal: Wir setzen als Län­
dervertreter große Hoffnungen in den erst­
mals installierten Kanzleramtsminister für 
Föderalismusfragen. Wir setzen aber auch 
Hoffnungen in den Herrn Bundeskanzler, der 
am Beginn der Tätigkeit der großen Koalition 
aus Ländersicht Entscheidendes gesagt hat. 
Für die Länder bleibt zu hoffen, daß diese 
gewiß ernst gemeinten Absichten durchgehal­
ten werden. Dafür, daß die alten Zeiten im 
Verhältnis zwischen Bund und Ländern nicht 

wiederkehren, spricht aber wohl auch das 
gestärkte föderalistische Bewußtsein der Län­
der, das sich in den letzten Jahrzehnten unter 
anderem in den erwähnten Forderungspro­
grammen und -katalogen, in Volksabstim­
mungen und Landtagsentschließungen, aber 
auch in der Verfassungslegislative der Länder 
doch kraftvoll manifestiert hat. 

Sicher, meine Damen und Herren, soll eine 
grundlegende Arbeit wie die Schaffung einer 
neuen Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
Gebietskörperschaften unseres Staates nur 
an die Hand genommen werden, wenn wich­
tige Gründe dafür sprechen. Meine Damen 
und Herren! Wir aus Vorarlberger Sicht kön­
nen uns den Eintritt in eine Grundsatzdiskus­
sion über die Neuverteilung der Kompetenzen 
zwischen dem Bund - dem Gesamtstaat -
und den Ländern - den Gliedstaaten - vor­
stellen. Wir wissen freilich, daß das - wenn 
es überhaupt dazu kommt - ein langer, ein 
schwieriger, ein viel Geduld erfordernder Weg 
sein wir, aber wir wären, wenn er gewünscht 
wird, bereit, ihn mitzugehen. 

Ich brauche nicht hinzuzufügen: Wir wer­
den dort allerdings - ich nehme an, im Ein­
klang aller neun Länder - dafür zu sorgen 
haben, daß diese Diskussion und künftige 
Verteilung der Kompetenzen keine Einbahn­
straße wird. Aber ich stehe nicht an, zu sagen, 
daß es eine Reihe von Sachbereichen gibt, die 
auf der einen Seite aus der Kompetenz des 
Bundes herausgelöst und in die Zuständigkeit 
der Länder überführt werden sollten - die 
sind aus den Programmen hinlänglich 
bekannt -, es gibt aber auch gewisse Mate­
rien, die in der heutigen modernen, hochtech­
nisierten Zeit sinnvoller durch den Gesamt­
staat, den Bund, betreut werden. 

Meine geschätzten Damen und Herren! 
Abschließend darf ich sagen: Wir sehen frei­
lich die Gefahr, daß die Länder bei einer Neu­
verteilung der Aufgaben im Bundesrat ungün­
stig abschneiden könnten. Wahrscheinlich ist 
es die besondere und gar nicht überall geteilte 
Sicht des Landeshauptmannes des westlich­
sten Bundeslandes, das in Geschichte und 
Gegenwart vielleicht am stärksten von den 
benachbarten klassischen Bundesstaaten, der 
Schweiz etwa und der Bundesrepublik 
Deutschland, umschlossen und beeinflußt war 
und heute ist, wenn ich meine, daß trotz des 
zweifellos erstarkten föderalistischen Geistes 
die Bereitschaft, Aufgaben in eigener Verant­
wortung, mit eigenen Kräften anzugehen und 
zu verwirklichen, und das Bewußtsein eigener 
Leistungsfähigkeit nicht überall gleich ausge­
prägt sind. Ich habe schon kurz darauf hinge­
wiesen. 
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Ausgeprägt ist leider manchmal die Scheu 
- ich habe es schon gesagt -, mit neuen Auf­
gaben auch neue finanzielle Verpflichtungen 
zu übernehmen. Hier tut sicher die durch 
viele Dezennien bestehende und für einen 
Bundesstaat ungute Finanzverfassung, die 
dringend der Revision bedürfte, offensichtlich 
ihre Wirkung. Wenn sich aber die Länder in 
ihren Urteilen über Fragen der Bundesstaat­
lichkeit nicht einig sein sollten, dann müßte 
das allemal bedeuten, daß der Bund als Ver­
handlungspartner, ich würde fast sagen, zu 
Recht von vornherein nur mit dem kleinsten 
gemeinsamen föderalistischen Nenner kon­
frontiert wird. 

Einigkeit der neun Gliedstaaten ist, glaube 
ich, die Grundvoraussetzung für echte Fort­
schritte in der näheren und weiteren Zukunft. 

Meine Damen und Herren! Die Risken, die 
mit der künftigen Föderalismusdiskussion 
verbunden sind, sollten von jenen, denen der 
Föderalismus ein echtes Anliegen ist, in Kauf 
genommen werden. Der Weg Österreichs zum 
echten Bundesstaat wird trotz erster Teiler­
folge - ich habe es wiederholt gesagt - nicht 
nur ein langer, er wird auch ein mit Risken 
behafteter sind. Sie zu sehen, ihnen zu begeg­
nen, das heißt, mit Argumenten den Bund von 
der Sinnhaftigkeit einer den heutigen Gege­
benheiten Rechnung tragenden Kompetenz­
verteilung zu überzeugen, wäre dringende 
Aufgabe aller Landespolitiker . Dabei denke 
ich noch einmal besonders daran, daß im 
Gegensatz etwa zur Schweiz oder zur Bundes­
republik Deutschland den Bundesländern als 
Gliedstaaten jene Finanzhoheit fehlt, die 
Grundvoraussetzung des echten Bundesstaa­
tes ist. 

Ich darf, meine Damen und Herren, schlie­
ßen mit einem herzlichen Dank an jene, die in 
der Länderkammer als Vorsitzende, als Vor­
sitzende-Stellvertreter, als Mitglieder in den 
vergangenen Jahrzehnten für mehr Bundes­
staatlichkeit gekämpft und gearbeitet haben. 

Ich möchte in diesem Rahmen und in dieser 
Stunde auch ein Dankeschön denen sagen, 
die im Bundesländer haus in den Landesdele­
gationen Tag für Tag bemüht sind, dazu bei­
zutragen, daß das Verständnis zwischen dem 
Bund und den Ländern, daß das Verständnis 
zwischen der Bundeshauptstadt und den Bun­
desländern stetig wächst. Ein herzliches Dan­
keschön dafür. (Allgemeiner Beifal1.) 

Trotz der gegebenen Schwierigkeiten und 
Gefahren bin ich persönlich in bezug auf die 
föderalistische Entwicklung in Österreich 

optimistisch, weil überall in Europa und in 
der weiten Welt - und da bin ich wieder am 
Beginn - aufgrund der Erfahrungen der ver­
gangenen Jahrzehnte bis zurück an das Ende 
des schrecklichen Zweiten Weltkrieges die 
Erkenntnis wächst, daß subsidiäres staatli­
ches Handeln, daß Regieren und Verwalten 
im überschauberen Raum, daß Dezentralisie­
ren dem Wohl der Bürger am besten dienen. 
- Ich danke Ihnen. (Anhaltender allgemeiner 
Beifall.) 9.53 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Dr. Hieden-Sommer. Ich 
erteile ihr dieses. 

9.53 

Bundesrat Dr. Helga Hieden-Sommer 
(SPÖ, Kärnten): Herr Vorsitzender! Herr 
Minister! Herr Landeshauptmann! Sehr 
geehrte Damen und Her'ren! Die Themen -
bürgernahe Verwaltung, mehr Personalisie­
rung im Wahlrecht und Föderalismusfragen 
- sind meines Erachtens die tragenden The­
men, wenn es um die Frage Demokratisie­
rung heute geht. 

Herr Landeshauptmann! Sie haben zum 
Punkt Föderalismusfragen ausführlich Stel­
lung genommen. Sie haben da auch die Stel­
lung des Bundesrates miteinbezogen und 
haben gemeint, daß personelle und organisa­
torische Maßnahmen notwendig seien und 
daß zumindest die Mitsprache bei der Finanz­
verfassung und beim Finanzausgleich gege­
ben sein muß. 

Ich glaube, daß das wichtige Punkte sind. 
Ich glaube aber andererseits, daß man sehen 
muß, daß neben dem, was formalrechtlich 
gegeben ist, die Verfassungswirklichkeit doch 
einen großen Teil dieser Forderungen erfüllt 
hat, wenn auch nicht in der Form, daß die 
Kompetenzen der Länderkammer, dem Bun­
desrat, zufallen. 

Sie selbst haben ja in Ihren Ausführungen 
darauf hingewiesen, daß es Landeshaupt­
leute-Konferenzen gibt, daß dort die Forde­
rungen erstellt werden. Es ist allgemein 
bekannt, daß sowohl bei den Finanzaus­
gleichsverhandlungen als auch bei anderen 
Materien die Interessen der Länder in die 
Verhandlungen eingebunden, die vorgeschla­
genen Beschlüsse paktiert werden und daß 
die Mitglieder der Landesregierungen, die 
Landeshauptleute, die Landesamtsdirektoren 
und zuständigen Beamten es sind, die diese 
Föderalismusforderungen - aus der Sicht 
der Länder in diesem Fall - zum Tragen 
bringen. 
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Sie selbst haben ja seinerzeit in der Fest­
schrift ,,30 Jahre Bundesrat" auch darauf hin­
gewiesen, daß es die Bestimmungen der Bun­
desverfassung in bezug auf die Zusammenset­
zung des Bundesrates sind, die die beschei­
dene Rolle des Bundesrates bedingen oder -
wie Sie es ausgedrückt haben - zum "Versa­
gen des Bundesrates als Länderkammer" 
geführt haben. Ich glaube aber, daß man auch 
die Verfassungswirklichkeit sehen muß. 

Eine Frage ist, ob und in welcher Weise 
Änderungen stattfinden sollen. 

Ich glaube aber, daß beispielsweise auch 
der Vorschlag, den Sie damals gemacht 
haben, daß personell eine Aufwertung des 
Bundesrates durch die Entsendung von Mit­
gliedern der Landesregierung und der Lan­
desamtsdirektoren vor sich gehen soll, auch 
auf eine Frage verweist, die, wie ich glaube, in 
die Föderalismusdiskussion einbezogen wer­
den muß, nämlich das Verhältnis zwischen 
Legislative und Exekutive. Man kann es auch 
direkter sagen: die Frage der Machtverteilung 
zwischen Exekutive und Legislative. Diese 
Frage betrifft nicht nur den Bundesrat, son­
dern sie geht weit darüber hinaus. 

Sie haben weiters in Ihren Ausführungen 
darauf hingewiesen, daß die große Koalition 
Ihrer Meinung nach eine besondere Chance 
für Föderalismusfragen bringt. Ich wage das 
nicht einzuschätzen. Sie haben in diesem 
Zusammenhang die Marktordnung erwähnt. 

Da möchte ich auf einen anderen Gesichts­
punkt hinweisen. War es nicht umgekehrt so, 
daß gerade Festsschreibungen für eine erfor­
derliche Zweidrittelmehrheit, wie sie bei den 
Marktordnungsgesetzen notwendig ist, über­
haupt nur einer großen Koalition die Möglich­
keit bieten, entscheidende Veränderungen zu 
bewirken? 

Das heißt, wenn man die Chancen der 
großen Koalition bei Beschlüssen mit Zwei­
drittelmehrheit voll fordert, dann kann das 
letzlich auch heißen, daß man eine große Koa­
lition - auch wenn nicht direkt ausgespro­
chen - durch Verfassungsbestimmungen ein 
für allemal festlegt. Ich glaube, daß man das 
offen mitdiskutieren soll, weil ja - gerade 
der Agrarbereich zeigt es beispielsweise -
diese Notwendigkeit zur Zweidrittelmehrheit 
in den letzten Jahren nicht unbedingt sehr 
beeindruckende Fortschritte gebracht hat. 

Ich glaube, man sollte über diese Fragen 
offen reden, denn nur dann wird es möglich 
sein, zu Lösungen zu kommen, an denen wir 

alle interessiert sind, nämlich daß im Inter­
esse der Bürger dieses Staates die bestmögli­
chen Lösungen gefunden werden, gleichgül­
tig, wo dann endgültig die Kompetenzen ange­
siedelt sind. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich möchte nun zu den wichtigsten Anlie­
gen der vorliegenden Gesetzesnovellen kom­
men. Wie schon aus den Worten des Bericht­
erstatters hervorgegangen ist, ist es das ent­
scheidende Anliegen, den Zugang des Bürgers 
zur Verwaltung zu verbessern. 

Diesem Bedürfnis tragen die vorliegenden 
drei Gesetzesnovellen Rechnung. Es geht um 
die verbesserte Information über die Verwal­
tung für den Bürger. 

Die Vorarbeiten und die Diskussionen dar­
über reichen Jahre zurück. Es ist ja auch 
bereits in der abgelaufenen Gesetzgebungspe­
riode ein vergleichbarer Entwurf zunächst ins 
Begutachtungsverfahren gegangen und dann 
ein geänderter im Nationalrat eingebracht 
und im Unter ausschuß des Verfassungsaus­
schusses auch behandelt worden. 

Die Verstärkung der Bürgernähe durch 
Auskunftspflicht, wie es jetzt vorgesehen ist, 
ist ganz eng mit der Frage der Bestimmungen 
über die Amtsverschwiegenheit verbunden. 
Es soll daher jetzt die Amtsverschwiegenheit 
auf das unbedingt erforderliche Maß 
beschränkt werden. Die derzeitige Regelung 
der Amtsverschwiegenheit läßt ja eine allge­
meine Auskunftspflicht der Behörden über­
haupt nicht zu. 

Die Neuformulierung der Amtsverschwie­
genheit, das heißt der vorgesehene Abbau, ist 
ein wesentlicher Inhalt der Vorlagen. Es wird 
nunmehr nicht mehr eine allgemeine Geheim­
haltungspflicht postuliert, sondern es werden 
taxativ aufgezählte Interessen angegeben, die 
eine Geheimhaltung rechtfertigen. Die Amts­
verschwiegenheit soll - wie es in der Geset­
zesvorlage heißt - nur für jene Tatsachen 
gelten, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit, der umfassenden 
Landesverteidigung, der auswärtigen Bezie­
hungen, im wirtschaftlichen Interesse einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur 
Vorbereitung einer Entscheidung oder im 
überwiegenden Interesse der Parteien gebo­
ten ist. 

Ich möchte nur auf einen Punkt etwas 
näher eingehen, nämlich auf die Bestimmung, 
daß Verschwiegenheit dann weiterhin gebo­
ten sein soll, wenn sie zur Vorbereitung einer 
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Entscheidung dienen soll. Mir scheint diese 
Formulierung doch relativ, sagen wir, unklar 
oder flexibel interpretierbar. Es wird ganz 
entscheidend von denen, die sie durchzufüh­
ren haben, abhängen, ob der Geist des Geset­
zes erfüllt wird oder nicht. Hier kommt es 
besonders stark darauf an, daß man - wie 
bei anderen Fragen, wo es um Demokratisie­
rung geht - Demokratie nicht durch Gesetz 
und Verordnung erwirken kann, sondern daß 
sie von den Betroffenen gelebt und im Vollzug 
erfüllt werden muß. 

Aber warum habe ich hier gewisse Befürch­
tungen beziehungsweise glaube ich, daß es im 
besonderen vom Wollen der Verwaltung 
abhängen wird, daß auch das Beabsichtigte 
verwirklicht wird? Neben der Amtsverschwie­
genheit gibt es ja auch noch den hiE~rarchi­
schen Aufbau der Verwaltung und die 
gesamte Weisungsgebundenheit, die damit 
verbunden ist. Das wirkt sich in der Praxis 
ganz sicher aus, und es könnte sein, daß diese 
Weisungsgebundenheit in der Hierarchie 
nicht gerade förderlich ist, das, was mit dieser 
Gesetzesvorlage beabsichtigt wird, auch tat­
sächlich zu verwirklichen. 

Ich glaube, wir sollten hier aus einem 
besonderen Grund wachsam sein: Denn ich 
glaube, daß für alle in der Politik Tätigen 
diese Frage von besonderer Entscheidung ist. 
Denn einerseits sind die Minister, aber beson­
ders alle Abgeordneten und die Mitglieder des 
Bundesrates im besonderen bei der Vorberei­
tung von Entscheidungen und bei der Ent­
scheidungsfindung von der Arbeit und von 
der Information der Fachleute in der Verwal­
tung abhängig. Das trifft alle gesetzgebenden 
Körperschaften und Politiker, die dort tätig 
sind. 

Andererseits: Wenn Gesetze beschlossen 
werden und wenn die Bürger sich dann über 
gesetzliche Verordnungen, Beschlüsse ärgern, 
dann wird uns, den Politikern in der Gesetz­
gebung vor allem - es heißt dann oft: der 
Gesetzgeber hat das ja so gemeint - die Ver­
antwortung übertragen, der Vorwurf 
gemacht, dies oder jenes bei der Entschei­
dungsfindung nicht beachtet zu haben. 

Dazu kommt meiner Meinung noch, daß es 
für die politische Kultur wichtig wäre, daß die 
Schwierigkeit von Entscheidungsfindungen 
den Bürgern und Bürgerinnen besser einsich­
tig gemacht wird. Das kann man nur, wenn 
der Entscheidungsprozeß transparent 
gemacht wird, wenn Entscheidungen nicht 
hinter verschlossenen Türen unter Geheim-

haltung fallen. (Beifall bei der SPÖ und bei 
Bundesrat Rosa GfÖller.) 

Diese Situation mit der Geheimhaltung 
führt ja meiner Meinung nach auch dazu, daß 
über die Zukunft laut nachzudenken oder auf 
die Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfin­
dung hinzuweisen, selbst für Minister und 
Kanzler im öffentlichen Bewußtsein nicht als 
Zeichen von Verantwortungsbewußtsein 
gewertet wird, sondern häufig als Zeichen von 
Schwäche interpretiert wird. 

Noch ein Punkt scheint mir wichtig zu sein: 
Entscheidungen betreffen immer die Interes­
sen verschiedener Bevölkerungsgruppen in 
unterschiedlicher Weise, die einen positiv, die 
anderen negativ. Wenn die Entscheidungen 
hinter verschlossenen Türen fallen, wenn die 
Informationen, die zur Entscheidungsfindung 
führen, nicht offengelegt werden, dann 
besteht die Gefahr, daß besonders die Interes­
sen der Schwachen zu kurz kommen. 

Ich glaube daher, daß es für uns alle wichtig 
sein wird, zu beobachten, wie die Absicht, 
mehr Bürgernähe der Verwaltung zu errei­
chen, in der Praxis umgesetzt wird. Wie schon 
gesagt: Wir sollten gerade in diesem Bereich 
darauf achten, daß tatsächlich auf allen Sei­
ten mit gutem Willen auch das verwirklicht 
wird, was der gesetzliche Rahmen für mehr 
Demokratisierung im Sinne der Bürgernähe 
vorhat. 

Meine Fraktion wird zu allen drei Vorlagen 
die Zustimmung geben. 

Ich möchte aber abschließend noch eine 
kleine Anmerkung zum Gesetzestext machen. 
In Paragraph 3 der Regierungsvorlage zum 
Auskunftspflichtgesetz ist ein Fehler in der 
sprachlichen Formulierung enthalten. Ich 
habe schon bei den Ausschußberatungen dar­
auf hingewiesen. Es heißt dort in § 3: "Aus­
künfte sind ohne unnötigen Aufschub, späte­
stens aber binnen 8 Wochen nach ihrem Ein­
langen zu erteilen." 

Das ist sprachlich sicher nicht richtig for­
muliert, denn es kann sich ja nur um das Ein­
langen des Fragebegehrens, des Auskunftsbe­
gehrens handeln. Es muß also entweder hei­
ßen "nach ihrem Verlangen" oder "nach Ein­
langen des Auskunftsbegehrens" . 

In diesem Zusammenhang scheint mir, daß 
man bei der Frage der Regelung über Kompe­
tenzen des Bundesrates mit überlegen könnte 
- ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich ist, 
aber vom "Normalempfinden" her sollte es 
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möglich sein -, daß man nicht sozusagen auf 
eine Novellierung des Gesetzes warten muß, 
um einen offensichtlichen Fehler in sprachli­
cher Hinsicht vor der Gesetzwerdung im Bun­
desgesetzblatt zu verhindern. (Allgemeiner 
Beifall.) 10.10 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Dr. Schambeck. Ich erteile ihm die­
ses. 

10.10 

Bundesrat Dr. Schambeck (ÖVP, Nieder­
österreich): Herr Vorsitzender! Frau Bundes­
minister! Herr Landeshauptmann von Vorarl­
berg! Meine sehr verehrten Damen und Her­
ren! Hoher Bundesrat! Der Beginn unserer 
heutigen Tagesordnung verdient aus mehre­
ren Gründen unsere besondere Aufmerksam­
keit. Zum einen, da es sich um eine Materie 
handelt, welche gemäß der Bundes-Verfas­
sungsgesetz-Novelle 1984 der qualifizierten 
Mitwirkung des Bundesrates bedarf, also ein 
Zustimmungsrecht des Bundesrates hier zum 
Tragen kommt, weil damit Kompetenzen 
berührt werden. Es ist eine verhältnismäßig 
bescheidene Materie im Vergleich zur gesam­
ten österreichischen Staatsrechtsordnung. 
Aber der Weg dazu, also daß der Bundesrat 
ein Zustimmungsrecht, auf der einen Seite 
keine bloße Behinderungs-, sondern auch eine 
Verhinderungsmöglichkeit und auf der ande­
ren Seite ein offenes Ja, hat, ist ein Weg des 
Fortschritts im Föderalismus. 

Zum anderen sehe ich - als Fraktionsob­
mann der ÖVP-Bundesräte erlauben Sie mir, 
das zu sagen - es als einen besonderen Fort­
schritt der Wil!ensbildung im Bundesrat 
selbst an, daß Frau Bundesrat Dr. Hieden­
Sommer den Vorschlag gemacht hat, man 
möge sich bei einer Bundesratsreform überle­
gen, für etwas, was sprachlich wirklich 
unrichtig ist, doch in einer Länderkammer, 
die kritisch mitzudenken hat, eine Verbesse­
rungsmöglichkeit zu eröffnen. Das ist ein sehr 
wertvoller Vorschlag von seiten der Sozialisti­
schen Partei dieses Hauses, wobei ich aber 
sagen möchte, daß wir in den letzten Jahren 
nicht verwöhnt wurden mit Reformvorschlä­
gen, die dem Bundesrat im konkreten hätten 
zugute kommen können. Ich bedanke mich 
dafür bei Frau Bundesrat Dr. Hieden, die ja 
ab 1. Juli die Vorsitzende unserer Länderkam­
mer sein wird. Frau Bundesrat, Sie haben 
dann auch als Vorsitzende der Länderkam­
mer - ich darf das als designierter Stellver­
tretender Vorsitzender auch von Ihnen sagen 
- Gelegenheit, im zweiten Halbjahr bei der 
Diskussion um diese Verfassungsgesetz­
Novelle in die Meinungsbildung mit uns ein-

zutreten. Ich möchte daher auch diesen 
Gedanken von Ihnen als sehr beachtenswert 
unterstreichen. 

Wir haben heute noch einen besonderen 
Grund, diese Tagesordnung als eine beson­
ders wichtige, ja ich möchte geradezu sagen, 
als eine historische zu erleben: weil der Lan­
deshauptmann von Vorarlberg Dr. Herberf 
Keßler heute das zweite Mal zu uns gekom­
men ist. Es ist erstmalig in der Geschichte der 
Länderkammer der Fall, daß ein Regierungs­
chef eines Bundeslandes, wie es in der Verfas­
sung heißt, der Repräsentant des Bundeslan­
des, ein zweites Mal gekommen ist, und noch 
dazu Dr. Herbert Keßler, der ja der Senior 
unter den österreichischen Landeshauptleu­
ten ist. Er ist zehn Jahre als Landtagsabge­
ordneter , als Bürgermeister von Rankweil 
und dann später 23 Jahre lang als Landes­
hauptmann von Vorarlberg tätig gewesen. Ich 
glaube, nicht fehlzugehen, wenn ich sage, daß 
er 33 Jahre dem Vorarlberger Landtag ange­
hört hat. Ich wünsche jedem, der aus der poli­
tischen Arena geht, mit einer solch jugendli­
chen Dynamik gehen zu können, mit einem 
reinen Namen und mit Recht sich sagen zu 
können - etwas, was ich jedem Politiker 
wünsche -, sich selbst treu geblieben zu sein. 
Dafür möchte ich dem Herrn Landeshaupt­
mann auch aus meiner Schlüssellochperspek­
tive meine persönliche Hochachtung bekun­
den. (Beifall bei der ÖVP.) 

Das Sich-selbst-treu-Bleiben ist sicherlich 
eine Idealvorstellung an möglicher politischer 
Kultur und gehört zu jenem Stil, der nach 
1945 in allen neun Bundesländern das Zusam­
menstehen möglich gemacht hat, der einen 
bestimmten Wiederaufbau und für den Föde­
ralismus auch eine kontinuierliche Arbeit 
bedeutet hat, die in der Geschichte der Repu­
blik Österreich mit dem Namen Herbert Keß­
ler sicherlich verbunden sein wird. 

Ich möchte mir bei dieser Gelegenheit auch 
gestatten, ein Wort des Gedenkens einem 
Mann zu widmen, der in diesen Tagen ver­
schieden ist. Er ist kein Politiker gewesen, 
sondern ein Beamter. Er war jahrelang der 
erste Beamte des Landes Vorarlberg, 
zunächst an der Seite des Landeshauptman­
nes Ulrich Ilg, dem bedeutenden Föderalisten, 
und später dann an der Seite des Landes­
hauptmannes Dr. Keßler. Ich meine den Lan­
desamtsdirektor von Vorarlberg Dr. Elmar 
Grabher, der vor kurzem verschieden ist und 
der Bedeutendes in die Föderalismusdiskus­
sion eingebracht hat. Ich selbst war mit ihm 
in allen Facetten, auch was das Statutarrecht 
betrifft, nicht immer einer Meinung. Auch 

1630 
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was den politischen Stil und die Diskussion 
betrifft, war ich nicht immer mit ihm einver­
standen, vielleicht auch er nicht immer mit 
mir. Ich möchte aber rückblickend sagen, daß 
die Arbeit, die hier geleistet wurde, heute aus 
der Geschichte des österreichischen Födera­
lismus nicht mehr wegzudenken ist. Denn wie 
der Landeshauptmann von Vorarlberg Dr. 
Keßler so treffend verwiesen hat, begann ja 
bereits Mitte der fünfziger Jahre das Bemü­
hen, diese Kompetenzaushöhlung umzukeh­
ren, und es ist zu den Forderungskatalogen 
der österreichischen Bundesländer gekom­
men, die einstimmig verabschiedet wurden. 
Die Landesamtsdirektoren und die Landes­
hauptleute haben dazu Wegweisendes beige­
tragen. 

Frau Bundesrat Dr. Hieden-Sommer hat 
am Beginn ihrer Ausführungen auf den Frei­
raum zu neuen Gebilden, den die öster­
reichische Staatsrechtsordnung erlaubt, hin­
gewiesen. Ich glaube, deshalb haben wir im 
großen und ganzen heute, 13 Jahre vor dem 
Jahr 2000, noch den Grundrechtskatalog vorn 
Jahr 1867 und das Bundes-Verfassungsgesetz 
vorn Jahr 1920 in der Fassung der Novelle 
1929. Andere Staaten, denken wir an Spanien 
1978, an Griechenland 1985, an das Bonner 
Grundgesetz 1949, haben sich geändert, wäh­
rend wir zurückgegriffen haben auf das Jahr 
1920 in der Fassung der Novelle 1929. Es ist 
erfreulich, daß unsere Staatsrechtsordnung 
auch die Möglichkeit bietet, neue Bewegun­
gen in der Gesellschaft und im Staate zu 
berücksichtigen, neue Wege zu eröffnen in 
der Gesellschaft, Wege der sozialen Partner­
schaft. Die großen Wirtschafts- und Sozialver­
bände auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­
seite wirken zusammen, und zwar sehr 
fruchtbar. Wir haben uns viele Streiks 
erspart, und Volksvermögen ist erhalten 
geblieben. 

Wir haben auf der anderen Seite die Part­
nerschaft von Bund und Ländern und der 
Länder untereinander. Nach 1945 ist es 
sicherlich ein großer Fortschritt gegenüber 
der Ersten Republik gewesen, daß zwischen 
Wien und den übrigen Bundesländern keine 
Differenzen diesbezüglich aufgetreten sind, 
sondern das Bemühen einer Partnerschaft 
aller österreichischen Bundesländer und auch 
zwischen den Bundesländern und dem Bund 
gegeben war. Ein einstimmig beschlossenes 
Forderungsprogramm der österreichischen 
Bundesländer wäre in der Ersten Republik 
undenkbar gewesen. 

Ich möchte hier diese freiwilligen Einrich­
tungen noch zitieren: die Landeshauptmän-

nerkonferenz, die Landtagspräsidentenkonfe­
renz, die Landesamtsdirektorenkonferenz, 
die Landesfinanzreferentenkonferenz und 
eine Vielzahl von anderen Konferenzen, mit 
der Landeshauptmänner konferenz an der 
Spitze, die Bedeutendes eingebracht hat, 
wobei die Landesamtsdirektoren im Großen 
Komitee und auch im Kleinen Komitee im 
ständigen Einvernehmen mit den Landes­
hauptleuten zur Meinungsbildung und auch 
zur innerstaatlichen Befriedung beigetragen 
haben, weil natürlich das politische Kräfte­
feld selbstverständlich auch hier seinen Aus­
druck fand. 

Meine Damen und Herren! Wo findet man 
so etwas Jahrzehnte hindurch, nämlich daß 
die Sachanliegen in jedem Jahrzehnt zu ein­
stimmig beschlossenen Forderungsprogram­
men der Bundesländer geführt haben? Dr. 
Herbert Keßler hat an diesem Weg in drei 
Jahrzehnten, darf man sagen, einen entschei­
denden Anteil gehabt, und wir freuen uns 
sehr, daß er diesen Erfolg der Bundes-Verfas­
sungsgesetz-Novelle 1984 erleben und auch 
selbst besonders nutzen konnte. 

Ich möchte aber auch bei dieser Föderalis­
musdebatte darauf hinweisen, daß die Bun­
desländer, leider noch nicht alle, aber ein­
zelne, neue Schritte gesetzt haben. Sie haben 
nämlich in Wien Landesdelegationen begrün­
det. Das ist für den deutschen Föderalismus 
eine Selbstverständlichkeit, etwa wenn ich an 
den Freistaat Bayern denke, wo der hochge­
schätzte Staatsminister Schmidhuber einer 
der bedeutendsten Ländervertreter ist, auch 
Bundesratspräsident Johannes Rau hat ein­
mal bei meinem Besuch mit lieben Freunden 
bei ihm in Bonn vor einigen Jahren gesagt, 
das sei einer der bedeutendsten, wenn nicht 
der bedeutendste Ländervertreter in Bonn; 
das sind Leute sogar im Ministerrang; bei uns 
gibt es ja diese Titulierung nicht auf Landes­
ebene. Aber jedenfalls handelt es sich um 
Leute, die Bedeutendes in die Willensbildung 
einbringen, und jedes Bundesland ist in Bonn 
entsprechend vertreten. Das ist auch ein kul­
tureller Faktor! 

Es ist wirklich erfreulich, daß sich einzelne 
Bundesländer dazu auch in Wien entschlos­
sen haben, und das Bundesland Vorarlberg ist 
das einzige Bundesland, das mit einer Dame 
im Bundesländerhaus vertreten ist. (Allge­
meiner Beifall.) Das möchte ich wirklich 
besonders hervorheben, meine Damen und 
Herren, noch dazu, wo Frau Susanne Müller 
auch heute hier unter uns weilt und Wertvol­
les leistet. 
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Meine sehr Verehrten! Der Föderalismus 
lebt von dem, was die Bundesländer für den 
einzelnen Menschen tun können, und diesbe­
züglich geschieht in den Landesdelegationen 
außerordentlich viel, auch an stiller, an nicht 
öffentlichkeitswirksamer Arbeit, denn es 
geschieht ja das alles im Hinblick auf den 
Einzelfall. Und auch hier ein herzliches 
Danke, daß diese Lebendigkeit des Föderalis­
mus zum Tragen kommen konnte. 

Der Herr Landeshauptmann von Vorarl­
berg Dr. Keßler hat treffend auf die Notwen­
digkeiten des Föderalismus hingewiesen. Ich 
war gestern bei einer Föderalismus-Sitzung, 
an der auch der langjährige Leiter des Verfas­
sungsdienstes des Bundeskanzleramtes und 
spätere Präsident des Verwaltungsgerichts­
hofs Prof. Dr. Edwin Loebenstein teilgenom­
men hat, dem der Föderalismus viel zu dan­
ken hat, auch die Gemeinden, weil ja die 
Gemeindeverfassungsgesetz-Novelle zu 
Beginn der sechziger Jahre mit auf ihn 
zurückgeht. Dr. Edwin Loebenstein hat -
genauso wie Dr. Keßler - bei den Kompeten­
zen begonnen. 

Ich glaube, daß es sehr, sehr wichtig ist, daß 
wir uns bemühen, systematisch einen part­
nerschaftlichen Kompetenzkatalog zu finden, 
und zwar für Bund und Länder, unter Beach­
tung der Gemeinden, denn zum Föderalismus 
zählen nach dem Subsidiaritätsprinzip auch 
die Gemeinden und die Städte. Es ist wichtig, 
daß zwischen Bund, Länder und Gemeinden 
der Finanzausgleich partnerschaftlieh zustan­
de kommt. 

Ich darf versichern: Wir sind heute schon 
der Meinung, Herr Landeshauptmann, daß 
das absolute Veto des Bundesrates, das 
Zustimmungsrecht des Bundesrates, ja auch 
das Finanzverfassungsrecht umfaßt, da es 
sich hier um Kompetenzen zwischen dem 
Bund und den Ländern handelt. 

N amens der Österreichischen Volkspartei 
durfte ich bereits den Wunsch deponieren, 
daß das absolute Veto, das jetzt für die 
Finanzverfassung möglich ist, auch auf den 
Finanzausgleich erstreckt werden soll, denn 
wenn man sich für die Gemeinden einsetzt -
wir haben auch eine diesbezügliche einstim­
mige Resolution hier verabschiedet -, dann, 
glaube ich, wäre es auch eine sehr wertvolle 
Sache - wie Landeshauptmann Dr. Keßler 
treffend sagte -, wenn die Länderkammer 
auch ein absolutes Veto beziehungsweise ein 
Zustimmungsrecht im Zusammenhang mit 
dem Finanzausgleich hätte. (Beifall bei der 

ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.) Ich hoffe, 
daß eine Föderalismusnovelle diesbezüglich 
Fortschritte bringen wird. 

Für die Österreichische Volkspartei darf ich 
Ihnen unsere Reformerwartung sagen, daß 
der Bundesrat auch mit einem Drittel seiner 
Mitglieder die Möglichkeit einer Gesetzesin­
itiative erhält, denn wenn man Minderheits­
rechte im Nationalrat vorsieht, dann soll man 
auch im Bundesrat Minderheitsrechte zur 
leichteren Gesetzesinitiative ermöglichen. Ich 
darf das sagen, obgleich die Österreichisch~ 
Volkspartei die Mehrheit in der Länderkam­
mer hat, aber man soll ja nicht Geschäftsord­
nungs- und Verfassungsreformen aufgrund 
augenblicklicher Mehrheitsverhältnisse pla­
nen. 

Wenn im Nationalrat acht Unterschriften 
für eine Gesetzesinitiative erforderlich sind, 
so sollte es auch bei uns diese Möglichkeit 
geben. 

Weiters wäre es begrüßenswert, wenn wir 
im Bundesrat mit einem Drittel der Mitglie­
der die Möglichkeit der Gesetzesanfechtung 
und der Kompetenzfeststellung beim Verfas­
sungsgerichtshof so bekommen könnten, wie 
es der Nationalrat schon hat. Dabei nimmt 
man ja niemandem etwas weg, sondern gibt 
uns, was uns eigentlich zukommt. 

Ich glaube, daß es begrüßenswert wäre, 
wenn auch die Verfassungsgesetz-Novelle 
1987 - wie es die Verfassungsgesetz-Novelle 
1984 getan hat, mit Verbesserungen für die 
Länder - Verbesserungen für die Länder­
kammer bringen würde, wobei ich sagen 
möchte: Das, was wir in einer Zeit der Opposi­
tion für den Föderalismus erreichen konnten, 
das sollten wir in einer Zeit der großen Koali­
tion auch erreichen können. 

Ich stimme überein mit der optimistischen 
Einstellung des Herrn Landeshauptmanns 
Dr. Keßler, aus dem eine jahrzehntelange 
politische Lebenserfahrung spricht; er hat ja 
Föderalismus erlebt in der großen Koalition, 
in der monocoloren ÖVP-Regierung, in der 
monocoloren sozialistischen Regierung, in der 
Koalition mit der Freiheitlichen Partei und 
jetzt wieder eine große Koalition. 

Ich glaube, daß dieses Zueinanderstehen in 
der Verpflichtung, gemeinsam für das Volk 
etwas zu tun, heißt: für das Volk in allen Bun­
desländern, das heißt auch entsprechende 
Kompetenzverteilung. Ich denke dabei an den 
Denkmalschutz, an die Wildbachverbauung 
und an die - vor allem angesichts des Lan­
deshauptmanns von Vorarlberg - die Mög­
lichkeit von Regionalabkommen. 
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Erlauben Sie mir, den Kollegen Jürgen 
Weiss zu zitieren, der so treffend bei einem 
sonntägigen Telephonat mit mir kürzlich 
sagte: Wenn die Länder in ihren Kompeten­
zen beschränkt werden, dann wird natürlich 
auch die Bedeutung von Regionalabkommen 
abnehmen; im Rahmen der Zuständigkeiten 
der Länder sollten ja Regionalabkommen mit 
Nachbarstaaten abgeschlossen werden kön­
nen. 

Wir würden uns freuen - darf ich das 
sagen -, wenn zu den Möglichkeiten der Ver­
fassungs gesetz-Novelle 1974, Gliedstaatsver­
träge, Artikel 15 a-Verträge der Bundesländer 
untereinander und mit dem Bund abzuschlie­
ßen, noch in einer Verfassungsgesetz-Novelle 
1987 die Regionalabkommen zum kooperati­
ven Föderalismus hinzukommen würden. 
Regionalpolitische Aktivitäten nämlich, mit 
Nachbarstaaten entsprechende Abkommen 
zu schließen, würden etwa aus der Sicht Vor­
arlbergs zu solchen Verträgen mit dem Frei­
staat Bayern oder mit einem Schweizer Kan­
ton führen. Das würde eine Rolle spielen in 
der Verkehrspolitik, im Bereich des Umwelt­
schutzes, der Katastrophenhilfe und so wei­
ter. 

Ich glaube, daß wir diese Lebendigkeit an 
den Tag legen sollten in Erfüllung von vielen 
Wünschen, die auch schon der Europarat in 
den letzten Jahren zum Tragen gebracht hat. 

Als niederösterreichischer Mandatar darf 
ich sagen, daß das Land Vorarlberg in diesen 
Jahrzehnten, mit dir, Herr Landeshaupt­
mann, und auch mit den Medien ein Vorden­
ker des Föderalismus in ganz Österreich 
gewesen ist. Es war auch charakteristisch für 
unsere Gesetzgebung, daß bisher eine direkt 
demokratische Initiative in der Geschichte 
der Republik Österreich noch niemals zum 
Beschluß einer Verfassungsbestimmung 
ergriffen wurde. 

Der Vorarlberger Landtag hat von der Sou­
veränität eines Gesetzgebers Gebrauch 
gemacht, er hat sich eigenständig mit diesen 
plebiszitären Forderungen auseinanderge­
setzt, um hier zu überlegen: Was kann man so 
weiterführen, daß es allen übrigen Bundeslän­
dern entsprechend zugute kommt? Ich habe 
hier schon oftmals sagen können, daß ohne 
die Aktion "Pro-Vorarlberg", ohne diese glän­
zenden 10 Punkte des Vorarlberger Landtages 
für den Föderalismus die Verfassungsgesetz­
Novelle 1984 nicht so zustande gekommen 
wäre - und dafür, Herr Landeshauptmann 
von Vorarlberg, unseren aufrichtigsten Dank. 

Meine Damen und Herren! Der Anlaßfall 
für unser heutiges Beisammensein ist unter 
anderem die Auskunftspflicht, und es ist die 
Neuformulierung der Amtsverschwiegenheit. 
Die Auskunftspflicht besteht zwischen dem 
einzelnen und der Verwaltung und zwischen 
der Verwaltung und anderen Staatsorganen. 
Lassen Sie mich hervorheben: Sie umfaßt das 
Beschaffen von Informationen, das Verarbei­
ten von Informationen und die Weitergabe 
von Informationen. 

Der Hintergrund dessen, was Amtsver­
schwiegenheit, Informations- und Auskunfts­
pflicht betrifft, ist das Spannungsfeld von 
Offenheit des Staatshandeins, von Wirksam­
keit des Staatshandelns und auch von einer 
Art Geheimnisschutz staatlichen Handeins, 
wobei ich, wenn ich von "Staat" spreche, 
Bund und Länder meine, die Staatscharakter 
haben. 

Die Information - das hat schon meine 
Vorrednerin, die Frau Dr. Hieden, angeschnit­
ten - ist etwas, was in einer demokratischen 
Republik, in einem demokratischen Rechts­
staat wichtig ist. Hans Klecatsky hat das ein­
mal gesagt, durch das Gesetz besteht eine Art 
Waffengleichheit zwischen dem einzelnen 
und dem Staat, der einzelne wird dadurch 
dem Staat ebenbürtig. Der einzelne kann ja 
auch nach Art. 144 etwa im Rahmen der Son­
derverwaltungsgerichtsbarkeit einen Be­
scheid wegen des Verdachtes der Verfas­
sungswidrigkeit beim Verfassungsgerichtshof 
anfechten, und er kann auch wegen einfach­
gesetzlicher Verletzungen zum Verwaltungs­
gerichtshof gehen. 

Wir Österreicher können stolz darauf sein, 
daß wir seit der Dezemberverfassung 1867 
eine Verfassungs- und Verwaltungsgerichts­
barkeit haben - ich werde heute noch im 
Zusammenhang mit der Obergrenze von Poli­
tikerpensionen und einem Verfassungsge-. 
richtshoferkenntnis darauf zu sprechen kom­
men. Freuen wir uns, daß wir in Österreich 
eine Kontinuität an Gerichtsbarkeit öffentli­
chen Rechtes haben, die länger währt als die 
demokratisch republikanische Staatsform 
selbst. 

Meine Damen und Herren! Diese Informa­
tionsmöglichkeit, die Gegenstand dieser 
Gesetze ist, ist eine Voraussetzung für den 
Entscheidungsgleichklang zwischen einzel­
nem und staatlicher Behörde. Die pflicht zur 
Auskunft nach Anfrage, die Pflicht zur Mittei-
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lung von sich aus - erlauben Sie mir, dazu 
den § 3 des Salzburger Raumordnungsgeset­
zes zu zitieren, wonach die Landesregierung 
Gemeinden oder andere Planungsträger gene­
rell oder im Einzelfall verpflichten kann, ihre 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnah­
men mitzuteilen -, spielt zum Beispiel eine 
große Rolle in der Raumplanung, damit der 
einzelne sich ein wenig danach richten kann. 
Erlauben Sie mir, darauf hinzuweisen, daß 
schon 1981 der Europarat in bezug auf die 
Auskunftspflicht eine entsprechende Empfeh­
lung abgegeben hat. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß sich die 
Auskunftspflicht zwischen Amtsverschwie­
genheit und Informationsbedürfnis bewegt. 

Die Amtsverschwiegenheit wird im Artikel 
20 Absatz 3 sehr anschaulich nev formuliert. 
Es wird darin hervorgehoben die Geheimhal­
tungsnotwendigkeit im Interesse der Auf­
rechterhaltung von Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, der umfassenden Landesverteidi­
gung, der auswärtigen Beziehungen, im wirt­
schaftlichen Interesse einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. 

Meine sehr Verehrten! Ich verweise auch 
auf die Hinzufügung des Absatzes 4 im Arti­
ke120, wobei - wie Sie wissen - der Artikel 
20 auch die Weisungsgebundenheit und 
Gehorsamspflicht der öffentlich Bediensteten 
gegenüber obersten Vollzugsorganen vor­
sieht. Jede Weisung ist in Österreich zu befol­
gen, wenn sie von einem zuständigen Organ 
erfolgt und nicht strafrechtswidrig ist. Das 
heißt, eine Weisung des zuständigen Organs 
ist auch dann zu befolgen, wenn sie gesetz­
widrig, aber nicht strafrechtswidrig ist. 

Ich sage meinen Hörern seit Jahrzehnten 
immer wieder: Lassen Sie sich so etwas 
schriftlich geben; nicht jeder gibt nämlich 
eine strafrechts- oder gesetzwidrige Weisung 
schriftlich. Oder sagen Sie einfach schlicht: 
Sie gestatten, daß ich einen Aktenvermerk 
mache und Ihnen einen Durchschlag davon 
gebe. Wenn Sie der Weisungserteilende sind 
und nach der Rangordnung der höhere 
Beamte, dann wird Ihnen sicherlich nicht der 
Stein aus der vermeintlichen Krone fallen, 
wenn Sie selber zu dem Betreffenden hinge­
hen und mit ihm darüber reden, denn durchs 
Reden kommen die Leute zusammen; der Dia­
log ist etwas sehr, sehr Wichtiges. 

Meine sehr Verehrten! Daneben müssen 
wir aber wissen, daß es im Staat auch Angele­
genheiten aufgrund der Natur der Sache gibt, 
die den Gemeinwohleffekt nicht erzeugen, 

wenn sie vorzeitig der Öffentlichkeit bekannt­
gegeben wurden. Ich darf Ihnen hier ehrlich 
sagen: Man erreicht nicht immer den größten 
Erfolg damit - und nicht immer sind die die 
erfolgreichsten Politiker für ihr Vaterland, die 
das glauben -, jeden Tag in der Zeitung zu 
stehen, und wenn ihnen schon nichts anderes 
einfällt, dann greifen sie den politischen 
Nebenmann in der eigenen Partei an. Das 
sind sozusagen pathologische Profilneuroti­
ker , man kann jedoch dann nachlesen nach 
einigen Jahrzehnten, wer was zusammenge­
bracht hat, wer was geworden ist. Etwas zu 
werden, ist nicht immer erreichbar, wobei die 
Tragik der Demokratie darin liegt, daß so 
viele etwas werden wollen, aber nur verhält­
nismäßig wenige etwas sind. - Dieser Aus­
spruch stammt nicht von mir, sondern vom· 
ehemaligen Finanzminister Franz Korinek, 
der ein guter Kenner der Zweiten Republik 
war und Bedeutendes zur Wirtschaftsordnung 
und zur sozialen Partnerschaft beigetragen 
hat, auch in der Sozialversicherung gemein­
sam mit dem unvergeßlichen Friedrich Hille­
geist. 

Meine Damen und Herren! Es kommt also 
darauf an, den richtigen Mittelweg zu gehen 
zwischen Staatsinteressen und Privatinteres­
sen. Es ist erfreulich, daß das Auskunftswe­
sen ab nun - der Herr Berichterstatter hat 
schon treffend in seinem Bericht darauf hin­
gewiesen - in Grundsatzsachen Bundessa­
che, in Ausführung und Vollziehung Landes­
sache ist. 

Ich möchte aber auch darauf hinweisen, 
was schon der "frühere" Heinrich Neisser 
gesagt hat. Es ist interessant: Bei Heinrich 
Neisser kann man verschiedene Stadien sei­
nes rechtspolitischen Wollens feststellen, aber 
nie Zäsuren, da er sich selbst treu geblieben 
ist. Ich freue mich auch, daß er jetzt die Mög­
lichkeit hat, als Kanzleramtsminister für 
Föderalimusfragen das auszuführen, was er 
vorher als Verfassungsjurist von hohem Rang 
in österreichischen Fachzeitungen geschrie­
ben hatte. Es spricht für die Bedeutung des 
Föderalismus, daß nach einem sozialistischen 
Kanzleramtsminister - auf dessen Bestel­
lung wir uns gefreut haben, wir haben immer 
schon moniert, wann dieser verdiente Staats­
sekretär Bundesminister wird -, nämlich 
nach Dr. Löschnak, Herr Dr. Neisser die 
Föderalismusdiskussion weiterführt. 

Ich hoffe sehr, daß die Sozialistische Partei 
Dr. Neisser in seinem föderalistischen Wollen 
genauso unterstützen wird, wie wir das gerne 
bei Dr. Löschnak getan haben, liebe Freunde. 
(Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der 
SPÖ.) 
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Und ich muß ehrlich sagen: Es ist begrü­
ßenswert, daß beide Persönlichkeiten 
wobei Dr. Löschnak sicherlich niemals daran 
gedacht hat, daß er sich in seinem Leben ein­
mal auch mit AIDS als zuständiger Minister 
wird beschäftigen müssen; man sieht also, 
was ein Jurist alles kann, wenn es notwendig 
ist -, daß beide Bundesminister im Bundes­
kanzleramt tätig sind. Das ist ein positives 
Zeichen für die Fortsetzung dieser Verfas­
sungsreform, wobei wir wissen müssen: keine 
Reform auf augenblickliche Mehrheitsver­
hältnisse hin, keine Reform auf ein Situa­
tionsrecht, sondern etwas, was sich als tragfä­
hig erweist, so wie dieses föderalistische Wol­
len, das sich heute mit dem Landeshaupt­
mann von Vorarlberg, Dr. Keßler, personifi­
ziert hier unter uns befindet. 

Meine Damen und Herren! Man muß aller­
dings auch aus einem jahrelangen Erlebnis 
der Verwaltung und auch der Politik heraus 
sagen, daß der demokratische Staat transpa­
rent sein soll. Es soll allerdings auch dort Ein­
schränkungen geben, wo der Bereich des Per­
sönlichkeitsschutzes berührt wird, auch eine 
Einschränkung aus Staatsinteresse heraus, 
wie etwa bei der Strafrechtspflege erforder­
lich ist. 

Meine sehr Verehrten! Die Auskunft soll 
kein Gnadenakt sein, sondern ist ein Rechts­
anspruch. Es. dokumentieren sich in der Aus­
kunftspflicht einmal mehr der Servicecharak­
ter des Staates, seiner Verwaltung und die 
Service bereitschaft seiner öffentlich Bedien­
steten. 

Erlauben Sie mir, in diesem Zusammen­
hang darauf hinzuweisen, daß es schon sub­
jektiv öffentliches Recht auf Information 
nach österreichischem Recht gibt, wie etwa 
im AVG nach dem § 17, das Recht der Partei 
zur Akteneinsicht, oder § 40 AVG Absatz 1: die 
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung 
oder das Recht auf Kenntnisnahme von 
Ergebnissen eines Beweisverfahrens. 

Ich möchte auch auf den § 13 a AVG, auf die 
Pflicht der Behörde zur Rechtsbelehrung, hin­
weisen oder aber auch auf ein bedeutendes 
Gesetz, das ich auch in einer Zeit der monoco­
loren sozialistischen Regierung als einen 
interessanten Fortschritt angesehen habe -
Dr. Klaus hat sich schon seinerzeit um ein sol­
ches Gesetz bemüht -, nämlich das Bundes­
ministeriengesetz, das im § 3 Ziffer 5 auch die 
Auskunftspflicht vorsieht. 

Meine sehr Verehrten! Frau Dr. Hieden hat 
schon darauf hingewiesen: Es besteht in einer 

demokratischen Republik die Öffentlichkeit 
immer als eine Notwendigkeit der Politik. Der 
unvergeßliche Rene Marcic, der auch ein 
großer Föderalist gewesen ist, hat immer 
gesagt: Das Öffentlichkeitsprinzip ist in einer 
Demokratie ein stillschweigend vorausgesetz­
tes Verfassungsprinzip. Wobei ich Ihnen 
sagen darf: Man soll die Öffentlichkeit nicht 
zu strapazieren, sonst entsteht eine beson­
dere Form der Politikmüdigkeit. 

Herr Landeshauptmann! Zu den tragischen 
Momenten, die wir nie ändern können für den 
Bundesrat und auch nie ändern können für 
den Nationalrat, gehört, daß manches erst zur 
Behandlung ins Parlament kommt, nachdem 
es schon vorher jahrelang "abgelutscht" 
wurde, bevor es hier entsprechend behandelt 
wird. Es ist das ein besonderes Maß an 
Öffentlichkeit, das darin liegt, daß wir in 
Österreich - zum Glück - einen guten Ver­
bände- und Parteienstaat haben, in dem über 
das, was die Mandatare als Beauftragte tun 
sollen, schon vorher geredet werden kann. 

Nur, meine Damen und Herren, erlauben 
Sie mir zu sagen: Die Öffentlichkeitsarbeit 
einer Regierung bewegt sich zwischen glaub­
würdiger Information und einer unerlaubten, 
auf Steuerkosten erfolgenden Propaganda für 
Regierungsarbeit. Hier muß immer ein ent­
sprechender Mittelweg gegangen werden. 

Meine sehr Verehrten! Wir wollen auch 
nicht übersehen, daß es daneben noch einen 
weiteren Bereich gibt, was die Information 
betrifft, nämlich den Informationsfluß nicht 
vom Staat zum einzelnen, sondern vom ein­
zelnen zum Staat. Denken Sie etwa an die 
Meldepflicht nach dem Meldegesetz oder -
im Hinblick auf die Statistik - an das Volks­
zählungsgesetz. 

Was ich noch besonders hervorheben 
möchte: Bei aller Informationsnotwendigkeit 
in einer demokratischen Republik, bei allen 
Auskunftsbedürfnissen haben wir seit dem 
Gesetz 1978 den Auftrag zum Datenschutz; 
der Datenschutz ist ja geradezu ein Grund­
recht geworden. Erlauben Sie mir, als Staats­
rechtslehrer folgende Fußnote anzufügen: Es 
ist das ein Grundrecht mit einer ausdrückli­
chen Drittwirkung. Es wirkt nicht nur zwi­
schen dem einzelnen und dem Staat, sondern 
auch gegenüber den Mitmenschen, gegenüber 
Privatpersonen. Wir haben alle ein Interesse 
daran, daß entsprechender Datenschutz auch 
für dieses öffentliche Leben gewahrt bleibt. 

- Abschließend, meine Damen und Herren, 
möchte ich sagen: Die vorliegende Materie 
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dient einer zeitgemäßen Form der Amtsver­
schwiegenheit und der Auskunftspflicht, 
wobei ich hoffen möchte, daß der Grundsatz­
gesetzgeber Bund nicht zu detaillierte Rege­
lungen vornimmt, um den Landesgesetzgeber 
zu beschneiden. 

Der Landeshauptmann von Vorarlberg, Dr. 
Herbert Keßler, hat in den Jahrzehnten sei­
ner Tätigkeit schon als Landtagsabgeordneter 
vor seiner Berufung in die Regierung - er ist 
gleich Landeshauptmann geworden - darauf 
hingewiesen, und ich möchte das heute auch 
sagen: Durch diese Materie, meine Damen 
und Herren, werden wir erneut aufgefordert, 
uns über diese Problematik - Grundsatzge­
setz beim Bund, Ausführungsgesetzgebung 
und Durchführung bei den Ländern - Gedan­
ken zu machen, wobei wir wissen - mein 
Nachredner, Herr Bundesrat Jürgen Weiss, 
wird auf diese Problematik noch eingehen -, 
welche Folgen sich bei der territorialen oder 
wirtschaftlichen Selbstverwaltung daraus in 
Österreich für Bund, Länder und Gemeinden, 
aber auch für das gesamte Verbändewesen 
noch ergeben werden. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei 
sagen ebenfalls ein Ja zu diesen Gesetzen, da 
es ein Ja ist für sachgerechte Entscheidun­
gen, da es ein Ja für eine Bürgernähe der Ver­
waltung und ein Ja zur Stärkung des Vertrau­
ens des einzelnen zum Staat. 

Wenn heute hier der Herr Landeshaupt­
mann von Vorarlberg das letzte Mal vor sei­
nem selbstgewählten Ausscheiden aus dem 
öffentlichen Leben die Gelegenheit wahr­
nimmt, zu dieser Materie das Wort zu neh­
men, dann ist es für uns, meine Damen und 
Herren - erlauben Sie mir, das abschließend 
zu unterstreichen -, geradezu eine Verpflich­
tung, uns im Sinne dieses weisen Staats­
manns des Föderalismus auch in Zukunft zu 
bemühen, gemeinsam das Unsere beizutra­
gen, daß die Entscheidungen des Staates 
sachlicher und das öffentliche Leben glaub­
würdiger wird. Wer möchte leugnen, daß das 
nicht heute für alle Bundesländer und für den 
Gesamtstaat aktuell ist! - Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der 
SPÖ.) 10.41 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Bösch. Ich erteile es ihm. 

10.41 

Bundesrat Dr. Bösch (SPÖ, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Herr 
Landeshauptmann! Meine Damen und Her­
ren! Unsere gegenwärtige Gesellschaft ist 

neben anderem sicherlich dadurch gekenn­
zeichnet, daß es sich um eine Informationsge­
sellschaft handelt, eine unübersehbare Zahl 
von Daten wird tagtäglich gespeichert und 
weltweit mitgeteilt. Der "gläserne Mensch" 
wird zum Alptraum der Futuristen, die allwis­
sende Staatsverwaltung zum übermächtigen 
Partner des einzelnen Bürgers, wobei aller­
dings nicht außer acht gelassen werden darf, 
daß auch Körperschaften des Privatrechts 
über ausgedehnte Datenbanken verfügen, die 
dem Bürger oft nur in Umrissen bekannt sind. 

Es darf auch in Hinkunft keinen "gläsernen 
Menschen" geben, und es darf auch keine 
"gläserne Verwaltung" geben, sondern es soll 
eine bürgernahe Verwaltung geben, die nicht 
nur entscheidet, sondern auch informiert und 
ihre Entscheidungen nachvollziehbar macht. 

Die im gegenständlichen Gesetz normierte 
Auskunftspflicht ist daher ein begrüßenswer­
ter Schritt, dem weitere folgen müssen. Das 
Auskunftsrecht findet seine Begrenzung in 
den Grundsätzen des Datenschutzes und 
anderer Geheimhaltungsbestimmungen, und 
die Auskunftserteilung kann keineswegs der 
Akteneinsicht gleichkommen, sie muß aber 
andererseits das Verwaltungshandeln durch­
schaubarer machen und allen am Ausgang 
eines Verwaltungsverfahrens Interessierten 
gleiche Chancen einräumen, sowohl jenen, 
die für ein bestimmtes Verwaltungshandeln 
sind, als auch jenen, die dagegen sind. 

Vor diesem Hintergrund wird auch der 
klassische Parteienbegriff des Verwaltungs­
verfahrens früher oder später eine Modifizie­
rung erfahren müssen, soll nicht der Grund­
konsens über die Rechtsstaatlichkeit in Zwei­
fel gezogen werden. Dies alles sind Fragen, 
die heute in diesem Hause - unter anderen 
auch von Landeshauptmann Keßler - zumin­
dest in Umrissen erwähnt wurden; es sind 
Fragen der politischen Gestaltung unseres 
Staates, aber auch unserer engeren Heimat. 

Gestatten Sie mir aufgrund der Tatsache, 
daß der Herr Landeshauptmann hier letzt­
mals anwesend ist, und auch aus der Sicht der 
parlamentarischen Opposition im Lande 
einige grundsätzliche Bemerkungen über das 
Vorarlberg unserer Tage. Ich möchte mit dem 
Föderalismus beginnen, ohne damit etwas 
über die Dringlichkeit der in Vorarlberg zu 
lösenden Probleme zu sagen. 

Es ist richtig, daß in der Schweiz die for­
melle Bundesverfassung sehr viel föderalisti­
scher ausgebildet ist. Wir dürfen aber auch 
nicht die Geschichte der beiden Staatswesen 
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und ihre Struktur außer acht lassen. Die 
Schweiz als Viersprachenstaat - Zug um Zug 
sind die einzelnen Kantone hinzugekommen 
- hat ein anderes Ausgangsfaktum als das 
heutige Österreich als Teil eines größeren 
Gesamtstaates. Wir dürfen aber auch nicht 
die reale Verfassung in der Schweiz ganz 
außer acht lassen, denn auch unser N achbar­
land drücken Probleme, die beispielsweise 
von den beiden Basler Halbkantonen nicht 
getrennt vom Kanton Zürich gelöst werden 
können. Dennoch ist es Aufgabe, darauf zu 
achten, daß alle Aufgaben, die von der kleinen 
Gemeinschaft wirksam und effektiv gelöst 
werden können, dieser auch übertragen wer­
den. 

Vor einem weiteren Einstieg in diese Mate­
rie möchte ich festhalten, daß es einer Trend­
wende in Förderalismusfragen, eines Gesin­
nungswandels in dieser Frage nicht bedarf. 
Erforderlich ist vielmehr eine konsequente 
Fortsetzung des bisherigen Weges, der unter 
anderem auch von Bundesrat Dr. Schambeck 
in anderen Sitzungen in Anwesenheit von 
Minister Löschnak lobend erwähnt wurde. 
Alles andere hieße, vergangene Arbeit gering­
zuschätzen oder gar politische Stimmungsma­
che zu betreiben, die der Realität nur wenig 
entspricht. 

Was neu hinzugekommen ist - gestatten 
Sie mir, das zu erwähnen -, ist die Bereit­
schaft der ÖVP-regierten Länder, vor allem 
Kompetenzen auf dem Gebiet des Umwelt­
schutzes dem Bund zu übertragen. Wenn ich 
vergangene Reden, die in diesem Hause 
gehalten wurden, Revue passieren lasse und 
sie mir durchlese, so muß ich feststellen: Es 
kann offenbar nur ein ÖVP-Minister fürchter­
liche Brandreden gegen einen schweren 
Rückfall des Bundes in den Zentralismus bei 
Verwirklichung dieser Forderungen verhin­
dern. Der Sache ist dies dienlich - dies sei 
auch erwähnt -, denn, meine Damen und 
Herren: Nützen Maßnahmen eines Bundes­
landes gegen die Schadstoffemissionen der 
Kraftfahrzeuge, wenn sich rundum nichts 
ändert, wenn Tempolimits nicht eingeführt 
und· Katalysatoren europaweit verhindert 
werden und 10 Millionen ausländische PKW s 
jährlich durch Vorarlberg fahren? Da sind 
gesamteuropäische Lösungen und nicht rein 
föderalistische vonnöten .. 

Auch bei der Abfallwirtschaft einem 
immer drängenderen Problem - zeigt sich 
die offensichtliche Überforderung der Subsi­
diarität, und verschiedene Kommissionierun­
gen in der jüngsten Vergangenheit waren 
auch nicht gerade vom Gedanken der Subsi-

diarität, dem Vorzug der kleineren Einheit, 
durchflutet. 

Politik, meine Damen und Herren, ist 
Gesellschaftsentwicklung durch Gegenüber­
stellung und Auswählen von Alternativen, 
aber auch - zu einem erheblichen Teil - die 
Korrektur von Fehlern. 

Vorarlberg begann nach dem Zweiten Welt­
krieg als der "goldene Westen", es wurde zum 
Land mit den meisten Eigenheimen, mit der 
höchsten Wachstumsrate - in ökonomischer 
Hinsicht, aber auch bei der Entwicklung der 
Bevölkerungszahlen -, es wurde zum Land 
mit den meisten Seilbahnen, es hat endlich 
eine durchgehende Autobahn samt Arlberg­
Tunnel, und der Schwerverkehr auf der 
Straße hat sich auf dieser West-Ost-Verbin­
dung verzehnfacht. 

Neben der einheimischen Motorisierung 
sind es noch jährlich über 10 Millionen aus­
ländische PKWs, die wir zu verkraften haben, 
und der Fortschritt ist in vielen Bereichen gif­
tig und laut geworden, und daneben stirbt der 
Wald einen leisen Tod. Mit Lärmschutzwän­
den wird die verkehrspolitische Sackgasse, in 
die nicht nur Vorarlberg, sondern fast alle 
Industriestaaten geraten sind, notdürftig 
unterteilt. 

Es erfreuen sich auch Flugplatzprojekte in 
Wohngebieten der Gunst höchster Stellen, 
und das - um ein banales Beispiel zu bringen 
- Radwegekonzept tümpelt vor sich hin; für 
einen fortschrittsbewußten Vorarlberger mög­
licherweise ein hinterwäldlerischer Vergleich, 
aber dieser sei mir hier gestattet. Denn, 
meine Damen und Herren, Vorarlberg ist ein 
kleines Land, und da stellt sich die Alterna­
tive Wohnraum oder/gegen Verkehrsral;lm in 
wesentlich schärferer Form dar als in weitläu­
figeren Gebieten. 

Ich weiß schon, daß viele der Meinung sind: 
Mein Auto fährt auch dann, wenn es keinen 
Wald mehr gibt; das gilt genauso für andere 
Fortbewegungsmittel. Aber diese Haltung ist 
eben die technisierte Form des Standpunktes 
"Nach mir die Sintflut!", verbunden mit der 
Scheu vor unpopulären Maßnahmen und der 
Ablehnung solcher Maßnahmen. 

Wenn wir den Horizont etwas weiterziehen, 
so tauchen eigentlich zwei Krisen gleichzeitig 
auf: die Beschäftigungs- und die Umweltkrise. 
Diese- können zwar mit den herkömmlichen 
Mitteln hinausgeschoben, aber nicht gelöst 
werden. 
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In der Frage der Beschäftigung weist Vor­
arlberg günstige strukturelle und regionale 
Faktoren auf. Aber auch wir werden den Pro­
blemen letztlich nicht ausweichen können. 

Wesentlich ungünstiger ist die ökologische 
Situation, auf die ich bereits hingewiesen 
habe. Die Handlungsfelder der Politik werden 
sich auch in Vorarlberg zwangsläufig verla­
gern, und auch die Maßnahmen für den 
Umweltschutz machen einen Reifungsprozeß 
durch. Was heute noch Wahrheit ist, was 
zumindest teilweise einmal Dogma war, ist es 
morgen bereits nicht mehr. 

Während das lO-Funkte-Programm, das 
heute bereits angesprochen wurde, den 
Umweltschutz noch zur Domäne der Länder 
erklärt, ist dies seit einiger Zeit nicht mehr in 
dieser Form so. Dieser neue Pragmatismus ist 
zu begrüßen, auf die Ergebnisse darf man 
gespannt sein. 

Die jüngste Entwicklung erweckt fast den 
Anschein, als ob der Föderalismus von sei­
nem von verschiedenen Kreisen gewählten 
Thron zur Sicherung von Einfluß in den politi­
schen Alltag eines bestimmenden Grundsat­
zes zur Problemlösung gesetzt wurde. 

Es wäre um dieses Programm - um noch 
einige Sätze dazu zu sagen - zudem von 
Anbeginn viel besser bestellt gewesen, wenn 
die Zusammenarbeit von der Mehrheitspartei 
im Lande in verstärktem Maße und aus ech­
ter Überzeugung gesucht worden wäre. Auch 
in unserer Fraktion bestand Bereitschaft, den 
Weg der Stärkung des Föderalismus mitzuge­
hen, wenn die Konsensbereitschaft etwas 
höher gewesen wäre. Da traten jene Mängel 
besonders zutage, die Vorarlberg daran hin­
derten - wie in einigen anderen Bereichen so 
auch in der politischen Zusammenarbeit 
ein Musterland zu sein. 

Dieser Lorbeerkranz kann auch in der heu­
tigen Stunde des Rückblicks und des 
Abschieds nicht gewunden werden. Es wäre 
müßig, hier und heute die Gründe hiefür zu 
erörtern oder eine abschließende Beurteilung 
über eine alleinige Verantwortung oder eine 
Mitverantwortung der Beteiligten zu wagen. 

Das Zusammenfließen von ökonomischer 
Prosperität und stabiler politischer Mehrheit 
führte aber zweifellos zu einer gewissen Erb­
hof-Mentalität in der Vorarlberger ÖVP. Mög­
licherweise verstellt aber der Konservativis­
mus einer stabilen Mehrheit in Teilbereichen 
den Blick auf die neuen Inhalte einer Politik, 
die auf Probleme reagieren muß, die für viele 

spürbar, aber in ihrer konkreten Form noch 
nicht faßbar sind. 

Es sind dies nicht nur ökologische Pro­
bleme, sondern es sind auch soziale Belastun­
gen, die in vielen Familien aus der Aufrecht­
erhaltung des ökonomischen Standards ent­
stehen, es ist die Berufstätigkeit der Frauen 
mit den Niedriglöhnen in einigen Branchen, 
der Rationalisierungsdruck und die Sorge um 
den Arbeitsplatz. Dies alles ist auch Bestand­
teil der sozialen Wirklichkeit in Vorarlberg. 

Wir müssen auch bei uns zur Kenntnis neh­
men, daß es in vielen Bereichen des sozialen 
Gefüges knistert, daß wir an die Vielfalt mög­
licher Lösungen und auch an den Zweifel 
glauben müssen. Wir dürfen die Jungen, die 
Zweifler, die Infragesteller nicht ausgrenzen, 
in gewissem Sinne müssen wir mit ihnen neu 
beginnen. 

Jüngste Ereignisse in unserem Land im 
Verhältnis zwischen Verwaltung und Bürger 
zeigen die Dringlichkeit solchen Nachden­
kens, und wir müssen auch Ideologien über­
winden. Ich sage ausdrücklich: wir. Ein Polito­
loge definierte den Begriff "Ideologie" einmal 
mit den Worten: Ideologie ist der Wille, zu 
sehen, was man glaubt. Dieses Denken müs­
sen wir überwinden. Gerade unsere Jugend 
braucht neben Vorbildern auch Alternativen 
- im sozialen und im ökonomischen Bereich 
- und nicht nur Sachzwänge und Endergeb-
nisse. 

Ein Politikerleben kann nicht nur an den 
Endergebnissen gemessen werden, weil es 
endgültige Lösungen in der Politik nicht gibt 
und nicht geben kann und auch nicht geben 
sollte. Ein Politikerleben ist am Bemühen, am 
ewigen Fluß der Politik im Interesse der 
Gemeinschaft mitzuarbeiten und den übertra­
genen Pflichtenkreis nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen, zu werten. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen, 
Herr Landeshauptmann, an dieser Stelle die 
Anerkennung für die geleistete Arbeit nicht 
versagen und Ihnen persönliches Wohlerge­
hen und ein aktives Pensionistendasein wün­
schen. (Allgemeiner Beifall.) 10.58 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Landeshauptmann Dr. Keßler. Ich erteile es 
ihm. 

10.58 

Landeshauptmann von Vorarlberg Dr. Keß­
ler: Herr Staatssekretär! Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Entschuldigen Sie, 

1631 
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daß ich mich bereits jetzt zu Wort melde, ich 
bitte um Vergebung, daß ich das aus Termin­
gründen jetzt schon tue. 

Ich möchte mich bedanken bei meinen Vor­
rednern, der Frau Vorrednerin und dem 
Herrn Vorredner, für das grundsätzliche 
Bekenntnis zur Zusammenarbeit über Partei­
und Ideologiegrenzen hinweg. Ich bekenne 
mich mit Ihnen dazu, daß dem so sein soll. 

Kollege Dr. Bösch hat gemeint, es bedürfe 
in der Föderalismusfrage und im Bemühen 
um noch mehr Bundesstaatlichkeit in Öster­
reich im Grunde genommen keines Gesin­
nungswandeis, sondern wir täten gut daran, 
den begonnenen Weg gezielt und schrittweise 
fortzusetzen. Ich stimme dem durchaus zu. 
Ich wäre aber mißverstanden, Kollege Böseh, 
wenn aus meinen Ausführungen abgeleitet 
würde, daß ich meine, es bedürfe in betreffen­
den Kreisen oder überhaupt bei denen, die 
guten Willens sind und die für mehr Födera­
lismus in Österreich eintreten, eines grund­
sätzlichen Gesinnungswandels. Ich glaube, 
wir sind seit Jahren auf dem richtigen Weg, 
und ich hoffe, wir können ihn gemeinsam in 
eine gute föderalistische Zukunft gehen, 
Schritt für Schritt, nach dem Grundsatz: Ste­
ter Tropfen höhlt den Stein!, was allerdings 
nicht ausschließt - ich habe das kurz ange­
tönt -, daß wir uns durchaus vorstellen kön­
nen, daß in Zukunft Länder und Bund 
gemeinsam nicht nur bemüht sind, durch 
Erfüllung der Forderungsprogramme und 
vielleicht auch noch zusätzlicher Länderwün­
sche schrittweise vorzugehen, sondern auch 
bereit sind, eine Grundsatzdiskussion, eine 
grundsätzliche Verfassungsdiskussion zu füh­
ren. 

Ich weiß, ich befinde mich da nicht unbe­
dingt auf einer Linie mit manchen in meiner 
eigenen Gesinnungsgemeinschaft und auch 
der Ihren, aber ich glaube, wir sollten durch­
aus diesen Weg gehen, wenn er von Bundes 
wegen gewünscht werden sollte und wenn 
man der Meinung ist, daß die Zeit gekommen 
ist, grundsätzlich über die künftige Kompe­
tenzverteilung zu reden. Vorarlberg jedenfalls 
ist dazu bereit. 

Sie haben gemeint, Herr Kollege Bösch, 
und sind dabei auf konkrete Problemstellun­
gen Vorarlbergs eingegangen, es gebe hier 
auch nicht nur Sonnenschein. Wo gibt es ihn? 
Ich stimme Ihnen bei, möchte jetzt aber nicht 
der Versuchung unterliegen, in eine Diskus­
sion über Vorarlberg-Probleme einzutreten. 
Das ist hier, glaube ich, weder der richtige 
Rahmen noch die richtige Zeit. 

Ich möchte lediglich sagen - und ich bitte, 
das nicht als Überheblichkeit zu werten -: 
Ich glaube, die gesamtpolitische Arbeit des 
westlichsten Bundeslandes, betrachtet an den 
Ergebnissen von heute, darf sich doch sehen 
lassen. Ich schließe aus dieser erfolgreichen 
Arbeit Ihre Gesinnungsfreunde im Lande 
nicht aus, ich habe keine Ursache dazu. Diese 
Ergebnisse sind letztlich das Produkt, sind die 
Frucht gemeinsamer Arbeit, bis zurück ins 
Jahr 1945. Die Gründe dafür, daß wir das ein­
zige Bundesland sind - Sie haben mich dar­
auf angesprochen -, das derzeit nicht die 
Zusammenarbeit der beiden großen politi­
schen Gruppierungen praktiziert, sondern die 
zweitgrößte Partei in der Opposition sieht, 
aufzuzeigen, würde den Rahmen der mir zur 
Verfügung stehenden Zeit sprengen. Ich 
möchte es auch ganz bewußt nicht tun. 

Ich darf, Herr Kollege Bösch, nur sagen: Ich 
habe auch als Landeshauptmann in diesen 
fast 23 Jahren zehn Jahre erlebt, in denen ich 
mit Gesinnungsfreunden Ihrer Partei und 
Mitgliedern Ihrer Partei gemeinsam in der 
Landesstube Arbeit leisten durfte - zehn 
Jahre gemeinsam und weitere zwölf in einer 
anderen Konstellation -, aber ich würde mei­
nen, im Grunde doch mit gleichen landespoli­
tischen Zielsetzungen. 

Zu meiner Bemerkung, gesamthaft gesehen 
darf sich das Ergebnis sehen lassen, gestatten 
Sie mir noch abschließend die Feststellung: 
Wir sind das Bundesland mit der höchsten 
Produktivität, mit der niedrigsten Arbeitslo­
senrate, mit der höchsten Exportquote und 
mit der geringsten Verschuldung der öffentli­
chen Hand. Ich meine, daß das doch auch 
gesagt werden darf. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sie haben mit Recht gesagt, daß es Pro­
bleme gibt, die Gegenwart und Zukunft zu 
bewältigen, gerade in einem hochindustriali­
sierten Land Probleme gibt, den Mittelweg zu 
finden, den Gleichklang zu finden - ein abge­
droschenes Wort - zwischen Ökologie und 
Ökonomie. Da würde ich meinen, sollten wir 
uns gemeinsam bemühen, diesen Weg zu fin­
den. Wir werden das Gemeinsame, glaube ich, 
brauchen. 

Ich darf Ihnen, geschätzte Damen und Her­
ren, noch einmal danken für Ihre Aufmerk­
samkeit. Ich darf Ihnen für Ihre künftige 
Arbeit alles Gute wünschen, und ich darf 
mich - wie gesagt zum letzten Mal - aus der 
Länderkammer mit einem herzlichen Danke­
schön verabschieden. (Anhaltender allgemei­
ner Beifall.) 11.04 
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Vorsitzender: Bevor ich dem nächsten Red­
ner das Wort erteile, darf ich recht herzlich 
die im Hause erschienene Frau Staatssekre­
tär Johanna Dohnal begrüßen. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Als nächster Redner ist Herr Bundesrat 
J ürgen Weiss zu Wort gemeldet. Ich erteile 
ihm dieses. 

11.04 

Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Frau Staatssekretär! 
Hohes Haus! Mein Kollege Walter Bösch hat 
sich als Vertreter der Landesopposition in 
einer Art vorweggenommener Landtagsdis­
kussion kritisch zur Vorarlberger Landespoli­
tik geäußert. Nach einem etwas turbulenten 
"Flug" hat er aber dann doch sanft zur Lan­
dung angesetzt, und ich will es dabei eigent­
lich auch bewenden lassen. Ich bin, Herr Kol­
lege Bösch und Hohes Haus, mit dem alten 
und mit dem neuen Landeshauptmann auch 
guten Mutes, daß der Beifall der Vorarlberger 
Bevölkerung dazu auch weiterhin geringer 
ausfallen wird als hier und heute in Wien. 

Meine Damen und Herren! Die Bedeutung 
der in Verhandlung stehenden Gesetzesbe­
schlüsse - und damit möchte ich am Schluß 
der Debatte wieder zur Tagesordnung zurück­
führen - wurde bereits ausführlich gewür­
digt. Ich beschränke mich daher darauf, 
einige bemerkenswerte Facetten stärker ins 
Licht zu rücken. 

Das schwere Geschütz einer verfassungs­
rechtlichen Verankerung der Auskunfts­
pflicht sollte bei den Bürgern nicht den Ein­
druck erwecken, daß die Verwaltung bisher 
durchwegs auskunftsfeindlich gewesen wäre. 
Ein Gemeindesekretär beispielsweise ist seit 
eh und je eine Auskunftsperson schlechthin. 
Auch die Kammern haben einen gewichtigen 
Teil ihrer Tätigkeit der Auskunftserteilung, 
und zwar ohne Ansehung der Mitgliedschaft, 
gewidmet. Die in letzter Minute im National­
rat beschlossene Einschränkung auf die Mit­
glieder der jeweiligen Kammern ist mir daher 
nicht ganz verständlich, zumal sie in der Pra­
xis leicht zu umgehen sein wird. Die Aus­
kunftspflicht der staatlichen Behörden ist ja 
auch nicht an die Staatsbürgerschaft gebun­
den, und ein Auskunftsbegehren an eine 
Gemeinde wird sie nicht deshalb ablehnen 
können, weil der neugierige Auskunftswerber 
in der Nachbargemeinde wohnt. 

Für den überwiegenden Teil der Behörden 
und Beamten wird die gesetzliche Veranke­
rung der Auskunftspflicht nicht viel Neues 

bringen. Sie kann aber mithelfen, den schma­
len Bereich des Unverständnisses oder gar 
des nicht gemeinwohlgerechten Umganges 
mit Macht und Informationen weiter einzuen­
gen. Als Rute im Fenster wird dabei die Mög­
lichkeit dienen, bei einer Auskunftsverweige­
rung einen Bescheid darüber beantragen und 
diesen im Instanzenzug beziehungsweise bei 
den Höchstgerichten bekämpfen zu können. 
Angesichts der Überlastung namentlich des 
Verwaltungsgerichtshofes kann man nur hof­
fen, daß das nicht allzu häufig der Fall sein 
wird. 

Einige Fragen scheinen mir im Auskunfts­
pflichtgesetz des Bundes noch nicht befriedi­
gend genau geklärt zu sein. Auskünfte sind 
unter anderem dann nicht zu erteilen, wenn 
sie offenbar mutwillig verlangt werden. Bei 
der Erlassung eines Bescheides über die 
Nichterteilung einer Auskunft fehlt diese Ein­
schränkung, sodaß jedermann die Behörde 
mit solchen Anträgen mutwillig in Trab hal­
ten kann. 

Wie ist vorzugehen, wenn ein Auskunfts­
pflichtiger lediglich unvollständig oder gar 
nur formell seiner Pflicht nachkommt? Muß 
der Auskunftswerber in immer neuen Anläu­
fen noch gezielter nachfragen, oder kann das 
auch Gegenstand eines Antrages auf Erlas­
sung eines Bescheides sein? Und wer erläßt 
einen Bescheid, wenn beispielsweise die 
Hochschülerschaft, die ja keine Behörde im 
herkömmlichen Sinn des Wortes ist, ihrer 
Auskunftspflicht nicht nachkommt? Gibt es 
dazu eine Berufungsmöglichkeit oder muß 
man sich gleich - und das ist relativ kosten­
aufwendig für den Betroffenen - an die 
Gerichtshöfe wenden? 

In solchen Fragen wird hoffentlich nicht 
erst die Judikatur, sondern - und da stimme 
ich mit Frau Kollegin Dr. Hieden-Sommer 
überein - von vornherein eine bürgerfreund­
liche Gesinnung Klarheit schaffen, nicht 
zuletzt um bürokratische Auswüchse einer an 
sich einfachen Angelegenheit vermeiden zu 
können. 

Im ursprünglich ausgesandten Regierungs­
entwurf war eine Gebührenbefreiung für Aus­
künfte vorgesehen. Diese Gebührenbefreiung 
ist in der Zwischenzeit gefallen - offenbar 
aus fiskalischen Gründen. Ich halte das für 
eine etwas voreilige Reaktion, und zwar aus 
folgendem Grund: Schriftliche Auskunftsbe­
gehren an die Behörde sind künftig gebühren­
pflichtig. Auskunftsbegehren bei der Volksan­
waltschaft, die ja kraft Gesetzes unter ande­
rem auch zur Erteilung von Auskünften ver-
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pflichtet ist, sind nach wie vor und berechtig­
terweise gebührenfrei. 

Dort, wo man also ohne großen Verwal­
tungsaufwand bei der zuständigen Behörde 
unmittelbar eine Auskunft verlangen könnte, 
wird dieses Verlangen künftig gebühren­
pflichtig sein, bringt dem Staat Einnahmen, 
und dort, wo die Auskunft ein etwas größeres 
Verwaltungsverfahren in Gang setzt, nämlich 
über die Volksanwaltschaft, wird sie weiter­
hin gebührenfrei sein, sodaß paradoxerweise 
einem bescheidenen Einnahmenzuwachs des 
Finanzministers aus der Gebührenpflicht auf 
der einen Seite eine höhere Belastung der 
Verwaltung auf der anderen Seite gegenüber­
stehen wird. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammen­
hang schließlich auch noch ein Vergleich der 
Auskunftspflicht mit dem Anfragerecht der 
Abgeordneten zum National- und Bundesrat 
sowie in den Landtagen. 

Drückt sich ein Regierungsmitglied über­
haupt oder um eine inhaltlich vollständige 
Antwort, kann das Gegenstand einer Bespre­
chung im Plenum, einer Entschließung oder 
im Extremfall einer Anklage vor dem Verfas­
sungsgerichtshof sein. In allen drei Fällen 
handelt es sich aber um ein Mehrheitsrecht. 
Der einzelne Abgeordnete hat keine über die 
politische Kritik in der Öffentlichkeit hinaus­
gehende Möglichkeit, zu einer Antwort zu 
kommen. 

Anders der auskunftsheischende Bürger: Er 
kann notfalls einen Bescheid beantragen und 
ein rechtswidrig verweigertes Auskunftsrecht 
mit Hilfe der Höchstgerichte durchsetzen. 
Dem Abgeordneten bleibt demnach nur der 
Trost, auch Bürger zu sein und für Anfragen 
im Parlament wenigstens keine Stempelmar­
ken zu benötigen. 

Bei den Beratungen des Drakenausschus­
ses im Nationalrat ist im Zusammenhang mit 
der Amtsverschwiegenheit ein bisher wenig 
beachtetes Problem aktuell geworden. Nach 
Artikel 20 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsge­
setzes besteht die Amtsverschwiegenheit für 
die von einem allgemeinen Vertretungskörper 
bestellten Funktionäre nicht gegenüber die­
sem Vertretungskörper, wenn er derartige 
Auskünfte ausdrücklich verlangt. Das betrifft 
den von der Gemeindevertretung bestellten 
Bürgermeister und die von den Landtagen 
bestellten Landesregierungsmitglieder , nicht 
aber die vom Bundespräsidenten ernannten 
Bundesregierungsmitglieder . Hier geht der 
Nationalrat leer aus. Eine weitreichende 

Änderung der Bestimmung über die Amtsver­
schwiegenheit wäre vielleicht ein angemesse­
ner Anlaß gewesen, diese SchlechtersteIlung 
des Nationalrates gegenüber den Landtagen 
und den Gemeindevertretungen zu beseitigen. 
(Bundesrat Dr. Sc h a m b eck: Großartig!) 

Meine Damen und Herren! Die gesetzliche 
Auskunftspflicht wird über die Servicefunk­
tion hinaus, vor allem als Instrument der poli­
tischen Kontrolle durch die Bürger- und Inter­
essengruppen, Bedeutung gewinnen. Beson­
ders bei der Vorbereitung von Entscheidun­
gen tut sich hier aber ein weites Konfliktfeld 
auf, das allerdings nicht so sehr von den 
Beamten als von den an ihrer Spitze stehen­
den Politikern viel Fingerspitzengefühl ver­
langen wird. Die pflicht zur Amtsverschwie­
genheit besteht unter anderem ausdrücklich 
auch dann, wenn die Geheimhaltung von Tat­
sachen zur Vorbereitung einer Entscheidung 
geboten ist. 

Die Erläuternden Bemerkungen der Regie­
rungsvorlage und auch der Ausschußbericht 
des Nationalrates halten dazu folgendes fest 
- ich zitiere -: "Die Verschwiegenheit im 
Interesse der Vorbereitung einer Entschei­
dung wird dann - und nur dann - geboten 
sein, wenn ohne sie die rechtmäßige bezie­
hungsweise zweckmäßige Entscheidung einer 
Behörde unmöglich oder wesentlich 
erschwert würde." 

Als Entscheidungen gelten dabei nicht nur 
bescheidmäßige Erledigungen, sondern zum 
Beispiel auch Entscheidungen der Privatwlrt­
schaftsverwaltung oder Weisungen. Ob nun 
beispielsweise die Entscheidung für ein Stra­
ßenbauvorhaben, ein Kraftwerk oder eine 
Sondermülldeponie zweckmäßig ist oder 
nicht, wird umso länger, umso mehr vielfach 
umstritten sein. Wer nun die Entscheidung 
für unzweckmäßig hält, wird keine Gründe 
für die Geheimhaltung anerkennen, da durch 
die Amtsverschwiegenheit ja nur zweckmä­
ßige Entscheidungen geschützt werden. Auf 
den sich daraus ergebenden Rechtsstreit wird 
man vermutlich nicht lange warten müssen. 

Der Nutzen dieser Schutz be stimmung wird 
meiner Meinung nach ohnedies überschätzt. 
Die bekannten Beispiele mit dem Ankauf von 
Grundstücken oder ähnlichem, wo preistrei­
bende Wirkungen selbstverständlich hintan­
gehalten werden sollen, sind ja bereits durch 
den Schutz der wirtschaftlichen Interessen 
einer Körperschaft erfaßt. 

Maßgeblich war - und ich interpretiere 
jetzt - offenbar der Denkansatz, man müsse 
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nur das Unterlaufen einer Entscheidung, etwa 
durch Mobilisierung einer Gegenöffentlich­
keit, durch Berufung auf die Amtsverschwie­
genheit verhindern, und das Problem sei dann 
schon gelöst. 

Diese Ansicht geht von der Fiktion aus, 
wenn die Entscheidung einmal da sei, könne 
sie schon durchgesetzt, "durchgezogen" wer­
den, wie es neuerdings heißt. Wichtig sei nur, 
zu einer Entscheidung zu kommen und sich 
dabei möglichst nicht stören zu lassen. Das 
hat, meine Damen und Herren, schon bisher 
kaum mehr funktioniert und wird sich erst 
recht für die Zukunft als wirklichkeitsfremd 
herausstellen. 

Diese Ansicht verkennt nämlich, daß aus 
vielfältigen Gründen die friedenstiftende Wir­
kung von Mehrheitsentscheidungen immer 
mehr verlorengeht, daß die bloße Berufung 
auf die Mehrheit oder die formale Autorität 
allein immer häufiger sogar eine unfrieden­
stiftende Wirkung zeigt. 

Die vertrauensbildende Vorbereitung von 
Entscheidungen gemeinsam mit den Betroffe­
nen und Interessierten wird daher immer 
wichtiger. Dazu gehören frühzeitige Informa­
tion und eine kooperationsfreudige Ausle­
gung der Amtsverschwiegenheit. Es ist 
schade, daß die neue Regelung in diesem 
Punkt immer noch auch die gegenteilige Hal­
tung zuläßt. Die in der vorangegangenen 
Gesetzgebungsperiode eingebrachte Regie­
rungsvorlage für ein Auskunftspflichtgesetz 
ging von der Begründung einer Bundeszu­
ständigkeit auch für den Bereich der Landes­
und Gemeindeverwaltung aus. Das wurde von 
den Ländern als weitere Aushöhlung ihrer 
noch verbliebenen Zuständigkeiten abge­
lehnt. Der Bund hat sich dann auf die Erlas­
sung eines bloßen Grundsatzgesetzes zurück­
gezogen, das nunmehr selbstverständlich 
unsere Zustimmung findet. 

Dieses Beispiel könnte durchaus Schule 
machen. Die Regierungserklärung geht bei­
spielsweise davon aus, für den Umweltschutz 
mehr oder weniger alle Zuständigkeiten für 
Gesetzgebung und Voll ziehung beim Bund zu 
zentralisieren. 

Die Notwendigkeit landesübergreifenden, 
gemeinsamen Vorgehens ist dabei vernünfti­
gerweise nicht zu leugnen, wenngleich bisher 
wahrlich nicht etwa die Reste der Landeszu­
ständigkeit für den Hausbrand den Bund an 
einem entschlossenen Vorgehen im Bereich 
des Kraftfahrzeugverkehrs, der Industrie 
oder des Gewerbes gehindert haben. 

Der Nachteil für die Sache ist dabei aber 
der, daß in Österreich einheitlich - im 
Gegensatz etwa zur Schweiz - traditionell 
gleichbedeutend mit zentralistisch und kasui­
stisch angesehen wird. 

Das muß es nicht sein. Die Zuständigkeits­
form der Grundsatzgesetzgebung böte die 
Möglichkeit, bundeseinheitlich . Ziele und 
Grundsätze vorzugeben, während die detail­
lierten Maßnahmen zu deren Erreichung den 
Ländern überlassen bleiben. Damit könnte 
den unterschiedlichen Gegebenheiten und 
Notwendigkeiten in den Ländern Rechnung 
getragen und ein belebender Wettbewerb um 
die besten Lösungsmöglichkeiten gewonnen 
werden. 

Solche Modelle, Hohes Haus, werden in 
Konzernen und Großbetrieben im In- und 
Ausland schon lange als zukunftsweisend 
angesehen und praktiziert. Es wäre unver­
ständlich, sie gerade in der öffentlichen Ver­
waltung ganz außer acht zu lassen. (Allgemei­
ner Beifal1.) 11.17 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Veselsky. Ich erteile ihm 
dieses. 

11.17 

Bundesrat Dr. Veselsky (SPÖ, Wien): Herr 
Vorsitzender! Herr Staatssekretär! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir bera­
ten heute eine Materie, die sehr wichtig ist: 
sehr wichtig dafür, daß die Staatsverwaltung 
transparent gemacht werden kann, dafür, daß 
die Verwaltung im Dienste der Staatsbürger 
stattfinden kann, dafür, daß Verwaltung Ser­
vice am Staatsbürger sein kann. All das hat 
eigentlich ein Vorbild in der alten öster­
reichischen Geschichte, als man Verwaltung 
als "Staatskunst" definierte. Es war dies die 
Haltung der Kameralisten, bevor die große 
Verrechtlichung der Verwaltung stattgefun­
den hatte. 

Ich erinnere an diese große österreichische 
Tradition, an die wir hier anschließen, weil es 
eine positive Tradition ist, auf die wir stolz 
sein können. Und wir können eigentlich heute 
einen Weg fortsetzen, den man vor 200 Jahren 
zu gehen begonnen hatte. 

Meine Damen und Herren! Wir haben auch 
schon in den siebziger Jahren nicht nur am 
Föderalismus weitergebaut - was heute ja 
dankenswerterweise festgehalten wurde -, 
sondern wir haben auch schon begonnen, mit 
dem Bundesministeriengesetz 1973 die Wei­
chen für eine Auskunftspflicht für die Bun-
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desministerien zu stellen. Wir paben damals 
diese Auskunftspflicht nicht für alle nachge­
ordneten Dienststellen, nicht für alle übrigen 
Dienststellen des Bundes festlegen können, 
und wir haben noch weniger diese Auskunfts­
pflicht für Länder, Gemeinden und andere 
öffentliche Stellen festlegen können. 

Warum? - Weil damals die Regierung 
keine so breite Mehrheit im Parlament hatte, 
und weil sich der Gesetzgeber damals bei der 
Erlassung des Bundesministeriengesetzes mit 
einer einfachen Gesetzgebung begnügen 
mußte. 

Aus diesem Grund, meine Damen und Her­
ren, fand im § 3 Z 5 des damaligen Bundesmi­
nisteriengesetzes die Formulierung Eingang: 
"Auskünfte sind zu erteilen, soweit eine Ver­
pflichtung zur Amtsverschwiegenheit dem 
nicht entgegensteht." Aber diese Bestimmung 
über die Amtsverschwiegenheit gab es in der 
Verfassung sehr wohl, und zwar im Art. 20 der 
Bundesverfassung, wo ja festgelegt worden 
war, daß Amtsverschwiegenheit überall dort 
zu wahren ist, wo das im Interesse der 
Gebietskörperschaft oder im Interesse betrof­
fener Menschen liegt. 

Sehen Sie, meine Damen und Herren, ein 
einfaches Gesetz konnte hier die notwendige 
Anpassung nicht vollziehen. Daher hatten wir 
zwar eine im Ministeriengesetz schon festge­
legte Verpflichtung zur Auskunft, aber es 
stand dem eine Verfassungsbestimmung ent­
gegen, und damit war die Auskunftgebung 
sehr dem einzelnen Beamten und seinem 
Wohlwollen überlassen. 

Das führte zu der Notwendigkeit, daß wir 
jetzt etwas zu tun hatten. Das geschieht, und 
das kann geschehen, weil wir eine breite 
Basis für diese Regierung haben - das ist 
das positive Ergebnis der großen Koalition -, 
weil wir jetzt in der Lage sind, den Art. 20 der 
Bundesverfasung so anzupassen, wie das not­
wendig ist, um Auskunftspflichten ordentlich 
normieren zu können. Das ist ein riesiger Vor­
teil. 

Aber, wenn wir diesen Vorteil für uns in 
Anspruch nehmen, dann müssen wir auch 
den Mut haben, zu sagen, daß damit eine 
Gefahr verbunden ist, die Gefahr nämlich, 
daß wir auf einem Weg weiterschreiten, den 
wir in einem anderen Bereich mit dem Aus­
druck "Zweidrittelgesellschaft" disqualifizie­
ren. Wir meinen damit, daß es gefährlich ist, 
wenn sich die Wirtschaft in einer Weise ent­
wickelt, in der nur mehr für zwei Drittel der 
Menschen Arbeit und damit Selbstverwirkli-

chungsmöglichkeit zur Verfügung steht, aber 
ein Drittel der Menschen arbeitslos bleibt, aus 
Entwicklungen, an die man nicht herankann, 
denen man nicht gegensteuern kann. 

Meine Damen und Herren, ich sage: Eine 
Zweidrittelgesellschaft droht uns auch im 
Bereich der Politik. Daß nämlich wir beide, 
die beiden großen Parteien, die die Regierung 
bilden, auch in der Lage sind, mit qualifizier­
ter Mehrheit Verfassungsbestimmungen zu 
beschließen und diese auch ad hoc zu 
beschließen, als Maßnahmen-Gesetze zu 
beschließen, das ist etwas sehr Gefährliches. 
Wir werden heute noch Gelegenheit haben, 
einen solchen Beschluß zu behandeln. Davor 
müssen wir uns hüten! Das ist gefährlich, 
meine Damen und Herren! 

Ich möchte darauf hinweisen, daß wir in der 
Tat auch die Frage zu prüfen haben: Wie ver­
halten wir uns mit dieser starken Mehrheit 
gegenüber der Minderheit? Da ist auch die 
Frage: Wie verhält sich die Regierung zum 
Parlament? Darauf müssen wir heute aus 
gegebenem Anlaß hier eine Antwort geben. 

In die Regierungsvorlage hat sich ein Feh­
ler eingeschlichen. In die Regierungsvorlage 
hat sich ein bedauerlicher Fehler eingeschli­
chen. Er wurde schon von der Kollegin D.r. 
Hieden angesprochen. Sie hat in höflicher 
Absicht von einem Druckfehler oder von 
einem "sprachlichen Fehler" gesprochen. Der 
Fehler ist aber nicht nur ein Druckfehler oder 
ein sprachlicher Fehler, er geht in seiner 
Bedeutung weit über ein sprachliches Verse­
hen, über einen Lapsus linguae hinaus. Er 
macht das Bundesgesetz über die Auskunfts­
pflicht der Verwaltung des Bundes und eine 
Änderung des Bundesministeriengesetzes 
1986 ganz einfach unvollziehbar. 

Es heißt dort in § 3: ,,Auskünfte sind ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen 
acht Wochen nach ihrem Einlangen zu ertei­
len." Das heißt, nach Einlangen der Auskunft 
ist die Auskunft zu erteilen. Wenn sie nicht 
einlangt, braucht sie überhaupt nicht erteilt 
zu werden, dann gilt kein Fristenlauf, und 
diese Bestimmung ist damit unvollziehbar. 

Meine Damen und Herren! Das ist nicht nur 
sprachlich falsch und bedauerlich, sondern 
das ist inhaltlich etwas sehr Schwerwiegen­
des, weil damit das Gesetz, das in guter 
Absicht vorbereitet wurde, ganz einfach nicht 
anwendbar ist. 

Meine Damen und Herren! Diese unan­
wendbare Bestimmung steht aber in Wider-
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spruch zu den Erläuterungen. Dort heißt es zu 
§ 3: "Der Auskunftswerber hat es jedenfalls 
durch Einbringen eines schriftlichen Begeh­
rens in der Hand, den Lauf der vorgesehenen 
Frist nachweislich in Gang zu setzen." Das 
heißt für mich ganz klar, daß man mit dem 
Fristbeginn sehr wohl das Einlangen des 
Begehrens im Auge hatte und nicht das Ein­
langen der Auskunft. Das ist für mich ganz 
klar, nur kommt das leider im Text nicht zum 
Ausdruck. 

Was heißt das, meine Damen und Herren? 
- Das heißt, daß bei wörtlicher Auslegung 
des Gesetzes, das wir hier heute unter ande­
rem behandeln, eigentlich diese Auskunfts­
pflicht nicht Platz greifen kann oder nicht 
ordentlich Platz greifen kann, sondern daß 
etwas ganz anderes eintritt, daß man sich der 
Gunst oder Ungunst eines Beamten auslie­
fert, ob er, dem Buchstaben des Gesetzes fol­
gend, die Auskunft auf diese Weise gar nicht 
gibt, oder aber, ob er, dem Wortlaut der Erläu­
terung folgend, sagt, es ist durchaus meine 
Pflicht, Auskunft zu geben. 

Meine Damen und Herren! Was können wir 
tun? Herr Kollege Dr. Schambeck ist schon 
dem Antrag des Berichterstatters beigetreten, 
keinen Einspruch zu erheben. Wir könnten 
sehr wohl Einspruch erheben, wir müßten es 
auch, wenn nicht das Inkrafttreten ohnedies 
erst für 1. 1. 1988 angepeilt werden würde. 
Das ermöglicht es uns nämlich, heute hier mit 
allem Nachdruck etwas zu verlangen, meine 
Damen und Herren, nämlich eine ehestmögli­
che Novellierung, um diesen offensichtlichen 
Fehler auszugleichen! Das müssen wir heute 
mit aller Entschiedenheit verlangen! Hier und 
heute müssen wir mit aller Entschiedenheit 
verlangen, daß eine ehestbaldige Novellie­
rung Platz greift, damit das Auskunftspflicht­
gesetz überhaupt vollziehbar wird! Unter die­
ser Voraussetzung verzichten wir heute dar­
auf, Einspruch zu erheben. 

Aber es zeigt uns das noch etwas anderes 
mit aller Deutlichkeit, meine Damen und Her­
ren: daß die Rechte des Bundesrates allzu eng 
abgesteckt sind. (Allgemeiner Beifal1. - Bun­
desrat Dr. Sc ha mb eck: Sehr richtig!) Es 
zeigt sich mit aller Deutlichkeit, daß selbst 
offensichtliche Fehler, die dem Gesetzgeber, 
die der Regierung bei der Vorbereitung des 
Gesetzes unterlaufen sind, von uns, die wir 
das bemerken, nicht korrigiert werden kön­
nen, meine Damen und Herren. Wir können 
eigentlich nur dem Lauf der Dinge entgegen­
treten, dem Lauf des Geschickes in die Spei­
chen greifen, indem wir Einspruch erheben. 
Das ist ein sehr plumpes Instrument, und ich 

glaube, es wäre daher auch nicht angemes­
sen, eingesetzt zu werden. Aber wir müssen 
bei dieser Gelegenheit mit aller Deutlichkeit 
auf diesen Mangel hinweisen! (Allgemeiner 
Beifal1.) 

Es entspricht hier nicht einer Selbstsucht 
eines Bundesrates oder des Bundesrates als 
Kollegium, wenn von dieser Stelle aus gesagt 
wird, im Interesse des Staates ist es notwen­
dig, dem Bundesrat mehr Befugnisse einzu­
räumen, sondern ich glaube, es entspricht 
einer Notwendigkeit, einer staatspolitischen 
Notwendigkeit. 

Meine Damen und Herren! Diese staatspoli­
tische Notwendigkeit soll endlich einmal zur 
Kenntnis genommen werden. Der Nationalrat 
hat diese Bestimmung durchgelassen, es ist in 
der Debatte nicht aufgefallen, man hat über 
alle anderen Aspekte gesprochen; sehr 
unrichtig übrigens seitens der Grünen über 
Bezüge zum Artikel 10 der Menschenrechts­
konvention, obwohl es der Artikel 8 sein soll. 
Es wurde vieles geredet. Es wurde auch 
gesagt, daß durch dieses Gesetzespaket in 
Wirklichkeit die Auskunftspflicht noch 
erschwert werden würde. Das ist alles nicht 
wahr. Aber über diesen Punkt wurde nicht 
geredet. 

Dieses kleine Gremium des Bundesrates 
hat es verstanden, einen Fehler aufzudecken. 
Ich glaube, das zeigt die Bedeutung, die Wich­
tigkeit des Bundesrates, und der Bundesrat 
verdient dafür auch, glaube ich, jene Aufwer­
tung, die notwendig ist, damit in Hinkunft 
ganz einfach Druckfehlerberichtigungen mög­
lich werden, wenn Sinnstörendes vorliegt. 
Denn sonst haben wir die Möglichkeit der 
Druckfehlerberichtigung erst laut Bundesge­
setzblattgesetz, und die steht dann dem Bun­
deskanzleramt zu. Ja, aber bitte schön, das ist 
ja nicht nur ein Schreibfehler, wo dann im 
Bundesgesetzblatt die Berichtigung Platz 
greifen kann, sondern das ist ein sinnstören­
der Fehler, der halt passiert ist, den man aber 
nicht als echten Druckfehler auffassen kann. 
Ich glaube, das ist sehr wichtig. 

Ich glaube aber, noch etwas sagen zu dür­
fen, meine Damen und Herren: Mit diesem 
Auskunftspflichtgesetzpaket, mit dieser Ver­
änderung der Bundesverfassung wird ein 
großer Schritt nach vorn getan werden in 
Richtung mehr Transparenz, in Richtung 
einer staatsbürgerfreundlichen Verwaltung, 
die sich wiederum auch der alten Tradition 
erinnert, die dah'~ßt, Staatskunst in Rich­
tung der Bereitschaft, Bürgerservice zu 
betreiben. Dazu wird auch gehören, daß wir 
von der Regierung erbitten, ersuchen, verlan-
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gen, daß so rasch wie möglich durch eine 
Novelle für eine Korrektur dieses offensichtli­
chen Fehlers gesorgt wird. 

Unter dieser Voraussetzung werden wir kei­
nen Einspruch erheben. (Allgemeiner Bei­
fall.) 11.33 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Frau 
Staatssekretär J ohanna Dohnal. Ich erteile 
ihr dieses. 

11.33 

Staatssekretär im Bundeskanzleramt 
Johanna Dohnal: Herr Vorsitzender! Hoher 
Bundesrat! Ich danke allen Rednern, die zu 
den vorliegenden Gesetzen Stellung genom­
men haben und möchte Ihnen zu dem jetzt 
eben von Herrn Bundesrat Veselsky und 
anderen angesprochenen § 3 nur mitteilen, 
daß, obwohl es in den Erläuternden Bemer­
kungen relativiert wird, trotzdem eine solche 
Interpretation möglich ist. Unabhängig nun 
von dem grundsätzlichen Verlangen, was die 
Rechte und den Ausbau der Stärkung des 
Bundesrates betrifft, kann ich Ihnen für die­
ses Gesetz mitteilen, daß Bundesminister 
Löschnak eine Novelle vorbereiten wird, die 
noch vor Inkrafttreten des Gesetzes, nämlich 
vor dem 1. 1. 1988, diesem Einwand Rechnung 
trägt. 

Ich danke auch für die nochmalige Bekräfti­
gung, daß keine Beeinspruchung erfolgen 
wird. - Danke. (Allgemeiner Beifall.) 11.34 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 

Wir kommen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 geändert wird. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß bedarf 
nach Art. 44 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
der Zustimmung des Bundesrates mit qualifi­
zierten Beschlußerfordernissen. 

Im Sinne des § 58 Abs. 3 der Geschäftsord­
nung stelle ich zunächst die für die Abstim­
mung erforderliche Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der Bundesräte fest. 

Ich bitte nunmehr jene Bundesräte, die 
dem Antrag zustimmen, dem vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates die ver­
fassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, um 
ein Handzeichen. - Es ist dies S tim m e n -
ein hell i g k e i t. 

Der Antrag, dem Gesetzesbeschluß zuzu­
stimmen, ist somit unter Berücksichtigung 
der im § 58 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor­
gesehenen qualifizierten Beschlußerforder­
nisse angenommen. 

Wir kommen zur Ab s tim m u n g über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
betreffend ein Bundesgrundsatzgesetz über 
die Auskunftspflicht der Verwaltung der Län­
der und Gemeinden (Auskunftspflicht-Grund­
satzgesetz). 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und der im § 7 Abs. 3 enthaltenen 
Fristsetzung für die Erlassung von Ausfüh­
rungsgesetzen im Sinne des Art. 15 Abs. 6 
B-VG zuzustimmen, um ein Handzeichen. 
Dies ist S tim m e n ein hell i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der erwähnten Fristsetzung zuzustim­
men, ist somit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
betreffend ein Bundesgesetz über die Aus­
kunftspflicht der Verwaltung des Bundes und 
eine Änderung des Bundesministeriengeset­
zes 1986 (Auskunftspflichtgesetz). 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S tim m e n ein hell i g k e i t. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, 
ist somit angenommen. 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundesverfas­
sungsgesetz über die Begrenzung von Pensio-

nen oberster Organe (3260 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
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4. Punkt der Tagesordnung: Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 5. Juni 1987 betreffend 
ein Bundesverfassungsgesetz über die 
Begrenzung von Pensionen oberster Organe. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Jürgen 
Weiss. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Jürgen Weiss: Hohes Haus! 
Der Verfassungsgerichtshof hat in kürzlich 
ergangenen Erkenntnissen bezügerechtliche 
Bestimmungen aufgehoben, durch die Pensio­
nen oberster Organe im Falle des Zusammen­
treffens mit anderen Zuwendungen von 
Gebietskörperschaften oder der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegenden Einrichtun­
gen ihrer Höhe nach einer Begrenzung unter­
worfen wurden. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
soll klargestellt werden, daß bundes- und lan­
desgesetzliche Regelungen über Ruhe- und 
Versorgungsbezüge von Organen, die bezüge­
rechtlichen Regelungen des Bundes und der 
Länder unterliegen, vorsehen können, daß die 
aufgrund der öffentlichen Funktion zustehen­
den Ruhe- und Versorgungsbezüge insoweit 
gekürzt werden, als sie zusammen mit ande­
ren Zuwendungen, die solche Personen sei­
tens einer Gebietskörperschaft oder von Ein­
richtungen, die der Kontrolle des Rechnungs­
hofes unterliegen, zustehen, einen gesetzlich 
festgelegten Höchstbetrag übersteigen, ohne 
daß solche Regelungen von Verfassungswid­
rigkeit bedroht sind. 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera­
lismus hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 16. Juni 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Verfassung und Föderalismus somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
verfassungsgesetz über die Begrenzung von 
Pensionen oberster Organe wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Strutzenberger. Ich erteile ihm dieses. 

11.38 

Bundesrat Strutzenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Frau Staatssekretärin! 

Hoher Bundesrat! Ich glaube, man sollte in 
die Debatte zu dieser verfassungsgesetzlichen 
Bestimmung, die wir dann beschließen wer­
den, nicht mit der Voraussetzung eingehen, 
daß man so tut, als ob hier Neues geschaffen 
worden wäre, so wie es verschiedentlich in 
der Öffentlichkeit dargestellt wurde, denn 
bereits vor Jahren haben der Nationalrat und 
auch einige Landtage für den Landesbereich 
im Zuge des sogenannten Privilegienabbaues 
beschlossen, daß Politikerpensionen zum Teil 
ruhen sollen, wenn diese Politpensionisten 
zusätzliche Einkommen beziehen. 

Unter anderem hat auch die Stadt Graz dar­
aufhin mehreren Politikern aller Parteien die 
Pensionen gekürzt. Nun haben einige betrof­
fene Politiker gegen die Kürzung ihrer Pen­
sion den Verfassungsgerichtshof angerufen. 
Ich glaube - und ich möchte hier etwas, was 
heute schon von Professor Schambeck ausge­
sprochen wurde, wiederholen -, daß es rich­
tig ist, daß wir in Österreich eben die Möglich­
keit haben, jede gesetzliche Bestimmung bis 
zum Höchstgericht, bis zum Verfassungsge­
richt ausjudizieren zu lassen. 

Es hat der Verfassungsgerichtshof diesen 
Politikern unter dem Gesichtspunkt des 
Gleichheitsgrundsatzes recht gegeben und in 
seinem Erkenntnis bezügerechtliche Bestim­
mungen aufgehoben, durch die die Pensionen 
oberster Organe im Falle des Zusammentref­
fens mit anderen Zuwendungen von Gebiets­
körperschaften oder der Kontrolle des Rech­
nungshofes unterliegenden Einrichtungen 
ihrer Höhe nach einer Begrenzung unterwor­
fen wurden. 

Daß in diesem Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes der Gesichtspunkt des Gleich­
heitsgrundsatzes nur schwer verständlich ist, 
wird vielleicht daraus zu erkennen sein, daß 
es ja für alle ASVG-Versicherten und für die 
Beamten im Falle des Zusammentreffens 
einer Pension mit einem anderen oder weite­
ren Erwerbseinkommen Ruhensbestimmun­
gen gibt. 

Es ist also, glaube ich, hier der Gesichts­
punkt Gleichheitsgrundsatz, den der Verfas­
sungsgerichtshof vertreten hat, vielleicht 
etwas anzuzweifeln. 

Bei aller Sensibilität für das Thema Privile­
gien sollte man aber doch einmal klarstellen, 
daß Politikerprivilegien zwar ein sehr belieb­
tes Schlagwort sind, daß aber nicht alles, was 
da von einzelnen oder von manch einem dar­
unter verstanden wird, auch tatsächlich ein 
Privileg ist. Denn es gibt auch vernünftige 

1632 
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Diskussionen, und vernünftige Diskutanten 
vertreten in diesem Zusammenhang die Mei­
nung, daß Politiker so wie auch andere ver­
gleichbare Personen, Manager, Betriebsfüh­
rer, eben entsprechend bezahlt werden sollen 
und müssen, denn nur so wäre eigentlich 
gewährleistet, daß die Politiker in einem viel 
höheren, übergeordneten Interesse eben ent­
sprechende Verantwortung übernehmen und 
auch entsprechende Leistungen erbringen. 

Ich glaube, man sollte sich in absehbarer 
Zeit über dieses Problem unterhalten und ver­
suchen, Regelungen zu treffen, damit endlich 
der Diskriminierung der Politiker der Boden 
entzogen wird. Darüber hinaus bin ich der 
Meinung, daß sich Politiker für ihr Einkom­
men nicht zu schämen brauchen. Warum bitte 
auch?! 

Ich bin weiters der Meinung, daß wir als 
Politiker eben etwas mehr Selbstbewußtsein 
gerade in dieser Frage an den Tag legen soll­
ten. (Allgemeiner BeifalJ.) Denn auch das 
würde manchem dieser unsachlichen Argu­
mente, die ja meist nur von einem Neidkom­
plex oder von populistischen Überlegungen 
getragen sind, den Nährboden entziehen. 

Ich glaube daher auch, daß es richtig ist, 
daß rasch dafür gesorgt wurde - und wir als 
zweite Kammer in diesem Hause sind 
momentan dabei -, daß in diesem Fall das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
eben durch eine Verfassungsbestimmung 
unwirksam gemacht wird. Es wäre sicherlich 
als Privileg allen anderen Arbeitnehmern in 
Österreich gegenüber anzusehen, wenn man 
dieses Erkenntnis weiterwirken lassen 
würde. Und nochmals: Der Beschluß des Ver­
fassungsgerichtshofes hat daher auch, weil es 
populär ist, über Politikerbezüge, Politiker­
pensionen zu diskutieren, in der Öffentlich­
keit und in den Massenmedien Unverständnis 
bis Empörung hervorgerufen. - Obwohl ich 
sagen muß, daß das eine sowie das andere 
falsch war, denn die Bestimmung war ja gege­
ben. Die Bestimmung war da, und ich glaube, 
man kann es, bevor das Erkenntnis da ist, ja 
nicht beurteilen. Ich glaube daher auch, daß 
von gewissen Seiten vielleicht sogar dieses 
Erkenntnis zum Anlaß genommen wurde, um 
dieses Unverständnis und diese Empörung zu 
fördern, noch dazu - und ich möchte die 
Dinge beim Namen nennen -, wo ja gerade 
jetzt ein von der ÖVP eingeleitetes, sehr 
umstrittenes und mehr nach Demagogie als 
nach sachlicher Notwendigkeit "riechendes" 
Volksbegehren um den sogenannten Privile­
gienabbau zu laufen beginnt. (Rufe bei der 
ÖVP: FPÖf) Ich bitte nicht einmal, sondern 

tausendmal um Entschuldigung. Es war nicht 
einmal ein Freudscher Versprecher. (Heiter­
keit.) Also nochmals: ein von der FPÖ einge­
leitetes Volksbegehren. 

Ich glaube, daß sich dieses Volksbegehren 
in seinen Kerninhalten nicht gegen die Politi­
kerprivilegien richtet, sondern in eine ganz 
andere Richtung geht, und die Politikerprivi­
legien sind eigentlich nur der populistische 
Aufhänger für das ganze Volksbegehren. 

Gestatten Sie mir dazu eine weitere Bemer­
kung: Daß gerade der ehemalige Bürgermei­
ster von Graz, Götz, zu dessen Intimfreunden 
ich mich Gott sei Dank nicht zu zählen brau­
che, und ich werde auch nicht in den Verdacht 
kommen, daß mir die Freiheitliche Partei 
sehr nahe steht, daß aber gerade dieser Bür­
germeister ... (Bundesrat Dr. Sc h am -
be c k: Obwohl Ihre Partei mit ihr koaliert 
hat!) Ja selbstverständlich, denn Ihre ist ja 
erst jetzt reif geworden, daß wir koalieren 
können miteinander. (Bundesrat Dr. 
Sc h a m b eck: Wir sind eingeladen worden!) 
Nein, reif geworden dazu, Herr Professor 
Schambeck! (Bundesrat Sc ha eh ne r: Mit 
einer FPÖ unter Götz haben wir aber nie koa­
liert!) 

Es wird also in Österreich jemand aus einer 
Partei ausgeschlossen, nur weil er es wagt, 
sein vermeintliches Recht über die Entschei­
dung eines Höchstgerichtes herbeizuführen. 
Denn ich bin überzeugt: Der Ausschluß aus 
der Partei ist nicht wegen Statutenwidrigkeit 
gesetzt worden, sondern nur deswegen, weil 
er es gewagt hat, sich sein vermeintliches 
Recht von einem Höchstgericht bestätigen zu 
lassen. Und es bereitet mir großes Unbeha­
gen, daß ein solches Vorgehen in Österreich 
möglich ist. 

Nochmals: Es ist nicht mein Interesse, nicht 
mein Problem, was diese Partei macht, son­
dern unser aller Problem, daß solche Überle­
gungen in Österreich überhaupt möglich sind 
oder in Österreich praktiziert werden, daß 
man jemanden ausschließt wegen eines 
Erkenntnisses, das ihm noch dazu recht gibt. 

Meine Damen und Herren! Es liegt mir 
fern, die Entscheidung des Verfassungsge­
richtshofes zu kritisieren, zu kommentieren 
oder jetzt große Ausflüsse darüber zu 
machen, ob der Verfassungsgerichtshof hier 
richtig gehandelt hat, ich glaube aber, daß es 
in keiner Weise der seinerzeitigen Absicht des 
Gesetzgebers bei der Schaffung dieser 
Bestimmungen im Bezügegesetz entsprochen 
hat. Ich glaube sogar, daß diese Entscheidung 
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des Verfassungsgerichtshofes wirklich diame­
tral und in krassem Widerspruch zur Absicht 
des Gesetzgebers getroffen wurde. 

Daß nun die Aufhebung dieser gesetzlichen 
Bestimmungen durch den Verfassungsge­
richtshof von der Bevölkerung nicht verstan­
den werden kann, zeigen uns allein schon die, 
wie ich gesagt habe, empörten Stellungnah­
men und Meinungsäußerungen aus allen 
Bevölkerungsschichten. Es ist daher unbe­
dingt notwendig und unerläßlich, eine ent­
sprechende verfassungsrechtliche Bestim­
mung zu schaffen, die sowohl landes- als auch 
bundesgesetzlich regelt, daß auch weiterhin 
vorgesorgt bleibt, daß die aufgrund öffentli­
cher Funktionen zustehenden Ruhens- und 
Versorgungsgenüsse gekürzt werden können, 
wenn sie mit anderen Zuwendungen seitens 
einer Gebietskörperschaft oder einer Einrich­
tung, die der Kontrolle des Rechnungshofes 
unterliegt, zusammenfallen und diese einen 
gesetzlich festgelegten Höchstbetrag überstei­
gen. 

Gestatten Sie mir dazu folgende Anmer­
kung: Ich glaube, man sollte auch darüber 
nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, diesen 
gesetzlich festzulegenden Höchstbetrag viel­
leicht bundeseinheitlich - ich meine: Bund 
und Länder und unter den Ländern - zu 
gestalten, denn wenn es hier wieder zu kras­
sen Unterschieden kommen könnte, haben 
wir das Problem sicher nicht gelöst, sondern 
es wird das eine Land oder der Bund als "gut" 
und das andere wieder als "böse" betrachtet, 
wenn dort vielleicht die Begrenzung um 
einige Schillinge differiert. Ich glaube daher, 
daß es sinnvoll wäre, auch darüber nachzu­
denken. 

Das vorliegende Bundesverfassungsgesetz 
über die Begrenzung von Pensionen stellt also 
nun sicher, daß die Verfassungskonformität 
des § 38 des Bezügegesetzes sowie aller ver­
gleichbaren landesgesetzlichen Regelungen 
gegeben ist. Ich bin überzeugt davon, daß 
damit ein Punkt dieser Privilegiendiskussion 
beseitigt oder gesetzlich abgedeckt wurde. Ich 
glaube, daß durch diese entsprechende verfas­
sungsrechtliche Bestimmung auch dem 
Rechtsempfinden der Bevölkerung entspro­
chen wird, und meine Fraktion wird daher 
diesem Gesetz die Zustimmung geben. 

Gestatten Sie mir aber hier noch eine 
Anmerkung über etwas, was heute hier schon 
gesagt wurde. Ich bin auch der Meinung, daß 
man sich erstens einmal, weil wir eine große 
Koalition haben, jetzt nicht ununterbrochen 
durch irgendwelche Entscheidungen dazu 
drängen lassen soll, alles, was es da so gibt, 
als Verfassungsgesetz festzulegen, sondern 

ich glaube, daß wir mit den verfassungsrecht­
lich abgedeckten Bestimmungen auch weiter­
hin sehr überlegt, sehr vorsichtig umgehen 
sollen, denn es könnte in Zukunft vielleicht da 
und dort zu größeren Problemen, zu größeren 
Schwierigkeiten dadurch kommen, daß wir 
etwas so reparieren, wie wir dieses Gesetz, 
wie wir das Bezügegesetz hier reparieren 
müssen. Man sollte das aber nicht zur 
Gewohnheit werden lassen, daß wir in der 
großen Koalition allzu sehr dazu neigen, alles 
verfassungsgesetzlich zu regeln. - Ich danke 
für die Aufmerksamkeit. (Allgemeiner Bei­
fall.) 11.52 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Schambeck. Ich erteile 
ihm dieses. 

11.52 

Bundesrat Dr. Schambeck (ÖVP, Nieder­
österreich): Herr Vorsitzender! Frau Bundes­
minister! Meine Damen und Herren! Man ist 
fast erinnert an den amerikanischen Schlager 
,,!t's a long way to Tipparary", wenn man die 
Entwicklung des Parteienstaates und der 
Demokratie in Österreich im Vergleich mit 
anderen Staaten hernimmt. 

Der Weg zur Demokratie in Österreich hat 
begonnen mit der März-Revolution 1848 - als 
niederösterreichischer Mandatar darf ich 
sagen: beginnend im niederösterreichischen 
Landhaus, es war allerdings kein Jurist, son­
dern es war ein Arzt des Allgemeinen Kran­
kenhauses in Wien -, und was den Weg zum 
Parteienstaat betrifft: Die politischen Par­
teien sind hervorgegangen aus Bildungsverei­
nen, sowohl die Sozialdemokraten als auch 
die Christlichen Demokraten; Leopold Kun­
schak ist aus einem Arbeiterbildungsverein 
hervorgegangen, ähnlich ist es auch bei den 
Sozialdemokraten. 

Der Weg zum Parteienstaat geht parallel 
mit der Demokratisierung des Wahlrechtes, 
wobei die Männer das direkte Wahlrecht 1873 
bekommen haben, das allgemeine Wahlrecht 
unter Badeni 1896 und das sogenannte gleiche 
Wahlrecht 1907 unter Max Vladimir Freiherr 
von Beck, der dann bis zum Jahre 1918 nach 
seinem Streit mit Franz Ferdinand Rech­
nungshofpräsident war und es bis zur Doll­
fuß-Ära blieb, und, ich glaube, 1941 oder 1942 
erst gestorben ist. Die Frauen bekamen das 
Wahlrecht erst in der Wahlrechts ordnung zur 
Wahl der Konstituierenden Nationalver­
sammlung nach Ausrufung der Republik 1918. 
Ich pflege immer zu sagen: die Morgengabe 
der Republik, das aktive und passive Frauen­
wahlrecht. Und wie lange es gedauert hat, bis 
eine Frau Regierungsmitglied wurde - das 
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war 1966 die unvergeßliche Frau Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung Grete Rehor. 

In dem Maß, in dem die Demokratisierung 
des Wahlrechtes erfolgt, wobei es bei den 
Landtagen bis 1918 noch ein Kurienwahlsy­
stem gab, sehen wir, daß die Etappen zur Par­
teienstaatlichkeit bei uns allmählich erfolgt 
sind. Ich möchte das mit Absicht am Beginn 
meiner Ausführungen in den Raum stellen, 
weil dieses Erkenntnis, das auch der Herr 
Bundesrat Strutzenberger zum Anlaß notwen­
diger grundsätzlicher Gedanken gemacht hat, 
uns auch veranlassen soll, über die Parteien­
staatlichkeit in Österreich nachzudenken. 

Ich selbst habe Hans Kelsen gefragt, 
warum er die politischen Parteien im Bundes­
Verfassungsgesetz 1920 nicht näher ausge­
führt hat. Er hat gesagt, er hat sie stillschwei­
gend vorausgesetzt. Sie haben damals noch 
nicht die Bedeutung gehabt, die sie später 
erlangten. Meine Damen und Herren! Daß es 
so eine Problematik gibt, wo der Gesetzgeber 
reagiert, an statt agiert im Zusammenhang 
mit Kumulieren von Pensionen - weil kumu­
lieren kann man Pensionen erst dann, wen 
man vorher Einkommen kumuliert hat und 
vorher Funktionen kumuliert -, geht darauf 
zurück, daß sich der Parteienstaat in Öster­
reich auf einer fragmentarischen Basis befin­
det. 

Ich möchte mich jetzt hier nicht wieder 
dem Vorwurf aussetzen, ich würde meine 
eigenen Schriften zitieren, aber ich darf 
sagen, daß ich das Parteiengesetz in meinem 
Beitrag zur Festschrift für Alois Hermens 
schon damals kritisiert habe - auch hier am 
Rednerpult. Als nämlich das Parteiengesetz 
1975 verabschiedet wurde, habe ich mir 
erlaubt, es zu zerpflücken wie ein Gänseblüm­
chen - das ist alles im Protokoll nachlesbar 
-, und 1972, als das Gesetz zur Förderung 
staatsbürgerlicher Bildungsarbeit im Bereich 
der politischen Parteien sowie der Publizistik 
hier verabschiedet wurde, habe ich gesagt: Es 
ist geradezu grotesk, die politischen Parteien 
in der Bildungsarbeit aus Steuermitteln zu 
finanzieren, ohne sich vorher mit dem Rechts­
charakter dieser politischen Parteien über­
haupt beschäftigt zu haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die ganze juristische - im allgemeinen -
und staatsrechtliche im besonderen man­
gelnde Klärung der Stellung, der Pflichten 
und der Finanzierungsmöglichkeit politischer 
Parteien und - jetzt kommt noch etwas 
hinzu - die Unvereinbarkeit im weitesten 
Sinn, die bei uns ungelöst ist, werfen solche 

Probleme auf. Der Herr Landeshauptmann 
von Vorarlberg Dr. Keßler hat heute so tref­
fend darauf hingewiesen, daß die Bundeslän­
der im Jahre 1918 und im Jahre 1945 so her­
vorragend an der Schaffung und Wiederer­
richtung der Republik beteiligt gewesen sind. 
Es waren in den einzelnen Bundesländern die 
politischen Parteien. Die politischen Parteien 
in den Ländern haben hier parteipolitisches 
Wollen und föderalistisches Bewußtsein 
gezeigt und haben eine Konstituierung und 
eine Wiedererrichtung dieses Staates möglich 
gemacht. 

Die politischen Parteien sind von grund­
sätzlicher Bedeutung gewesen, denn verges­
sen wir nicht: 1918 haben sie ja keinen Wäh­
lerauftrag gehabt, sondern die Abgeordneten 
des Abgeordnetenhauses des Reichsrates, die 
1911 gewählt wurden - da waren noch Alcide 
de Gasperi und Thomas Masaryk dabei -, 
haben dann als deutschsprachige Abgeord­
nete - da sind de Gasperi und Masaryk zu 
Hause geblieben ~ die Provisorische Natio­
nalversammlung des Staates Deutsch-Öster­
reich gebildet und sind erst nachher durch 
eine verhältnismäßig hohe Wahlbeteiligung 
zur Wahl der Konstituierenden, der verfas­
sungsgebenden Nationalversammlung vom 
österreichischen Volk in allen Bundesländern 
nachträglich legitimiert worden. 

Am 27. April 1945 haben die Vertreter der 
politischen Parteien unter dem Vorsitz des 
Dr. Karl Renner - eine günstige Fügung: der­
selbe Staatskanzler, 1918 und 1945; lesen Sie 
auch seine beachtenswerte, aber viel zu wenig 
beachtete Gedenkschrift über die Konstituie­
rung des Staates - es liegt übrigens hier im 
Parlament ein Exemplar -, der Vertreter der 
Kommunistischen Partei, Johann Koplenig, 
der Vertreter der Österreichischen Volkspar­
tei und, wie es dort heißt, vormals Christlich­
demokratischen Partei, Leopold Kunschak, 
unser nachmaliger Nationalratspräsident, der 
von 1945 bis 1953 auch vieles für den Bundes­
rat in diesen Jahren getan hat, was wir ihm 
nicht vergessen wollen, und Adolf Schärf, der 
Klubsekretär und Mitglied des Bundesrates 
in der Zeit der dreißiger Jahre war, für die 
Sozialistische Partei die Wiederherstellung 
der Republik proklamiert. Sie sind aber erst 
im nachinein legitimiert worden in der Natio­
nalratswahl vom November 1945. 

Und obwohl die politischen Parteien 1918 
und 1945 eine so große Rolle gespielt haben, 
ist es erst 1975, also vor zwölf Jahren, zu einer 
verfassungsrechtlichen Verankerung der poli­
tischen Parteien überhaupt gekommen, näm­
lich im Bundesgesetz vom 2. Juli 1975 über die 
Aufgaben und Finanzierung und Wahlwer-
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bung der politischen Parteien, kurz Parteien­
gesetz genannt. Das ist ein einfaches Gesetz, 
das eine Verfassungsbestimmung beinhaltet, 
wo übrigens die Aufgaben der politischen Par­
teien nur demonstrativ angeführt sind: Sie 
sollen zur demokratischen Willens bildung bei­
tragen, das Wort "Föderalismus" kommt 
überhaupt nicht drinnen vor. Es wird auch 
nicht darauf eingegangen, ob die politischen 
Parteien juristische Personen des privaten 
oder des öffentlichen Rechtes sind. Mit Hin­
terlegung der Satzung erwerben sie Rechts­
persönlichkeit, wobei ich sagen darf, daß 
schon vorher die politischen Parteien Rechts­
persönlichkeit für sich in Anspruch genom­
men haben, die Großparteien, bevor sie hin­
terlegt haben. Die Freiheitliche Partei hat 
sich als Verein konstituiert. Ich selber habe in 
der Lehre die Antwort auf die Frage: Welchen 
Rechtscharakter haben die politischen Par­
teien? gesagt: einen Rechtscharakter sui gene­
ris. 

Ich möchte jedoch betonen, daß es das 
schlechteste Parteiengesetz ist, das wir über­
haupt in einem Parteienstaat haben. Es ist 
auch darin gar nicht angeführt, wie sich die 
Demokratie gegen politische Gruppierungen 
zur Wehr setzen kann, die verfassungswidrige 
Zwecke beinhalten. 

Sie wissen, in Deutschland kann sich der 
Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe mit sol­
chen Dingen beschäftigen. Da gibt es ja auch 
eine Judikatur. In Österreich ist das nicht der 
Fall, da muß der Verfassungsgesetzgeber mit 
qualifizierter Mehrheit zusammentreten. Man 
kann die österreichische Parteienstaatlichkeit 
nicht als eine wehrfähige Demokratie mit 
einer wehrfähigen Parteienstaatlichkeit 
bezeichnen. Aber es gibt eben Grenzsituatio­
nen des Staates. Man hat ja damals gar nicht 
angenommen, daß vielleicht auch eine Alter­
nativszenerie im weitesten Sinne entstehen 
könnte, eine Szenerie mit verfassungswidri­
gen Effekten. Man darf aber sagen: Das, was 
sich bei uns alternativszenerisÜsch artikuliert 
und organisiert und auch gewählt wurde, ist 
weit entfernt von verfassungswidrigen Zwek­
ken. Das ist ja nicht der Fall. Das sei dieser 
Fraktion, die zwar nicht hier, aber im Natio­
nalrat vertreten ist, bei Gott nicht vorgewor­
fen. Das ist also nicht der Fall, aber es wäre 
ohne weiteres möglich, wenn Sie sich heute 
die Szenerie in Mitteleuropa ansehen. Da gibt 
es alles mögliche! Wir sind darauf an und für 
sich nicht vorbereitet. 

Meine Damen und Herren! Wir sind auch 
nicht vorbereitet auf die breite Situation der 
Liberalität unseres Verfassungsrechtes, was 

den Parteienstaat betrifft. Frau Dr. Hieden 
hat in ihrem Beitrag über den Föderalismus 
gesagt, wir hätten eine Reihe von föderalisti­
schen Gebilden, die im Verfassungsrecht 
nicht vorgeschrieben sind, aber sie sind auch 
nicht verfassungswidrig; Verbindungsstelle 
der Bundesländer, die Landeshauptmänner­
konferenz und so weiter. Genauso will ich 
Ihnen folgendes sagen, Hohes Haus: Wir 
haben einen Unvereinbarkeits ausschuß im 
Nationalrat und im Bundesrat; er hat gestern 
getagt. Ich habe jahrelang die Ehre gehabt, 
ihm auch anzugehören. Im Unvereinbarkeits­
ausschuß werden die Fragen der wirtschaftli­
chen Tätigkeit und ihre Unvereinbarkeit 
behandelt. Seien wir froh, daß es Leute gibt, 
die wirtschaftlich tätig sind. Verteilen kann 
man nur das, was man vorher gemeinsam 
erwirtschaftet, und es ist auch schön, daß es 
Leute gibt, die wirtschaftliche Positionen 
haben, denn nur der Berufspolitiker allein 
würde nicht das Ansehen der demokratischen 
Republik mehren. Und wir haben daneben die 
Unvereinbarkeiten. Diese sind nicht auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit, sondern auch auf 
staatliche Tätigkeiten bezogen, also ob man 
gleichzeitig Abgeordneter sein kann und Bun­
despräsident, oder sonstige Unvereinbarkei­
ten. Diese sind ebenfalls im öffentlichen 
Recht festgehalten. 

Aber jetzt kommt es, meine Damen und 
Herren: Es gibt im österreichischen Staats­
recht eine Reihe von Unvereinbarkeiten, die 
stehen weder da noch dort drinnen, etwa die 
Frage, ob jemand Mandatar sein und gleich­
zeitig in einem Interessenverband eine große 
Rolle spielen kann, ob jemand gleichzeitig 
Mitglied einer Landesregierung und Bürger­
meister sein kann, et cetera, et cetera. 

Meine sehr Verehrten! Das sind Freiräume, 
die zum liberalen Gehalt des österreichischen 
Verfassungsrechtes gehören, und diese Pro­
bleme führen natürlich auch zu Häufungen, 
wobei ich sagen will: Es ist traurig, daß erst, 
wenn ein Extremfall auftritt, der dann auf alle 
übertragen wird, das Problembewußtsein ent­
steht. 

Und ich muß etwas ehrlich sagen, gerade 
aus der Sicht des Bundesrates. Nehmen Sie 
das von jemandem entgegen, der eine einzige 
bezahlte politische Funktion hat, das ist Bun­
desrat, und dafür als öffentlich Bediensteter 
eine 25prozentige Gehaltskürzung in Kauf 
nimmt als Ordinarius der höchsten Gehalts­
stufe, mit zwei Dienstalterszulagen, wobei 
diese Kürzung mehr ausmacht als der Bun­
desratsbezug. Ich bin lang genug Ordinarius, 
dafür brauche ich mich nicht zu genieren 
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(Bundesrat Stru tzen berger: Dank der 
GewerkschaftJ) - das ist lieb, da bin ich auch 
Mitglied, Herr Kollege Strutzenberger -, 
aber ich darf Ihnen sagen, die 25prozentige 
Gehaltskürzung beim Bundesrat ist für uns 
keine leichte Sache. Beim Nationalrat schaut 
das anders aus. Ich komme noch bei der 
Situation der Herren Verfassungsrichter 
näher darauf zu sprechen, denn um die geht 
es ja auch heute. 

Hier, so meine ich, wäre es begrüßenswert, 
wenn man bei einem Nichtanlaßfall Verständ­
nis für die einen zeigt und für die Grenzsitua­
tionen der anderen entsprechende Vorkeh­
rungen trifft. Wobei ich Ihnen sagen möchte: 
Wenn Leute mehrere Funktionen haben in 
einer demokratischen Republik, so sind das ja 
keine Totogewinne, das sind auch keine 
Zufallstreffer, sondern die Leute sind 
irgendwo demokratisch gewählt worden; 
sonst wird das ja einer nicht. 

Wenn man so etwas ausschließen will, 
müßte man etwas vornehmen, was in einer 
demokratischen Republik nicht gerade zu den 
besten politischen Tugenden zählt; ich möchte 
allerdings jetzt nicht zur Geschichte der poli­
tischen Tugenden sprechen. Ich habe vor kur­
zem eine Staats ethik geschrieben, wo ich das 
von der Antike bis zur Gegenwart zu verfol­
gen mir erlaubt habe, aber das Maßhalten 
kommt schon bei Solon vor, und das weiß man 
auch bei einem schlechten staatsbürgerlichen 
Untermittelschulunterricht. 

Es wäre, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir 
hier einen Mittelweg in unserem Parteien­
staat gehen würden. Im konkreten - das 
möchte ich Ihnen sagen - haben wir durch 
ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs 
den Anlaßfall gegeben gehabt. Und da ist die 
Problematik eine doppelte. Zum einen ist es 
so, daß ein Grenzfall in finanzieller Hinsicht 
auf alle übertragen wurde. Ich darf Ihnen 
sagen, daß der Durchschnitt der Bezüge eines 
Bundesrates unter dem der Witwe eines 
Nationalrates liegt. Daher ist also bei uns der 
Extremfall, bitte, nicht gegeben. Die öffent­
lich Bediensteten will ich diesbezüglich gar 
nicht hinzuzählen, sie haben allerdings den 
Vorteil, daß sie als Pragmatisierte, ich will 
nicht sagen, permanente Sozialfälle, aber 
jedenfalls vorhersehbar und berechenbar auf­
grund des Gehaltsgesetzes sind. 

Der zweite Fall ist, daß sich der Verfas­
sungsgerichtshof, ein Gerichtshof mit politi­
schem Charakter, mit diesem Grenzfall zu 
beschäftigen hatte. Zum Verfassungsgerichts­
hof erlauben Sie mir auch eine Bemerkung. 

Das ist auch nicht aktuell geäußert. Ich habe 
vor einigen Jahren in der Festschrift für den 
Herrn Präsidenten des Verfassungsgerichts­
hofs Erwin Melichar unter dem Titel "Verfas­
sungsgerichtsbarkeit zwischen Recht und 
Politik" über die Bedeutung und Judikatur 
dieses Gerichthofs lang und breit meine Mei­
nung deponiert, und Sie wissen, daß ich auch 
gerne hier in diesem Haus darauf Bezug 
nehme. 

Meine Damen und Herren! Hüten wir uns 
in einem demokratischen Verfassungsstaat, 
und wenn der Anlaß noch so aufreizend ist, 
das mit einer Richterschelte zu verbinden. 
Das trägt nicht zum Ansehen eines Staates 
bei und auch nicht zu dem dieser Richter. 
Man kann über die Rechtsprechung des Ver­
fassungsgerichtshofes verschiedener Mei­
nung sein. Wer mein Schrifttum und meine 
Meinung näher kennt - als Professor ist man 
ja transparent, wenn man einiges publiziert 
-, weiß, daß ich nicht meinungs- und kritik­
los diesen Herren gegenüber gewesen bin. Ich 
würde mich allerdings freuen, wenn ich ein­
mal sagen dürfte: Damen und Herren, denn 
das Männermonopol im Verfassungsgerichts­
hof muß nicht immer die Garantie für die 
Menschlichkeit des Rechtsstaates sein. (Allge­
meiner Beifall.) 

Ich habe das Verfassungsgerichtshofer­
kenntnis zur Fristenlösung und das Verfas­
sungsgerichtshoferkenntnis in Karlsruhe zur 
Fristenlösung, was den Gleichheitsgrundsatz 
betrifft, der spielt nämlich hier eine Rolle, 
gegenübergestellt und verschiedenes andere 
mehr. Meine Damen und Herren! In diesem 
Fall, beim Verfassungsgerichtshof, handelt es 
sich nicht um eine politische Entscheidung, 
sondern um die Anwendung von Rechtsnor­
men durch einen Gerichtshof, in dem die Poli­
tik eine Rolle spielt, und zwar in doppelter 
Hinsicht; lassen Sie mich das aussprechen. 
Zum einen spielt die Politik im Verfassungs­
gerichtshof eine Rolle, weil die Bundesregie­
rung, der Nationalrat und der Bundesrat an 
der Bestellung von Verfassungsrichtern inso­
fern beteiligt sind, als diese Vorschlagsrechte 
haben. Sie ernennen nicht, aber sie haben 
Vorschlagsrechte: die Bundesregierung, der 
Nationalrat und der Bundesrat. Wir haben 
erst bei der letzten Sitzung die Möglichkeit 
gehabt, einen Dreiervorschlag des Bundesra­
tes für ein Mitglied des Verfassungsgerichts­
hofs zu erstatten. 

Beim Obersten Gerichtshof und beim Ver­
waltungsgerichtshof wird - bis jetzt jeden­
falls, und ich hoffe, daß man diese Haltung 
beibehält und nicht alles politisiert wird -
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dieser Teil der Gerichtsbarkeit von Berufs­
richtern ausgeübt, die ernannt wurden, wäh­
rend beim Verfassungsgerichtshof auf dem 
Weg zu einer Ernennung auch politische Kri­
terien et cetera eine Rolle spielen. Wobei ich 
sagen will: Die Wertigkeit dieser Verfassungs­
richter ist unterschiedlich. 

Es gibt Koryphäen des öffentlichen Rechts, 
die nie Mitglied des Verfassungsgerichtshofs 
waren, wie Adolf Merkl, der von allen Par­
teien ständig zitiert wird. Ich darf das sagen, 
denn ich war der letzte Assistent von Merkl, 
ich habe ihm die letzten Jahre gedient, bevor 
er heimging. Er ist vornehm behandelt wor­
den nach seinem Ableben. Er liegt - wie kein 
anderer Staatsrechtslehrer - hochrangig auf 
dem Wien er Zentralfriedhof; aber davon hat 
der Verstorbene nichts. Zu seinen Lebzeiten 
hat kein Mensch daran gedacht, dem Adolf 
Merkl die Mitgliedschaft beim Verfassungsge­
richtshof anzubieten. 

Nach der letzten Pflichtübung - ich sage 
das heute mit Absicht, damit es im Protokoll 
steht und es jemand, wenn ich einmal nicht 
mehr bin, erfährt und nachliest, denn es gibt 
auch interessierte Menschen, daran sollte 
man nicht zweifeln, obwohl der Optimismus 
in der Demokratie nicht immer das Lebenseli­
xier ist -, der Hörsaal war gesteckt voll 
gewesen, es war im kleinen Senatssitzungs­
saal, von der Fakultät hat ihn niemand verab­
schiedet. Dank ist auch nicht immer eine aka­
demische Kategorie, da sagte ich: Herr Pro­
fessor, bist du nicht glücklich über das Echo 
deiner Lehre, et cetera? Darauf hat Adolf 
Merkl geantwortet: Nein. Meine Mutter hat zu 
mir gesagt, das höchste und das schönste 
Amt, das ein Jurist erreichen kann, ist der 
Beruf des Richters. Und ich wäre gerne Ver­
fassungsrichter geworden, wenn sie mir das 
nur einmal angeboten hätten. Sie haben es 
nie getan! - Und er war zu wohlerzogen, um 
sein Interesse zu bekunden. 

Ich darf Ihnen sagen: Was die gegenwärtige 
Richterschaft beim Verfassungsgerichtshof 
anbetrifft, ist mir diese Schüchternheit gegen­
über Amtsinteressen im Durchschnitt nicht 
geläufig. (Heiterkeit.) Jedenfalls entspricht 
das nicht der Erfahrung unserer Tage. Aber 
es hat halt jeder seine Kinderstube. Sie 
"opfern" sich dann, die Mitgliedschaft anzu­
nehmen, manche werden auch dazu eingela­
den. 

Bei Adolf Merkl, dem Vielzitierten, ist es 
nie dazu gekommen, man hat sie ihm nie 
angeboten. Ein Alfred Verdross war nie Mit­
glied des Verfassungs gerichtshofes, auch 

nicht ein Rene Marcic. Klecatsky war einmal 
kurze Zeit Ersatzmitglied. Ein Friedrich Leh­
ner ist Ersatzmitglied geblieben, und einen 
Hans Kelsen haben Leute, die mir, bitte, welt­
anschaulich nahestehen, Ende der zwanziger 
Jahre aus dem Verfassungsgerichtshof hin­
ausgeekelt. Das ist eines der dunkelsten Kapi­
tel in bezug auf ein Juristenleben. Er hat das 
zeit seines Lebens schwer überwunden. 
Erlauben Sie mir, das bei dieser Gelegenheit 
zu sagen. 

Daneben hat es beim Verfassungsgerichts­
hof bedeutende Juristen gegeben, die in der 
Staatrechtslehre selbst keine Rolle gespielt 
haben, die im öffentlichen Recht keine Rolle 
gepielt haben, weil sie von anderen Sparten 
gekommen sind. Ich möchte jetzt nicht Zensu­
ren erteilen, denn das steht mir nicht zu, in 
keiner Funktion, weder beruflich noch poli­
tisch. Aber glauben Sie mir, nach 1945 hat 
sich der Verfassungsgerichtshof bemüht, ein 
Maximum an Rechtssicherheit in Österreich 
zu gewährleisten. Ich möchte das sagen als 
einer, der mit seiner Rechtsprechung nicht 
immer einverstanden war. 

Als einen für viele möchte ich Ludwig Ada­
movich senior nennen, der nach 1945 zur 
Rechtskontinuität Österreichs Bedeutendes 
beigetragen hat, der Rektor der Wiener Uni­
versität gewesen ist und nach 1945 einen Weg 
beschritten hat, auf dem wir uns noch heute 
befinden. 

Die Parteienstaatlichkeit konnte damals 
noch nicht eingefangen werden, weil der 
Gesetzgeber die entsprechenden Normen 
nicht beschlossen hatte. Und der Verfassungs­
gerichtshof hat ja bei uns nicht, wie bei ande­
ren Höchstgerichten, eine Ersatzgesetzgeber­
funktion. Bei der gegenständlichen Materie, 
meine sehr Verehrten, hat er geradezu dazu 
aufgerufen, daß sich der Gesetzgeber zusätz­
lich Gedanken macht. 

Meine Damen und Herren! Leider hat es 
eine mannigfache Diskussion um dieses 
Erkenntnis gegeben. Im Mittelpunkt sind 
zwei Worte gestanden: die wohlerworbenen 
Rechte. Die wohlerworbenen Rechte spielen 
nicht allein eine Rolle für Politikerbezüge. 
Die wohlerworbenen Rechte spielen eine 
Rolle im sozialen Rechtsstaat, und zwar für 
eine Unzahl von Menschen. Das sind nicht die 
Politiker, die haben nicht alle gezittert, daß 
ein paar verhungern müssen oder daß sie von 
Mallorca früher zurückreisen müssen oder 
vielleicht erst gar nicht hinfahren können, 
sondern nur nach Sankt Martin an der Schot­
tergrube. - Nein, es geht dabei um einen 
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Großteil der Leute, um Pensionisten, um 
Rentner und sonstige. 

Ich bedaure es sehr, daß die Diskussion 
eigentlich am wesentlichen Kern dieses 
Erkenntnisses vorbeigegangen ist. Ich habe 
mir heute diese Diskussion angesehen, ich 
habe mir einige Stimmen durchgelesen. Es ist 
traurig, daß das Erkenntnis nicht sofort allen 
zur Gänze zugänglich war. Das möchte ich zur 
Entschuldigung sagen. Aber, meine sehr Ver­
rehrten, der entscheidende Punkt ist der 
Gleichheitsgrundsatz, genauso wie ich es 
immer bei meiner Kritik am Fristenlösungs­
erkenntnis gesagt habe: Die Grundrechtssi­
tuation in Deutschland und in Österreich ist 
verschieden, nur der Gleichheitsgrundsatz 
gilt in beiden Ländern gleich. 

Meine sehr Verehrten ! Erlauben Sie mir, 
daß ich Ihnen in diesem Zusammenhang die 
entscheidenden Stellen des treffenden Inter­
views des Herrn Präsidenten des öster­
reichischen Verfassungsgerichtshofes, des 
Sohnes von Ludwig Adamovich senior, Lud­
wig Adamovich junior, der Ordinarius des 
öffentlichen Rechtes in Graz war, jetzt auch 
Honorarprofessor ist und dem meine fachli­
che Wertschätzung und mein Respekt gelten, 
wiedergebe. Ich erlaube mir - mit Zustim­
mung des Herrn Vorsitzenden -, den Herrn 
Präsidenten Professor Dr. Ludwig Adamovich 
senior in einem ORF-Interview zu zitieren. 
(Rufe: Junior!) Junior. Senior ist nicht mög­
lich; der liegt unweit des Professor Merkl -
wobei ich immer meinen Hörern sage: Es ist 
keine Prüfungsfrage, wer wo liegt, aber was 
er gesagt hat, ist wesentlich. Ich zitiere das 
Interview von Ludwig Adamovich junior vom 
1. Juni 1987, also von vor wenigen Tagen: 

"Insbesondere ist in der öffentlichen Dis­
kussion der Eindruck erweckt worden, als 
hätte der Verfassungsgerichtshof die Auffas­
sung vertreten, daß in wohlerworbene Rechte 
schlechthin nicht eingegriffen werden darf. 
Diese Auffassung ist falsch, wie sich gerade 
aus der vorliegenden Entscheidung ergibt. 
Was der Verfassungsgerichtshof vielmehr 
aussagt, ist das Folgende: Es sind Eingriffe in 
wohlerworbene Rechte grundsätzlich nicht 
unzulässig, nur, wenn so ein Eingriff stattfin­
det, muß er am Gleichheitsgrundsatz gemes­
sen werden. Das ist im vorliegenden Fall 
geschehen, mit dem Ergebnis, daß die vorge­
nommene Regelung in der Form, in der sie 
eben getroffen worden ist, als verfassungs­
widrig angesehen wurde. Daraus den Schluß 
zu ziehen, daß schlechthin Regelungen unzu­
lässig sind, die eine Kürzung oder Anrech­
nung von mehreren parallel laufenden Bezü-

gen vorsehen, ist ohne Zweifel verfehlt." 
Soweit Ludwig Adamovich junior. 

Meine Damen und Herren! Es ist eine der 
Möglichkeiten - ich sage nicht: die Pflicht, 
aber eine der Möglichkeiten - des Gesetzge­
bers, aus einem solchen Erkenntnis die ent­
sprechenden Konsequenzen zu ziehen. Noch 
dazu, und wie oft habe ich das an dieser Stelle 
gesagt: Wir normieren viel, aber wir motivie­
ren wenig. Hier haben wir es mit einem 
höchstrichterlichen Urteil zu tun, dessen 
Rechtssprache nicht jeder verstanden hat. In 
der von mir vor kurzem herausgegebenen 
Festschrift" 100 Jahre österreichisches Parla­
ment" hat der leider schon verstorbene Pro­
fessor der Wiener Universität und bedeutende 
Advokat Dr. Fritz Schönherr über "Recht und 
Sprache" geschrieben. Und ich glaube, es 
wird sicherlich von Wichtigkeit sein auch für 
Richter, sich Gedanken darüber zu machen, 
wie man spricht und wie man kommentiert, 
sodaß es jeder versteht. Es gibt Gerichtshöfe, 
die haben eigene Pressesprecher, damit die 
Presse entsprechend informiert wird. 

Ich glaube, es ist verdienstvoll - das 
möchte ich heute auch sagen -, daß sich der 
Herr Präsident des Verfassungsgerichthofs 
bereit erklärt hat, ein Interview zu geben, und 
über das Erkenntnis und seine Begründung 
hinaus Erklärungen in der Öffentlichkeit 
abgegeben hat. Das sollte man nicht immer 
tun, bitte schön, aber ab und zu ist es sicher­
lich recht wertvoll. In diesem Fall waren die 
Äußerungen des Kollegen Adamovich sicher­
lich sehr wertvoll. 

Es zeigt aber die ganze Diskussion um 
diese Rechtsprechung des Verfassungsge­
richtshofs, wie weit wir in Österreich in der 
Meinungsbildung über wesentliche Anliegen 
auseinander sind: Verständnis eines höchst­
richterlichen Urteils, die Tätigkeit des Natio­
nalrates als Verfassungsgesetzgeber, es ist 
dieselbe Körperschaft, und das, was die 
Öffentlichkeit hier aufnimmt. Und der Verfas­
sungsgesetzgeber Nationalrat hat hier einen 
Beschluß gefaßt, in dem er empfiehlt, ohne 
konkrete Zahlen zu nennen, eine entspre­
chende Höchstgrenze zu ziehen. Ich glaube, 
daß das auch notwendig ist. Die Länder wer­
den sich sicherlich, denn das sind ja eigene 
Staaten, auch mit dieser Frage zu beschäfti­
gen haben. 

Wenn man hier von "obersten Organen" 
spricht, dann, so möchte ich sagen, versteht 
man das für Bund und Länder. Der Anlaßfall 
war, bitte schön, auf Gemeindeebene und auf 
Landesebene zu finden - weil von "obersten 
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Organen" gesprochen wird. Frau Bundesrat 
Dr. Hieden-Sommer hat auf einen Fall beim 
vorigen Tagesordnungspunkt hingewiesen, 
und der Kollege Dr. Bösch - er ist jetzt nicht 
hier - wird sicherlich auf diesen Punkt auch 
noch zu sprechen kommen. Es zeigt sich aus 
dem Text: Das ist auch keine treffende For­
mulierung. 

Nur, meine sehr verehrten Damen und Her­
ren: Daß es zu solchen Kumulierungen 
kommt, zeigt vorher eine kumulierende Ein­
stellung, was die Funktionen betrifft. Und 
auch dazu, bitte, ein klares Wort: Es gibt eine 
Reihe von Möglichkeiten in Staat und Gesell­
schaft, denn die Interessenverbände sind ja 
nicht der Staat, sondern Gesellschaft, und es 
gibt Möglichkeiten auf territorialem, auf wirt­
schaftlichem und auf sozialem Gebiet, wo sich 
durch Vertrauen entsprechende Kumulierun­
gen ergeben. Und ich sage Ihnen: Da hängt es 
von der Einzelpersönlichkeit ab! 

Es gibt Unvereinbarkeiten, wo ich wirklich 
sagen muß, die würden nicht schlecht in ein 
Gesetz hineinpassen, so zum Beispiel, daß 
jemand Mitglied einer Landesregierung und 
gleichzeitig Kammerpräsident ist, noch dazu 
vielleicht in derselben Sparte. Das ruft gera­
dezu danach, in einem Verfassungsrechtssatz 
festgehalten zu werden, und zwar zu den 
Unvereinbarkeiten nicht wirtschaftlicher, 
sondern staatsrechtlicher Natur, und einiges 
andere mehr. Aber daß zum Beispiel ein Ver­
treter eines Interessenverbandes gleichzeitig 
Volksvertreter, Mandatar ist, das ist eine Ver­
bundenheit, die man erklären kann. Denn 
manche sagen: Du, da du diese Funktion hast 
in dem Interessenverband, übernimm das 
dazu! Erlauben Sie mir, das als einer zu 
sagen, der nur eine einzige bezahlte Funktion 
hat und dafür eine 25prozentige Gehaltskür­
zung in Kauf nehmen muß. Aber hier, glaube 
ich, sollte man nicht generalisieren, das 
müßte man einzeln in Ruhe untersuchen. Ich 
meine nur, das wäre notwendig. 

Ich darf Ihnen sagen: Wie kommen die übri­
gen Politiker dazu, die nicht über solche 
Bezüge verfügen, mit solchen Leuten, die ich 
als Grenzgestalten bezeichnen möchte, in 
einen Topf geworfen zu werden, meine 
Damen und Herren? (Allgemeiner Beifall.) 
Das schadet nämlich dem Ansehen der 
gesamten Republik. 

Dazu noch folgendes: Das politische Leben 
ist in den letzten Jahren strapaziöser gewor­
den. Vielleicht war es früher denkbar, daß 
man zu Wahlgängen antritt, und dann macht 
man etliches anders. Gegenwärtig erleben wir 

es ja auf Gemeinde-, Bundes- und Landes­
ebene, daß man geradezu einen permanenten 
Wahlkampf hat, es sind alle in permanentem 
Einsatz. Dazu kommt noch, daß die Öffent­
lichkeit viel sensibler auf bestimmte Dinge 
geworden ist, als das früher der Fall war. Und 
ich muß Ihnen sagen, in der Politik - jeder 
Politiker ist ein Mandatar, ist ein Beauftrag­
ter - muß man auch Verständnis haben für 
die Einstellung des Auftraggebers Volk. 

Wir sollten daher dieses Erkenntnis vor 
allem zum Anlaß nehmen, uns zu fragen, ob 
es sinnvoll ist, das alles zu tun, und entspre­
chend auch aufzuteilen, so wie man Brot auf­
teilt, wie man die Lehrer ersucht hat, auf 
Überstunden zu verzichten, daß andere Leute 
auch tätig sein können. (Bundesrat S t ru t­
zen be r ger: Haben sie aber nicht!) Einige 
haben es getan, viele. 

Oder wenn wir daran denken, meine sehr 
Verehrten, daß die Gesundheit einer Vielzahl 
von Menschen ja draufgeht durch dieses 
Kumulieren. Und ich möchte das auch jenen 
sagen, die an Politikerpensionen Kritik üben. 
Schauen wir uns doch auch in unseren eige­
nen Reihen um, Kolleginnen und Kollegen. 
Wer kommt zu einem ruhigen Genuß seines 
Lebensabends? Es hat das Bundesland Bur­
genland den Vorsitz, da denke ich an unseren 
Kollegen Berger. Der hat seinen Lebensabend 
nicht mehr erreicht, ebensowenig wie der Kol­
lege Paul Raab oder unser Rudolf Schwaiger, 
liebe Freunde. 

Und ich könnte im Nationalrat viele nen­
nen, zum Beispiel den Mann, dem ich es ver­
danke, daß ich überhaupt in die Politik 
gekommen bin - ich war sein Sekretär, fünf 
Jahre parallel zu meiner Tätigkeit bei Profes­
sor Merkl -, den Nationalratsabgeordneten 
Dr. Karl Kummer, ein bedeutender Gewerk­
schafter. Auch er hat einen ruhigen Lebens­
abend nicht erreicht. Und viele andere könnte 
ich hinzufügen, die vor der Zeit abberufen 
wurden. Das möge man bitte auch bedenken. 

Man möge aber auch nicht glauben, daß 
alle, die hohe Einkommen beziehen, diese 
hohen Einkommen nur für sich verwenden. 
Es gibt eine Vielzahl von Leuten - aus Dis­
kretionsgründen wird es verschwiegen, aber 
der Wahrheit wegen muß ich es sagen -, die 
einen Großteil ihres Einkommens für soziale 
Zwecke verschenken. Von Leopold Kunschak 
möchte ich sagen, daß er gleich am Ersten 
jedes Monats immer in ~einem Präsidialsalon 
einen Teil des Geldes aufgeteilt hat. (Bundes­
rat Stru tzen berger:Jonas!) 

1633 
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Und ich möchte auch in bezug auf die Ein­
kommen von Politikern sagen: Man kann 
ohne weiteres diese Bezüge sehr stark kür­
zen. Dann werden jedoch nur jene Leute in 
die Politik gehen, die sich ein Mandat leisten 
können oder für die ein anderer das Geld 
bezahlt, und dann werden sie abhängig, 
meine sehr Verehrten. (Bundesrat Dr. 
Ve seI s k y: Rieh tig!) 

Die Entwicklung des demokratischen Wahl­
rechts und des Parteienstaates hat eben einen 
bestimmten Politikertyp hervorgebracht, 
wobei es nicht leicht ist, Beruf und Mandat 
gleichermaßen auszuüben, das möchte ich 
Ihnen sagen. Ich übe meinen Beruf regelmä­
ßig aus und versuche, das auch spurenhaft 
literarisch zu hinterlassen, aber ich darf 
Ihnen sagen, das ist nicht leicht. Da muß man 
auf verschiedene andere Dinge verzichten 
und ein ständiges gesundheitliches Risiko 
eingehen. Wer beides tut oder seine Aufgabe 
hundertprozentig erfüllt - Sie tun es, meine 
Damen und Herren -, der hat einen 18-Stun­
den-Tag. 

Und hier möchte ich Ihnen sagen: Es gibt 
eine Reihe von Beschäftigungen, die mehr 
Freizeit und mehr Einkommen bieten, und die 
werden bei dieser Gelegenheit nicht beachtet. 
Und in diesen Berufen muß man sich nicht 
alle vier bis fünf Jahre der Wiederwahl stellen 
und auch nicht warten, bis unter "Allfälliges" 
der Letzte, auch wenn er neurotisch veranlagt 
ist, ausgesprochen hat. Man muß ja den Letz­
ten, und wenn er nur mehr lallen sollte, auch 
ausreden lassen. (Heiterkeit.) Aber es gibt 
auch eine Unzahl von Nüchternen, von denen 
das auch zu erwarten ist. Man muß dabei Ver­
ständnis für alle haben. 

Meine sehr Verehrten, lassen Sie mich die­
sen allgemeinen Satz - zum Schluß kom­
mend - in den Raum stellen: Nicht alles, was 
man kann, darf man. Und nicht alles, was 
man zu tun vermag, soll man tun! 

Und daher wäre es sehr gut, wenn dieses 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs und 
diese Diskussion, die jetzt so wie eine graue 
Wolke über die österreichische Landschaft 
gezogen ist, zur Besinnung im öffentlichen 
Leben führt, daß man einen richtigen Mittel­
weg geht, einen Mittelweg, der zur Mensch­
lichkeit genauso Anlaß gibt wie zur Glaub­
würdigkeit. Seien wir dem Verfassungs ge­
richtshof dankbar, daß er dazu, wenn auch 
mit einer Formulierung, die nicht allgemein 
verständlich war, Anlaß gegeben hat. 

Was die Herren Richter des Verfassungsge-

richtshofs betrifft, erlaube ich mir, diese Fuß­
note zu bringen: Sie leisten qualifizierte 
Arbeit neben ihrer beruflichen Tätigkeit, und 
der Gerichtshof besitzt meine respektvolle 
Hochachtung. Ich habe oftmals dem Herrn 
Präsidenten gesagt, es tut mir sehr leid, daß 
der Verfassungsgerichtshof niemals wie der 
Rechnungshof und der Verwaltungsgerichts­
hof in bedeutenden Festschriften seine J ahr­
hundertleistung dargebracht hat. Der öster­
reichische Verfassungsgerichtshof geht ja 
zurück auf das Jahr 1869. Er ist eingeführt 
worden im Staatsgrundgesetz über die Einset­
zung eines Reichsgerichtes 1867 und hat 1869 
begonnen, der Verwaltungsgerichtshof 1875. 

Aber, meine Damen und Herren, es soll 
nicht unerwähnt bleiben: Jeder öffentlich 
Bedienstete, der ein Mandat hat, hat eine 
25prozentige Gehaltskürzung. Nur für die 
Richter beim Verfassungsgerichtshof, die 
ebenso einen Zweitberuf mit einem ähnlichen 
Richterbezug wie die Nationalratsabgeordne­
ten haben, gilt eine solche 25prozentige 
Gehaltskürzung nicht. Hier würde ich dem 
Verfassungsgerichtshof empfehlen, den 
Gleichheitsgrundsatz, den er bei den wohler­
worbenen Rechten zur Anwendung gebracht 
hat, für sich selber zur Anwendung zu brin­
gen. (Allgemeiner Beifall.) 12.26 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Veselsky. Ich erteile ihm 
dieses. 

12.26 

Bundesrat Dr. Veselsky (SPÖ, Wien): Herr 
Vorsitzender! Frau Staatsekretär! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, daß wir von 
Anfang an feststellend sagen sollten: Ja, wir 
werden keinen Einspruch erheben. Aber wir 
sollten dieses Gesetz, das wir heute behan­
deln, zum Anlaß nehmen, etwas nachzuden­
ken. 

Herr Kollege Professor Schambeck ist 
bereits auf das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes eingegangen. Ich halte das 
Erkenntnis aufgrund der Verfassungslage für 
richtig. Ich glaube, daß die Begründung nicht 
verständlich, nicht allgemein verständlich 
war. 

Ich halte es aber auch für notwendig zu 
sagen, daß von unserer Skandalpresse in 
volksaufwiegelnder Weise hier Emotionen 
wachgerufen wurden, die mit aller Deutlich­
keit Gefahr signalisieren. Wir wissen, daß es 
ein sehr verbreitetes Verhalten gibt: die 
Bereitschaft zum kollektiven Neid. Man hat 
diese Neidgenossenschaft angesprochen und 
hat damit, glaube ich, der Republik, unserem 
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Staat, unserer Gesellschaft einen Bärendienst 
erwiesen. Und man hat bei dieser Gelegenheit 
genau das getan, was wir immer wieder 
antreffen und was wir eigentlich vermeiden 
sollten: Man hat verallgemeinert. Man hat 
von Innsbrucker und Grazer Politikern auf 
alle Politiker in Österreich geschlossen. Und 
ich glaube, davon müssen wir uns distanzie­
ren. Man hat von diesen unangemessenen 
Politikereinkommen auf angemessene Politi­
kereinkommen geschlossen. Auch davon müs­
sen wir uns distanzieren. 

Ich glaube, daß hinter diesem Neidkomplex 
etwas steckt, was ausgesprochen werden soll. 
Wir leben in einer Gesellschaft, die in einer 
völligen Umstrukturierung begriffen ist, in 
einer Gesellschaft, in der der pyramiden ar­
tige Aufbau eine Veränderung erfahren hat. 
Wir hatten eine Situation, die noch für den 
sozialen Wohlfahrtsstaat charakteristisch 
war, in der eine breite Basis der Bevölkerung 
zu finden war. Diese Basis verjüngte sich zur 
Mitte und hatte dann eine Spitze. Und das 
waren dann zwiebelartige Gebilde, die diese 
Gesellschaft darstellten, wobei die Spitzen 
der Basis in die mittlere Gesellschafts­
schichte hineinragten und die Spitzen der 
mittleren Gesellschaftsschicht immer mehr 
auch in die Bereiche der obersten Gesell­
schaftsschicht. Das war charakteristisch für 
unsere Gesellschaft im Zeitalter des Wohl­
fahrtsstaates. 

Mit der Ausbildung der Bildungsgesell­
schaft, der automatisierten Wirtschaft, ist 
etwas ganz Eigenartiges passiert. Da haben 
wir auf der einen Seite noch immer diese 
Halbzwiebel, und auf der anderen Seite ist die 
Basis hinaufgerutscht wie ein Rucksackerl 
oder wie ein Kropf. 

Das bedeutet, daß Menschen, die auf der 
einen Seite an der gesellschaftlichen Basis 
stehen, und Menschen, die auf der anderen 
Seite an der Basis stehen, unterschiedliches 
Verhalten, unterschiedliche Wertungen 
haben, und es kommt zu einem völligen 
Durcheinander von oben und unten. 

Die Werte sind durcheinander geraten. Das 
ist charakteristisch dafür, daß wir von einem 
Wertwandel sprechen, das bedeutet aber 
auch, meine Damen und Herren, daß man in 
einer solchen Situation hierarchische Gliede­
rungen immer weniger akzeptiert und daß 
man all das, was mit einer hierarchischen 
Gliederung verbunden ist, als Privileg 
bezeichnet. Einkommen wird von jemandem, 
der an der Basis lebt, als Privileg empfunden, 
wenn es das Einkommen eines Höhergestell­
ten ist. 

Da wir jetzt dieses Auseinanderreißen der 
einen Zwiebelhälfte und der Rucksack-Zwie­
belhälfte auf der anderen Seite haben, geht 
das wirr durcheinander. Wir sind in einer 
Situation, in der jeder bereit ist, jedem nei­
disch zu sein und insbesondere dem Politiker, 
meine Damen und Herren! Dem haben wir 
mit einer verfassungsrechtlichen Maßnah­
mengesetzgebung - mit Zweidrittelmehrheit 

Rechnung getragen. Ich möchte im 
Anschluß an das, was ich heute zu einem 
anderen Tagesordnungspunkt gesagt habe, 
erneut vor einer Ausweitung der Zweidrittel­
gesellschaft in der Form warnen, daß wir 
glauben, alles mit zwei Dritteln, mit Verfas­
sungsqualifikation, beschließen zu können. 

Meine Damen und Herren! Wir können mit 
Verfassungsqualifikation zum Beispiel nie­
mals das Gravitationsgesetz aufheben. Wir 
sollen auch soviel Respekt haben, nicht zu 
glauben, dazu beitragen zu sollen, daß zwi­
schen Legislative, Exekutive und Gerichtsbar­
keit die Verhältnisse noch unklarer werden. 

Ich möchte aus meiner Sicht sagen: Ich 
hoffe, daß wir nicht bald wieder Anlaß zu 
einer Anlaß-Verfassungsgesetzgebung haben 
werden. - Ich hoffe es. Ich hoffe, daß wir in 
Zukunft die Bereitschaft aufbringen werden, 
Verfassungsänderungen mit jener Behutsam­
keit vorzubereiten, die erforderlich ist. (Bei­
fall bei Bundesräten der ÖVP.) Ich hoffe, daß 
wir uns in Zukunft jene Blamagen ersparen 
werden, die geradezu notwendigerweise auf 
uns zukommen, weil sich neue Ungleichmä­
ßigkeiten bei der Gesetzgebung, die wir 
gewählt haben, abzeichnen. Das geht uns als 
Vertreter der Länderkammer ganz besonders 
an. 

Meine Damen und Herren! Damit wird 
etwas bestätigt, was ohnehin nie in Frage 
gestellt war, daß eben der Gesetzgeber das 
Recht hat, gewisse materielle Grenzen festzu­
legen. Da kann es aber passieren, daß diese in 
Zukunft wieder bundesländerweise unter­
schiedlich sind und daß dann Anrechnungsan­
sprüche des einen Bundeslandes mit Anrech­
nungsansprüchen eines anderen Bundeslan­
des zusammentreffen. (Bundesrat Dr. 
Sc h am b eck: Sehr richtig!) Da frage ich 
mich: Wie soll der Verfassungsgerichshof 
dann entscheiden? (Allgemeiner Beifall.) 

Meine Damen und Herren! Ich habe keine 
Antwort darauf. Aber ich glaube, es wird nicht 
lange dauern, bis diese Antwort provoziert 
werden wird. Ich glaube also, etwas noch 
sagen zu müssen: Ich habe vermißt, daß man 
einmal in der Öffentlichkeit aufgetreten wäre 
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und gesagt hätte an die Adresse der Massen­
medien: Halten Sie doch ein mit der Volks auf­
wiegelung! Sie gefährden die gesamte Gesell­
schaft, das Staatswesen. Halten Sie ein damit! 
- Das ist nicht geschehen. 

Ich glaube, noch etwas wäre notwendig 
gewesen. Wir sollen uns nicht in die Angele­
genheiten anderer Parteien einmischen. Aber 
an die Adresse des Herrn Dr. Jörg Haider, der 
auch dem Haus, und zwar dem Nationalrat, 
angehört, ein Wort: Ich halte es für eine Unge­
heuerlichkeit, jemand aus einer demokrati­
schen Partei nur deshalb auszuschließen, weil 
er der Rechtsordnung entsprechend den 
Rechtsweg angetreten hat und recht behalten 
hat. Das ist ungeheuerlich, meine Damen und 
Herren! (Allgemeiner Beifal1.) 

An die Adresse dieses Herrn: Ich glaube, 
daß auch die Volksaufwiegelung durch einen 
Volksvertreter Grenzen haben sollte und daß 
man ihm das sagen sollte. Man soll nicht ver­
suchen, damit wettzueifern, meine Damen 
und Herren! Denn wenn wir in diesem Popu­
lismus wettzueifern versuchen, wird es uns 
gehen wie dem Hasen, der schneller rennt, 
aber immer schon den Igel vorfindet, der der 
Spezialist auf dem Gebiet ist. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir 
haben auch guten Grund zu einer etwas 
besinnlichen Minute: Wir können sagen, es ist 
damit etwas geschehen, was Unrecht aus­
räumt - in den Augen der Menschen, nicht 
vor dem Gesetz. Wir haben auf Bundesebene 
etwas zu korrigieren versucht, was gar nicht 
auf Bundesebene passiert ist, es ist auch nicht 
auf Landesebene passiert, es ist auf der 
Ebene von Statutarstädten passiert. 

Etwas sollte uns hier auch noch beschäfti­
gen, meine Damen und Herren, und zwar vom 
Standpunkt des Bundesrates - wir sind die 
Länderkammer -: daß Föderalismus auch 
eine Verpflichtung jener bedeutet, die auf 
unterer Ebene zur Eigenentscheidung beru­
fen sind, das Augenmaß zu bewahren. Das 
Augenmaß zu bewahren, daß man sich eben 
in einer Statutarstadt als Politiker nicht 
höhere Bezüge zugesteht, als das im Land 
geschieht, und nicht im Land höhere Bezüge 
als im Bund. (Allgemeiner Beifall. - Bundes­
rat Dr. Sc h am be c k: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
man hier in den eigenen Parteien ein offenes 
Wort wird reden müssen. Denn der nächste 
Anlaßfall zu großem Unmut zeichnet sich 
sicherlich schon um die Ecke ab. Und man 
wird es nicht dabei bewenden lassen, nur 

über Pensionen zu reden, man wird auch über 
Aktivbezüge und ihre Kumulierung reden und 
darüber, daß man Unvereinbarkeit in einem 
Gremium sehr genau nimmt, im anderen sehr 
ungenau. Meine Damen und Herren, ich 
glaube, daß dem hier wirklich Rechnung zu 
tragen ist. 

Ich möchte noch etwas nachtragen zur Dis­
kussion des vorigen Tagesordnungspunktes. 
Ich möchte auf die Tatsache hinweisen, daß 
wir beim letzten Tagesordnungspunkt, bei der 
Behandlung im Nationalrat auch erleben 
mußten, daß es notwendig war, vom Pult aus 
Abänderungsanträge einzubringen, um dafür 
zu sorgen, daß Interessenvertretungen nicht 
auskunftspflichtig sein müssen auch gegen­
über Nichtangehörigen der Interessenvertre­
tung. Man hätte also hier ein bisserl früher, 
glaube ich, das Instrumentarium auch der 
Sozial- und Wirtschaftspartnerschaft berück­
sichtigen und nützen sollen, insbesondere wo 
man sich doch in der Regierungserklärung 
diesmal ganz breit dafür ausgesprochen hat, 
das alles einzubinden. Das nur als Anmer­
kung hier in diesem Zusammenhalt, es 
spielen ja beide Dinge auch etwas ineinander. 

Wir werden nicht Einspruch erheben. Aber 
ich glaube, es sollen auch die Bundesratsmit­
glieder in ihren eigenen Großklubs dafür wer­
ben, daß man nicht alles nur opportunistisch 
behandelt, sondern auch etwas vom Stand­
punkt des Verfassungsrechtes, auch etwas 
vom Standpunkt der Devotion gegenüber der 
Verfassung, auf die wir alle letztlich vereidigt 
sind, und daß wir versuchen, nur dann die 
Verfassung wirklich zu ändern, wenn wir es 
wohl überlegt haben, wenn diese Änderung 
eine dauerhafte Lösung bietet und wir nicht 
fürchten müssen, dciß bei der nächsten 
Anfechtung schon wieder eine Infragestel­
lung und eine Korrekturnotwendigkeit ent­
steht. 

Meine Damen und Herren, das geht uns, wo 
wir hier untereinander sind, wo wir keine 
Opposition haben, sehr entscheidend an. 
Denn wir sind sehr stark. Wir vertreten 
85 Prozent der österreichischen Wähler. Wir 
haben jederzeit die Möglichkeit, Zweidrittel­
entscheidungen, qualifizierte Mehrheitsent­
scheidungen zu fällen. Hüten wir uns davor, 
diese Möglichkeit übermäßig zu strapazieren! 
(Allgemeiner Beifall.) 12.40 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen. 
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Wünscht der Berichterstatter ein Schluß­
wort? - Es ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimm eneinh elligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein s pr u c h zu erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Kraftfahrzeug-HaftpOichtversiche­
rung und über Änderungen des KFG 1967, des 
GGSt und des Kartellgesetzes (Kraftfahr­
zeug-HaftpOichtversicherungsgesetz 1987 -

KHVG 1987) (3259 und 3261 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 4. Juni 1987 betreffend 
ein Bundesgesetz über die Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung und über Änderun­
gen des KFG 1967, des GGSt und des Kartell­
gesetzes (Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rungsgesetz 1987 - KHVG 1987). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dipl.­
Ing. Dr. Ogris. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Dr. Ogris: Hohes 
Haus! Derzeit gelten als gesetzliche Grundla­
gen für die Haftpflichtversicherung für Kraft­
fahrzeuge das Kraftfahrgesetz 1967, BGBL 
Nr. 267, in der Fassung der 6. KFG-Novelle, 
BGBL Nr. 362/1982, sowie der § 16 des Bundes­
gesetzes, BGBL Nr. 209/1979. Durch den vor­
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes soll nun die Schaden- und Unfallversiche­
rung für den Kraftfahrbereich in einem eige­
nen Bundesgesetz geregelt werden. 

Durch die im Gesetzesbeschluß enthaltene 
Änderung des Kraftfahrgesetzes soll die Prä­
mienbemessung in der Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung dem Kartellrecht unter­
stellt werden und für die Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung die Erstellung einer 
gesonderten Erfolgsrechnung vorgeschrieben 
werden. '0, 

Der Gesetzesbeschluß sieht ferner vor, daß 
der von den Versicherungsunternehmen 
bekanntgegebene Unternehmenstarif im 
"Amtsblatt der Wiener Zeitung" kundge­
macht wird. Von diesem Tarif darf nicht abge­
wichen werden. Als Abweichung gilt auch 
jede unmittelbare und mittelbare Geldwertzu­
wendung, die in der Absicht erfolgt, das Versi­
cherungsentgelt zu mindern. Für den Fall, 

daß die wirtschaftliche Höhe der Prämien im 
Hinblick auf die bei Versicherungsunterneh­
men bestehenden betriebswirtschaftlichen 
Verhältnisse und die jeweilige wirtschaftliche 
Lage der Versicherungsnehmer unangemes­
sen hoch ist, sieht der Gesetzesbeschluß vor, 
daß der Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung Höchstprämien festsetzen kann. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Volage in seiner Sitzung vom 16. Juni 1987 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
sicherung und über Änderungen des KFG 
1967, des GGSt und des Kartellgesetzes 
(Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsge­
setz 1987 - KHVG 1987), wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Holzinger. Ich erteile ihm dieses. 

12.44 

Bundesrat Holzinger (ÖVP, Oberöster­
reich): Herr Vorsitzender! Frau Staatssekre­
tär! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
des Hohen Bundesrates! Das vorliegende, 
vom Nationalrat beschlossene Gesetz bringt 
eine wesentliche Änderung in der Tarifpolitik 
der Versicherungsgesellschaften im Bereich 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. 
Nicht mehr der Finanzminister, so wie bisher, 
wird die Tarife festlegen, sondern die Versi­
cherungswirtschaft wird im freien Wettbe­
werb ihre Tarife kalkulieren müssen. Es ist 
. das vorrangige Anliegen des Gesetzes, dem 
Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi­
cherung die Kräfte eines gesunden Wettbe­
werbes in einem freien Markt zu erschließen. 

Warum kam es überhaupt zu diesem 
Gesetz? Im Herbst 1986 wurde das Versiche­
rungsaufsichtsgesetz beschlossen. Dieses 
Gesetz sieht vor, daß die Versicherungsunter­
nehmen jederzeit Eigenmittel in bestimmter 
Höhe halten müssen. Es ist daher widersin­
nig, wenn man auf der einen Seite die Pflicht 
zur Bildung von Eigenmitteln vorschreibt, auf 
der anderen Seite durch Verordnungen aber 
Prämien festsetzt, die wiederum die Bildung 
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der vom Versicherungsaufsichtsgesetz vorge­
schriebenen Eigenmittel unmöglich macht 
beziehungsweise wesentlich erschwert. 

Wenn die Eigenmittelausstattung nicht 
mehr dem Gesetz entspricht, so hat die Versi­
cherungsaufsichtsbehörde die erforderlichen 
Maßnahmen letztlich zum Schutze der Versi­
cherten zu treffen. Das kann so weit gehen, 
daß auf Grund des § 107 Abs. 3 Versicherungs­
aufsichtsgesetz die Genehmigung des Betrie­
bes der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche­
rung diesem Unternehmen entzogen wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Dieses Gesetz wurde auch deshalb notwendig, 
weil es nicht richtig sein kann, daß andere 
Versicherungssparten die Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung mitfinanzieren müs­
sen. Es ist nicht einzusehen, daß zum Beispiel 
der Besitzer eines Eigenheimes, der sich das 
unter großen finanziellen Opfern geschaffen 
hat, dafür erhöhte Versicherungsprämien 
bezahlen muß, damit die Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung finanziert werden kann. 

Die Eigenart der Kraftfahrzeug-Haftpflicht­
versicherung liegt darin, daß sie zugleich 
Pflichtversicherung und Massengeschäft ist 
- 3 Millionen Versicherungsnehmer auf der 
einen Seite und 28 KFZ-Versicherungsunter­
nehmer auf der anderen Seite. Der Versiche­
rer nimmt alleine dadurch eine überlegene 
Marktposition ein. 

Diese Pflichtversicherung führt aber auch 
dazu, daß die Versicherer durch die Pflicht­
versicherung mit einem Großteil der erwach­
senen Bevölkerung, besonders aber mit jün­
geren Menschen das erste Mal in Kontakt 
kommen. Der Versicherer bekommt dadurch 
die unvergleichliche Chance, sein Geschäft 
auch in anderen Versicherungszweigen zu 
beleben. Diese Tatsache wird neben der Kon­
kurrenzsituation, die sich nun durch diese 
gesetzliche Regelung der freien Tariffestset­
zung ergibt, dazu beitragen, daß Prämiener­
höhungen über den tatsächlich erforderlichen 
Rahmen hinaus nicht erfolgen werden. 

Prämienerhöhungen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, werden kommen. Sie 
wären aber auch ohne dieses Gesetz gekom­
men, denn es liegt schon sehr lange eine ent­
sprechende Anmeldung der Versicherungs­
wirtschaft beim Finanzminister . 

Die Normalprämien, also jene ohne die frei­
willigen Höherversicherungen, bescherten 
den österreichischen Versicherungen im 
Jahre 1986 einen Abgang von 950 Millionen 

Schilling. Allein die Oberösterreichische 
Wechselseitige Versicherung, bei der ich mich 
erkundigt habe, hatte durch die Festlegung 
der Höchstprämie einen Abgang von 47 Mil­
lionen Schilling im Kraftfahrzeug-Haftpflicht­
versicherungsbereich. Die freiwilligen Höher­
versicherungen und die Kraftfahrzeug-Kasko­
versicherungen konnten nur Bruchteile die­
ser Abgänge abdecken. 

Ich sagte, drei Millionen Versicherungsneh­
mern stehen 28 Versicherungsgesellschaften 
gegenüber. Diese relativ kleine Gruppe der 
Versicherungsgesellschaften, so hat man 
befürchtet, könnte sich nun durch Abspra­
chen auf Tarifsätze einigen, die die tatsächli­
chen Erfordernisse übersteigen. Um auch hier 
eine entsprechende Absicherung zu errei­
chen, hat man die Prämienbemessung in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung dem 
Kartellrecht unterworfen. 

Ein Sicherheitsfaktor für die Versiche­
rungsnehmer ist die im § 14 festgelegte Ver­
ordnungsermächtigung für den Finanzmini­
ster, Höchstprämien festzulegen, wenn die 
durchschnittliche Höhe der Prämien im Hin­
blick auf die bei den Versicherungsgesell­
schaften bestehenden betriebswirtschaftli­
chen Verhältnisse einerseits und die jeweilige 
wirtschaftliche Lage der Versicherungsneh­
mer andererseits unangemessen hoch ist. Ich 
hoffe, daß dieser Schritt nicht notwendig wird 
und daß die Versicherungen durch maßvolle 
Tarifpolitik die Chance, die sich ihnen durch 
dieses Gesetz bietet, auch wahren. 

Außerdem wurde die Vertragsdauer für die 
Versicherungen von 10 Jahren auf ein Jahr 
reduziert, sodaß jeder Versicherungsnehmer, 
wenn er mit seiner Versicherung nicht zufrie­
den ist, wenn er glaubt, daß die geforderte 
Prämie zu hoch ist, die Möglichkeit hat, den 
Vertrag schon nach einem Jahr zu lösen. Tut 
er das nicht, verlängert sich die Versicherung 
automatisch um ein weiteres Jahr, und es ist 
für ihn der Versicherungsschutz dennoch 
gegeben. Das heißt, er geht nicht automatisch 
seines Versicherungsschutzes verlustig. Das 
liegt ja wiederum in der Eigenart der Pflicht­
versicherung. 

Gerade die einjährige Vertragsdauer wird 
ein wesentliches Kriterium im Wettbewerb 
darstellen, wenngleich damit bei den Versi­
cherungen, wie man sagt, ein erhöhter Ver­
waltungsaufwand verbunden sein wird. (Bun­
desrat Rosl Mo s e r: Genau!) 
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Mit derzeit je zirka 11 Milliarden Prämie 
und auf der anderen Seite Leistungen, die zu 
erbringen sind, ist die Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung ein volkswirtschaftlich 
bedeutender Faktor. Es mußte daher vom 
Gesetzgeber wirksam vorgesorgt werden, 
Kapitalfehlleitungen und Verluste zu verhin­
dern. Es muß daher, soweit es mit dem Versi­
cherungsgedanken vereinbar ist, das Verursa­
cherprinzip gelten. Wer die Solidaritätsge­
meinschaft der Versicherungen belastet, hat 
als Versicherter über Prämien und Schaden­
ersatzbeiträge seinen Beitrag so zu leisten, 
daß der Versicherungszweig insgesamt selbst­
tragend bleibt. 

Aber auch die Versicherungsunternehmen 
müssen durch straffe Rationalisierung und 
Kostenminimierung des gesamten Geschäfts­
bereiches einen Beitrag dazu leisten. Die Ver­
sicherungsunternehmen haben den Unter­
nehmenstarif bekanntzugeben. Dieser Tarif 
ist dann verbindlich, und es darf von diesem 
Tarif nicht abgewichen werden. Er wird zur 
allgemeinen Information im "Amtsblatt der 
Wiener-Zeitung" kundgemacht. Als Abwei­
chung von diesem Tarif gilt auch jede mittel­
bare und unmittelbare Geldwertzuwendung, 
die in der Absicht erfolgt, das Versicherungs­
entgelt zu mindern. Es ist damit sicherge­
stellt, daß nicht innerhalb einer Versiche­
rungsgesellschaft unterschiedliche Tarife zur 
Anwendung kommen, und die Versicherungs­
gesellschaften sind damit davor geschützt, 
einem wirtschaftlichen Druck seitens der Ver­
sicherungsnehmer nachgeben zu müssen. 

Das Bonus-Malus-System bleibt so wie bis­
her. Risikogruppen, hier besonders Lenkern 
im jüngeren Alter, aber auch der regionalen 
Risikoerhöhung ist nach Auffassung der 
Gesetzgeber, soweit es sich um Unterschiede 
im Schadensverlauf handelt, durch das 
Bonus-Malus-System Rechnung getragen. 

Hier sind allerdings die Versicherungsun­
ternehmen anderer Auffassung. Ich darf hier 
wiedergeben, was mir wiederum die Ober­
österreichische Wechselseitige Versicherung 
gesagt hat: Der Bonus ergibt im Jahr bei der 
Oberösterreichischen einen Prämienabgang 
von ungefähr 75 Millionen Schilling. Durch 
Malus erhöhen sich die Prämien im selben 
Zeitraum um zirka 5 bis 6 Millionen Schilling. 
Es ergibt sich also ein Abgang von rund 
70 Millionen Schilling bei dieser einen Versi­
cherung. 

Erschreckend ist, so sagte man mir, daß bei 
den schweren Unfällen mit hohem Schadens­
verlauf sowohl bei Sachschäden als auch bei 

Personenschäden überwiegend junge Fahr­
zeuglenker involviert sind. Man kann und soll 
dieses Problem nicht über die Versicherungs­
prämie lösen. Wenn man aber die Medienbe­
richte verfolgt und feststellen muß, daß 
Woche für Woche 'vorwiegend junge Men­
schen im Straßenverkehr ihr Leben lassen 
oder gesundheitlich schwersten Schaden 
erleiden, so ist es wohl hoch an der Zeit, nach 
Wegen und Möglichkeiten zu suchen, zum 
Beispiel durch Führerschein auf Zeit, um die­
sem traurigen Problem Einhalt zu gebieten. 
Ich glaube, das müßte sehr, sehr bald gesche­
hen. 

Bei Verzicht auf Mietwagenkosten hat der 
Versicherungsnehmer auch in Zukunft die 
Möglichkeit, prämienwirksam auf bestimmte 
Schadenersatzansprüche zu verzichten. 

Als weiteres Beispiel ist der Verzicht auf 
Ersatz von Reparaturkosten, soferne nicht die 
Rechnung einer befugten Reparaturwerk­
stätte vorliegt, ausdrücklich vorgesehen. Das 
heißt, der Schaden kann abgelöst werden. 
Wenn es sich um eine Beschädigung handelt, 
die nur eine Wertminderung darstellt - Lack­
schaden oder etwas ähnliches -, ist dagegen 
auch nichts einzuwenden. Kritisch und 
bedenklich wird die Situation dann, wenn es 
sich um einen Schaden handelt, der bei nicht 
fachmännischer Reparatur die Betriebssi­
cherheit der beschädigten Fahrzeuge beein­
trächtigt und in Frage stellt. In diesem Fall ist 
nicht nur der Fahrzeugbesitzer, sondern sind 
auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. 
Diese Gefährdung besteht zumindest bis zum 
nächsten gesetzlichen Überprüfungstermin 
des betreffenden Fahrzeuges. 

Man sollte hier Überlegungen anstellen, ob 
man nicht bei der nächsten Novelle eine 
Reparatur durch eine autorisierte Werkstätte 
dann vorschreibt, wenn das aus Gründen der 
Verkehrssicherheit notwendig ist. 

Ich hoffe, daß dieses Gesetz einen echten 
Wettbewerb eröffnen wird. Es soll den Versi­
cherten eine gerechte Ersatzleistung garan­
tieren und sie vor überhöhten Prämien schüt­
zen. Die Versicherungsunternehmen sollen 
Gewinne in angemessener Höhe erzielen kön­
nen, um so die Ersatzleistungen ohne Sub­
stanzverlust durchzuführen. Hoffen wir, daß 
sie diese Chance wahrnehmen: 

Wir geben dem Gesetz unsere Zustimmung. 
(Allgemeiner Beifall.) 12.57 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Strutzenberger. Ich erteile 
ihm dieses. 
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12.57 

Bundesrat Strutzenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Hoher Bundesrat! Meine 
Damen und Herren! Das vorliegende Haft­
pflichtversicherungsgesetz kann als logische 
Folgerung des mit 1. Jänner 1987 in Kraft 
getretenen Versicherungsaufsichtsgesetzes 
angesehen werden, denn mit dem Versiche­
rungsaufsichtsgesetz beziehungsweise mit 
der Novelle 1986 wurde ja festgelegt, daß die 
Versicherungsunternehmen jederzeit Eigen­
mittel in bestimmter Höhe halten müssen, um 
ihrer Verpflichtung gerecht werden zu kön­
nen. Es ist daher mit dieser Rechtslage nicht 
mehr vereinbar, daß die Tarife in der Kraft­
fahrzeug-Haftpflichtversicherung durch Ver­
ordnung festgesetzt werden. 

Es kommt also durch diese Novelle zu einer 
grundsätzlichen Aufgabenteilung zwischen 
einerseits den privatwirtschaftlichen Ent­
scheidungen der Versicherungsunternehmen 
und andererseits der durch das Versiche­
rungsaufsichtsgesetz festgelegten staatlichen 
Aufsicht. Dieser Umstand ist nicht neu. Wir 
kennen ihn bereits in vielen Bereichen, wo 
der Staat als Aufsichtsbehörde sonst nach pri­
vatwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführte 
Unternehmen kontrolliert. 

Meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß 
auf dem Sektor dieser Pflichtversicherung für 
Kraftfahrzeuge nicht der Konsument auf der 
Strecke bleiben wird, daß das Gesetz auch tat­
sächlich dazu führt, daß sich der freie Wettbe­
werb, der nunmehr in diesem Versicherungs­
zweig zum Tragen kommt, auch auf die Preis­
gestaltung des Produktes zugunsten des Kun­
den auswirken wird. 

Ich denke dabei vor allem an die Schockfor­
derungen der Versicherungen im Zusammen­
hang mit dem Haftpflichtversicherungsge­
setz, die in regelmäßigen Abständen immer 
wieder auftauchen. So wurde letztmals im 
heurigen Frühj ahr wieder davon gesprochen, 
man müßte die Haftpflichtversicherungsprä­
mien um 16 Prozent anheben. 

Und folgendes noch dazu: Wenn man sich 
das Prämienvolumen der Jahre 1984 bis 1986 
aus der rein gesetzlich vorgeschriebenen Dek­
kungssumme ansieht, so wird man mit mir 
einer Meinung sein können, daß die Versiche­
rungssparte Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi­
cherung sicher kein so uninteressantes 
Geschäft ist. Dazu kommt noch, daß ja die 
Versicherungen zu dieser Pflichtversicherung 
noch eine freiwillige Höherversicherung 
anbieten und, wie die Zahlen, die Größenord-

nungen der freiwilligen Höherversicherung 
zeigen, auch tatsächlich verkaufen können. 

Betrachtet man nun die Gewinn- und Ver­
lustrechnung, so kann man feststellen, daß 
gerade die freiwillige Höherversicherung auf 
jeden Fall ein Gewinn war, was uns auch die 
Er~ebnisse zeigen. 

Von einem Volumen von 505 Millionen 
Schilling im Jahr 1984 konnte ein Ertrag von 
396 Millionen aus der freiwilligen Höherversi­
cherung erwirtschaftet werden. Bei einem 
Prämienvolumen von 829 Millionen im Jahr 
1985 konnte immerhin ein Ertrag von 469 Mil­
lionen erwirtschaftet werden, ebenfalls aus 
der freiwilligen Höherversicherung. 

Es ist daher zu begrüßen, daß die nunmeh­
rige Gesetzesvorlage vorschreibt, daß bei der 
Gewinn- oder Verlustrechnung die Erträg­
nisse der freiwilligen Höherversicherung mit­
zuberücksichtigen sind. 

Meine Damen und Herren! Einen Umstand 
sollen die Versicherungen jedoch nicht ver­
drängen: Die obligatorische Haftpflichtversi­
cherung führt ihnen einen Versicherungsneh­
mer auch für andere Produkte, die mit dem 
Kraftfahrzeug wahrscheinlich oder sehr oft 
gar nicht mehr im Zusammenhang stehen, zu. 
Ich denke hier an die Kaskoversicherungen, 
Rechtschutzversicherungen, aber auch an die 
vielen anderen Produkte, die die Versicherun­
gen anbieten, die sie natürlich bei der Gele­
genheit des Abschlusses einer Pflichtversi­
cherung anbieten werden und - wie ich auch 
aus Gesprächen mit Versicherungsunterneh­
men weiß - auch tatsächlich zum Verkauf 
bringen. Noch dazu, wenn man bedenkt, daß 
durch die Haftpflichtversicherung nur mehr 
sehr geringe Werbe kosten für die anderen 
Produkte notwendig sind, weil dann im per­
sönlichen Gespräch weitere Versicherungen 
angeboten werden. 

Ich hoffe, daß durch die gesetzlichen Rah­
menbedingungen beziehungsweise durch die 
Verordnung des Finanzministers so vorgegan­
gen werden wird, daß der Versicherungsneh­
mer das Produkt, welches ihm angeboten 
wird, auch tatsächlich durchschauen kann. 
Das heißt, wenn wir schon von der freien 
Marktwirtschaft, vom Wettbewerb in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Ge­
brauch machen, so darf das nicht zu einem 
Mißbrauch oder zu einer Täuschung desjeni­
gen führen, der ja verpflichtet ist, diesen 
Haftpflichtversicherungsvertrag abzuschlie­
ßen. Die Versicherungsbedingungen müssen 
auch weiterhin von der Versicherungsauf-
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sichtsbehörde genehmigt werden, und ich 
halte das für richtig und auch für notwendig. 

Ich glaube, daß es gut ist, daß nunmehr die 
Haftpflichtversicherungsverträge nur eine 
Laufzeit von einem Jahr haben. Gut deswe­
gen, weil im Gegensatz zu den heutigen zehn­
jährigen Laufzeiten und zu den Schwierigkei­
ten, die entstehen würden, wenn jemand par­
tout diesen Vertrag früher kündigen möchte, 
der Versicherungsnehmer also hier nicht zeit­
lich so lange gebunden ist. Egal, ob er mit 
dem Vertragspartner gute oder schlechte 
Erfahrungen gemacht hatte, egal, ob er zufrie­
den war oder nicht, war er bis jetzt einmal 
10 Jahre an diesen Vertragspartner , an das 
Versicherungsunternehnien gebunden. 

In Zukunft wird also der Kunde wirklich 
König, von dem man auf der anderen Seite 
sehr gerne spricht, und er wird sehr wohl 
jährlich die Angebote neu prüfen können, er 
wird die Möglichkeit haben, sich den für ihn 
günstigeren und so nach einiger Zeit feststell­
baren kulantesten, ehrlichsten Vertragspart­
ner selbst auswählen zu können. 

Die 28 in Österreich tätigen Versicherungs­
unternehmen werden sich daher sehr bemü­
hen müssen, ihren Kunden eine entsprechend 
günstige Ware oder ein entsprechend günsti­
ges Produkt anzubieten. Sie werden sich vor 
allem bemühen müsssen, die Prämien kun­
dengerecht zu kalkulieren. Ich glaube, daß in 
diesem Zusammenhang auch gut und wichtig 
ist, daß der Finanzminister in ganz bestimm­
ten Fällen durch Verordnung Höchstprämien 
festlegen kann, obwohl - und ich sage das 
wirklich überzeugt - ich hoffe, daß davon 
möglichst wenig Gebrauch gemacht werden 
muß. 

Es ist auch zu begrüßen, daß für verschie­
dene Kategorien von Kraftfahrzeuggruppen 
eigene Tarife gestaltet werden können und 
sollen. Die Statistik beweist uns nämlich, daß 
zum Beispiel bei Klein- und Mittelklasse­
PKWs das Prämienaufkommen für die Scha­
densgutmachung ungefähr reicht, daß aber in 
bestimmten Bereichen, zum Beispiel des 
Taxi-, des Mietwagengewerbes bereits 
324 Prozent des Prämienaufkommens für 
Schadensgutmachung aufgewendet werden 
müssen. Bei größeren Omnibussen müssen 
196 Prozent des Prämienaufkommens für 
Schadensgutmachungen aufgewendet wer­
den. 

Dazu kommt, daß bei den gerade in letzter 
Zeit wieder modern werdenden schweren 
Motorrädern - wir wissen, daß hier die 
Zulassungszahlen steigen - bereits 340 Pro-

zent des Prämienaufwandes für Schadensgut­
machung aufgewendet werden müssen. 

Ich kann hier nur dem beipflichten, was 
mein Vorredner bereits gesagt hat, daß Versi­
cherungsnehmer anderer Versicherungsspar­
ten nicht nur, aber überwiegend für die höhe­
ren Schadensfälle aus der Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung mit ihrer Prämie -
möglicherweise auch noch mit der freiwilligen 
Höherversicherung - aufzukommen haben. 
Ich glaube, man sollte ehrlich kalkulieren und 
auch Prämien ehrlich festsetzen. 

Meine Damen und Herren! Es gäbe zu die­
sem Gesetz noch einiges zu sagen. Ich möchte 
aber zum Schluß kommen und feststellen: Wir 
bringen der Versicherungswirtschaft durch 
dieses Gesetz sehr viel Vertrauen entgegen. 
Ich möchte aber auch sagen, daß es an ihr lie­
gen wird, uns den Beweis eines fairen Wettbe­
werbes zu erbringen. 

Es soll und darf keine ungerechtfertigt 
hohen Prämien geben, es soll und darf der 
Zwangskunde, der jeder Kraftfahrzeugbesit­
zer heute ist, bei irgendeiner Versicherungs­
gesellschaft nicht unter die Räder kommen. 
Wir sind uns auch dessen bewußt, daß noch 
im heurigen Jahr eine Prämienerhöhung 
kommen wird, wenn ich den Presseankündi­
gungen glauben darf, und zwar eine von unge­
fähr 10 Prozent; das wird zumindest angepeilt. 

Wir geben aber der Versicherungswirt­
schaft zu bedenken, daß sie ab nun die Prä­
mien in Eigenverantwortung festsetzt, nach 
den Regeln der freien Marktwirtschaft. Da 
heißt es dann, dem Gesetzesauftrag entspre­
chend kundengerecht und genau zu kalkulie­
ren. Sonst verliert die eine oder andere 
Gesellschaft in einem Jahr vielleicht sehr 
viele Kunden, denn ich bin überzeugt, daß die 
Kraftfahrervereinigungen AR BÖ und 
ÖAMTC ihre Mitglieder aufklären werden, 
welches Unternehmen kulant ist, zu welchem 
Unternehmen man mehr Vertrauen haben 
kann und zu welchem weniger. Ich glaube, 
daß sich hier also doch vielleicht etwas nor­
malisiert, stabilisiert, von dem man jetzt 
immer wieder meinte, na ja, der Staat tut da 
auch mit und setzt auch hier diese Prämien 
fest; tatsächlich war es jedoch anders. Dieser 
Versuch, dieses "Unternehmen freie Markt­
wirtschaft" bei einer Pflichtversicherung wird 
uns beweisen müssen, ob so etwas funktio­
niert, wie es funktioniert und ob es auch zum 
Vorteil derjenigen, die wir zu vertreten haben, 
also der Bevölkerung, funktioniert. - Die 
sozialistische Fraktion wird diesem Gesetz-
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entwurf selbstverständlich die Zustimmung 
geben. - Danke schön. (Allgemeiner Bei­
falL) 13.09 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit StimmeneinheJJjgkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein s pr u c h zu erheben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Präferenzzollgesetz geändert 

wird (3262 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates vom 4. Juni 1987 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Präferenz zoll­
gesetz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Dipl.­
Ing. Dr. Ogris. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Dr. Ogris: Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Herr Staatsse­
kretär! Durch den vom Nationalrat in seiner 
Sitzung am 27. März 1987 genehmigten 
Abschluß des Internationalen Übereinkom­
mens über das Harmonisierte System zur 
Bezeichnung und Kodierung der Waren, 
gegen den vom Bundesrat in seiner Sitzung 
vom 31. März 1987 kein Einspruch erhoben 
wurde, beziehungsweise durch das entspre­
chende Ausführungsgesetz, BGBL Nr. 155/ 
1987, ist auch eine Anpassung des Präferenz­
zollgesetzes erforderlich. Neben diesen 
Anpassungen sieht der gegenständliche 
Gesetzesbeschluß vor, daß verschiedene 
Änderungen völkerrechtlicher Natur in der 
Liste der begünstigten Länder (Namens­
beziehungsweise Statusänderungen) im Ver­
ordnungswege nachvollzogen werden können. 
Ferner sollen die Bestimmungen des Präfe­
renzzollgesetzes über die Vorgangsweise bei 
der Nichtanerkennung von Ursprungsnach­
weisen und über die Nachsehung geringfügi­
ger Mängel in diesen Nachweisen den ver­
wandten Bestimmungen des Zollgesetzes und 

des EG-Abkommen-Durchführungsgesetzes 
textlich angeglichen werden und die durch die 
Novellierung des Bundesministeriengesetzes 
1986 eingetretenen Änderungen berücksich­
tigt werden. (Stellvertretender Vorsitzender 
Dr. Sc h am be c k übernimmt die Verhand­
lungsleitung.) 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Präferenzzollgesetz geän­
dert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Staatssekretär Dr. Ditz. (Allgemeiner 
BeifalL) 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juni 1987 betreffend ein Protokoll zu dem 
am 8. Oktober 1959 unterzeichneten Abkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
der Französischen Republik zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung sowie über gegensei­
tige Hilfeleistung auf dem Gebiete der Steu­
ern vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie der Erbschaftssteuern (3263 der Beila-

gen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck : Wir gelangen nun zum 7. Punkt der 
Tagesordnung: Beschluß des Nationalrates 
vom 4. Juni 1987 betreffend ein Protokoll zu 
dem am 8. Oktober 1959 unterzeichneten 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und der Französischen Republik zur Vermei­
dung der Doppelbesteuerung sowie über 
gegenseitige Hilfeleistung auf dem Gebiete 
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der Steuern vom Einkommen und vom Ver­
mögen sowie der Erbschaftssteuern. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Steinle. 
Ich ersuche ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Steinle: Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Frankreich hat wegen der 1983 
eingeführten Großvermögenssteuer an Öster­
reich das Ersuchen gerichtet, das Doppelbe­
steuerungsabkommen vom 8. Oktober 1959, 
BGBl. Nr. 246/1961, der neuen französischen 
Rechtslage anzupassen. Die im gegenständli­
chen Protokoll vorgesehene Änderung besteht 
im wesentlichen darin, daß die französische 
Großvermögenssteuer mit Wirkung ab 1985 in 
den sachlichen Anwendungsbereich des 
Abkommens einbezogen wird und Doppelbe­
steuerungssituationen im Verhältnis zur 
österreichischen Vermögens be steuerung 
durch Anwendung des Anrechnungsverfah­
rens beseitigt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 
B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforder lich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juni 1987 betreffend ein Protokoll zu dem 
am 8. Oktober 1959 unterzeichneten Abkom­
men zwischen der Republik Österreich und 
der Französischen Republik zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung sowie über gegensei­
tige Hilfeleistung auf dem Gebiete der Steu­
ern vom Einkommen und vom Vermögen 
sowie der Erbschaftssteuern wird kein Ein­
spruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Beschluß des Nationalrates k ein e n 
Einspruch zu erheben. 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundesgesetz 
üher die Leistung eines weiteren Beitrages 
zur Weltbank-Konsultativgruppe für interna­
tionale landwirtschaftliche Forschung 

(CGIAR) (3264 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scharn­
heck: Wir kommen nun zum 8. Punkt der 
Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bun­
desgesetz über die Leistung eines weiteren 
Beitrages zur Weltbank-Konsultativgruppe 
für internationale landwirtschaftliche For­
schung (CGIAR). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Steinle. 
Ich ersuche ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Steinle: Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Die 1971 gegründete Konsultativ­
gruppe für internationale landwirtschaftliche 
Forschung (CGIAR) wird von der Weltbank 
gemeinsam mit der Organisation für Ernäh­
rung und Landwirtschaft der Vereinten N atio­
nen (FAO) und dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP) gefördert. 
Die CGIAR ist eine Vereinigung von Ländern, 
multilateraler Entwicklungsorganisationen 
und privater Stiftungen, die ein weltweites 
Netz von 13 internationalen Agrarforschungs­
zentren sowie deren Programme finanziert. 
Österreich ist der CGIAR 1985 beigetreten 
und hat für 1986 einen ersten Mitgliedsbeitrag 
in der Höhe von 1 Million US-Dollar geleistet. 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll der Bundespräsident 
oder ein von ihm hiezu bevollmächtigter Ver­
treter ermächtigt werden, namens der Repu­
blik Österreich für die Jahre 1987, 1988 und 
1989 einen Beitrag zur CGIAR in der Höhe 
von 3 Millionen US-Dollar zu leisten. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 
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Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Leistung eines weiteren Bei­
trages zur Weltbank-Konsultativgruppe für 
internationale landwirtschaftliche Forschung 
(CGIAR) wird kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmen einh elligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

9. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juni 1987 betreffend ein Internationales 
Übereinkommen zur Harmonisierung der 
Warenkontrollen an den Grenzen samt Anla-

gen (3265 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gelangen nun zum 9. Punkt der 
Tagesordnung: Beschluß des Nationalrates 
vom 4. Juni 1987 betreffend ein Internationa­
les Übereinkommen zur Harmonisierung der 
Warenkontrollen an den Grenzen samt Anla­
gen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Steinle. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Steinle: Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Meine Damen und Her­
ren! Im Rahmen der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa wurde am 
31. März 1982 das gegenständliche Überein­
kommen zur Unterzeichnung aufgelegt und 
lag bis 31. März 1984 in Genf zur Unterzeich­
nung auf. Seit dem 1. April 1984 ist der Bei­
tritt zum Übereinkommen möglich. Öster­
reich hat das Übereinkommen zunächst nicht 
unterzeichnet, weil Bedenken gegen d!e 
Bedeutung einiger Bestimmungen bestanden. 
Das Übereinkommen ist nur in wenigen 
Bereichen unmittelbar verpflichtend und 
beschränkt sich überwiegend darauf, die Ver­
tragsparteien zu verhalten, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten eine bestimmte Form der Kon­
trollen oder Vorgangsweise einzuhalten. 
Grundgedanke des Übereinkommens ist, daß 
alle übrigen Kontrollen mit der Zollkontrolle 
koordiniert werden sollen und darüber hinaus 
grenzüberschreitend eine Koordinierung zwi­
schen den Nachbarstaaten zu erfolgen hat. Da 

auch die EWG Vertragspartei des Überein­
kommens ist, schafft das Übereinkommen 
erstmals die Möglichkeit, auch bei Dienststel­
len der EWG im Sinne dieses Überkommens 
zu intervenieren. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden Über­
einkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 
B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforderlich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
4. Juni 1987 betreffend ein Internationales 
Übereinkommen zur Harmonisierungder 
Warenkontrollen an den Grenzen samt Anla­
gen wird kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Beschluß des Nationalrates k ein e n 
Ein s p r u c h zu erheben. 

10. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundesge­
setz über den Abschluß von Kooperationsver­
einbarungen mit internationalen Finanzinsti-

tutionen (3266 der Beilagen) 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Leistung eines Beitrages zum 
Asiatischen Entwicklungsfonds und zum 
Technischen Hilfe Sonderfonds der Asiati­
sehen Entwicklungsbank (3267 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gelangen nun zu den Punkten 10 
und 11 der Tagesordnung, über die die 
Debatte ebenfalls unter einem abgeführt 
wird. 
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Es sind dies: 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
4. Juni 1987 betreffend 

ein Bundesgesetz über den Abschluß von 
Kooperationsvereinbarungen mit internatio­
nalen Finanzinstitutionen und 

ein Bundesgesetz über die Leistung eines 
Beitrages zum Asiatischen Entwicklungs­
fonds und zum Technischen Hilfe Sonder­
fonds der Asiatischen Entwicklungsbank. 

Berichterstatter über die Punkte 10 und 11 
ist Frau Bundesrat Karin Achatz. Ich ersuche 
sie um die Berichterstattung. 

Berichterstatter Karin Achatz: Sehr geehr­
ter Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! 
Meine Damen und Herren! Durch den vorlie­
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
- Bundesgesetz über den Abschluß von Koo­
perationsvereinbarungen mit internationalen 
Finanzinstitutionen - soll die rechtliche 
Grundlage für den Abschluß von Koopera­
tionsvereinbarungen mit der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der 
Internationalen Entwicklungsorganisation, 
der Internationalen Finanzcorporation, der 
Afrikanischen Entwicklungsbank, dem Afri­
kanischen Entwicklungsfonds, der Asiati­
schen Entwicklungsbank und der Inter-Ame­
rikanischen Entwicklungsbank geschaffen 
werden. Nach den Erläuterungen der Regie­
rungsvorlage entstehen der Republik Öster­
reich durch die Ausführung dieses Gesetzes 
voraussichtlich Kosten in der Höhe von bis zu 
50 Millionen Schilling. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz über den Abschluß von Kooperations­
vereinbarungen mit internationalen Finanzin­
stitutionen wird kein Einspruch erhoben. 

Ich bringe ferner den Bericht des Finanz­
ausschusses über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 4. Juni 1987 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Leistung eines Beitra­
ges zum Asiatischen Entwicklungsfönds und 

zum Technischen Hilfe Sonderfonds der Asia­
tischen Entwicklungsbank. 

Das Abkommen über die Errichtung der 
Asiatischen Entwicklungsbank, BGBL Nr. 13/ 
1967, gibt in seinem Artikel 19 der Bank die 
Möglichkeit, Sonderfonds zu schaffen und zu 
verwalten. Im Sinne dieser Bestimmung wur­
den der Asiatische Entwicklungsfonds und 
der Technische Hilfe Sonderfonds (TASF) 
errichtet. Der Asiatische Entwicklungsfonds 
dient der Bank zur Gewährung von Darlehen 
zu besonders weichen Bedingungen an ihr 
angehörende regionale Entwicklungsländer 
mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen. 

An der ursprünglichen Dotierung des Asia­
tischen Entwicklungsfonds nahm Österreich 
nicht teil, jedoch an den bisher vorgenomme­
nen drei Fondswiederauffüllungen. Der Tech­
nische Hilfe Sonderfonds (TASF) wurde bis­
her von direkten freiwilligen Beitragsleistun­
gen der Geberländer gespeist, wobei Öster­
reich in den Jahren 1971 bis 1973 aus ERP­
Fondsmitteln zweimal einen Beitrag in Höhe 
von je 50000 US-Dollar geleistet hat. 

Zur Wiederauffüllung der Mittel des Asiati­
schen Entwicklungsfonds sowie des Techni­
schen Hilfe Sonderfonds wurde im April 1986 
bei Verhandlungen mit den Geberländern 
Einigung über eine Aufstockung der Fonds­
mittel durch die Industriestaaten und zwei 
regionale Entwicklungsländer um etwa 3,6 
Milliarden US-Dollar erzielt. Hiebei sollen 
72 Millionen US-Dollar (2 Prozent) dem TASF 
in der Form zur Verfügung gestellt werden, 
daß von der ersten Ratenzahlung jedes Mit­
gliedslandes ein seinem Anteil entsprechen­
der Betrag dem TASF zugeführt werden soll. 
Österreich hat sich bei diesen Verhandlungen 
vorbehaltlich der parlamentarischen Geneh­
migung zur Leistung des Schilling-Gegenwer­
tes von 31,32 Millionen US-Dollar, das ent­
spricht einem Anteil von 0,87 Prozent der vor­
hin genannten 3,6 Milliarden US-Dollar, ver­
pflichtet. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll nun der Bundespräsi­
dent oder ein von ihm hiezu bevollmächtigter 
Vertreter ermächtigt werden, namens der 
Republik einen Beitrag in der Höhe von 
517,067520 Millionen Schilling an den Asiati­
schen Entwicklungsfonds und den Techni­
schen Hilfe Sonderfonds der Asiatischen Ent­
wicklungsbank zu leisten. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim-
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mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 4. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz über die Leistung eines Beitrages zum 
Asiatischen Entwicklungsfonds und zum 
Technischen Hilfe Sonderfonds der Asiati­
schen Entwicklungsbank wird kein Einspruch 
erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Wir gehen in die Debatte ein, die über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dkfm. Dr. Pisec. Ich erteile es ihm. 

13.24 

Bundesrat Dkfm. Dr. Pisec (ÖVP, Wien): 
Herr Vorsitzender! Herr Staatssekretär! 
Hoher Bundesrat! Auch wenn mein Kollege 
Veselsky zu diesen Gesetzesbeschlüssen des 
Nationalrates nicht sprechen wird, möchte ich 
doch ein paar Worte sagen zu diesem an sich 
sehr wichtigen Gebiet, denn sowohl die Vor­
lage, die sich mit dem Abschluß von Koopera­
tionsvereinbarungen mit internationalen 
Finanzinstitutionen beschäftigt, als auch die 
neuerliche Dotierung des Sonderfonds der 
Asiatischen Entwicklungsbank sind tragende 
Elemente der Entwicklungshilfe. 

Wir konnten den Ausführungen des Herrn 
Außenministers anläßlich der ersten Sitzung 
des Entwicklungshilfebeirates entnehmen, 
daß die Bewertung der Entwicklungshilfelei­
stungen neu orientiert werden soll, und daher 
sehe ich mich genötigt, zu diesen beiden 
Gesetzesbeschlüssen Stellung zu nehmen. 

Heute beschäftigen sich ja vier Gesetzesbe­
schlüsse im weiteren Sinne mit Fragen der 
Entwicklungshilfe, zuvor haben wir bei einer 
Änderung des Präferenzzollgesetzes keinen 
Einspruch erhoben. Die Länderliste zeigt eine 
große Anzahl von Staaten, die - in zwei Klas­
sen geteilt - Entwicklungshilfe erwarten und 
auch in Anspruch nehmen. 

Österreich erleichtert aufgrund des Präfe­
renzzollgesetzes die Lieferung von Produkten 
aus diesen Ländern auf unseren Markt, weil 
das ein Teil der Hilfestellung für die in Ent­
wicklung befindlichen Volkswirtschaften die-

ser Staaten ist, von denen einige auch als 
"Schwellenländer" bezeichnet werden. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang 
gleich prinzipiell deponieren, daß ein Abge­
hen von der liberalen Haltung der öster­
reichischen Handelspolitik gegenüber den 
Produkten dieser Staaten nun nicht unbe­
dingt eintreten soll, denn wir selbst haben ja 
vor, dem größeren Markt der Europäischen 
Gemeinschaft näherzukommen, und zwar mit 
dem Ziel, bis zum Jahr 1992 Mitglied dieses 
größeren Marktes zu werden, daher können 
wir nicht unliberal gegenüber den Produkten 
der Entwicklungsländer sein. 

Warum sage ich das gleich zu Beginn mei­
ner Ausführungen? - Weil es ein durchaus 
legitimes Bestreben österreichischer Erzeu­
ger in einer Wirtschaftschaftskrise sein 
könnte, den Import von Konkurrenzproduk­
ten einzudämmen. 

Bisher hat aber die österreichische Indu­
strie - es handelt sich hauptsächlich um 
Konsumgüter und vielleicht um eInIge 
Lebensmittel - diesen Konkurrenzdruck -
den ich kaum so bezeichnen möchte - der 
Entwicklungsländer ausgehalten, warum 
sollte das nicht auch in Zukunft so sein? No­
tabene, wo wir als hochindustrialisiertes Land 
gezwungen sind, internationalen Richtlinien 
nachzukommen; soweit zum Präferenzzollge­
setz. 

Die Harmonisierung des Warenverkehrs -
der Tagesordnungspunkt vor diesen beiden 
Punkten - stellt einen Teil dieses Wirt­
schaftslebens und auch einen Teil der Harmo­
nisierung unserer Beziehungen zu den Euro­
päischen Gemeinschaften dar. 

Die beiden Gesetzesbeschlüsse, mit denen 
ich mich nun auseinandersetze, betreffen Lei­
stungen auf dem finanziellen Sektor. 

Die vierte Dotierung des Asiatischen Ent­
wicklungsfonds - Sie wissen, die erste haben 
wir nicht mitgemacht - in der Höhe von ins­
gesamt 3,6 Milliarden Dollar, international 
gesehen, belastet Österreich mit 31,21 Millio­
nen Dollar. 

Im Motivenbericht wird mit Recht darauf 
verwiesen, daß dies einem Anteil von 0,87 Pro­
zent entspricht, in jedem Fall gehen wir auf 
diesem Gebiet entsprechend den internatio­
nalen Auflagen vor. Ich bitte alle, die in inter­
nationalen Vertretungen tätig sind, doch dar­
auf zu verweisen, denn wir sind ja empfind­
lich bezüglich der geringen Entwicklungs-
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hilfe. Es ist ja dem Außenpolitischen Bericht 
1986 zu entnehmen, daß diese nur mehr 
0,21 Prozent beträgt. 

Österreich befindet sich mit seiner Ent­
wicklungshilfe auf einem der hintersten 
Plätze im Konzert der Industriestaaten, aber 
mit der Dotierung des Asiatischen Develop­
ment Fonds sind wir gut plaziert. 

Hiezu gehören auch die 2 Prozent für den 
Technischen Hilfe Sonderfonds, TASF, den 
wir das erstemal stark dotieren. Diese starke 
Dotierung wird von der Wirtschaft begrüßt, 
denn aus diesem Fonds werden Vorhaben der 
Planung der Expertenstellung finanziert, und 
gerade im Planungsexport haben wir einen 
Rückstand, der aufgeholt werden muß. Ich 
begrüße daher ausgesprochen diese Dotie­
rung. 

Weniger begeistert bin ich von der Höhe 
der Summe von 517,067520 Millionen Schil­
ling, berechnet mit dem Durchschnittskurs 
der ersten drei Monate des Jahres 1986. Die­
ser Durchschnittskurs betrug damals 16,509. 
Davon ist die heutige Dollarnotierung sehr 
weit entfernt, Herr Staatssekretär. Sie zahlen 
die erste Rate im Jahr 1987 und nicht 1986. 
Die Regierungsvorlage kam im März und da 
gab es einen Kurs von 12,625. Die letzte Regie­
rungsvorlage kam am 13. Mai ins Parlament, 
von diesem Tag stammt dieser Kurs, dieser 
ergibt eine Summe von 395,415 Millionen 
Schilling. Der gestrige Kurs war 12,80 S, Dol­
lar/Devisen Mittelkurs. Das ergibt 400,896 
Millionen Schilling, bei weitem nicht 517 Mil­
lionen. 

Der Durchschnittskurs der ersten drei 
Monate des Jahres 1987 - des Zahlungsjah­
res - ist weit von dem entfernt, was im 
Bericht angeführt ist, es ergeben sich 405,878 
Millionen Schilling, davon 2 Prozent TASF­
Fonds, das sind 8,117 Millionen Schilling und 
nicht 10,341 Millionen, wie in der Vorlage 
angeführt. Die Dotierung des Fonds wäre 
nicht 517,068 Millionen, sondern - zum 
schlechtesten Kurs des heurigen Jahres -
405,878 Millionen, das ergibt eine Differenz 
von 111,190 Millionen Schilling. 

Ich hoffe, daß wir das wirklich ersparen 
können, glaube aber, daß die Angabe der 
Summe in Schillingen überhaupt voreilig ist. 
Die Flotation des Dollarkurses zur Festwäh­
rungsnotierung des Schillings, der den festen 
Währungen Europas, insbesondere der D­
Mark, angeglichen ist, wird auch im nächsten 
Jahr Differenzen bringen. Die Bilanzklarheit 
und -wahrheit, die unsere Unternehmen zu 

befolgen haben, hat der Bund - das Budget 
ist auch eine Bilanz - nicht befolgt. Vielleicht 
können wir das auf Dollarbasis machen, dann 
paßt es immer. Die Rücknahme, die Sie dann 
im Budget machen müssen, errechnet sich 
dann sowieso entsprechend; das darf ich mir 
erlauben anzumerken. 

Für Österreich ist die Wiederauffüllung die­
ses Fonds von großer Bedeutung. Es erfüllt 
mich persönlich mit Genugtuung, da ich, 
damals ganz am Beginn meiner Tätigkeit in 
diesem Hohen Haus, angeregt habe, nicht nur 
Mitglied der Asiatischen Entwicklungsbank 
zu werden, sondern auch die Special Fonds zu 
dotieren. Wir dotieren jetzt einen solchen 
Sonderfonds. 

Dies entstand unter dem Eindruck einer 
Geschäftsreise im Fernen Osten. Der dortige 
Repräsentant des Finanzministeriums gab 
mir auf den Weg mit, ich möge doch in Wien 
darauf drängen, daß wir die Special Fonds 
dotieren, denn von dort komme das Geld für 
die Ausschreibungen her, und wenn wir das 
nicht machen, zahlen wir zwar viel Geld in die 
Asiatische Entwicklungsbank ein, haben aber 
keinen kommerziellen Vorteil. Man ist dem 
nachgekommen, und das soll man auch aner­
kennen, egal, welche Regierungspartei das 
war, weil logische Handlungen gesetzt wur­
den. 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir 
die neuerliche Dotierung, die sich ja auf meh­
rere Jahre als Budgetbelastung im Wege von 
Schatzscheinen erstrecken wird. Sie ist eine 
Basis für die Sicherung der Einladung der 
österreichischen Wirtschaft zu Ausschreibun­
gen in dieses große Hoffnungsgebiet der Welt­
wirtschaft. Der Ferne Osten ist ein tatsächli­
ches Wachstumsgebiet, und jeder, der dort 
war, kann das von sich aus bestätigen. Ich 
empfehle jedem, der wirtschaftlich zu tun hat, 
wenn er noch nicht dort war, nicht nur Japan, 
sondern auch Hongkong zu besuchen, um zu 
sehen, wie eine Wirtschaft wächst und gera­
dezu explodiert, auch wenn die politischen 
Rahmenbedingungen ja nicht immer gerade 
positiv waren. Erst jetzt durch dieses Abkom­
men ist es soweit. 

Es gehören Ozeanien, Indonesien dazu, 
Plätze, die wir zu wenig fördern, Plätze, wo 
Österreich Ergebnisse erreichen könnte. 
Daher begrüßen wir das. 

Eine Bitte haben wir, Herr Staatssekretär: 
Es wird der Vertreter Österreichs in der Asia­
tischen Entwicklungsbank, Sitz Manila, neu 
zu bestellen sein. Wenn wir uns Ihre internen 
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Berichte ansehen - und ich hatte die Gele­
genheit, das gestern im Rahmen der Aus­
schußtätigkeit zu tun, aber es war auch schon 
bekannt im Rahmen der Bundeskammer -, 
müssen wir feststellen, unsere Exportergeb­
nisse des letzten Jahres sind nicht so zufrie­
denstellend im Vergleich zur Dotierung, denn 
das, was wir hineingeben, wollen wir doch zu 
einem beträchtlichen Teil zurückbekommen; 
es war früher besser. 

Das ist derzeit nicht der Fall, daher brau­
chen wir in Manila einen sogenannten Aufrei­
ßertyp. Ich weiß nicht, ob das Finanzministe­
rium in seinen Gemäuern so etwas besitzt, 
wenn nicht, glaube ich, wird die Bundeskam­
mer gerne mittun, da sie sowieso die Hälfte 
des Gehaltes des dortigen Direktors der Asia­
tischen Entwicklungsbank, eines Beamten 
des Finanzministeriums, der dort mehrere 
Jahre zum Nutzen Österreichs tätig sein wird, 
bezahlen wird, womit sich Österreich die 
Hälfte des Gehaltes erspart, und damit 
könnte man einen sogenannten Aufreißertyp 
- "Experte" nennen wir ihn - finanzieren. 

Denken Sie bitte daran, daß die vorherige 
Bundesregierung, ohne mit der Wimper zu 
zucken, einen Entwicklungshilfeexperten 
nach Nicaragua entsandt hat. Der Herr ist 
noch immer dort und ist noch tätig. (Bundes­
rat Dr. Irmtraut Kar 1 s so n: Erfreulicher­
weise!) Bis jetzt war er dort, das hat Geld 
gekostet, er konnte für den österreichischen 
Export sicherlich weniger bewirken als ein 
"ähnlicher" Experte in Manila es könnte, 
egal, welches Ministerium, welche Institution 
ihn hinschickt; "Nicaragua" sagte ich. (Bun­
desrat Sc ha c h n er: Ein Beamter als 
Experte?) Dieser Entwicklungshilfeexperte 
wird vom Fiskus bezahlt, das ist erwiesen. 
Wir haben noch einen wo sitzen. 

Ich empfehle, einen nach Manila zu schik­
ken, das ist ja nichts Bösartiges, ich stelle nur 
fest, wenn wir es anderswo zahlen können, 
dann können wir auch einen für Manila zah­
len. 

Ich bezeichne diesen als "unterstützende 
Persönlichkeit", die unsere Chance durch 
diese hohe Dotierung unterstützt und sichert. 
Das erlaube ich mir anzuregen im Sinne der 
Kooperation der österreichischen Wirtschaft, 
die ja nicht zuletzt aus ihrem Ertrag die 
Dotierung vornimmt, damit wir noch bessere 
Ergebnisse haben. Ich bitte also, dieses zu 
überlegen. 

Die Außenhandelsstelle in Manila hilft 
sicher gerne. Bedenken Sie aber bitte, so wie 

ein Botschafter in einem Land kann auch ein 
Handelsdelegierter , selbst wenn er vier Län­
der betreut, nicht ganz Fernost und Ozeanien 
betreuen, da würde er ja den anderen ins 
Gehege kommen. Wir brauchen jemanden, 
der dort direkt bei der Ausschreibung, bei der 
täglichen unterschwelligen Arbeit fündig wer­
den kann. 

Zur Frage des gleichzeitig zur Beratung ste­
henden Gesetzesbeschlusses des Nationalra­
tes betreffend Kooperationsvereinbarung mit 
internationalen Finanzinstitutionen. Im Bud­
get sind heuer - 50 Millionen Schilling ist die 
Kostengröße für fünf Jahre - 3,125 Millionen 
Schilling vorgesehen, das wäre an sich zu 
wenig. 

Da wir aber an die Afrikanische Entwick­
lungsbank und an den Afrikanischen Ent­
wicklungsfonds erst später bezahlen, stimmt 
die Wertigkeit. Ferner bezahlt die Bundes­
kammer ein Sechstel, daher ist dies für dieses 
Jahr ausreichend. Für nächstes Jahr wird 
aber eine höhere Dotierung notwendig sein, 
und ich bitte, diese zu sichern, denn gerade 

. diese internationale Vereinbarung kann unse­
ren Experten, unseren Planungsfirmen, das 
sind auch viele kleinere und mittlere Unter­
nehmen, die Erlangung von Exportaufträgen 
in diese Entwicklungs- und Schwellenländer 
ermöglichen. Wir sind das erstemal jetzt 
dabei, und ich hoffe, diese Linie kann beibe­
halten werden. Wir begrüßen es sehr und bit­
ten, in allen kommenden Budgets diese nicht 
sehr große Kostenart zu berücksichtigen. . 

Neben der Afrikanischen, der Interameri­
kanischen und der Asiatischen Entwicklungs­
bank gehören dazu auch die Internationale 
Entwicklungsorganisation, die Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und 
die Internationale Finanzcorporation. 

Dazu haben wir hier im Bundesrat am 
31. März unsere Zustimmung erteilt, und ich 
hatte die Ehre, dazu das Wort ergreifen zu 
dürfen. Ich führte damals aus, daß gerade 
diese Dotierung, der wir zugestimmt haben, 
von besonderer Bedeutung ist. 

Ich zitiere, was ich damals sagte: "Die Inter­
nationale Finanzcorporation ist eine Initial­
gründung, eine Tochter der Weltbank, deren 
Hauptanliegen darin besteht, in Beteiligungs­
form von 10 bis 15 Prozent am Kapital auslän­
discher Unternehmen Anlaß zu bieten und 
eine Initialzündung zu bringen, daß anderes, 
und zwar privates Kapital sich an solchen 
Unternehmen in Entwicklungsstaaten betei­
ligt, und zwar an Unternehmen, die privat­
wirtschaftlieh geführt werden." 
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Meine Damen und Herren! Das war eine 
bahnbrechende Neuigkeit, eine bahnbre­
chende Entwicklung, abgeleitet natürlich von 
der größeren Bank, von der Weltbank, der wir 
sehr positiv gegenüberstehen, wo wir auch 
Dotierungen vornehmen und wo wir die Pri­
vatinitiative weltweit forcieren. Mit diesem 
Kooperationsvereinbarungsabschluß, der hier 
durch die Gesetzesvorlage erlaubt wird, kön­
nen wir auch unsere Experten finanzieren, 
die denen dort helfen sollen. 

Das betrachte ich als einen Weg, wo wir uns 
sehr nahe mit allen ideellen Entwicklungshel­
fern treffen. Wir schicken ihnen jemanden, 
der ihnen das Know how bringt. Die Finanzie­
rungsbasis werden wir nicht beeinspruchen, 
sondern sie ist seitens unserer Partei vorgese­
hen, und wir begrüßen das ausgesprochen. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammen­
hang, auch Ihr Gedächtnis noch einmal auf 
die prinzipiellen Stellungnahmen im Außen­
politischen Bericht der Bundesregierung zu 
lenken, des Außenpolitischen Berichtes, der 
die Amtsperiode dreier Außenminister 
betrifft, bei dem aber doch gemeinsame 
Grundsätze enthalten sind, die wir uns vor 
Augen rufen müssen. Als wesentliches - ich 
zitiere nicht alles - ist dort auf Seite 220 das 
Wirtschaftswachstum angeführt, wobei dabei 
nicht nur an die Befriedigung der momenta­
nen Bedürfnisse gedacht ist, sondern auch an 
die Verbesserung der Strukturen und auch an 
die Hilfe der Unternehmen zum größeren 
Selbständigwerden. 

Selbständig sein, dazu gehört im weiteren 
Sinn auch Know-how-Leistung, Produktivi­
tätsverbesserung, Landwirtschaftsförderung, 
ländliche Entwicklung und so weiter. Auf die­
sem Gebiet treffen sich die Vorschläge der 
Bundeswirtschaftskammer, auf die bis jetzt 
leider sowohl vom Finanzamt als auch vom 
Außenministerium noch nicht repliziert 
wurde. 

Wir sagen dort in diesem im März überge­
benen Bericht - und ich möchte das in nur 
ganz wenigen Sätzen mit Rücksicht auf die 
vorgeschrittene Zeit zitieren -: Wir wollen 
die wirtschaftliche Verbesserung der Ent­
wicklungsländer fördern, mit einem neuen 
Weg auch, indem wir Know how, technische 
Kooperation, Joint ventures anbieten, indem 
wir technisch-wissenschaftlliche Wochen 
anbieten, indem wir ein Referat in Österreich 
errichten, um unseren ausländischen Freun­
den eine Koordinierung entgegenzusetzen, 
indem die Bundeskammer laufend mit der 
UNIDO - man hat uns dieses Geschenk nach 

Wien gegeben, das kostet nicht nur, sondern 
kann auch etwas bringen - in Kontakt steht. 
Die Bundeswirtschaftskammer entsendet 
Herren, um dort nachzuschauen, im 22. Stock 
sitzen ein oder zwei, die tätig sind zum Wohle 
der Wirtschaft, still und bescheiden. 

Das tun wir alles, und wir ersuchen Sie 
daher, daß Sie auch unseren anderen Wün­
schen nachkommen, im Sinne dessen, was 
auch die anderen industrialisierten Staaten 
tun, nämlich Entwicklungshilfe auf direktem 
Wege, auf bilateralem Wege zur Förderung 
bilateraler Exportergebnisse einzusetzen. 

Ich zitiere, da sich das jetzt erhärtet hat, 
und ich recht gehabt habe: Im Rahmen des 
Lome-II-Abkommens liefern die Europäi­
schen Gemeinschaften, ohne sich irgendwie 
zu genieren, bilateral mit bilateraler Bezah­
lung aus der Europäischen Investitionsbank. 
Ich habe bei der ersten Sitzung des Beirates 
zur Entwicklungshilfe angeregt, daß wir dem 
nachkommen. Der Herr Vize kanzler und 
Außenminister hat in der gleichen Sitzung 
gesagt: Er empfiehlt, daß wir unsere Position 
gegenüber der Europäischen Investitionsbank 
in dieser Frage überprüfen. Das Finanzmini­
sterium hat - ich darf das lobend anführen 
- mit gleichem Datum in einem Brief 
geschrieben: Ich möge zur Kenntnis nehmen, 
daß sie dem Finanzministerium bei Erlaubnis 
der Verwendung des österreichischen Kapi­
talmarktes, um Kapital für die Europäische 
Investitionsbank zu bekommen, ausdrücklich 
versicherten, daß Österreich auch die Vorteile 
dieser Kapitalinvestition haben wird. Ich 
möge mitteilen, ob das stimmt. Daraufhin 
habe ich sofort die Bundeskammer gebeten, 
in Übersee zu fragen. - Diese Frage ist 
gestellt worden. Die Antwort ist da: Sie ent­
hält genau das, was ich gesagt habe. Ich habe 
leider recht gehabt; ich wußte es sowieso. Es 
ist das erhärtet worden. 

Ich zitiere aus einer der Antworten einer 
unserer Außenhandelsstellen aus Afrika: 
"Den dortigen Mitarbeitern", so schreibt der 
Handelsdelegierte über das Sekretariat des 
Tender Board in Zimbabwe zum Beispiel, "ist 
nicht bekannt, daß Österreich die EIB" - die 
Europäische Entwicklungsinvestitionsbank -
"dotiert hat. Fast jede dritte Ausschreibung 
betraf in den letzten Monaten nur EG-Finan­
zierungen, bei denen Österreich nicht mitbie­
ten konnte." 

Meine Damen und Herren! Herr Staatsse­
kretär! Ich bitte Sie dringend um Abhilfe. 
Wenn sie schon Geld bei uns vom Markt 
holen, dann müssen die Richtlinien dahin ge-
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hend abgestimmt werden, daß unsere Firmen 
bei den Ausschreibungen eingeladen werden, 
sonst sind wir für die einfach nicht zu haben. 
Denn es bedeutet eine Diskriminierung unse­
rer Exportwirtschaft: Sie nehmen unser Geld, 
aber sie lassen uns nicht dazu. Dieses geht 
nicht. Ich bitte, dringend um Abhilfe bemüht 
zu sein, und ich werde mich sehr freuen, 
wenn ich bei einer der kommenden Sitzungen 
hier berichten kann, wie wirtschafts nah, wie 
schnell das Finanzministerium hier agiert 
hat, damit wir Freude haben, daß in der 
gemeinsamen Kooperation, im Schulter­
schluß zwischen Außen- und Finanzministe­
rium auch der nächste Schritt erreicht wer­
den kann, nämlich die verstärkte Verwen­
dung bilateraler Entwicklungshilfemittel, wie 
sie das Außenministerium zur Dotierung der 
Exportfinanzierungen besitzt, die das Finanz­
ministerium unterhält, zu verwenden. 

Meine Damen und Herren! Die Bundeswirt­
schaftskammer hat im Jahre 198585 Millio­
nen Schilling aus sich selber aufgebracht, hat 
sie für Entwicklungshilfe ausgegeben, für 
Schulungs zwecke , zur Dotierung von Gewer­
beschulen und zur Finanzierung dessen, daß 
die Zinssätze niedriger werden. Der Fiskus 
hat zum gleichen Zeitpunkt - erst im Bun­
deskanzleramt und später im Außenministe­
rium lediglich 400 Millionen Schilling 
direkte Entwicklungshilfe zur Verfügung ge­
habt. Das ist zuwenig. 

Die Wirtschaft ist Ihnen vorangegangen, 
folgen Sie uns nach. Wir helfen Ihnen bei der 
Budgetsanierung, helfen Sie uns bei einer 
besseren Dotierung der Entwicklungshilfe­
mittel. - Danke. (Allgemeiner Beifall.) 13.48 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten 
A b s tim m u n g beschließt der Bundesrat 
mit Stimmeneinhelligkeit, gegen die beiden 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates k e i -
n e n Ein s pr u c h zu erheben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Bundesminister für Justiz Dr. Foreg­
ger. (Allgemeiner Beifall.) 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Bundesgesetz über den 
erweiterten Schutz der Verkehrsopfer geän-

dert wird (3268 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gelangen zum 12. Punkt der Tages­
ordnung: Änderung des Bundesgesetzes über 
den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Karin 
Achatz. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Karin Achatz: Herr Vorsit­
zender! Herr Minister! Herr Staatssekretär! 
Meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß beinhaltet Entschädigungs­
leistungen für den Fall, daß durch den bestim­
mungsgemäßen Gebrauch eines Sicherheits­
gurtes oder eines Sturzhelmes der Benützer 
Verletzungen erleidet, die in dieser Schwere 
sonst nicht eingetreten wären. Dieser Ent­
schädigungsanspruch steht nur dem Verletz­
ten selbst oder seinen Hinterbliebenen zu. 
Zahlungspflichtig ist der Fachverband der 
Versicherungsunternehmen, der diese Zah­
lungen auf alle Kraftfahrzeug-Haftpflichtver­
sicherer umlegt. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über den 
erweiterten Schutz der Verkehrsopfer geän­
dert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dr. Mautner Markhof. Ich erteile es ihm. 
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13.50 

Bundesrat Dr. h. c. Mautner Markhof (ÖVP, 
Wien): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Hoher Bundesrat! Heute liegt uns eine 
Novelle zum Bundesgesetz über den erweiter­
ten Schutz von Verkehrsopfern aus dem Jahr 
1977 vor. Wie Ihnen ja, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ohnehin bekannt ist, 
wurde per Gesetz vom 13. Juni 1984 festgelegt, 
daß die Mißachtung der Gurtenanlegepflicht 
bei PKW-Lenkern sowie die Nichteinhaltung 
der Sturzhelmpflicht bei Motorrad- oder 
Mopedlenkern mit Strafsanktionen bedroht 
ist. 

Dieser Gesetzesbeschluß stellte damals ein 
Novum dar, da erstmals jemand, der sich 
selbst nicht schützt, bestraft werden kann. 
Dieser angeordnete Schutz liegt aber selbst­
verständlich nicht nur im Interesse von Auto­
fahrern oder Zweiradlenkern, sondern auch 
im Sinne einer Verringerung der Kostenauf­
bringung der Sozialversicherungen und ähnli­
chem. 

Wenn man sich die Erfolge dieses Gesetzes 
seit seinem Inkrafttreten vor Augen führt, so 
muß diesem ein durchaus positives Zeugnis 
ausgestellt werden. N ach Angaben des 
ÖAMTC legten nämlich vor dem Gesetzesbe­
schluß nur 45 Prozent aller Autofahrer Sicher­
heitsgurte an, dieser Anteil stieg jedoch bis 
Ende 1985 auf immerhin 85 Prozent. Man 
kann also mit Fug und Recht behaupten, daß 
durch die Sanktionsmöglichkeit gegen Gur­
ten- beziehungsweise Helmmuffel zweifellos 
viele Unfallfolgen verhindert oder zumindest 
stark gemildert werden konnten. Dies zeigen 
auch eindrucksvoll die Zahlen des Jahres 
1986: Von den insgesamt 19 000 verunglückten 
PKW-Lenkern waren in diesem Jahr 85 Pro­
zent angeschnallt und 15 Prozent nicht. Von 
den 2680 nicht angeschnallten Lenkern 
kamen beim Unfall 215 zu Tode, von den aber 
immerhin 16 280 angeschnallten Fahrern gab 
es 237 Tote. Also ich glaube, eine ebenfalls 
eindrucksvolle Gegenüberstellung. 

Nun gibt es aber in seltenen Fällen auch die 
Möglichkeit, daß jemand verletzt oder gar 
getötet wird, gerade w eil er sich an die Gur­
ten- beziehungsweise Helmpflicht gehalten 
hat. Ich möchte aber nochmals ausdrücklich 
betonen, daß diese Fälle eine verschwindende 
Minderheit darstellen. Nach einer Schätzung 
der Universität Zürich liegt der Anteil der 
Autofahrer, die durch das Tragen ihres Gur­
tes schwere Verletzungen erlitten, nur zwi­
schen 0,7 und 1,2 Prozent, also in jedem Fall 
deutlich unter den Schwerverletzten, die kei­
nen Gurt verwendet haben. So betrug bei-

spielsweise die Todesrate bei Nichtange­
schnallten 8 Prozent, bei Personen aber, die 
angeschnallt in einen Verkehrsunfall verwik­
kelt wurden, nur 1,5 Prozent. Das heißt also 
mit anderen Worten, daß Angeschnallte bei 
Verkehrsunfällen die fünffache Überlebens­
chance haben als nichtangeschnallte Perso­
nen. Dennoch liegt die Überlegung nahe, daß 
Personen nicht deshalb zu Schaden kommen 
sollen, weil sie sich an bestehende Gesetze 
halten. Eine Parallele in der heimischen 
Rechtsprechung kennen wir bereits bei Schä­
den, die aufgrund gesetzlich vorgeschriebener 
Schutzimpfungen entstanden sind. 

Ein ähnliches Ziel setzt sich auch die vorlie­
gende Gesetzesnovelle: Dem gesetzestreuen 
Geschädigten soll nämlich hinkünftig eine 
angemessene Entschädigung zugestanden 
werden. Wer also durch das Tragen von Gurt 
oder Sturzhelm in Zukunft zu einem Schaden 
kommt, der ohne den Gebrauch von Sturz­
helm oder Sicherheitsgurt nicht entstanden 
wäre, soll durch den Fachverband der Versi­
cherungsunternehmen finanziell entschädigt 
werden, der diese Zahlungen selbstverständ­
lich auf alle Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi­
cherer umlegen wird. 

Die finanzielle Mehrbelastung der Haft­
pflichtversicherer, die daraus entstehen wird, 
wird aber nur sehr gering sein und wird durch 
die Vorteile aufgrund der Verminderung der 
Unfallfolgen durch die Verwendung von 
Sicherheitsgurt oder Sturzhelm bei weitem 
überwogen. 

Zusammenfassend möchte ich nochmals 
feststellen, daß niemand, der ein Gesetz 
erfüllt, dadurch zu Schaden kommen soll. 
Überzeugt bin ich aber auch davon, daß die 
Gefahr des Nichtverwendens von Gurt oder 
Sturzhelm ungleich größer ist als jene, die 
durch gesetzmäßige Verwendung dieser 
Sicherheitseinrichtung besteht. Die wenigen 
Personen aber, die unglücklicherweise durch 
die Verwendung von Helm oder Gurt verletzt 
werden, sollen aber keinesfalls gleichsam für 
ihre Gesetzestreue bestraft werden. Ich bin 
deshalb der Ansicht, daß die vorliegende 
Gesetzesnovelle eine durchaus sinnvolle 
Ergänzung der einschlägig bestehenden 
Gesetze darstellt. Deshalb möchte ich im 
Namen meiner Fraktion der vorliegenden 
Novelle vollinhaltlich zustimmen. - Ich 
danke. (Allgemeiner Beifall.) 13.55 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Zum Wort hat sich weiters gemeldet 
Herr Bundesrat Dr. Bösch. Ich erteile es ihm. 
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13.56 

Bundesrat Dr. Bösch (SPÖ, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Geschätzte Damen und Herren! Mit der heute 
zur Debatte stehenden Gesetzesnovelle sollen 
Entschädigungszahlungen in jenen Fällen 
geleistet werden, in denen durch das Tragen 
von Sicherheitsgurten oder Sturzhelmen Ver­
letzungen entstanden sind, die es ohne 
Sicherheitsgurt oder Sturzhelm nicht gegeben 
hätte. 

Mein Vorredner hat sich dankenswerter­
weise sehr eingehend mit dieser Thematik 
beschäftigt, sodaß ich im wesentlichen nichts 
mehr hinzuzufügen habe. Ich möchte aber die 
Gelegenheit doch wahrnehmen, auch auf die 
anderen Verkehrsopfer hinzuweisen, denn 
dort sind die Zahlen erschreckend. 

Es ist auch irgendwie verwunderlich, daß 
eine Gesellschaft ein Verkehrssystem so ohne 
weiteres zuläßt, bei dem in Europa jährlich 
55 000 Menschen getötet werden - eine mitt­
lere Stadt verschwindet jährlich von der 
Landkarte -, und es sind gerade junge Men­
schen, die davon betroffen sind, auch die 
schwächeren, wie etwa Rad- und Mopedfah­
rer. 

Wenn die Titelgeschichte der deutschen 
Wochenzeitung "Der Spiegel" vom vergange­
nen Montag, Nummer 25, lautet - ich zitiere 
-: "Rennbahn Deutschland: ein Volk fährt 
Amok", so ist dies eine Zustandsschilderung, 
die von der österreichischen Situation nicht 
grundsätzlich abweicht. 

"Montag" - ich zitiere weiter - "ist in 
Deutschland der Tag der Massakerbilanzen. 
Vornehmlich an Wochenenden arbeitet die 
Todesmaschinerie, genannt Straßenverkehr, 
mit beklemmender Präzision: Jeder zweite 
tödliche Verkehrsunfall ereignet sich von 
Freitag bis Sonntag. Das ist die Zeit des 
schnellen Todes, wenn die Führerscheinneu­
linge ihre Kawasakis, GTIs und Turbos anlas­
sen, mit dem Aufkleber: ,Tempo 200 ist 
genug!'" 

Es gibt mehrere Gründe für dieses Gesche­
hen, die zu erörtern den Rahmen hier spren­
gen würde. Ich möchte es daher bei ein paar 
Aufrufen belassen. Es ist unter anderem die 
Autoindustrie aufgerufen, ihre Werbung für 
den tödlichen Rausch der Geschwindigkeit zu 
unterlassen, und es sind die Autofahrerver­
bände aufgerufen, nicht jede Geschwindig­
keitsbegrenzung zu verteufeln; sie sollen in 
ihren Organen mäßigend auf ihre Mitglieder 
einwirken. 

Es sind aber auch die Fahrschulen aufzufor­
dern, auf die katastrophalen Folgen von 
Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuwei­
sen, und es ist auch der Gesetzgeber aufgeru­
fen, sich noch mehr als bisher dieses Pro­
blems anzunehmen. 

Die Geschwindigkeitsüberschreitungen 
das weiß ich aus eigener Erfahrung - lasten 
wie ein Fluch auf dem Individualverkehr. Für 
viele ist das Auto eine "Hochleistungslenk­
waffe" , in der sie den vom Neandertaler 
geerbten Jagdtrieb ausleben. (Heiterkeit.) Ich 
muß diese harte Formulierung verwenden, da 
ich das, wie gesagt, tagtäglich erlebe. 

Wer mit den Folgen dieser verheerenden 
Unvernunft konfrontiert ist, kann eben keine 
mildere Darstellung wählen, denn abgesehen 
vom unermeßlichen menschlichen Leid, das 
durch schwere Verkehrsunfälle verursacht 
wird, beträgt allein der jährliche volkswirt­
schaftliche Schaden für unser Land an die 
40 Milliarden Schilling. Dies müßte' doch 
Grund für alle sein, nachzudenken, innezuhal­
ten. 

Damit komme ich bereits zum Schluß und 
möchte die schon eingangs erwähnten 
Appelle unterstreichen und erneuern, die 
Hebung der Verkehrssicherheit zu einem der 
obersten Ziele für alle öffentlichen und pri­
vaten Institutionen zu machen. - Ich danke 
Ihnen. (Allgemeiner Beifall.) 14.00 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein 5 pr u c h zu erheben. 

13. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
5. Juni 1987 betreffend ein Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behand-
1ung oder Strafe samt Erklärungen der Repu-

blik Österreich (3269 der Beilagen) 
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Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gelangen nun zum 13. Punkt der 
Tagesordnung: Beschluß des Nationalrates 
vom 5. Juni 1987 betreffend ein Übereinkom­
men gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behand­
lung oder Strafe samt Erklärungen der Repu­
blik Österreich. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Karin 
Achatz. Ich ersuche sie um den Bericht. 

Berichterstatter Karin Achatz: Hohes Haus! 
Die gegenständliche UN-Konvention ver­
pflichtet die Vertrags staaten, die Folter auf 
ihrem Staatsgebiet in jeder Form unter allen 
Umständen durch effektive Maßnahmen zu 
verhindern und unter Strafsanktion zu stel­
len. Weder Krieg noch innenpolitische Insta­
bilität können als Rechtfertigung für Folter 
geltend gemacht werden. Ferner ist ein 
System universeller Jurisdiktion vorgesehen, 
um sicherzustellen, daß Personen, die der Fol­
ter beschuldigt werden, entweder einem 
Strafverfahren unterzogen oder ausgeliefert 
werden. Besteht kein Auslieferungsvertrag, 
so kann die Konvention als Rechtsgrundlage 
für die Auslieferung in bezug auf die began­
gene Straftat angesehen werden. Die Ver­
tragsstaaten sind auch verpflichtet, Verhaf­
tungen, Ausweisungen und Methoden, welche 
Festnahme, Haft oder Gefangenhaltung 
betreffen, einer regelmäßigen Überprüfung zu 
unterziehen, um alle Fälle von Folterung zu 
verhindern. Den Opfern einer Folterhandlung 
sind umfassender Rechtsschutz sowie das 
Recht auf Wiedergutmachung, angemessene 
Entschädigung sowie möglichst vollständige 
Rehablitierung zu gewähren. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforder lich. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
5. Juni 1987 betreffend ein Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behand­
lung oder Strafe samt Erklärungen der Repu­
blik Österreich wird kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rat Dr. Irmtraut Karlsson. Ich erteile es ihr. 

14.04 

Bundesrat Dr. Irmtraut Karlsson (SPÖ, 
Wien): Herr Vorsitzender! Herr Minister! 
Hoher Bundesrat! Wir haben uns heute mit 
der Konvention gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafen zu beschäftigen. 
Diese Beschäftigung scheint oberflächlich 
angesichts der Tatsache, daß in Österreich die 
Folter seit etwa 200 Jahren abgeschafft ist, 
vielleicht wenig relevant für uns. Dem ist 
nicht so. 

Ich möchte dazu drei Punkte besonders aus­
führen. 

Erstens haben wir internationale Verpflich­
tungen. Wer die Menschenrechte ernst 
nimmt, muß diese Konvention ratifizieren. 
Wir haben uns ohnehin etwas Zeit damit 
gelassen. Am 27. Mai dieses Jahres nämlich 
hat Dänemark als 20. Staat die Ratifikation 
vollzogen und damit das Inkrafttreten der 
Konvention per 26. Juni dieses Jahres ermög­
licht. 

Von 61 Staaten wurde die Konvention bis 
jetzt unterzeichnet, darunter auch Staaten -
Namen zu nennen erübrigt sich -, von denen 
wir wissen, daß sie es mit den Menschenrech­
ten und der Anwendung der Folter nicht ganz 
so genau nehmen. Es haben dementspre­
chend einzelne Staaten, hier insbesondere die 
kommunistischen Staaten, Vorbehalte gegen 
die Kontrollrechte angemeldet. 

In der in Ausarbeitung befindlichen Euro­
päischen Konvention gegen Folter sind 
gerade diese Prüfungs- und Kontrollmecha­
nismen noch wesentlich erweitert, bleibt doch 
die schönste Konvention Papier, wenn sie 
nicht international kontrolliert werden kann. 
Und damit wir von Europa nicht hochnäsig 
auf den Rest der Welt herabblicken, müssen 
wir uns auch die Tatsache, daß derzeit Folter 
auch in Europa möglich ist, in Nordirland und 
in der Türkei, vergegenwärtigen. 

Die Konvention gibt aber auch einen Auf­
trag an die Vertragsstaaten, da verschiedene 
Paragraphen die Auslieferung so regeln, daß 
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Folterer in einem Vertragsstaat unter 
Anklage gestellt werden können, auch wenn 
sie in diesem ihre Handlungen nicht vollzo­
gen haben. Ein konkretes Beispiel, wo diese 
Bestimmung anwendbar gewesen wäre: Im 
Zuge des Malvinas-Konfliktes war der argen­
tinische Staatsbürger Alfredo Astiz Kriegsge­
fangener in Großbritannien. Astiz war auch 
gleichzeitig der Folterung unter anderem 
einer jungen Frau aus Schweden, Dagmar 
Hägelin, verdächtigt und angeklagt. Er 
konnte aber in Großbritannien nicht unter 
Anklage gestellt werden, und in Argentinien 
unter dem damaligen Regime, das ja genau 
diese Handlungen erlaubt und gebilligt hat, 
war es auch nicht möglich. Glücklicherweise 
ist Argentinien inzwischen zum demokrati­
schen System zurückgekehrt, und Astiz 
wurde unter Anklage gestellt und verurteilt. 

Die Konvention hat aber auch durch die 
Ereignisse der jüngsten Tage für Österreich 
ganz konkrete Aktualität erhalten, und zwar 
werden wir durch den Fall Bartesch mit der 
Konvention konfrontiert. Das unrechte Han­
deln der Vereinigten Staaten von Amerika 
entbindet nämlich uns nicht, Menschen­
rechtsverletzungen, Folterer und Mörder 
auch bei uns vor Gericht zu stellen. Wir kön­
nen es uns nicht leisten, einerseits schöne 
Konventionen zu beschließen und anderer­
seits im innerstaatlichen Bereich das Gegen-
teil zu tun. . 

Wir könnten, wie der Abgeordnete Erma­
cora in der diesbezüglichen Debatte im Natio­
nalrat gesagt hatte - ich zitiere -: angeklagt 
werden, wir ließen "Personen laufen, die Ver­
brechen gegen die Menschlichkeit begangen 
haben, da diese verjährt seien, weil Öster­
reich wichtige UNO-Dokumente in diesem 
Zusammenhang nicht unterzeichnet hatte". 
- Zitatende. Diesen Fehler sollten wir im 
gegenständlichen Fall der Konvention gegen 
Folter nicht machen. 

Von seiten der Sozialistischen Partei wird 
kein Einspruch gegen den Abschluß des Über­
einkommens gegen Folter und andere grau­
same, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafen erhoben. 

Mein zweiter Punkt besteht darin: Neben 
dem Blick auf die internationalen Verpflich­
tungen sollten wir diese Konvention auch 
rechtshistorisch betrachten. Das Instrument 
der Folter war lange Zeit als legitimes Mittel 
der Rechtspflege angesehen, und es war 
unbestrittene Auffassung, daß ohne Folter 
kein Geständnis erreicht werden kann. 

Welche Auswirkungen die Anwendung der 
Folter hatte, gepaart mit religiöser Hysterie, 
mit Machtstreben und Raffgier, können wir 
derzeit sehr eindrucksvoll in der steirischen 
Landesausstellung über Hexenverfolgungen 
sehen. 

Wenn Sie nicht dorthin gehen können -
und es ist leider infolge der räumlichen 
Beengtheit wirklich etwas schwierig -, aber 
daran interessiert sind, empfehle ich Ihnen 
das Studium des Katalogs und der Begleitdo­
kumentation. Und genauso wie wir bei der 
Verbrechensaufklärung und der Rechtspflege 
nun schon einige hundert Jahre ohne Folter 
auskommen, obwohl bei deren Abschaffung 
Widerstand bestanden hat, genauso müssen 
wir die heutigen Methoden der Rechtspflege 
und Verbrechensbekämpfung immer wieder 
überprüfen. Sind lange Haftstrafen wirklich 
das Nonplusultra, ohne das wir nicht auskom­
men können? Ist die Vision des verstorbenen 
Ministers Broda von der gefängnislosen 
Gesellschaft wirklich so utopisch und lächer­
lich, wie sie von den Gegnern dargestellt 
wird? 

Drittens: Im § 16 der Konvention wird ein­
deutig festgelegt, daß auch sonstige - Zitat 
- "grausame, unmenschliche oder erniedri­
gende Behandlung oder Strafen" - Zitatende 
-, die nicht der engen Definition der Folter 
subsumierbar sind, in den Vertrags staaten 
verhindert werden sollen. Hier müssen wir 
uns auch in Österreich fragen: Sind wir so 
sicher, daß wir nicht gegen diesen § 16 versto­
ßen? In der Nationalratsbedatte hat der Abge­
ordnete Ermacora darauf hingewiesen, daß 
sich zum Beispiel Demonstratinnen nach 
ihrer Festnahme nackt ausziehen mußten, die 
männlichen Demonstranten aber nicht. 

In der letzten Sendung der Volks anwalt­
schaft hat Volksanwalt Dipl.-Vw. Josseck 
einen Fall dargestellt, wo die Freundin oder 
Lebensgefährtin eines wegen Verkehrsdelik­
tes Gesuchten ebenfalls verhaftet wurde und 
sich nackt ausziehen mußte, der männliche 
Verkehrssünder jedoch nicht. Es kann mir 
niemand einreden, daß solchen Praktiken, die 
die Würde der Frau verletzen, zur Verbre­
chensaufklärung notwendig sind. 

Sicher ist es für Polizisten und Justizwache­
beamte schwierig, sich in emotionell aufge­
putschten Situationen immer richtig zu ver­
halten. Aber haben wir bei der Ausbildung 
der Polizei- und Justizwachebea~~,wirklich 
alle MQglichkeiten ausgeschöpft, diesen Per­
sonen richtige Verhaltensweisen zu vermit­
teln? Sie müssen lernen, mit schwierigen 
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Situationen fertig zu werden und dennoch 
keine Praktiken anzuwenden, die die Men­
schenwürde verletzen. 

Österreich hat eine aktive Rolle bei der 
Erstellung der Konvention gegen Folter 
gespielt. Österreich wird sich aktiv an der 
Erfüllung und Umsetzung dieser Konvention 
beteiligen. Österreich muß aber auch eine 
aktive Rolle bei der peniblen Erfüllung aller 
Artikel dieser Konvention im eigenen Land 
spielen. Hier mitzuwirken, sind wir alle aufge­
fordert. (Allgemeiner Beifall.) 14.14 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Zum Wort hat sich we'iters Herr Bun­
desrat Dr. Strimitzer gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

14.14 

Bundesrat Dr. Strimitzer (ÖVP, Tirol): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wenn der 
Bundesrat der Republik Österreich heute 
durch die Nichtbeeinspruchung der vorliegen­
den Konvention an der innerstaatlichen und 
völkerrechtlichen Absicherung der menschen­
würdigen Behandlung des Individuums auf 
der ganzen Welt mitwirken darf, dann brau­
chen wir uns gewiß nicht in Selbstgefälligkeit 
zu üben. Wir können aber immerhin für die 
Republik im Hinblick auf die Folter im enge­
ren Sinne, die, wie wir eben gehört haben, 
hier seit zwei Jahrhunderten verboten ist, gel­
tend machen, daß die Diskrepanz zwischen 
Recht und Wirklichkeit in unserem demokra­
tischen Staate klein wie kaum anderswo 
beschaffen ist. 

Es ist aber festzuhalten und muß - meine 
Vorrednerin hat das auch bereits angedeutet 
- auch allen mit Fragen der öffentlichen 
Sicherheit befaßten Personen in Österreich 
immer wieder vor Augen geführt werden, daß 
der Folterbegriff der vorliegenden Konven­
tion weit, ganz weit, auszulegen ist und jede 
Art von menschenunwürdiger Behandlung 
geächtet, angeprangert und unter Klagssank­
tion gestellt werden muß. Also etwa auch die 
Unterbringung einer Person in einer psychiat­
rischen Anstalt, ohne daß diese Person krank 
ist, oder die Leibesvisitation - meine Vorred­
nerin hat auch das bereits beispielhaft darge­
tan - von Frauen ohne Not oder ohne erken­
nungsdienstlichen Zwang. Aber auch die 
Anwendung von physischer Gewalt gegen­
über jedem mutmaßlichen Rechtsbrecher, 
ohne daß die Gewaltanwendung provoziert 
worden oder sonstwie notwendig wäre. 

Die Konvention, die - wie wir gehört 

haben - am 26. Juni dieses Jahres in Kraft 
treten wird, verpflichtet die Vertragsstaaten, 
Folter in jeder Form auf ihrem Staatsgebiet 
unter allen Umständen - das kann nicht oft 
genug und deutlich genug unterstrichen wer­
den - durch effiziente Maßnahmen zu ver­
hindern und unter Strafsanktion zu stellen. 
Zur Rechtfertigung für Folter darf, wie Sie 
dem Bericht der Berichterstatterin entnom­
men haben werden, keinerlei Umstand, weder 
Krieg noch Bürgerkrieg, noch sonst irgend 
etwas herangezogen werden. 

Ein weiterer Umstand, der durch die Ereig­
nisse der letzten Wochen in Österreich beson­
dere Aktualität erlangt hat, ist von allen 
Unterzeichnerstaaten zu beachten. Es dürfen 
Personen in andere Staaten weder ausgewie­
sen, abgeschoben noch ausgeliefert werden, 
wenn Grund zur Annahme besteht, daß sie 
dort Folterungen beziehungsweise menschen­
unwürdigen Behandlungen ausgesetzt sein 
könnten. Es dürfen Personen nicht einmal 
abgeschoben werden, wenn sie wieder zurück­
geschoben werden könnten und so der Gefahr 
des Hin- und Herschiebens ausgesetzt wären. 

Es wird sehr deutlich Gerichtsbarkeit der 
Unterzeichnerstaaten also auch etwa 
Österreichs - begründet, wenn eine der akti­
ven Folter beschuldigte Person im Unter­
zeichnerstaat ist und nicht erwartet werden 
kann, daß diese Person anderswo bestraft 
wird. 

Schließlich wird auch ein Beweisverwer­
tungsverbot ausgesprochen, wenn jemand 
behaupten kann, Aussagen unter Folter abge­
geben zu haben. Bei Kontrolle durch ein 
Expertenkomitee der UNO sind den Opfern 
von Folterhandlungen umfassend Wiedergut­
machung und Rechtsschutz zu gewähren. 

Ich sagte, wir Österreicher brauchen nicht 
selbstgefällig zu sein, ein bißchen Stolz wird 
man uns aber wohl zugestehen dürfen, denn 
schließlich sind es neben schweizerischen 
Experten und Fachleuten privater Organisa­
tionen vor allem österreichische Diplomaten 
und österreichische Menschenrechtsexperten 
wie auch unser hochgeschätzter Tiroler N atio­
nalratskollege Professor Ermacora gewesen, 
welche ihre zwar wertvollen, aber oft auch 
fürchterlichen Erfahrungen mit Folterprakti­
ken in einer Reihe von Ländern - ich nenne 
hier Chile, Afghanistan - eingebracht und an 
der Erarbeitung der Konvention höchst ver­
dienstvoll und dankenswert mitgewirkt 
haben. 

Ich habe jetzt eben zwei Länder genannt, in 
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denen Folter betrieben worden ist und leider 
zum Teil noch immer betrieben wird. Es 
könnten noch viele, viele andere aufgezählt 
werden, und ich möchte einem Gedanken, den 
die Vorrednerin hier eingebracht hat, beitre­
ten und ihn vielleicht noch ein wenig vertie­
fen. 

Ich möchte nämlich folgendes sagen: 
Besonders schlimm an der Tatsache, daß Fol­
ter heute noch betrieben wird, ist außer dem 
Faktum als solchem vor allem das Wissen, 
daß Folter sogar noch in Ländern vorkommt, 
welche die Konvention mitunterzeichnet 
haben, in Ländern also, die sich somit zynisch 
sowohl über innerstaatliches Recht und 
Gerechtigkeit als auch über Völkerrecht und 
Vertrag hinwegsetzen. 

Professor Ermacora hat vor einigen Jahren 
die Dinge auf den Punkt gebracht, so meine 
ich, als er sagte: Wir leben in einem Jahrhun­
dert der Folter. Und so dürfen wir alle zwar 
hoffen, daß die vorliegende Konvention dazu 
beiträgt, für die Zukunft Folterungen, wie sie 
zum Beispiel auch noch 1960 und 1961 an 
unseren Südtiroler Landsleuten begangen 
worden sind und wie sie unter dem unseligen 
Militärregime etwa in Griechendland auch 
vorgekommen sind, der Vergangenheit zuwei­
sen zu können, daß darüber hinaus aber auch 
die Diskrepanz zwischen Recht und Wirklich­
keit, von der ich eingangs gesprochen habe, 
weltweit zunehmend geringer wird. 

Die Konvention, meine Damen und Herren, 
wird in der brutalen realen Welt von heute 
das Schreckgespent der Folter nicht völlig 
auslöschen können. Ich bin aber sicher, daß 
sie dazu beitragen wird, die Sensibilisierung 
der Menschheit in diesem Bereich voranzu­
treiben, und in diesem Zusammenhang, 
glaube ich, sollen Amnesty International, die 
Internationale Gesellschaft für Menschen­
rechte, und Christian Solidarity International 
beispielhaft dankbar erwähnt sein. 

Ich hoffe, daß die Konvention nicht ein 
Stück Papier bleibt, sondern ein lautes Signal 
geben und Böse vor bösem Tun ihr Gewissen 
stärker spüren lassen wird. In diesem Sinne 
stimmen wir gerne dem Ausschußantrag zu. 
- Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Allge­
meiner Beifall.) 14.23 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rat Irene Crepaz. Ich erteile es ihr. 

14.23 

Bundesrat Irene Crepaz (SPÖ, Tirol): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wir behandeln 
heute das Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder ernied­
rigende Behandlungen oder Strafe samt 
Erklärung der Republik Österreich. Es 
stimmt mich eigentlich traurig, daß man bei 
selbstverständlichen Verhaltensregeln Ge­
setze und Abkommen und Konventionen be­
nötigt, um der Welt zu beweisen, daß in der 
Gerichtsbarkeit der unterzeichneten Länder 
alles in Ordnung und alles eitel Wonne ist. 

Ich habe mich der kleinen Mühe unterzo­
gen und Berichte von Amnesty International 
gelesen und mich über die heute immer noch 
üblichen Praktien der Folter informiert. Es ist 
schon nicht einfach, diese ganzen Grauslich­
keiten ohne Schlafstörungen zu überstehen. 
Es ist einfach furchtbar, in wie vielen Län­
dern Folterungen an der Tagesordnung sind 
und was Menschen erleiden müssen, nur weil 
sie entweder als Gegner des Regimes bekannt 
sind oder von irgendwelchen mißliebigen Zeit­
genossen irgendeiner Straftat bezichtigt wer­
den. Die ganzen Folterpraktiken erinnern ja 
fatal an das vor 42 Jahren zu Ende gegangene 
"Tausendjährige Reich", das ja leider auch 
traurige Berühmtheit erlangt hat und an 
Grausamkeiten wirklich einzigartig war. Lei­
der stand es Pate für manche Länder, denn es 
gibt in Ost und West, Süd und Nord heute 
noch genügend KZs, es werden Menschen in 
Nervenheilanstalten abgeschoben, es wird 
geprügelt, geschlagen, mit Strom geschockt. 
Wir wissen das alles, und ich glaube leider 
nicht, daß es mit der Unterzeichnung der Kon­
vention durch immerhin 46 Staaten in den 
Staaten, in denen Folter eine "normale" 
Sache ist, nur im geringsten menschlicher 
wird. 

Ich warne davor, zu glauben, daß diese 
Scheußlichkeiten bei uns nicht mehr passie­
ren können, denn die Aggressionen schlum­
mern in den Menschen und können zum Bei­
spiel bei bürgerkriegsähnlichen Zuständen 
oder bei aufgeputschten Menschen jederzeit 
zutage treten. 

Auch in Österreich steht es mit Menschlich­
keit, Toleranz und Demokratieverständnis 
nicht zum besten. Erniedrigende Behandlun­
gen von Menschen beginnen für mich oft 
schon mit den schwachsinnigen Burgenlän­
derwitzen, gehen weiter bei der Diskriminie­
rung von Ausländern und machen auch nicht 
halt vor der Bestrebung der Frauen, endlich 
am Arbeitsplatz die Chancengleichheit zu 
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erreichen öder überhaupt als gleichwertiger 
Mensch betrachtet zu werden. 

Auch sind die Österreicher nicht gegen den 
Antisemitismus gefeit. Es werden jüdische 
Friedhöfe und Einrichtungen verwüstet, 
Wände mit antisemitischen oder ausländer­
feindlichen Sprüchen verunziert. Es müßte 
doch ein Aufschrei durch das ganze Land und 
alle Medien gehen, um zu warnen und die 
Menschen vor dem Ewiggestrigen zu bewah­
ren. Sind wir in Österreich schon so weit, daß 
sich auch niemand daran stößt, wenn zum 
Beispiel "arisierte" Besitztümer vererbt wer­
den!? 

Ich glaube, wir Österreicher haben die 
Gabe, unangenehme Tatsachen abzubeuteln 
wie ein nasser Hund, und glauben immer 
noch, es sei alles in bester Ordnung, wenn wir 
den Kopf in den Sand stecken. Es ist halt lei­
der nicht alles in bester Ordnung! 

Ich möchte heute und hier unsere Polizeibe­
amten bitten, bei Ausübung ihres Berufes 
streng nach den österreichischen Gesetzen zu 
handeln. Leider hört man immer wieder von 
Übergriffen. Man hört, daß geschlagen wird, 
und ich frage mich, ob der schlechte Ruf mei­
nes Nachbarlandes Salzburg hinsichtlich der 
schlagenden Polizei nur Schall und Rauch ist. 

Ich finde auch nicht in Ordnung, daß die 
Polizei noch immer die Möglichkeit besitzt, 
ohne Gerichtbeschluß Menschen bis zu 
48 Stunden festzuhalten. Häufig wird auch die 
Möglichkeit, mit Verwandten oder einem 
Rechtsanwalt Kontakt aufzunehmen, ver­
wehrt. Diese gesetzliche Möglichkeit wider­
spricht allen humanitären Bestrebungen, 
widerspricht dem Inhalt des heute zu behan­
delnden Beschlusses und widerspricht auch 
der Menschenrechtskonvention. Wir müssen 
darnach trachten, diese 48stündige Verwah­
rungshaft auf maximal 12 Stunden zu 
beschränken. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Öster­
reich hat Aufholbedarf auf manchen Gebie­
ten. Zwei davon sind das schon angespro­
chene mangelnde Demokratieverständnis und 
die mangelnde Toleranz Andersdenkenden 
gegenüber, geschichtlich betrachtet eigentlich 
kein Wunder, denn bis zum letzten Habsbur­
ger und darüber hinaus wurde der Amtskap­
pelkomplex mit Erfolg eingetrichtert, und 
auch heute lösen sich die wenigsten nur 
schwer vom ehrfürchtigen Obrigkeitsdenken. 

Um solche Beschlüsse wie den heutigen 
gegen Folter bis zur letzten Konsequenz auch 

ehrlich durchzuführen, muß bereits in der 
Schule mit Friedenserziehung begonnen wer­
den. Es muß bereits in der Schule die Verant­
wortung der Natur gegenüber, die Achtung 
Tieren gegenüber und vor allem eine tole­
rante humanistische Haltung allen Mitmen­
schen gegenüber gelehrt und gelernt werden. 
Erweisen wir uns der gegenständlichen Kon­
vention würdig! - Danke. (Allgemeiner Bei­
fall.) 14.29 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos­
sen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Bitte. 

Berichterstatter Karin Achatz (Schluß­
wort); Ich möchte mich nur beim Kollegen 
Strimitzer sehr herzlich bedanken. Er hat 
mich als Berichterstatter- i n tituliert, und 
das hat mich sehr gefreut. Ich lege auf das 
,,-in" großen Wert. - Danke schön. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Sie sehen, welche Freuden im Bundes­
rat möglich sind - ohne Verfassungsände­
rung! (Allgemeine Heiterkeit.) 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Beschluß des Nationalrates k ein e n 
Ein s pr u c h zu erheben. 

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Gerichtsgebührengesetz 

(GGG) geändert wird (3270 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gelangen nun zum 14. Punkt der 
Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Gerichtsgebührenge­
setz (GGG) geändert wird. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Irene 
Crepaz. Ich ersuche sie um den Bericht. 

Berichterstatter Irene Crepaz: Herr Vorsit­
zender! Herr Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Mit Erkenntnis vom 
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11. März 1987 hat der Verfassungsgerichtshof 
die Buchstaben "a" und "eH im § 31 Abs. 1lit. 
ades Gerichtsgebührengesetzes (GGG) als 
verfassungswidrig aufgehoben. 

Zur Begründung wurde im wesentlichen 
angeführt, daß eine gesetzliche Regelung, die 
einem Gebührenschuldner eine 50prozentige 
Erhöhung einer Abgabe ohne Berücksichti­
gung der Entschuldbarkeit seiner Versäumnis 
oder ihres sonstigen Gewichtes auferlege, 
eine überschießende Reaktion auf die Unter­
lassung des Abgabepflichtigen darstelle. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß sieht 
daher für den - im Falle der Nichtentrich­
tung oder nicht rechtzeitigen Entrichtung der 
Gebühr - vorzuschreibenden Mehrbetrag 
eine betragsmäßige (absolute) Höchstgrenze 
von 3 000 S vor. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 
1987 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Haus zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Gerichtsgebührengesetz 
(GGG) geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Herbert Weiß. Ich erteile es ihm. 

14.32 

Bundesrat Herbert Weiß (ÖVP, Steier­
mark): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Hoher Bundesrat! Mit dem Bundesgesetz 
vom 27. November 1984 über die Gerichts- und 
Justizverwaltungsgebühren, dem Gerichtsge­
bührengesetz, wurde die lang angestrebte 
Vereinfachung der Gebührenberechnung 
durch Pauschalierung der Gebührenbeträge 
in Zivilprozeß- und Exekutionssachen 
dadurch bewirkt, daß in Zivilprozeßsachen für 
jede Instanz nur mehr eine einzige Gebühr zu 
entrichten ist. 

Darüber hinaus brachte das neue Gebüh­
rengesetz eine Abschaffung der Protokollge­
bühren in allen Verfahren, die Einführung 
der Gebührenfreiheit von Vormundschafts-, 

Sachwalter schafts- und Pflegschaftsverfah­
ren im schutzwürdigen Interesse von Pflege­
befohlenen sowie feste Gebühren in Konkurs­
und Ausgleichsverfahren. 

Das Gesetz kennt neben festen Eingabege­
bühren auch der Höhe nach nicht begrenzte 
Hundertsatzgebühren. 

Der § 31 dieses Gerichtsgebührengesetzes 
bestimmte, daß bei Nicht- oder nicht vollstän­
diger Beibringung von Gebühren, bei denen 
der Anspruch des Bundes schon mit der Über­
reichung der Eingabe begründet wird, den zur 
Zahlung verpflichteten Personen eine 50pro­
zentige Erhöhung der Abgabe auferlegt wird. 

Der Verfassungsgerichtshof hob diese 
Bestimmung, wie die Frau Berichterstatterin 
schon betont hat, als verfassungswidrig auf 
und führte als Begründung an, daß diese 
gesetzliche Regelung, die einem Gebühren­
schuldner eine 50prozentige Erhöhung einer 
Abgabe ohne Berücksichtigung der Ent­
schuldbarkeit seiner Versäumnis oder ihres 
sonstigen Gewichtes auferlege, eine exzessive 
Reaktion auf die Unterlassung des Abgabe­
pflichtigen darstelle, die den rechtspolitischen 
Spielraum des Gesetzgebers überschreite und 
gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße. Die 
für das Zivilgerichtsverfahren erster Instanz 
und für das Exekutionsverfahren festgelegten 
Pauschalgebühren seien nämlich der Höhe 
nach nicht begrenzte Hundertsatzgebühren. 

Im vorliegenden Gesetzesbeschluß werden 
die Rechtsfolgen von Gebührenverstößen 
gemildert. Die vorgeschlagene Neuregelung 
sieht, wie erwähnt, eine betragsmäßige abso­
lute Höchstgrenze des für den Fall der Nicht­
entrichtung oder nicht rechtzeitigen Entrich­
tung zu leistenden Mehrbetrages von 3 000 S 
vor. 

Da diese Regelung den Intentionen meiner 
Fraktion entspricht, wird meine Fraktion 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
keinen Einspruch erheben. (Allgemeiner Bei­
fall.) 14.35 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Zum Wort gemeldet hat sich weiters die 
Frau Bundesrat Dr. Eleonore Hödl. Ich erteile 
es ihr. 

14.35 

Bundesrat Dr. Eleonore Hödl (SPÖ, Steier­
mark): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrter Herr Minister! Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren! Mein Vorredner 
hat schon eingehend ausgeführt, wie es zu 
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dieser nunmehr vorliegenden Novelle gekom­
men ist und warum es notwendig ist, das 
Gerichtsgebührengesetz zu novellieren. 

Zum Gerichtsgebührengesetz möchte ich 
folgendes anmerken: Es hat sich gezeigt, daß 
sich die Einführung von pauschalen Sätzen 
bewährt hat. Auch die anfänglichen Beden­
ken seitens der Anwälte haben sich zerstreut. 
Sie sind heute auch der Meinung, daß sie 
nicht mehr zu den seinerzeitigen Regelungen, 
die ja sehr umständlich und aufwendig 
waren, zurückkehren möchten. 

Es ist auch so - diesen Vorteil möchte ich 
auch noch anmerken -, daß es für den Recht­
suchenden nun leichter ist, einzuschätzen, 
wieviel der Prozeß kosten wird und wie das 
Prozeßrisiko bezüglich der Gerichtsgebühren 
einzuschätzen ist. 

Anders verhält es sich allerdings nach wie 
vor mit den Rechtsanwaltskosten, denn diese 
werden ja, wie wir alle wissen, nicht pauschal 
verrechnet, sondern nach Einzelleistungen. 
Ich möchte daher etwas in Erinnerung brin­
gen, was erst vor kurzem mein Kollege Bun­
desrat Dr. Wabl angemerkt hat, daß man sich 
nämlich auch da überlegen sollte, eventuell 
Pauschalsätze einzuführen. Das läge sicher 
im Interesse der Rechtsuchenden und wäre 
auch für den Rechtsanwalt sicher einfacher, 
arbeitserleichtender und zeitökonomischer in 
der Verrechnung. 

Es ist mir selbstverständlich klar, daß eine 
solche Pauschalregelung vor allem hinsicht­
lich der Höhe sehr schwierig zu erreichen 
sein wird. Es wird sehr schwierig sein, eine 
angepaßte Höhe zu finden, die sowohl den 
Rechtsanwalt als auch den rechtsuchenden 
Bürger zufriedenstellt. 

Da uns allen bekannt ist, daß oft deswegen 
keine Klagen eingebracht werden - und 
zwar vor allem von Einkommenschwächeren 
-, weil man nicht abschätzen kann, wieviel 
der Prozeß kosten wird, falls man ihn verlie­
ren sollte, und da wir wissen, daß dieser 
Umstand oft dazu führt, daß sich die einkom­
menschwachen Staatsbürger scheuen, den 
Gerichtsweg zu beschreiten und eher ver­
meintliche Ungerechtigkeiten oder finanzielle 
Nachteile auf sich nehmen, meine ich, daß 
wir, wenn wir es ernst meinen mit dem 
Grundsatz, einen verbesserten Zugang zum 
Recht zu schaffen, und zwar für alle Staats­
bürger, egal, welcher Einkommenschicht sie 
angehören, diese, für uns heute sicherlich uto­
pische Forderung weiterverfolgen und mit der 
Rechtsanwaltskammer verhandeln sollten. 

Vielleicht kommt es dann doch einmal zu 
einer solchen Pauschalregelung auch hin­
sichtlich der Rechtsanwaltskosten, so wie wir 
es jetzt bei den Gerichtsgebühren erfreuli­
cherwiese haben. 

In der Nationalratsdebatte hat der Abgeord­
nete Dr. Ofner angemerkt, daß es geringfü­
gige Schwierigkeiten mit der Vorlage von Ori­
ginalbelegen gibt, die der Rechtsanwalt einer­
seits für die Einzahlung der Gerichtsgebüh­
ren benötigt, aber andererseits auch dem 
Finanzamt zur Einsicht vorlegen können 
muß. Ich glaube, daß dieser geringfügige 
Nachteil, den es da noch bei der Anwendung 
der Pauschalgebühren gibt, sicherlich im 
Rahmen einer anderen technischen Abwick­
lung lösbar ist. 

Anders verhält es sich allerdings mit einem 
anderen Problem - auch das möchte ich ganz 
kurz aufzeigen -, nämlich mit der Anwen­
dung des § 43 Abs. 1 ZPO. Da gibt es angeblich 
Schwierigkeiten. Ich habe von Richtern 
gehört, daß sie sich bei dieser Bestimmung 
schwertun. Diese Bestimmung wurde im Zuge 
des Gerichtsgebührengesetzes zwar novel­
liert, aber es reicht offenbar nicht aus. 

Ich möchte das an einem Beispiel veran­
schaulichen: Wenn eine Streitsache während 
des Verfahrens hinsichtlich des Klagebegeh­
rens abgeändert wird, das heißt, wenn das 
Klagebegehren eingeschränkt wird, sodaß 
sich der Streitwert reduziert oder das Klage­
begehren ausgedehnt wird, sodaß der Streit­
wert höher wird, dann entstehen mehrere 
Verfahrensabschnitte mit verschieden hohen 
Streitwerten. 

In solchen Streitsachen fällt es dem Richter 
am Schluß des Verfahrens sehr schwer, bei 
der Bestimmung des Kostenersatzes, die ja 
vom Ausgang des Prozesses abhängt, wo es 
aber auch ein teilweises Obsiegen geben 
kann, nach der derzeitigen Rechtslage die 
pauschalen Gerichtsgebühren aufzuteilen. Es 
wäre daher vielleicht angezeigt, daß man sich 
hier überlegt, für solche Fälle Durchschnitt­
sätze hinsichtlich der Gerichtskosten festzule­
gen und diese dann als Grundlage für die 
Kostenentscheidung nach § 43 ZPO heranzu­
ziehen. Ich möchte daher den anwesenden 
Justizminister Dr. Foregger bitten, diese 
Sache zu prüfen und vielleicht in einer weite­
ren Novelle zur ZPO diesem Umstand Rech­
nung zu tragen. 

Ich darf abschließend sagen, daß seitens 
der sozialistischen Fraktion zu der vorliegen­
den Gerichtsgebührengesetz-Novelle kein 
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Einwand erhoben, sondern die Zustimmung 
erteilt wird. (Allgemeiner Beifa1l.) 14.42 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Arbeitslosenversichermigs­
gesetz 1977 geändert wird (3271 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gelangen nun zum 15. Punkt der 
Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Arbeitslosenversiche­
rungsgesetz 1977 geändert wird. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Edith 
Paischer. Ich bitte um den Bericht. 

Bericnterstatter Edith Paischer: Herr Vor­
sitzender! Herr Minister! Meine Damen und 
Herren! Der vorliegende Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sieht folgende Änderungen 
vor: 

Heranziehung der letzten sechs Monate für 
die Bemessung des Arbeitslosengeldes, 

keine Erhöhung eines zuerkannten Arbeits­
losengeldes durch Lohnklassenaufstockung, 

Feststellung des aktuellen Einkommens 
aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit mit 
Hilfe des Finanzamtes zur Klärung, ob 
Arbeitslosigkeit des Anspruchswerbers vor­
liegt beziehungsweise ob eine Anrechnung 
auf die Notstandshilfe eines Angehörigen vor­
zunehmen ist, und 

Anrechnung von Krankengeld, Wochen­
geld, Beihilfe zur Deckung des Lebensunter-

haltes, Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 
auf die Notstandshilfe des Angehörigen. 

Weiters sollen 700 Millionen Schilling vom 
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds an das Bundes­
ministerium für Arbeit und Soziales für 
Zwecke der Arbeitsmarktverwaltung übertra­
gen werden. Von diesem überwiesenen 
Betrag hat der Reservefonds (§ 64 Arbeitslo­
senversicherungsgesetz) die Hälfte dem Insol­
venz-Ausfallgeld-Fonds bis 31. Dezember 1988 
zu refundieren. 

Nach der Rechtsauffassung des Bundes­
kanzleramt-Verfassungsdienstes unterliegen 
die Bestimmungen des Art. II (Übertragung 
von Mitteln des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
laut ob erwähntem Absatz), des Art. III (Bun­
desfinanzgesetz) sowie des Art. IV Abs 2 Z. 1 
und 2 (Vollziehung) im Sinn des Art. 42 Abs. 5 
nicht dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 1987 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun­
desrat wolle beschließen: Gegen den Geset­
zesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juni 
1987 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
geändert wird, wird - soweit er dem Ein­
spruchsrecht des Bundesrates unterliegt -
kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
beck: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Siegfried Sattlberger. Ich erteile es ihm. 

14.46 

Bundesrat Siegfried Sattlberger (ÖVP, 
Oberösterreich): Herr Vorsitzender! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Hoher 
Bundesrat! Diese Novelle zum Arbeitslosen­
versicherungsgesetz ist sicherlich ein Teil des 
Koalitionsabkommens, das 1986/1987 
geschlossen wurde. Es ist aber so, daß man 
sich mit diesem Gesetz nicht so sehr ausein­
anderzusetzen braucht, sondern ich glaube, es 
sind einige Dinge aufzuzeigen, die im Rah­
men dieser Verordnung doch gegeben sein 
sollten. 

Es steht darin unter anderem: "Weiters ist 
es unbedingt erforderlich, dem Ansteigen der 
Arbeitslosigkeit mit geeigneten arbeitsmarkt­
politischen Maßnahmen entgegenzusteuern." 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Hoher Bundesrat! Gerade in dieser Richtung 
darf ich mich auf drei Dinge beschränken und 
diese auch hier aufzeigen. Es ist so - ich 
glaube, das muß auch hier einmal gesagt wer­
den, und ich bekenne mich dazu -, daß nicht 
jeder Arbeitslose oder nicht jeder, der keine 
Arbeit hat, als "Tachinierer" oder als 
"Arbeitsscheuer" bezeichnet werden kann. Es 
gibt sehr, sehr viele, die eben aufgrund ver­
schiedener Problematiken leider keinen 
Arbeitsplatz bekommen. Daher ist dieser 
Absatz auch drinnen, und ich möchte mich 
dagegen verwahren, daß - wie ich vorhin 
schon erwähnt habe Arbeitslose als 
arbeitsscheu betrachtet werden. 

Es gibt ein Erkenntnis des Verwaltungsge­
richtshofes, aus dem hervorgeht, daß jene, die 
bereits eine Arbeitszuweisung haben, vom 
Arbeitsamt nicht mehr vermittelt werden 
können oder dürfen. Das heißt mit anderen 
Worten: Es wird hier etwas Schindluder -
wenn ich das so bezeichnen darf - betrieben, 
wonach die Arbeitslose weiterbezahlt werden 
muß, bis der Arbeitslose seine Arbeit antritt. 
Daß dabei Mißbräuche begangen werden, das 
scheue ich mich nicht hier auszusprechen. Es 
sollte auch in dieser Richtung doch eine 
gesetzliche Maßnahme - zumindest auf Sicht 
gesehen - möglich sein. 

Die "Aktion 8000" - das darf ich feststel­
len, und es gibt Dinge, die man halt einfach 
im Laufe der Zeit erkennen kann und feststel­
len darf - ist eine sicherlich gute Aktion, die 
aus der Führung und der Tätigkeit in der Pra­
xis doch vielleicht etwas anders aussieht. 

Gestatten Sie mir; meine sehr geehrten 
Damen und Herren, verehrte Kolleginnen 
und verehrte Kollegen, daß ich doch zu dieser 
"Aktion 8000" einige wenige Sätze sage. Im 
Jahr 1984 waren es 48 Millionen Schilling, die 
dafür ausgegeben wurden, und nach Progno­
sen des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales werden es im Jahr 1987 zirka 700 Mil­
lionen Schilling sein. Durch diese Aktion soll­
ten Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose oder 
im besonderen für arbeitslose Jugendliche in 
den Ländern, in den Gemeinden und in 
gemeinnützigen Einrichtungen geschaffen 
werden. 

Es ist diese Aktion - ich sage das sehr 
deutlich noch einmal - sicherlich gut und 
auch in der Öffentlichkeit positiv aufgenom­
men worden. Man mußte jedoch feststellen, 
daß diese Aktion mißbraucht wird. Das heißt 
mit anderen Worten: Es werden Arbeitsplätze 
geschaffen, die nicht in die ,,Aktion 8000" hin-

einpassen würden. Um diesbezüglich eine 
Lösung zu finden, sei gesagt, daß die "Aktion 
8000" einen Betrag für jeden einzelnen von 
fast 15000 S mit Nebenkosten, Lohnkosten 
und so weiter erforderlich macht. Ich bitte 
daher, die "Aktion 8000" doch noch einmal zu 
überprüfen und einer Regelung zuzuführen, 
damit sie so ist, wie sie eigentlich von Anfang 
an hätte sein sollen. 

Zum zweiten Anliegen im Rahmen des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes darf ich 
auch eine Bitte ausssprechen, die seitens der 
oberösterreichischen Arbeiterkammer 
gestellt wurde. Am 18. 11.. 1986 wurde bei der 
Kammervollversammlung in Oberösterreich 
ein Antrag eingebracht, wonach bei der 
Arbeitsmarktförderung für Lehrlinge in den 
ersten zwei Monaten, das heißt bei der Probe­
zeit vom Lehrbeginn weg, Ansuchen um die 
Zuerkennung von Lehrausbildungsbeihilfen, 
Fahrtkostenzuschüssen, verändert werden. 
Ich darf diesen Antrag wörtlich zitieren: 

"Antrag an die Vollversammlung der Kam­
mer für Arbeiter und Angestellte. In dieser 
kurzen Zeit haben Erziehungsberechtigte 
beziehungsweise der Lehrling kaum die Mög­
lichkeit" - das heißt, in diesen zwei Monaten 
-, "eine umfassende Information über die 
Richtlinien, Einkommensgrenzen, soziale 
Bedürftigkeit für die notwendige AntragsteI­
lung in Erfahrung zu bringen. Auch für eine 
AntragsteIlung in den folgenden Lehrj ahren 
ist die AntragsteIlung im ersten Lehrjahr Vor­
aussetzung. Dies kann zu unvorhergesehenen 
Härten führen. 

Die 6. Vollversammlung der Arbeiterkam­
mer für Oberösterreich fordert daher die 
Novellierung dieses Arbeitsmarktförderungs­
gesetzes in die Richtung, daß die derzeit gül­
tige Frist für die Antragseinbringung auf 
sechs Monate ausgedehnt wird und das Ersu­
chen am Beginn des folgenden Lehrj ahres 
ermöglicht wird." 

So lautete der Antrag, der einstimmig an 
die Jugendabteilung beziehungsweise an den 
Jugendausschuß der Arbeiterkammer weiter­
geleitet wurde. 

Der Jugendausschuß hat sich in seiner Sit­
zung vom 19. März 1987 mit diesem Antrag 
beschäftigt und den Antrag dahin gehend 
erweitert, daß - gemeinsam und einstimmig 
ist das geschehen - das Bundesministerium 
für Arbeit uns Soziales für eine Novellierung 
dergestalt sorgen soll, daß es keine Antrags­
frist mehr gibt. 
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Das heißt mit anderen Worten, daß nicht 
die zwei Monate und nicht die sechs Monate, 
sondern, so wie es bei Heim- und Schulbeihil­
fen ist, die Möglichkeit während der gesam­
ten Lehrzeit, sprich vom ersten bis zum vier­
ten Lehrjahr gegeben sein soll. Sollte dann 
auf Grund der Verhältnisse oder auf Grund 
von Schicksalsfällen ein Anspruch bestehen, 
dann müßten diese Lehrausbildungsbeihilfen 
oder diese Fahrtkostenzuschüsse ab dem Zeit­
punkt gewährt werden, ab dem der Antrag 
gestellt wurde. 

Ich würde daher bitten, daß der Bundesrat 
diesen Antrag, der einstimmig von der Kam­
mer Oberösterreich an das Ministerium gelei­
tet wird, behandelt, da er arbeitsmarktpoli­
tisch doch etwas bringt. 

Ein Drittes - das ist für mich auch ein sehr 
wesentlicher Punkt - ist das sogenannte 
Akademikertraining. Verehrte Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
Lassen Sie mich mit einem Beispiel beginnen. 
Ein junger Mediziner weiß, daß er sein Stu­
dium, seine Promotion im Juni oder im Mai 
eines Jahres abschließt, und geht im Jänner 
zum Militärkommando Wien und ersucht um 
sofortige Einziehung zum ordentlichen 
Grundwehr- oder Präsenzdienst mit 1. Juli. 
Nun wird ihm das ermöglicht, und jener junge 
Mensch, der ein ordentlicher Staatsbürger ist 
- und das wissen wir und wollen wir auch -, 
hat die Möglichkeit, nach seiner Promotion 
sofort den Militärdienst zu absolvieren. 

Nach Absolvierung des Militärdienstes 
kommt dieser junge Mensch zum Arbeitsamt 
und ersucht um Vermittlung einer Stelle oder 
ersucht, das Akademikertraining in Anspruch 
nehmen zu dürfen. Es wird ihm von seiten der 
Arbeitsmarktverwaltung oder vom Landesar­
beitsamt mitgeteilt: Sehr geehrter Herr Dok­
tor, Sie können leider momentan nicht aufge­
nommen werden, weil Sie eine Wartezeit von 
mindestens sieben Monaten erfüllen müssen. 
Das heißt mit anderen Worten: Hier schafft 
man zwei Kategorien von Menschen. Der 
eine, der nicht bereit ist, den Militärdienst 
gleich zu absolvieren, und sich arbeitslos mel­
det, und der andere, der bereit ist, seiner 
staatsbürgerlichen Pflicht nachzukommen, 
hat das Nachsehen, weil er erst ab diesem 
Zeitpunkt die sieben Monate Arbeitslosigkeit 
nachweisen soll. 

Ich würde daher ersuchen, um hier nicht 
zwei Kategorien von Menschen zu schaffen, 
in dieser Form zur "Arbeitslosenwartezeit" 
auch den ordentlichen Präsenzdienst zu 

inkludieren. Ich glaube, das ist notwendig, 
und wir brauchen das. (Allgemeiner Beifall.) 

Zum Letzten, zur Novellierung dieses 
Ar bei tslosenversicherungsgesetzes eine 
Bemerkung: Ich glaube, es ist notwendig, daß 
wir über dieses Gesetz draußen in der Öffent­
lichkeit, an den Arbeitsplätzen und in den 
zuständigen Stellen mit unseren Personen, 
mit unseren Kolleginnen und Kollegen spre­
chen. Ich glaube, es ist notwendig, daß eine 
Novellierung erfolgt. Ich würde nur ersuchen, 
daß diese Anregungen, dieses Ersuchen oder 
diese Bitten, die von unserer Seite ange­
schnitten wurden - im besonderen was das 
Akademikertraining betrifft -, aber auch von 
seiten der Arbeiterkammer Oberösterreich, 
erfüllt werden. In diesem Sinne darf ich im 
Namen der ÖVP-Fraktion die Zustimmung zu 
diesem Gesetz erteilen. (Allgemeiner Bei­
fall.) 14.56 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Zum Wort hat sich Herr Bundesrat 
Schachner gemeldet. Ich erteile es ihm. 

14.56 

Bundesrat Schachner (SPÖ, Steiermark): 
Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Neben Krieg, glaube ich, 
ist Arbeitslosigkeit die ärgste Geißel der 
Menschheit. Umso mehr freut es mich, daß 
die Koalitionsregierung in ihrem Arbeitsüber­
einkommen festlegt, daß sie alle Maßnahmen 
zur Sicherung der Beschäftigung und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze für ein wich­
tiges Ziel ihrer Arbeit ansieht. 

Es freut mich auch, daß die Koalitionsregie­
rung die Arbeitslosigkeit, die nun auch über 
Österreich im vermehrten Ausmaß hereinge­
brochen ist, so finanzieren will, daß sie keine 
weitere Belastung für die in Arbeit Stehenden 
bringt. Ich entnehme dies dem Kapitel 
"Soziale Sicherheit" im Arbeitsübereinkom­
men, in dem es heißt - ich zitiere -: "Gleich­
zeitig muß eine weitere Erhöhung der 
Gesamtbeitragslast zur Sozialversicherung 
vermieden werden." Ich neh.me an, daß auch 
bei der Arbeitslosenversicherung - auf die­
sen Ausdruck wurde ja immer besonderer 
Wert gelegt, dieser Ausdruck wurde immer 
wieder betont - nach dem Versicherungs­
prinzip vorgegangen wird. Ich nehme also an, 
daß die Arbeitslosenversicherung auch unter 
der Überschrift "Soziale Sicherheit" zu subsu­
mieren ist, und ich hoffe, daß die Bundesre­
gierung diese Art der Finanzierung bezie­
hungsweise diese Höchstgrenze, die sie sich 
selber gesetzt hat, durchhalten wird. 
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Zu der vorliegenden Novelle möchte ich 
sagen, daß wir die Ausdehnung des Bemes­
sungszeitraumes von ein auf sechs Monate 
grundsätzlich begrüßen, wenngleich es uns 
lieber gewesen wäre, wenn man diesen Zeit­
raum auf zwölf Monate ausgedehnt hätte. Wir 
wissen aus der Vergangenheit und aus der 
Praxis, daß hier doch ein wenig großzügig vor­
gegangen wurde, insbesondere dann, wenn 
Unternehmersgattinnen arbeitslos werden 
sollten. Da ist im letzten Monat der Verdienst 
mitunter ganz gewaltig hinaufgeschnellt, und 
das hat sich dann im Arbeitslosengeld nieder­
geschlagen. Ich kann mir schon vorstellen, 
daß jene Partei, die die Unternehmer in erster 
Linie zu vertreten hat, daran interessiert ist, 
daß der Betrachtungszeitraum nicht allzu 
sehr ausgedehnt wird und daß deshalb von 
zwölf auf sechs Monate heruntergesetzt 
wurde, wenngleich ich sagen muß, daß man 
hier auf die Beamten nicht sehr Rücksicht 
genommen hat, die in den Arbeitsämtern nun 
die Berechnungsarbeit durchführen müssen. 

Es wird zweifelsohne zu einer beträchtli­
chen Mehrarbeit kommen, und das noch dazu 
in einer Zeit, wo die Zahl der Beamtenarbeits­
plätze eingefroren oder gar reduziert werden 
muß. Hätte man sich auf zwölf Monate - und 
hier gar auf das letzte Kalenderjahr einigen 
können -, dann hätten die Unterlagen von 
der Sozialversicherung herangezogen werden 
können, und es hätte solcherart keine Mehr­
arbeit gegeben. Aber nun ist es einmal 
geschehen, und wir werden wenigstens eine 
Zeitlang damit leben müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Bei der Bezirkskonferenz des ÖGB im Bezirk 
Liezen, die kürzlich stattgefunden hat, wurde 
auch ein Antrag eingebracht, der sich mit der 
Einbeziehung neuer Berufsgruppen in die 
Arbeitslosenversicherung, einem sogenann­
ten Arbeitsmarktförderungsbeitrag, befaßt 
hat. 

Es war damals möglich, die vier Gewerk­
schaften des öffentlichen Dienstes dafür zu 
gewinnen, daß sie diesem Antrag beitreten, 
obwohl er zweifelsohne für sie eine Belastung 
darstellen würde, allerdings unter einer Vor­
aussetzung - und es wurde mir aufgetragen, 
das überall zu sagen, wo die Rede darauf 
kommt -, daß dort, wo es Mißbräuche gibt, 
diese vorher abgestellt werden, bevor zusätzli­
che Berufsgruppen einbezogen werden oder 
bevor die Beiträge jener, die jetzt schon ein­
bezogen sind, angehoben werden. 

Ich stimme mit Minister Dallinger vollkom­
men überein, daß es sich um einen margina-

len Prozentsatz jener handelt, die sich miß­
bräuchlich oder, sagen wir es vielleicht ein 
bißchen großzügiger, die sich vornehm bedie­
nen, und dann können wir noch teilen zwi­
schen Unternehmern und Unternehmerange­
hörigen einerseits und Dienstnehmern auf 
der anderen Seite. 

Ich komme aus einem Fremdenverkehrsge­
biet, wo die saisonale Beschäftigung eine 
große Rolle spielt. Wir wissen, wie das ist mit 
dem ausbezahlten Urlaub und dem angehobe­
nen Verdienst gegen Ende der Saison, was ja 
nun nicht mehr so leicht zu Mißbräuchen füh­
ren kann, welche Bedeutung das hat. Und 
wenn dann Arbeitslose aus Mombasa schön 
grüßen mit einer Karte, dann kann das 
jenem, der wirklich arbeitslos ist, keine 
Befriedigung sein, sondern es erregt seinen 
Unmut. 

Und hier ist es völlig gleichgültig, ob das 
5 Prozent der Arbeitslosen sind, die sich sol­
cherart ein Körberlgeld oder ein Urlaubsgeld 
verschaffen, ob das 3 Prozent sind, oder ob 
das nur einer im ganzen Dorf ist. Diesen 
einen im Dorf, den kennt jeder, und so weiß 
jeder am Biertisch im Gasthaus und wo 
immer die Rede auf die Arbeitslosigkeit 
kommt, über den einen zu berichten, welcher 
Schlawiner das ist und wie er das System aus­
nützt. Und wir, sagt er dann gleich, sollen des­
wegen mehr zahlen? Oder wenn er Beamter 
ist, sagt er: Und ich soll deshalb in das System 
einbezogen werden, der ich bisher keine Bei­
träge zu entrichten hatte und der ich auch nie 
arbeitslos werden kann, weil ich ja pragmati­
siert bin? Er vergißt zwar dabei, zu erwähnen, 
daß er, bevor er pragmatisiert wurde, bevor er 
in den öffentlichen Dienst eintreten konnte, 
unter Umständen auch einige Zeit arbeitslos 
war. Aber wenn er die Schwelle geschafft hat 
und pragmatisiert ist, dann sieht er das, was 
in der Vergangenheit gelegen sein konnte, 
nicht mehr und möchte auch keinen Beitrag 
entrichten. 

Also wenn es auch nur wenige sind, die das 
System über Gebühr ausnützen, und wenn es 
auch nur wenige sind, die vielleicht echten 
Mißbrauch betreiben, so sollten wir uns, 
glaube ich, nicht damit abfinden und einfach 
sagen, das ist so, sondern wir sollten die Mög­
lichkeiten ergreifen, um das abzustellen. Das 
ist der besondere Wunsch der ÖGB-Bezirks­
konferenz im Bezirk Liezen gewesen, den ich 
Ihnen hiermit mitgeteilt habe. 

Kollege Sattlberger hat sich vielleicht noch 
etwas drastischer ausgedrückt, ich glaube 
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aber, daß er das gleiche meinte wie ich, als er 
nämlich sagte: Nicht jeder Arbeitslose ist 
arbeitsscheu. - Kollege Sattlberger, ich kann 
Ihnen beistimmen in einem gewissen Maße, 
würde es aber nicht so scharf formulieren, 
wie Sie es getan haben. 

Die Kritik an der "Aktion 8000" muß ich 
aus eigenem Erleben zurückweisen. 

Zum Bezirk Liezen gehört auch die "Eisen­
straße" I das ist eine Gegend, die wirtschaft­
lich ungeheuer geschädigt ist, und das Ende 
dieses Schadens ist überhaupt nicht abzuse­
hen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn nun neue Stahlveredelungs- und Ver­
hüttungsverfahren angewendet werden, so 
kann das immer nur zu Lasten der Eisen­
straße beziehungsweise der Beschäftigung in 
diesem Gebiete gehen. 

Und nun ist man darangegangen und hat 
versucht, aus diesem Gebiet, einem engli­
schen Beispiel folgend, sozusagen ein Frei­
lichtmuseum von vielen Kilometer Länge zu 
machen und alle die alten Eisengewinnungs­
stätten, Hochöfen und Radwerke und was 
immer es da gibt, Bunker, Förderanlagen und 
so weiter und so fort, zu restaurieren, um sie 
dem Publikum zugänglich zu machen. Und 
ich sage Ihnen, was ich da erlebe, wenn ich 
mir diese Anlagen anschaue in Vordernberg, 
in Eisenerz, in St. Gallen und wo immer, da 
weitet sich mir das Herz, weil ich ehemalige 
Arbeitslose, die bei mir beim Sprechtag 
waren und um Arbeit ersucht haben, die ich 
ihnen nicht vermitteln konnte, nun dort wie­
der treffe, und sie haben nicht nur Arbeit und 
Sinnerfüllung für ihr Leben wiedergefunden, 
sondern sie sind darüber hinaus echt beseelt 
von ihrer neuen Tätigkeit, bei der sie noch 
dazu beruflich höher qualifiziert wurden, 
denn es ist gar nicht so leicht, verrate ich 
Ihnen, so alte Stukkatur arbeiten wiederher­
zustellen. Das hat der Maurer, der in den 
sechziger und siebziger Jahren ausgebildet 
wurde, gar nicht mehr gelernt, das hat sein 
Ausbildner gar nicht mehr gekonnt. Und 
diese Leute lernen das heute wieder und ver­
setzen diese Bauwerke in einen Zustand, der 
dem ursprünglichen entspricht, wo also stili­
stisch alles wieder stimmt. 

Das, glaube ich, ist ein Mehrfacheffekt: Der 
Mensch hat Arbeit gefunden, die Region 
stirbt nicht aus, alte Arbeitsmethoden werden 
wiederentdeckt, und wenn das Ganze fertig 

ist, so ist es ein nationales Museum, könnte 
man sagen. 

Hier irgendwelche Haare in der Suppe zu 
entdecken, wäre, glaube ich, falsch. Die 
"Aktion 8000" sollte fortgeführt werden. Und 
wenn da und dort vielleicht einmal ein Pro­
jekt darunter war, das sich dann nachträglich 
als nicht ganz so förderungswürdig herausge­
stellt hat - aber hinterher ist es ja immer 
leicht reden -, dann sollte man deswegen 
nicht die Flinte ins Korn werfen und diese 
Aktion einstellen oder einschränken, sondern 
man sollte sie nach meinem Dafürhalten fort­
führen in ungekürztem Ausmaß. Wobei ich 
mir darüber klar bin, daß, wenn der Ruf zur 
Sanierung des Budgets erschallt, auch die 
soziale Sicherheit und die Arbeitsmarktförde­
rung nicht ganz ausgenommen werden kön­
nen. 

Aber - und hier kehre ich an den Ausgang 
meiner Ausführungen zurück - Arbeitslosig­
keit ist zumindest für mich neben Krieg die 
ärgste Geißel der Menschheit. In diesem 
Sinne geben wir sehr gerne unsere Zustim­
mung. (Allgemeiner Beifall.) 15.08 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bun­
desrat Kampichler. Ich erteile es ihm. 

15.08 

Bundesrat Kampichler (ÖVP, Niederöster­
rekh): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr 
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Der vorliegende Antrag auf 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsge­
setzes sieht im großen und ganzen eine Straf­
fung der Bestimmungen für die Erlangung 
der Arbeitslosenunterstützung vor. 

Als Arbeitnehmervertreter der Industriere­
gion Neunkirchen, die derzeit 'eine Arbeitslo­
senrate von 4,6 Prozent aufweist, wovon 
25 Prozent jugendliche Arbeitslose sind, ist es 
mir ein Bedürfnis, doch auch auf einige Fehl­
entwicklungen im Bereich der Arbeitsmarkt­
verwaltung hinzuweisen. 

Es gibt noch einige andere Beispiele, Herr 
Kollege Schachner, auf die ich kurz eingehen 
möchte. Nur eines vorweggenommen: Ich 
kenne nicht die Bedenken meiner Partei 
gegen die Ausdehnung auf zwölf Monate beim 
Bemessungszeitraum. Soweit ich informiert 
bin, wird das auch irgendwann einmal gesche­
hen, in Etappen. Ich hätte persönlich keiner­
lei Bedenken dagegen. Ich bin sehr froh, und 
ich begrüße es, daß hier Straffungen Platz 
greifen. 

Es muß unsere Aufgabe sein, daß wir für 
jene initiativ werden, die jahrelang brav gear-
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beitet haben und ihre Unterstützungsbeiträge 
abgeliefert haben, damit sie dann, wenn sie 
unter Umständen selbst in die unangenehme 
Lage kommen, arbeitslos zu sein, keinen aus­
geräumten Topf der Arbeitslosenverwaltung 
vorfinden. 

Ich brauche bei meinen kritischen Bemer­
kungen nicht auf die Förderung von Vereinen 
wie "Märchenfreunde" oder "therapeutischer 
Würstelstand" zurückzugreifen. Es gibt auch 
in meinem Bezirk einige Dinge, die aufzuzei­
gen sind. Bei uns im Bezirk sind ein Regio­
nalmanager und ein Arbeitslosenmanager 
eingesetzt. Sie haben mit ihren Aktivitäten 
leider Gottes bisher außer ihrem eigenen 
Arbeitsplatz keine weiteren Arbeitsplätze 
gesichert. 

Ich muß in diesem Zusammenhang auf die 
dilettantische Aktion bei der versuchten 
Renovierung des Betriebsareals in 
Schlöglmühl hinweisen, wo Millionen Schil­
ling im wahrsten Sinn des Wortes ver­
schmiert wurden und wo eine Gemeinde bei­
nahe in große Schwierigkeiten gebracht wor­
den wäre, wenn nicht letztlich die Gelder der 
Arbeitsmarktverwaltung hier wieder das Ärg­
ste verhindert hätten. Zu solchen Aktionen 
wäre kein akademisch ausgebildeter Manager 
notwendig gewesen. Dieses Geld und auch 
das Geld, das der Manager bekommt, hätte 
unter Umständen sinnvoller verwendet wer­
den können. 

Es erfüllt mich auch mit Sorge, wenn ich 
aus dem Mund des Arbeitslosenmanagers 
höre, daß es einem jungen Mann nicht zumut­
bar ist, daß er in Wiener Neustadt einen 
Arbeitsplatz annimmt, weil die tägliche Fahrt­
strecke von 20 Kilometern als Belastung 
angesehen wird. Dieser Arbeitslosenmanager 
verlangt vielmehr auch die Gründung eines 
Vereines, um diesen jungen Mann innerhalb 
der "Aktion 8000" anzustellen, damit dieser 
seinen künstlerischen Fähigkeiten nachgehen 
kann. 

Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Mini­
ster, daß Sie mit diesen Überlegungen kon­
form gehen, und ich bitte Sie wirklich, hier 
einzugreifen und diese Auswüchse und Fehl­
entwicklungen abzustellen. Wir sind es jenen 
Arbeitnehmern schuldig, die die Mittel auf­
bringen und die, wenn man Berichten der 
Presse Glauben schenken kann, in Zukunft 
noch stärker zur Kasse gebeten werden. 

Es ist uns allen klar, daß es notwendig ist, 
zusätzliche Opfer zu bringen, weil es die bud­
getären und wirtschaftlichen Situationen 

erfordern. Aber wenn wir glaubwürdig blei­
ben und das Verständnis jener erlangen wol­
len, die im Arbeitsprozeß stehen und auch 
enormen Belastungen ausgesetzt werden, ist 
es notwendig, gegen jede Art von Mißbrauch 
vorzugehen. 

In diesem Zusammenhang bin ich sehr froh 
darüber, daß es den Verhandlern meiner 
Fraktion gelungen ist, Sie, Herr Minister, 
davon zu überzeugen, daß die sinnlose Wer­
bung im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung 
eingestellt wird. Die Arbeitnehmer, aber auch 
die Arbeitslosen des Bezirkes Neunkirchen 
haben hier kein Verständnis dafür aufge­
bracht, daß Millionenbeträge für Werbung 
verwendet werden. Es kann auch niemand 
den Sinn dieser Werbung erkennen. Gerade 
in meinem Bezirk wurde diese Aktion sehr, 
sehr scharf kritisiert. 

Meine Damen und Herren! Die Gesetzesän­
derung ist notwendig, damit vor allem jenen, 
die wirklich in die unglückliche Situation 
kommen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, 
auch in Zukunft über die ärgsten Schwierig­
keiten hinweggeholfen werden kann. 

Wie unangenehm und wie einschneidend 
das für das Leben eines solchen Menschen ist, 
wie sich das Leben eines solchen Menschen 
verändert, habe ich erst vor kurzem erlebt, 
weil in meinem Bereich ein Sägewerk vor 
dem Zusperren steht, wo 23 Arbeitnehmer 
dieses Werkes gekündigt werden. Wenn man 
hier das Schicksal jedes einzelnen Menschen 
durchbespricht und wenn nach Lösungen 
gerungen wird, kommt die ganze Dramatik 
der Situation zutage. Menschen, die jahrzehn­
telang fleißig in ihrem Betrieb gearbeitet 
haben, können es nicht fassen, daß dies jetzt 
plötzlich anders ist. Und genau für jene Men­
schen muß eben vorgesorgt werden. 

Aktivitäten und Schulungen, die den jun­
gen Menschen den Eintritt in das Berufsleben 
erleichtern und möglich machen, sind eben­
falls zu begrüßen und sollen auch in Zukunft 
aktiv unterstützt und gefördert werden. Vor 
allem dann, wenn es darum geht, Ausbildung 
zu schaffen für jene Berufe, wo derzeit noch 
ein Defizit zu verzeichnen ist und wo noch 
Leute unterzubringen sind. 

Mißbräuche müssen wir mit aller Kraft ver­
hindern, damit für sinnvolle Aktivitäten Geld 
vorhanden ist. Dieser Gesetzesantrag bedeu­
tet einen Schritt in die richtige Richtung und 
ist aus diesem Grund zu begrüßen. (Beifall bei 
der ÖVP und beiBundesräten der SPÖ.) 15.15 
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Stellvertretender Vorsitzender Dr. Scham­
heck: Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bun­
desrat Dr. Wabl. Ich erteile es ihm. 

15.15 

Bundesrat Dr. Wahl (SPÖ, Steiermark): 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Auf­
rechterhaltung der Vollbeschäftigung bezie­
hungsweise die Schaffung von Arbeitsplätzen 
ist sicherlich eine vorrangige politische Auf­
gabe. Wir haben zweifellos in den letzten Jah­
ren, im letzten Jahrzehnt, viele Erfolge errun­
gen durch Maßnahmen - die "Aktion 8000" 
wurde hier schon erwähnt -, die gegriffen 
haben. Prinzipiell kann aber gesagt werden, 
daß das Problem der Arbeitslosigkeit an der 
Wurzel gepackt werden muß und daß Arbeits­
zeitverkürzung und ein anderes Steuersystem 
erforderlich sind. (Der Vor s i tz end e 
übernimmt wieder die Verhandlungsleitung.) 

Herr Minister Dallinger hat schon seit lan­
gem den Ersatz der Lohnsummensteuer 
durch die Wertschöpfungsabgabe gefordert, 
da es nicht einsichtig ist, daß ein Unterneh­
mer, der Menschen beschäftigt, dafür dann 
eine entsprechende Steuer zahlt, während auf 
der anderen Seite der Kauf einer Maschine 
und die Verwendung einer Maschine prak­
tisch steuerlich entlastet wird. Das ist also auf 
die Dauer nicht vertretbar und führt zu dem 
Effekt, daß naturgemäß Rationalisierungen 
stattfinden, die Arbeitsplätze kosten. Daher 
ist es höchst an der Zeit, diese Wertschöp­
fungsabgabe, diese sogenannte Maschinen­
steuer , wie sie leider Gottes von gewissen 
Kreisen verteufelt wird, endlich ernsthaft zu 
diskutieren. 

Diese Novelle, die heute diskutiert wird, ist 
sicherlich eine wichtige Maßnahme. Ich 
möchte daher auch zum Mißbrauch etwas 
sagen. Ich persönlich bin auch der Meinung, 
daß der Mißbrauch nur eine marginale Größe 
bedeutet. Viel bedeutender ist die Symbolhaf­
tigkeit in einem überschaubaren Rahmen, 
wie das auch mein Vorredner schon gesagt 
hat. Wenn in einem Dorf jemand einen Miß­
brauch begeht, ist das für die Moral jener, die 
arbeiten, aber auch für die Moral jener, die 
tatsächlich arbeitslos sind, von nachteiliger 
Bedeutung. 

Ich möchte hier ein Beispiel erwähnen, das 
mir Anlaß gibt, das Problem der Arbeitslosen­
versicherung grundsätzlich zu überdenken. 
Ich weiß schon, daß das eine Zukunftsvision 
ist, wo man darüber nachdenken muß, wie 
man dieses Problem auch finanziell viel 
gerechter in den Griff bekommt. Ich meine 

das Beispiel von den Unternehmersgattinnen, 
das sicherlich in Westösterreich eine größere 
Rolle spielt als bei uns in der Steiermark. 
Aber es gibt auch dort schon zaghafte 
Anfänge - wir in Fürstenfeld haben die 
Therme Loipersdorf -, wo das auch schon 
praktiziert wird. Ich habe das Beispiel schon 
genannt. Der Herr Minister hat damals dan­
kenswerterweise diesen Vorgang aufgegrif­
fen, aber in der Instanz ist das negativ erle­
digt worden. 

Ein Manager, der noch dazu daneben 
Beamter ist, betreibt sein Gasthaus fast das 
ganze Jahr, nur im Winter sperrt er drei 
Monate zu. Seine Frau ist praktisch mitbetei­
ligt, ist aber dort die Geschäftsführerin. Sie 
wird dann im Winter über drei Monate abge­
meldet und bezieht dann die höchste Arbeits­
losenunterstützung, die möglich ist, weil sie 
zum Höchstbetrag angemeldet war. Sie ist 
sogar auf Urlaub gefahren - das habe ich 
inzwischen erfahren -, sie war in Teneriffa, 
weil sie damit gerechnet hat, daß sie das 
bekommt. 

Man hat dann festgestellt, daß für die 
Arbeitslosenversicherung bezahlt war, und 
hat auch festgestellt, daß dadurch irgendwo 
eine indirekte Beteiligung gegeben ist. Die 
beiden führen das gemeinsam. Er selbst ist 
noch Geschäftsführer bei einem anderen 
Hotel. Beim Arbeitsamt Fürstenfeld hat man 
das aberkannt. Es wurde Berufung erhoben, 
und dort hat man ihr das zuerkannt. 

Also hier besteht kein sozialer Tatbestand. 
Es besteht zwar unter Umständen die gesetz­
liche Möglichkeit, denn sie hat eine Bestäti­
gung gebracht, daß sie in drei Monaten von 
ihrem Mann wieder beschäftigt wird. Aber 
man muß doch hier langfristig überlegen, daß 
nicht die geringste Notwendigkeit besteht, 
dieser Frau - der ich nicht nahetreten will; 
denn in dem Fall ist sie sogar froh, wenn sie 
selber Geld zur Verfügung hat - eine Unter­
stütztung zu gewähren, aber die Vermögens­
verhältnisse und die Einkommensverhält­
nisse der Familie sind so ausgezeichnet, daß 
nicht der geringste Grund besteht, daß hier 
aus diesem Topf, der ohnehin schon belastet 
ist, wie wir wissen, ein Beitrag geleistet wird. 

Auf der anderen Seite - und das war 
damals fast zur selben Zeit - ist eine geschie­
dene Frau mit zwei Kindern gekommen und 
die ist kurz vor Ablauf der 52 Wochen oder der 
geringeren Wochenanzahl, die nachher not­
wendig ist, also kurz vor Ablauf jener Zeit, die 
notwendig ist, um den Arbeitslosenunterstüt­
zungsanspruch zu erwerben, gekündigt wor-
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den. Wir haben sogar in einem Fall einmal 
dieser Frau dadurch gehofen, daß man sie 
woanders angemeldet hat. Aber hier ist der 
gesetzliche Anspruch nicht gegeben gewesen, 
obwohl ein sozialer Tatbestand vorliegt. 

Ich glaube daher - und da werden Sie mir 
recht geben -, daß man langfristig vielleicht 
wirklich einmal überlegen muß, daß man bei 
der Arbeitslosenunterstützung, bei der Unter­
stützung für Menschen, die bedauerlicher­
weise in eine Notsituation gekommen sind, 
einmal vom ausschließlichen Versicherungs­
prinzip wegkommen und zum Solidaritäts­
prinzip übergehen muß. Das heißt also, daß 
man, wenn jemand arbeitslos ist und keine 
Arbeit findet - wobei man über manche 
Bestätigungen und Zumutbarkeit reden kann; 
das sei hier sicherlich eingeräumt -, dem ein­
fach diese Arbeitslosenunterstützung 
gewährt, indem man vom ausschließlichen 
Versicherungsprinzip weggeht und hier diese 
betroffene Person unterstützt. 

Damit komme ich schon zu dem Thema, das 
mir, wenn man von Solidarität spricht, beson­
ders am Herzen liegt. Ich bin selber Beamter 
und habe den Vorschlag des Sozialministers 
Dallinger mehr als begrüßt, als er erwähnt 
hat, daß es in unserer Zeit notwendig ist, daß 
jede Berufsgruppe ihre Opfer bringt. 

Ich persönlich bin zutiefst unglücklich dar­
über, daß der sogenannte Arbeitsmarktförde­
rungsbeitrag nicht eingeführt wurde. Ich 
weiß, daß ich' mir damit den Protest auch der 
Gewerkschaftsvertreter des öffentlichen 
Dienstes einhandeln werde. Aber ich glaube, 
daß der Zeitpunkt gekommen ist, wo es not­
wendig ist, daß jene, die sich im sicheren 
Arbeitsbereich befinden - etwa wir Beamte, 
die halt nach menschlichem Ermessen nicht 
mit einer Kündigung oder Entlassung rech­
nen müssen -, einen Beitrag leisten für jene, 
die keine Arbeit haben. 

Ich halte diese Reaktion der Gewerkschaf­
ter des öffentlichen Dienstes, diese Reaktion 
des Vorsitzenden Sommer, der erklärt hat, 
das ist nicht zumutbar, sogar für gefährlich, 
weil ich befürchte, daß einmal der Tag 
kommt, wo auch wir Beamte nicht mehr 
bezahlt werden können, wo wir keinen 
Arbeitsplatz mehr haben, weil jene, die im 
freien Wettbewerb tätig sind, weil jene, die in 
der freien Wirtschaft tätig sind und keinen 
sicheren Arbeitsplatz haben, nicht mehr in 
der Lage sind, das zu bezahlen, und weil ein­
fach kein Geld mehr da ist für uns. Man kann 
ja nie ausschließen, daß einmal dieser Zeit­
punkt kommt. 

Da die Kasse, ich will nicht sagen, leer, aber 
angespannt ist - und wir wissen, daß viele 
Maßnahmen eingeschränkt werden müssen 
-, wäre jetzt diese Maßnahme zu setzen, daß 
alle Berufsgruppen vom Beamten angefan­
gen, aber in erster Linie die Beamten, ihren 
Beitrag leisten ... (Bundesrat S t ru tz e n -
be r ger: Du bist zu spät dran mit dieser 
Überlegung!) Leider Gottes ist das momentan 
vom Tisch. Ich bin traurig. Aber nichts ist 
endgültig im politischen Leben. (Bundesrat 
S tr u tzen be r ger: Das ist richtig!) Wenn 
die Personalvertretungswahlen vorbei sind, 
geht es dann vielleicht leichter irgendwann, 
ich weiß es nicht. (Bundesrat S t ru tz e n -
be r ger: Nein, sicher nichtJ) 

Aber ich persönlich als Beamter - ich bin 
selber Betroffener davon - glaube, wir kön­
nen nicht von Solidarität reden in dieser 
Gesellschaft, wenn nicht jene, die, auf deutsch 
gesagt, sich in einem sicheren Bereich befin­
den, weil sie ihren Arbeitsplatz haben, wenn 
nicht jene, die haben, nicht bereit sind, was zu 
geben. Mir ist das unverständlich. Ich muß 
sagen, mir ist diese Reaktion unverständlich 
gewesen. 

Das wäre eine Maßnahme gewesen, die 
bewiesen hätte, daß wir in Österreich bereit 
sind, solche drastischen, gravierenden Pro­
bleme auch in Angriff zu nehmen. Denn ich 
frage mich ja, wo wir auf die Dauer das Geld 
hernehmen werden. Das sind ja alles schwer­
wiegende Maßnahmen. Jetzt muß also der 
Beitrag für jene, die versichert sind, erhöht 
werden. Ich selber bin unglücklich darüber, 
daß bei jenen, die ohnedies einen gefährdeten 
Arbeitsplatz haben in der Verstaatlichten 
oder sonstwo, erhöht werden muß. Beim 
Arbeitnehmer in Fürstenfeld, der 5 000 oder 
6 000 S hat und der zittert, ob er am Montag 
noch arbeitet, bei dem muß erhöht werden, 
weil die Gewerkschaft öffentlicher Dienst -
das sage ich hier ganz unmißverständlich -
nicht bereit ist, auf diese Frage einzugehen. 
(Beifall bei der SPÖ. - Bundesrat S t r u t­
zen b erg e r: Ich erzähle es dir dann! Ich 
sage dir dann, warum!) Du kannst es mir 
erzählen. 

Die Schwächeren, die heute schon weniger 
verdienen - denn heute ist es ja schon so, 
daß man oft in der Privatwirtschaft weniger 
verdient als der Beamte - und einen unsiche­
ren Arbeitsplatz haben, werden zur Kasse 
gebeten, und die anderen, die ihren Arbeits­
platz sicher haben, die ihr Einkommen sicher 
haben, sind nicht bereit, zu bezahlen. 

Ich glaube, wenn man vom Sparen redet, ist 
es einfach notwendig, daß man auch hier 
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spart. Ich möchte dir das wirklich, auch wenn 
du mir dann daraufhin böse sein solltest, hier 
öffentlich sagen (Bundesrat S t ru tz e n -
b erg e r: Ich bin dir nicht bös! Über eine ein­
zelne Meinung soll man nicht böse sein!), weil 
ich glaube, das wäre ein Zeichen gewesen, das 
man gesetzt hätte. Ich habe bitte Angst, daß 
der Tag kommen wird, wo man über diese 
Problematik, daß die Beamten auch etwas 
zahlen sollen, nicht mehr reden kann, weil 
insgesamt - wenn man die Verstaatlichte 
anschaut, wenn man andere Bereiche 
anschaut - die Zeiger der Uhr schon auf 12 
oder auf nach 12 stehen. - Danke schön. (Bei­
fall bei der SPÖ.) 15.25 

Vorsitzender: Als nächster Redner zu Wort 
gemeldet ist Herr Bundesrat Jürgen Weiss. 
Ich erteile ihm dieses. 

15.25 

Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Es hat sich durch alle vorherge­
henden Wortmeldungen der Mißbrauch der 
Arbeitslosenversicherung durch Familienan­
gehörige wie ein roter Faden - im wahrsten 
Sinn des Wortes - durchgezogen. 

Ich bin dankbar dafür, daß in allen Wort­
meldungen von der sonst so gerne angewand­
ten Pauschalverdächtigung der Unternehmer 
Abstand genommen wurde, wir sind uns 
einig, daß dieser Mißbrauch durch nichts zu 
vertreten ist. 

Ich möchte die Anwesenheit des Herrn 
Bundesministers zum Anlaß nehmen, ihn auf 
folgendes aufmerksam zu machen - ein klei­
nes Beispiel aus der Praxis -: Ein Hotelier 
aus Lech am Arlberg hat eine nachweisbar im 
Betrieb mittätige Ehegattin, die er auch ange­
meldet hat, die er aber im Gegensatz zu sei­
nen sonstigen Beschäftigten während der 
toten Saison, in der er seinen Betrieb schließt, 
nicht abmeldet. 

Kürzlich war eine Betriebsprüfung des 
Finanzamtes bei ihm und hat den Monatsbe­
zug seiner Gattin aus diesem Grunde als zu 
hoch beanstandet, weil er ja die Möglichkeit 
habe, sie - wie die anderen Angestellten 
auch - in der Zeit der Betriebsschließung 
abzumelden und zum Arbeitslosengeldbezug 
anzumelden. (Ruf bei der ÖVP: Hört! Hörtf) 

Ich glaube, es wäre notwendig, im Bereich 
der Finanzverwaltung darauf hinzuwirken, 
daß den Steuerpflichtigen nicht solche Rat­
schläge gegeben werden. Es wirft schon ein 
merkwürdiges Licht auf diese Dinge, wenn 

man auf der einen Seite berechtigterweise 
solche Mißstände bekämpfen will und auf der 
anderen Seite von staatlichen Stellen aus den 
Leuten das sozusagen anrät. 

Ich glaube, hier sollte man das Einverneh­
men mit der Finanzverwaltung suchen. -
Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundes­
räten der SPÖ.) 15.27 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Sommer. Ich erteile ihm dieses. 

15.27 

Bundesrat Sommer (ÖVP, Wien): Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Hohen Bun­
desrates! Es war mir bei der Tagesordnung 
klar, daß sicherlich die Arbeitsmarktförde­
rungsabgabe, insbesondere für Beamte, 
irgendwann zur Sprache kommen wird. Aber 
es hat ja auch der Kollege Schachner schon 
von Einzelmißbräuchen gesprochen und die 
negativen Auswirkungen in der näheren 
Umgebung, die dann den Fall kennt, geschil­
dert. 

Es ist aber auch schon von unseren Red­
nern gesagt worden, daß man das auf keinen 
Fall verallgemeinern darf und daß es sicher­
lich nicht so ist, daß jeder, der heute Bezieher 
eines Arbeitslosengeldes ist, verdächtigt wer­
den könnte, gar nicht wirklich arbeiten zu 
wollen. 

Ich möchte gerade als Vorsitzender der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst allen, die 
arbeitslos sind - und wir wollen auch die 
nicht vergessen, die als Schulabgänger gar 
keine Arbeit gefunden haben, die ja genauso 
arm sind wie jene, die die Arbeit verloren 
haben -, sagen, daß sie an sich die volle Soli­
darität und das volle Verständnis für ihr Los 
haben. Aber auf der anderen Seite muß es 
doch zuerst möglich sein, die finanzielle 
Gestion mit ihren Auswüchsen, wie sie im 
Einzelfall ja geschildert wurden, zu bereini­
gen. (Bundesrat Gar g i t te r: Das ist ein 
ganz geringer Teil, Herr Bundesrat Sommer!) 

Wenn hier immer von den Unternehmers­
gattinen gesprochen und es als Mißbrauch 
hingestellt wird und wenn der Kolelge Wabl 
gemeint hat, man sollte das auf ein anderes 
System umstellen, dann möchte ich darauf 
aufmerksam machen, daß das die Gattinnen 
besser verdienender Abeitnehmer genauso 
treffen könnte, denn heute gibt es ja genü­
gend gutsituierte Manager und Angestellte, 
die zwar im Arbeitnehmerverhältnis stehen, 
aber mehr verdienen als ein Privatunterneh-
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mer. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. 
Nur: Der kann seine Gattin, die irgendwo 
anders beschäftigt ist, nicht bei sich an- und 
abmelden. Aber wenn sie arbeitslos wird, 
ergibt sich, Kollege Wabl, genau dieselbe 
Frage, wenn man das umstellen wollte, wie 
das hier dargestellt wurde. 

Ich will gar nicht polemisieren und sagen: 
Wer von der Gewerkschaftslinie abweicht, 
wird in dem einen Bereich mit dem Ausschluß 
bedroht und in dem anderen beklatscht. Das 
wäre zu billig. 

Ich bin aber froh, daß in der Regierungs­
klausur das ganz klar bereinigt wurde. 
Schließlich fordert man ja den Beamten sehr 
viele Opfer ab. Wir sollen bei Beibehaltung 
unserer gesetzlichen Aufgabenstellung um 
2 300 Posten weniger Personal haben. Die 
Überstunden werden generell um 5 Prozent, 
aber nachdem das halbe Jahr bereits um ist, 
im zweiten Halbjahr um ein Vielfaches 
gekürzt werden. Der Pensionsbeitrag wird 
nächstes Jahr wahrscheinlich um 0,5 Prozent 
erhöht werden; es wäre in diesem Zusammen­
hang zwar erst einmal mit uns im Zuge der 
Gehaltsverhandlungen zu sprechen gewesen. 
Aber immerhin: Auch das kostet Hunderte 
Millionen, die den öffentlich Bediensteten 
hier für eine Solidaritätsleistung genommen 
werden, und sie werden wahrscheinlich 
durchaus bereit sein, diese einzubringen. 

Das heißt also: Weniger Personal, weniger 
Überstunden, Erhöhung des Pensionsbeitra­
ges, ganz geringe Lohnrunden wurden uns in 
Aussicht gestellt wegen der Budgetsanierung. 
Also bitte, was soll man denn noch tun? 

Und dann sollte man bitte nicht immer 
sagen, die Beamten sind unsolidarisch, son­
dern bemühen wir uns zuerst einmal in der 
Frage der Verwendung der Mittel aus der 
Arbeitslosenversicherung und der Arbeits­
marktförderung. 

Und hier, Herr Minister, verstehe ich es 
nicht ganz, wenn sich der Bund aus der 
"Aktion 8000" selber Leute zuordnet, die voll 
arbeiten läßt und sie aus der Arbeitslosenver­
sicherung bezahlt. Wenn er Leute braucht, 
soll er sie aufnehmen und sie aus dem Budget 
- wie jeden anderen öffentlich Bediensteten 
- bezahlen, um nur einen Vorschlag für 
einen anderen Einsatz der Arbeitsmarktför­
derung aus der "Aktion 8000", die ja auch 
heute schon vorgestellt wurde, zu machen. 

Ich möchte mich hier noch auf den Präsi­
denten des Arbeiterkammertages, den Kolle-

gen Czettel, berufen, der ja auch gemeint hat, 
wir sollten die gemeinsame Anstrengung 
machen, alle Mittel einzusetzen, damit wir 
mehr Arbeit haben, denn die größte Hilfe für 
den Arbeitslosen ist die Schaffung eines 
neuen Arbeitsplatzes, nicht die an sich not­
wendige Versorgung während der Arbeitslo­
sigkeit. Aber das wäre eine ganz besondere 
gemeinsame Aufgabe, und hier wird jeder 
Österreicher gerne mithelfen, um dieses Ziel 
zu erreichen. - Ich danke schön. (Beifall bei 
der ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.) 15.33 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesminister Dallinger. Ich erteile ihm die­
ses. 

15.33 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Dallinger: Herr Vorsitzender! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Mir ist natür­
lich klar, daß die rhetorische Solidarität leich­
ter ist als die praktische, reale Solidarität 
(Beifall bei der SPÖ) und daß daher Auffas­
sungsunterschiede auf verschiedenen Gebie­
ten stehen. 

Nun möchte ich, damit unser Mitleid nicht 
allzu groß wird - und ich habe es natürlich 
mit den Kollegen des öffentlichen Dienstes in 
solidarischer Verbundenheit, auch als Vorsit­
zender der Gewerkschaft der Privatangestell­
ten und als Dienstgebervertreter in dem 
Bereich, wo ich tätig bin für zirka viereinhalb­
tausend Dienstnehmer des öffentlichen Dien­
stes -, sagen: Es ist doch so, daß Veränderun­
gen, die jetzt beim öffentlichen Dienst vorge­
nommen werden und die als Solidaritätslei­
stung figurieren, in Wirklichkeit Anpassun­
gen sind an Veränderungen, die im Bereich 
der Privatwirtschaft schon lange vor sich \ 
gegangen sind, etwa beim Pensionsversiche­
rungsbeitrag, der seit 1985 für die Arbeiter 
und Angestellten im privatwirtschaftlichen 
Bereich 10,25 Prozent beträgt, obgleich die 
Pensionsleistungen weit unter dem Niveau 
anderer Gruppierungen sind. Und so könnte 
man Punkt für Punkt aufgreifen. Die Lohnbe­
wegungen im privatwirtschaftlichen Bereich 
werden wahrscheinlich nicht höher sein als 
die im Bereich des öffentlichen Dienstes und 
anderes mehr. 

Es ist gar nicht meine Aufgabe und mein 
Wollen, hier gesellschaftliche Gruppen aus­
einanderzudividieren. Nur, wenn es schwierig 
wird und wenn wir Opfer bringen müßten -
und zu dem haben sich ja, glaube ich, gerade 
die beiden Parteien, die hier präsent sind, in 
diesem Forum, bekannt -, dann soll man 
auch eine sozial ausgewogene Belastung 
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durchführen, wenn sie notwendig ist, und 
dann sollte man nicht das eine gegenüber 
dem andern vorrechnen, aufrechnen oder 
zurechnen. 

Glauben Sie mir: Mir war natürlich klar, 
daß ich, wenn ich einen solchen Vorschlag 
mache, auf den Widerstand der Betroffenen 
stoße. Es ist daher nicht ein leichtsinniges 
Begehren, wenn man sich auf einen solchen 
Weg begibt, wo man schon von vornherein 
weiß, mit wieviel Widerstand man zu rechnen 
hat, daß man ihn dennoch macht. Das setzt 
doch meines Erachtens für eine Betrachtung 
dieser Dinge voraus, daß derjenige, der den 
Vorschlag macht, zutiefst davon überzeugt ist, 
daß das richtig ist, daß das sozial ausgewogen 
ist und daß man das überlegen sollte. 

Und so kann man eine Vielzahl von Dingen 
machen. Man kann sagen: Der öffentliche 
Dienst soll sich das doch selber zahlen und 
nicht auch aus den Mitteln der Arbeitslosen­
versicherung Arbeitskräfte beschäftigen. Das 
ist ein Standpunkt, der vollkommen richtig 
ist. Der andere kann sein, daß der Ressbrt­
chef, der weiß, daß der öffentliche Dienst das 
nicht tun wird - oder nicht tun kann, diese 
Frage möchte ich offenlassen -, der aber 
bestrebt ist, jungen Menschen einen Arbeits­
platz zu verschaffen, sich bemüht, dennoch 
diesen Menschen, wenn auch zeitlich befri­
stet, einen Arbeitsplatz zu geben. 

Wir haben zum Beispiel in der Heeresver­
waltung 300 Mädchen, arbeitslose Mädchen, 
einen Posten verschafft, als wir die Schreib­
stuben der Heeresverwaltung nicht mit Prä­
senzdienern, sondern mit jungen Mädchen 
besetzten. Das waren 300 Mädchen. Das ist 
eine große Zahl bei der zusätzlichen Unter­
bringung von Arbeitslosen. 

Diese Aktion muß ich aufgeben, weil ich sie 
nicht finanzieren kann. Es werden also wie­
der Präsenzdiener eingesetzt, obwohl sehr 
wenige da sind, die dann der Normalausbil­
dung entzogen werden. Und 300 Mädchen 
bekommen keinen Arbeitsplatz, wovon einige 
dann sogar später' übernommen worden sind, 
weil Planposten, also Dienstposten, freigewor­
den sind. 

In der Arbeitsmarktverwaltung gibt es in 
den Monaten Dezember, Jänner und Februar 
bis 80 000 neu anfallende Arbeitslose. Der Per­
sonalstand in den Arbeitsämtern ist aber zum 
Teil noch an den minderen Arbeitslosenzah­
len der Zeit der Vollbeschäftigung orientiert. 
- Wir haben uns geholfen. 

Und so könnte ich also jeden Vorschlag 
oder jede Betrachtung vom einen Blickpunkt 
beantworten oder ihr begegnen mit einer 
Betrachtung von einem anderen Blickpunkt. 
(Bundesrat Ing. M ade r t h a n er: Wie ist 
das mit den Werbemaßnahmen?) 

Ja, die Werbernaßnahmen. Erstens einmal 
waren das keine Werbemaßnahmen, denn für 
wen habe ich geworben, sondern das war 
noch aus einer Zeit, als wir versucht haben, 
den Menschen die Arbeitsmarktverwaltung 
nahezubringen. Es hat nicht einer Aktion der 
Österreichischen Volkspartei bedurft, son­
dern das war ja im Parlament erkennbar. Ich 
habe es ja naturgemäß gar nicht so als eine 
großartige Idee angesehen, auch aus dem 
Empfinden heraus. Es ist ja ein Widersinn, 
wenn die Zahl der Arbeitslosen so stark 
wächst, daß man dann noch Werbung macht 
oder Hinweise gibt, daß man auf das Arbeits­
amt gehen soll, wo man keinen Arbeitsplatz 
bekommt. Aber Sie überschätzen den Auf­
wand dieser Dinge. 

Genauso wie Sie zum Beispiel das strapa­
zieren mit diesem "Verein der Märchenerzäh­
ler" . Es ist durch die "Kronen-Zeitung", dem 
"Bildungsorgan" des österreichischen Volkes 
(Heiterkeit bei der SPÖ), die Meldung gegan­
gen: Da wird also ein "Verein der Märchener­
zähler" subventioniert. Was der "wahnsin­
nige" Sozialminister da macht! 

In Wirklichkeit ist das eine Fremdenver­
kehrswerbungsaktion aus der Region Pyhrn­
Eisenwurzen, wo das Land Oberösterreich 
400 000 S gibt, das Ministerium für Wirtschaft 
900 000 S gibt und ich zwei Langzeitarbeits­
lose dort fördere mit einem Aufwand von 
211 000 S für acht Monate Tätigkeit, während 
die anderen das mehr oder weniger a fonds 
perdu geben. Da wird jetzt eine Aktivität 
gesetzt, wo 40 000, 50 000 Menschen in die 
Region hineinkommen und sich das alles wie­
der von selber finanziert. Das ist in Wirklich­
keit eine sehr unterstützungswürdige Sache, 
nur wird halt aufgrund der Headline-Politik 
unserer Medien etwas von "Märchenerzäh­
lern" geschrieben, und wenn das gefördert 
wird, nun, was kann das für eine "Wahnsinns­
idee" sein? 

Beim "Sozialtherapeutischen Würstel-
stand" ist es dasselbe. Nun, wie klingt das? 
Klingt das nicht furchtbar? 

Aber wir haben am Rennbahnweg im 
22. Bezirk eine Wohnhausanlage, die man so 
oder so beurteilen kann. Immerhin sind dort 
8600 Bewohner mit Jugendlichen, die aus 
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einem sehr anfälligen Milieu kommen. Und 
dort gibt es Privatinitiativen, die einen Wür­
stelstand errichtet haben, mit 300000 S Auf­
wand. Die Gemeinde Wien fördert diese Ein­
richtungen an sich. 

Ich habe zwei Langzeitarbeitslose, einen 
Behinderten, der bisher überhaupt nicht ver­
mittelbar war, und einen eineinhalb Jahre 
arbeitslos gewesenen jungen Menschen dort 
als Hilfskräfte zur Verfügung gestellt und 
gefördert. Acht Monate zahlt mein Ressort, 
vier Monate muß der Betreiber dieses Wür­
stelstandes bezahlen. Die Geschichte ist in 
Ordnung. So ist es gemacht worden. Eine 
Sache, die hundertprozentig in Ordnung ist. 
Aber natürlich kann man das - unter Anfüh­
rungszeichen - wieder als "Wahnsinnsidee" 
darstellen. 

Nur frage ich mich, meine Damen und Her­
ren: Wie werden wir die jungen Menschen, die 
Außenseiter in der Gesellschaft sind - nicht 
werden, sondern bereits sind -, wieder ein­
gliedern, angefangen mit den nicht Seßhaf­
ten, von denen wir manche durch die "Aktion 
8000" wieder normal in die Arbeitswelt 
zurückzuführen, was sonst nie möglich gewe­
sen wäre, und wodurch wir der Sozialhilfe 
eine Leistung abnehmen? Wenn wir in Lei­
stung treten, dann braucht das Land oder die 
Gemeinde diese Leistung nicht nur nicht in 
der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft 
nicht zu übernehmen, denn sollte er dann 
arbeitslos werden, erhält er Arbeitslosenun­
terstützung und anderes mehr. 

Ich will Ihnen ja nur sagen, daß wir alle 
gemeinsam hier vielleicht irgendwo uns von 
Dritten in eine Richtung lenken lassen, die in 
Wirklichkeit falsch ist. Denn in dieser Gesell­
schaft, in der wir leben, ist es ja nicht so, daß 
das eine weiß und das andere schwarz ist. Da 
gibt es eine Vielzahl in den verschiedensten 
Varianten von Grautönen. Und wir sind gut 
beraten, wenn wir insbesondere den jungen 
Menschen, von denen im Mai und Juni fast 
40 000 arbeitslos sind, eine Beschäftigung 
geben, eine möglichst sinnvolle Beschäfti­
gung, eine Beschäftigung, mit der sie sich 
zum Teil sogar in hervorragender Weise iden­
tifizieren wie die an der Eisenstraße Tätigen. 

Ich habe das Wunder erlebt, daß Bauarbei­
ter , von denen man, wenn man ihnen so 
begegnet, sicherlich nicht den Eindruck hat -
vielleicht unterschätze ich das -, daß sie sich 
so hunderprozentig mit ihrer Arbeit identifi­
zieren, dort nahezu eine Liebe zu ihrer Arbeit 
entwickelt haben. Und das hat uns insgesamt 
überhaupt nichts gekostet, bringt aber in der 

Restaurierung von zeithistorischen Gebäuden 
und Einrichtungen Hervorragendes, fördert 
den Fremdenverkehr, gibt lokale Begeg­
nungsstätten, wie das in einem Ort der Fall 
ist, wo man einen historischen Saal renoviert 
hat, der jetzt der ganzen Region zur Verfü­
gung steht. 

Also ich möchte Ihnen nur sagen: Wir soll­
ten nicht so vorschnell sein in der Verurtei­
lung von gewissen Dingen und in der Heraus­
stellung des einen oder des anderen. Es ist 
halt so, daß wir jedenfalls in Österreich bisher 
erfolgreich verhindert haben, daß es zu 
Zuständen kommt, wie wir es schon in unse­
rem Nachbarland in der Bundesrepublik 
Deutschland erleben oder in Extremfällen in 
Großbri tannien. 

Wir sollten da rechtzeitig gemeinsam und 
solidarisch ans Werk gehen, weil wir Älteren 
zumindest aus der Ersten Republik alle noch 
in Erinnerung haben, was das Schicksal der 
Jugendarbeitslosigkeit für die Betroffenen, 
aber auch für die Gesamtgesellschaft bedeu­
ten kann. (Beifall bei der SPÖ.) 15.44 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Strimitzer. Ich erteile ihm 
dieses. 

15.44 

Bundesrat Dr. Strimitzer (ÖVP, Tirol): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Einige 
Aussagen des Herrn Bundesministers haben 
mich veranlaßt, noch einmal hier herauszu­
kommen an das Rednerpult und einige Dinge, 
die hier erörtert worden sind - ich möchte 
mich so ausdrücken -, in das rechte Licht zu 
rücken. 

Sie haben, Herr Bundesminister, gemeint, 
daß es den Beamten durchaus zumutbar 
wäre, höhere Pensionsbeiträge zu leisten, 
weil ja auch in der Privatwirtschaft bereits 
10,25 Prozent Pensionsbeitrag geleistet wer­
den. 

Es ist das zweifellos richtig, nur hat schon 
Kollege Sommer darauf hingewiesen, daß 
gegenüber der Beamtenschaft bereits wieder 
der Wunsch beziehungsweise die Forderung 
geäußert worden ist, ihre Pensionsbeiträge zu 
erhöhen. Es wird darüber sicher zu verhan­
deln sein. 

Jedenfalls haben Sie es bei Ihrer Aussage 
unterlassen, zu sagen, daß es immer noch 
Länder gibt, ich verweise hier nur auf die 
Bundesrepublik Deutschland, wo überhaupt 
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von den öffentlich Bediensteten bis heute 
noch kein Pensionsbeitrag gefordert wird. Ich 
will durchaus nicht etwa eine Reklamation 
dieses Vorganges für Österreich durchführen, 
ich denke gar nicht im entferntesten daran, 
aber ich will es nur als Faktum in den Raum 
gestellt haben. Und wir werden uns sicherlich 
durchaus gesprächsbereit zeigen. 

Ich möchte weiter darauf hinweisen, daß 
Sie es bei Ihrer Bemerkung unterlassen 
haben, darauf hinzuweisen, daß wir etwa für 
den Pensionsbeitrag keine Höchstbeitrags­
grundlage kennen ... (Bundesminister D a 1 -
li n ger: Und keine Höchstbemessungsgrund­
lage! - Bundesrat K 0 n e C n y: Diese Bemer­
kung ist ja widersinnig!) 

Bitte, Moment. Lassen Sie mich bitte auch 
folgendes sagen: Sie haben von den höheren 
Pensionen im öffentlichen Dienst gesprochen, 
es aber unterlassen, darauf hinzuweisen, daß 
es bei uns im öffentlichen Dienst keine Abfer­
tigung gibt. Auch das, bitte, soll als Faktum 

(Zwischenruf des Bundesrats 
K 0 n e c n y.) Herr Kollege Konecny, Sie kön­
nen hier einwenden, was Sie wollen (Bundes­
rat K 0 ne c n y: Sie hören mir doch nicht zu!), 
die Fakten zu hören müssen Sie vertragen. 
Und es ist ein Faktum. (Beifall bei der ÖVP.) 

Und im übrigen stelle ich fest, daß der grö­
ßere Teil des öffentlichen Dienstes ganz ohne 
Zweifel keine Pensionen bezieht, die über die 
Höchstpension im Rahmen des ASVG hinaus­
gehen. 

Gegen diese Belastungen, die auf den 
öffentlichen Dienst zukommen, werden wir 
im Interesse des Staates, dem wir zu dienen 
haben - und dem wir gerne dienen, lassen 
Sie mich das ganz klar zum Ausdruck bringen 
-, nicht auftreten, obwohl - und auch hier 
bitte lassen Sie mich ein offenes Wort sagen 
- in den Kreisen Ihrer Partei, Herr Bundes­
minister, in der Fraktion sozialistischer 
Gewerkschafter, jetzt so getan wird, als ob die 
Belastlmgen, die dem öffentlichen Dienst 
jetzt aufgetragen werden, praktisch nichts 
anderes seien als der Preis für den Eintritt 
der ÖVP in die Koalitionsregierung. Hier liegt 
eine Doppelzüngigkeit vor, die ich, ganz offen 
gesagt, nicht recht verstehe und gegen die 
man sich wenden muß. 

Angesichts - lassen Sie mich zum Schluß 
kommen - dieser vom Kollegen Sommer auf­
gezeigten Belastungen jedenfalls glaube ich 
schon, daß der öffentliche Dienst für sich in 
Anspruch nehmen wird dürfen, daß, bevor 
man ihn mit einer Arbeitsmarktförderungsab-

gabe belastet und zur Kasse bittet, zunächst 
im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung sel­
ber alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
die Einsparungsmöglichkeiten zulassen. 

Herr Bundesminister! Während Sie noch 
nicht hier gewesen sind, hat der Kollege Sat­
telberger beispielsweise das Problem der Ein­
stellungszusagen auch behandelt, das ja wirk­
lich ein schwerwiegendes Problem, glaube 
ich, im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung 
ist und wo man eine Möglichkeit der Verände­
rungen vorsehen sollte. Es sind eine ganze 
Reihe von Mißbrauchsmöglichkeiten aufge­
zeigt worden, wo ebenfalls Änderungen mög­
lich sind. 

Ich denke also, wenn in diesem Bereich alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann wird 
man auch mit dem öffentlichen Dienst reden 
können, vorher nicht. (Beifall bei der 
ÖVP.) 15.49 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Strutzenberger. Ich erteile ihm die­
ses. 

15.49 

Bundesrat Strutzenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Dem Kollegen 
Wabl war es vorbehalten, aus der Diskussion 
um das Arbeitslosenversicherungsgesetz eine 
Diskussion über den öffentlichen Dienst zu 
entfachen. 

Ich stehe nicht an zuzugeben - Herr Bun­
desminister, du weißt das aus eigener 
Anschauung, wir hatten dich zu einer Veran­
staltung eingeladen -, daß die Gewerkschaft 
öffentlicher Dienst, in diesem Fall die soziali­
stische Fraktion, mit dem Sozialminister , dem 
Bundeskanzler, dem Minister Löschnak und 
etlichen anderen Regierungsmitgliedern Dis­
kussionen über die Arbeitsmarktförderungs­
abgabe geführt hat. Ich glaube, sie wurde 
sachlicher geführt, als man es dann darge­
stellt hat, und ich meine, daß es verschie­
denste Gründe dafür gibt. 

Kollege Wabl, wenn du meinst, dir persön­
lich tut es leid und ich soll nicht böse sein auf 
dich, daß du das sagst - ich bin es sicher 
nicht. Die persönliche Meinung des einzelnen, 
der sagt, er sei bereit, eine Arbeitsmarktför­
derungsabgabe zu leisten, mag sehr wohl 
stimmen, aber - und jetzt kommt das Aber 
- wir dürfen nicht so tun, als ob alle, die im 
öffentlichen Dienst sind, Richter sind. Ich 
habe nichts gegen die Richter, ich möchte 
nichts gegen die Richter sagen, aber sie gehö-
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ren nun einmal nicht zu den am schlechtesten 
Verdienenden im öffentlichen Dienst. (Ruf bei 
der ÖVP: Schön!) 

Wenn ich mir das ansehe, dann muß ich 
mich schon fragen, was man vom öffentlichen 
Dienst will. Denn - Kollege Sommer hat es 
vor mir schon deutlicher ausgesprochen, als 
ich es jemals gemacht habe - wir werden 
eine 0,5prozentige Pensionsbeitragserhöhung, 
wenn der Lohnabschluß oder der Gehaltsab­
schluß entsprechend ausfallen wird, für 1. 1. 
1988 zur Kenntnis nehmen. 

Und jetzt meine Frage an alle übrigen, die 
hier anwesend und nicht öffentlich Bedien­
stete sind: Was würden Sie sagen zu einem 
ohnehin nicht allzu großen Gehaltsabschluß 
und dazu noch minus 0,5 Prozent? Das muß 
man halt auch sehen. Ich weiß schon, daß der 
Sozialminister meinte, höchste Quote der 
Arbeitslosenversicherungsabgabe 0,5 Prozent 
von der Höchstbemessungsgrundlage, also 
maximal 132 S. Jetzt nehmen wir bitte die 
132 S oder meinetwegen auch weniger und 
schauen uns an, wie groß die Belastung des 
größten und überwiegenden Teiles der öffent­
lich Bediensteten dann eben gewesen wäre. 
Das ist eine Überlegung, die ich bitte auch mit 
ins Kalkül zu ziehen, bevor man es so hinaus­
sagt: Der öffentliche Dienst ist unsolidarisch! 

Aber nochmals: Ich möchte diese Diskus­
sion da nicht weiterführen, das heißt, ich bin 
gerne bereit dazu, aber ich will sie nicht ver­
längern, denn es gäbe noch viele andere 
Dinge zu sagen. Aber wenn ich schon die 
Gelegenheit habe - ich wollte ja zu dem 
Sozialversicherungsgesetz gar nicht sprechen 
-, dann noch einmal eine Anmerkung zum 
Bundesminister: Wir sind froh - und ich 
anerkenne das und verstehe das und weiß, 
daß du es auch ehrlich meinst -, wenn wir 
Arbeitsplätze für Jugendliche, für jüngere 
Menschen schaffen. Aber im gleichen Atem­
zug, meine Damen und Herren, spart diese 
Bundesregierung 2 300 Arbeitsplätze im 
öffentlichen Dienst ein, das bedeutet zugleich 
2300 Arbeitslose. Darüber müssen wir uns im 
klaren sein. Denn wenn ich heute bei einem 
anderen Großbetrieb 200, 300, 400 Arbeits­
plätze verliere, ist das in der Relation sicher­
lich so wie beim öffentlichen Dienst 2300 
Arbeitslose. - Das zum einen. 

Zum zweiten: Überstunden. Wir haben 
damit nicht gemeint - und ich habe so etwas 
aus dem Gemurmel im Hintergrund gehört 
-, daß man jetzt das Einkommen derjenigen, 
die die Überstunden bezogen haben, verrin­
gert oder daß deswegen der öffentliche Dienst 

sagt, Überstunden dürfen nicht eingespart 
werden. Es geht um etwas ganz anderes. 

Wir werden durch diese Einsparung von 
Überstunden in die Situation kommen - ich 
hoffe oder ich wünsche, daß es nicht so sein 
wird -, wo wir vielleicht die öffentliche 
Sicherheit - reden wir einmal von etwas 
anderem, reden wir nicht immer nur von der 
sozialen Sicherheit - einmal nicht mehr 
gewährleisten können, wenn ich heute höre, 
daß man ab September, Oktober im Bereich 
des Innenministeriums nicht mehr in der 
Lage sein wird, Überstunden zu bezahlen. 
Das ist unsere Sorge, nicht, daß der einzelne 
um einen Tausender weniger verdient. 

Ich darf hier eines feststellen: Ich kenne 
sehr, sehr viele öffentlich Bedienstete, die 
vorher - da war noch keine Rede von der 
Einsparung der Überstunden - zu mir 
gekommen sind und gesagt haben: Bitte 
schön, helft uns, daß wir Personal bekommen, 
denn wir sind gar nicht mehr gewillt und 
nicht mehr in der Lage, Überstunden zu 
machen. 

Lieber Kollege Strimitzer! Du warst der 
eigentliche Anlaß, daß ich mich nochmals 
gemeldet habe. (Beifall und Bravorufe bei der 
ÖVP.) Denn ich lasse mir von niemandem 
unterstellen, daß die sozialistische Fraktion 
die Unwahrheit sagt. Das lasse ich mir nicht 
unterstellen, weil ich jederzeit für das, was 
ich sage, bereit bin, den Wahrheitsbeweis 
anzutreten. (Bundesrat Dr. S tri mit zer: 
Also ist das wahr, was du gesagt hast!) 

Mir muß jemand widerlegen, daß der Bun­
desparteiobmann der ÖVP Mock vor dem 
23. November im Belvedere erklärt hat, daß 
nur mehr jede dritte freiwerdende Planstelle 
im öffentlichen Dienst besetzt werden soll, 
daß er dort erklärt hat, daß bei künftigen 
Lohnverhandlungen die garantierte Sicher­
heit des Arbeitsplatzes des öffentlichen Dien­
stes in Rechnung gestellt werden muß, daß 
die "Sanierung der festen Hand" nur auf 
diese Art möglich ist. 

Mir muß jemand widerlegen, daß am 
15. Oktober 1986 der heutige Wirtschaftsmini­
ster Graf in einem 20-Punkte-Vorschlag zur 
Sanierung dieses Budgets erklärt hat: nur 
zwei Drittel Nachbesetzung, Rückführung des 
Personalstandes im öffentlichen Dienst auf 
das Jahr 1980, bei den Pro-Kopf-Gehältern 
müssen Zulagen und Nebengebühren - er 
geht noch viel weiter, als Mock gegangen ist 
- und die Sicherheit des Arbeitsplatzes in 
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Rechnung gestellt werden. Das ist etwas, vor 
dem ich die größte Angst habe: Und von die­
sem Rednerpult aus hat, glaube ich, auch der 
Kollege Strimitzer schon fast ein paar unvor­
sichtige Bemerkungen gemacht. Ich weiß 
nicht, vielleicht paßt das mit dem zusammen, 
was hier vor den Wahlen verlangt wurde, daß 
auch im Bereich der Beamtenpensionen 
Reformmaßnahmen ins Auge gefaßt werden 
müssen. 

Ich möchte hier eines feststellen, Kollege 
Strimitzer - du weißt es schon, nur hast du 
es anders gesagt -, du hast beklagt: Keine 
Abfertigung im öffentlichen Dienst, und 
andere Dinge auch nicht, und alle liegen "eh" 
unter der ASVG-ltöchstbemessungsgrund­
lage. Ich vertrete hier für den öffentlichen 
Dienst trotzdem die Meinung, daß unser Pen­
sionsrecht nicht angetastet werden soll, weil 
ich der Meinung bin - und das gebe ich ganz 
offen zu -, daß es besser ist als das ASVG in 
bestimmten Bereichen. Trotz der Nachteile, 
die man halt vielleicht herauskristallisieren 
könnte. 

Ich möchte also nochmals sagen: Wenn wir 
das heute der Öffentlichkeit sagen, dann 
sicher mit der Berechtigung, daß halt - und 
das sei auch hier noch einmal festgestellt -
diese Forderungen der ÖVP vor den National­
ratswahlen - vielleicht noch aus der Überle­
gung heraus: Wir kommen "eh" nicht in die 
Regierung - ausgesprochen wurden, dann 
aber im Koalitionsübereinkommen wörtlich 
verlangt wurden und daß dort gesagt wurde: 
Es ist für uns unabdingbar. Heute beklagen 
wir es miteinander. Ich bitte also, die soziali­
stische Fraktion hier nicht falsch zu zitieren. 
Das sind Tatsachen. - Ich danke. (Beifall bei 
der SPÖ.) 15.58 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Strimitzer. Ich erteile ihm dieses. 

15.58 

Bundesrat Dr. Strimitzer (ÖVP,Tirol): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Ich weiß schon, daß man 
vielleicht den Unmut mancher Zuhörer her­
vorruft, wenn man sich hier immer wieder zu 
dieser Thematik zu Worte meldet, aber ich 
kann einige Äußerungen des Kollegen Strut­
zenberger nicht unbeantwortet lassen. 

Zunächst: Ich habe keinerlei Systemände­
rung des österreichischen Pensionsrechtes 
das Wort geredet. (Bundesrat S t ru tz e n -
be r ger: Das habe ich nicht gesagt! Von 
System habe ich nichts gesagt!) Keinerlei 
Systemänderung das Wort gesprochen. Ich 

habe nur Fakten dargestellt (Bundesrat 
S t r u tz e n b erg e r: Das ist das Gefährli­
che!), und im Rahmen der Faktendarstellung, 
Kollege Strutzenberger, habe ich auch festge­
stellt, daß die sozialistische Fraktion derzeit 
mit Flugblättern (Bundesrat S t ru tz e n -
be r ger - das Flugblatt vorweisend -: Ja, 
da!) und sonstigen Materialien so tut, als ob 
die Belastungen (Zwischenruf des Bundesrats 
K 0 n e C n y ), die auf den öffentlichen Dienst 
zukommen, Ausfluß der Koalitionsbeteiligung 
der Österreichischen Volkspartei wären. 

Ich stelle fest, Herr Kollege Strutzenberger, 
daß du dieser meiner Faktendarstellung 
nichts entgegenzusetzen gehabt hast, das 
heißt also, daß diese Faktendarstellung offen­
bar den Tatsachen entspricht. (Bundesrat 
S t ru t zen be r ge r: Ich habe bitte die Fak­
ten dargestellt, wie sie vor der Wahl von der 
ÖVP gebracht wurden!) Ja! Und jetzt habe ich, 
Herr Kollege Strutzenberger, nicht die 
Absicht, den Darstellungen, die du hier in den 
Raum gestellt hast, in bezug auf Aussagen 
seitens einiger Funktionäre der ÖVP vor den 
Koalitionsverhandlungen, zu widersprechen, 
aber ich stelle fest, Herr Kollege Strutzenber­
ger, daß Herr Bundeskanzler Vranitzky und 
Partei vorsitzender Sinowatz im Zuge der 
Regierungsklausur in Pertisau die Erklärung 
abgegeben haben, daß all die Dinge, die jetzt 
von der Koalition durchgezogen werden, auch 
durchgezogen hätten werden müssen, wenn 
die Sozialistische Partei allein regieren 
würde. Das ist Faktum und ist nicht widerleg­
bar. (Beifall bei der ÖVP.) 16.01 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmen einh elligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates -
soweit er dem Einspruchsrecht des Bundesra­
tes unterliegt - keinen Einspruch zu 
erheben. 
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Vorsitzender 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
5. Juni 1987 betreffend ein Abkommen zwi­
scheq der Republik Österreich und Kanada 
im Bereich der Sozialen Sicherheit (3272 der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
16. Punkt der Tagesordnung: Beschluß des 
Nationalrates vom 5. Juni 1987 betreffend ein 
Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und Kanada im Bereich der Sozialen Sicher­
heit. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Pichler. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Pichler: Herr Vorsitzender! 
Herr Bundesminister! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Durch das gegenständli­
che Abkommen wird ein umfassender Schutz 
im Bereich der Pensionsversicherung durch 
die Gleichbehandlung der beiderseitigen 
Staatsangehörigkeiten, die Zusammenrech­
nung der Versicherungs- bzw. Wohnzeiten für 
den Leistungsanspruch, die Leistungsfeststel­
lung entsprechend dem jeweiligen Zeitenver­
hältnis (pro-rata-temporis) und durch den Lei­
stungsexport sichergestellt. Im Hinblick auf 
den Umstand, daß sich die Provinz Quebec 
nicht dem für alle anderen Teile Kanadas gel­
tenden "Kanadischen Pensionsplan" ange­
schlossen hat, sondern einen eigenen "Que­
bec Pensionsplan" eingerichtet hat, sieht Arti­
kel 24 des Abkommens vor, daß Österreich 
auch mit einer kanadischen Provinz Verein­
barungen über Angelegenheiten der Sozialen 
Sicherheit schließen kann, soweit solche Ver­
einbarungen den Bestimmungen des Abkom­
mens nicht widersprechen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 
B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Juni 1987 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh­
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun­
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
5. Juni 1987 betreffend ein Abkommen zwi­
schen der Republik Österreich und Kanada 

im Bereich der Sozialen Sicherheit wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rat Dr. Eleonore Hödl. Ich erteile ihr dieses. 

16.05 

Bundesrat Dr. Eleonore Höd} (SPÖ, Steier­
mark): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Wer­
ter Herr Minister! Hoher Bundesrat! Öster­
reich hat schon mit einer Reihe von verschie­
denen Staaten zweiseitige Abkommen über 
die Soziale Sicherheit abgeschlossen, um 
wechselseitig die Gleichbehandlung der 
Staatsangehörigen zweier Länder im Bereich 
der Sozialen Sicherheit, das heißt bezüglich 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung, 
zu gewährleisten. 

Im westeuropäischen Bereich hat Öster­
reich schon mit fast allen Staaten solche 
Abkommen abgeschlossen. Es fehlen nur 
mehr Irland und Dänemark. Der Abschluß 
eines solchen Abkommens mit dem König­
reich Dänemark wird bereits verhandelt und 
wird hoffentlich auch bald ratifiziert werden. 

Meine Damen und Herren! Der internatio­
nale Handel und die weltweiten Geschäftsver­
bindungen machen es erforderlich, daß wir 
auch mit Ländern außerhalb Westeuropas 
Abkommen über die Soziale Sicherheit 
abschließen. Und so wurden bisher bereits ' 
mit der Türkei, Israel und mit der Republik 
der Philippinen solche Abkommen abge­
schlossen. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates betrifft erfreulicherweise nun 
ein weiteres, neu hinzukommendes Abkom­
men mit Kanada. Da in Kanada die Kranken­
und Unfallversicherung in die Kompetenz der 
einzelnen Provinzen fällt, beschränkt sich 
nun dieses Abkommen lediglich auf den 
Bereich der Pensionsversicherung. 

Der sachliche Geltungsbereich erstreckt 
sich auf der österreichischen Seite sowohl auf 
die unselbständigen als auch auf die selbstän­
digen Erwerbstätigen, mit Ausnahme der 
Notare. Der persönliche Geltungsbereich des 
Abkommens erstreckt sich, ohne Rücksicht 
auf die Staatsangehörigkeit, auf alle Perso­
nen, die nach den Rechtsvorschriften des 
einen oder des anderen Vertragsstaates oder 
in beiden versichert sind oder versichert 
waren. 

Die allgemeinen Bestimmungen in diesem 
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Abkommen sind gleichlautend wie jene, die 
Österreich schon mit anderen Ländern abge­
schlossen hat, und bezüglich der besonderen 
Bestimmungen möchte ich nur zwei wesentli-
che Punkte herausgreifen. . 

Der erste Punkt ist jener, wo festgelegt 
wurde, daß die Berechnung der öster­
reichischen Teilpension nach der Pro-rata­
temporis-Regel erfolgen soll, das heißt, daß 
die österreichische Pensionsleistung nach 
dem Verhältnis der in Österreich erworbenen 
Versicherungszeiten zu den in beiden Staaten 
nachgewiesenen gesamten Beschäftigungs­
zeiten ermittelt wird. Diese Pro-rata-tempo­
ris-Regel hat sich auch in den anderen 
Abkommen bewährt und stellt sicher, daß 
keine Versicherungszeiten verlorengehen und 
alle Versicherungszeiten in die Pensionsbe­
rechnung miteinbezogen werden. 

Und nun zum zweiten Schwerpunkt dieses 
Abkommens. Der Grundsatz der Gleichbe­
handlung der Staatsangehörigen beider Län­
der ermöglicht es, daß, entgegen den sonst in 
der Pensionsversicherung üblichen und gel­
tehden Bestimmungen, nun österreichische 
Pensionsleistungen nach Kanada oder in 
einen Drittstaat angewiesen werden dürfen, 
sozusagen ein Leistungsexport erfolgen darf. 

Da viele Österreicher in Kanada leben oder 
dort gearbeitet haben, ist das heute vorlie­
gende Abkommen ein notwendiger zwischen­
staatlicher Vertrag, damit den Österreichern, 
die in der österreichischen Pensionsversiche­
rung Zeiten erworben haben und dafür Sozial­
versicherungsbeiträge eingezahlt haben, 
diese nicht verlorengehen, sondern in ihre 
Pension einberechnet werden. Seitens der 
sozialistischen Fraktion wird daher zu diesem 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates die 
Zustimmung erteilt. (Allgemeiner Bei­
fall.) 16.09 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 

den Beschluß des Nationalrates k ein e n 
Einspruch zu erheben. 

17. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Weingesetz 1985 geändert 
wird (Weingesetz-Novelle 1987) (3273 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
17. Punkt der Tagesordnung: Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates vom 5. Juni 1987 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Weingesetz 1985 geändert wird (Weingesetz­
Novelle 1987). 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wögin­
ger. Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Wöginger: Herr Bundesmi­
nister! Herr Vorsitzender! Durch den gegen­
ständlichen Gesetzesbeschluß sollen auch pri­
vate Untersuchungsanstalten für Befunde, 
Gutachten und Zeugnisse herangezogen wer­
den können. Weiters ist eine Fristerstreckung 
für Weinbehandlungsmittel, die der Weinver­
ordnung 1961 entsprochen haben, bis 
31. Dezember 1990 im Gesetzesbeschluß ent­
halten. Außerdem ist für Qualitätsweine im 
Sinne des § 29 Abs. 2 eine Erstreckung der 
Frist für die Verordnungsermächtigung vor­
gesehen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 16. Juni 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Weingesetz 1985 geändert 
wird (Weingesetz-Novelle 1987), wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Farthofer. Ich erteile ihm dieses. 

16.12 

Bundesrat Farthofer (SPÖ, Niederöster­
reich): Herr Vorsitzender! Meine sehr 
geschätzten Damen und Herren! Wie wir von 
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der Berichterstattung bereits vernommen 
haben, handelt es sich um eine wirklich 
kleine Novellierung des neuen Weingesetzes. 
In Anbetracht dessen, daß wir alle vor einem 
verlängerten Wochenende stehen, darf ich 
hier namens aller österreichischen Weinbau­
ern appellieren, sich nicht nur verbal mit 
Wein zu beschäftigen, sondern ihn auch zu 
konsumieren. 

In diesem Sinne wird die SPÖ dieser 
Novelle zustimmen. (Heiterkeit und allgemei­
ner Beifal1.) 16.13 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Köstler. Ich erteile ihm dieses. 

16.13 

Bundesrat Köstler (ÖVP, Oberösterreich): 
Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Herr Kollege Farthofer, 
ich kann Sie leider nicht schlagen, was die 
Kürze Ihrer Ausführungen anbelangt, obwohl 
ich sie vollinhaltlich unterstreiche. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich stehe hier als Vertreter eines Bundeslan­
des, das keinen Weinbau hat, ich wollte fast 
sagen: Gott sei Dank. Denn wenn ich mir die 
Sorgen der Landwirtschaft betrachte, die sich 
ja täglich, möchte ich fast sagen, erhöhen, so 
tun mir die Bundesländer leid, die noch 
zusätzlich mit den Sorgen des Weinbaues 
belastet sind. 

Ich nehme deswegen dazu Stellung, weil ich 
glaube, in der Agrarpolitik kann man nicht 
irgendeine Produktionssparte herausholen 
und dazu Stellung nehmen, sondern das ist 
ein einziger, in sich verzahnter Komplex. Und 
ein wesentlicher Bestandteil der gesamten 
Agrarpolitik ist und bleibt eben auch der 
Weinbau in den Bundesländern, wo er betrie­
ben wird. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch 
eines tun, meine Damen und Herren, nämlich 
einen kurzen Rückblick halten. Es ist nicht 
das erste Mal, daß ich hier zu einem Weinge­
setz Stellung nehme,· sondern ich erinnere 
mich noch an die Sitzung des Bundesrates 
vom 4.9.1985, wo der damals sich noch in die­
sem Haus befindliche wortgewaltige Kollege 
Müller mit der ihm zukommenden Emotion 
davon gesprochen hat, das sei ein einmaliges 
Weingesetz aus einem Guß. Ich mußte dem 
hier anwesenden damaligen Minister Haiden 
entgegnen, es waren 40 Ergüsse und nicht ein 
Guß, es waren 40 Abänderungen in letzter 
Minute, die erfolgt sind. Und ich habe vor 
allen Dingen eines gemacht: Ich habe Sie 

beschworen, meine Damen und Herren von 
der sozialistischen Fraktion, wenn Sie sich 
erinnern können, auf die Kollegen des N atio­
nalrates einzuwirken, keinen Beharrungsbe­
schluß zu fassen, umsomehr, als ich hier bei 
verschiedenen Paragraphen des Weingesetzes 
darlegen konnte, daß dieses Gesetz nicht exe­
kutierbar ist. 

Es stimmt einen irgendwie traurig in der 
Demokratie, daß sachbezogene Dinge einfach 
nicht mehr zur Kenntnis genommen werden 
und dann die Abstimmungsmaschinerie dar­
über hinwegrollt. Es war damals die Situation 
nach dem bedauerlichen Weinskandal, und 
schon damals wurde zum Ausdruck gebracht, 
daß die Bundesanstalten bei den dementspre­
chenden Prüfungen überfordert sind. Dem 
wurde bei dieser Weingesetz-Novelle, die wir 
heute hier beschließen werden, Rechnung 
getragen. 

Noch einmal hatte ich die Ehre, hier anzu­
treten, am 10.7.1986, wo es gelungen war, 
unter einem neuen Landwirtschaftsminister 
auch ein neues Weingesetz zu beschließen. 
Heute beschließen wir hier auch eine Novelle; 
mein Vorredner hat richtigerweise in einem 
entscheidenden Satz erwähnt, daß es inhalt­
lich nur eine kleine Novelle ist: eine Anerken­
nung des Qualitätsweines auf praxisgerechte 
Art und Weise, kostenmäßig vertretbar, vor 
allen Dingen die Einbeziehung von Weinbau­
schulen in die Prüfung und eine Vereinfa­
chung der Durchführung der Mengenkon­
trolle dadurch, daß die bäuerlichen Kontroll­
zeichen bei einer Jahresernte bis 45 000 Liter, 
also bei den kleineren Weinbauern, in die Eti­
kette eingedruckt werden können. 

Ich bin auch überzeugt davon, daß an der 
Änderung der Banderole gearbeitet wird. Es 
gibt weitestgehende Übereinstimmung zwi­
schen Ministerium und den zuständigen Stel­
len. Positive Argumente kamen ja schon 
anläßlich der Fragestunde der letzten Bundes­
ratssitzung zum Tragen, wo der Herr Bundes­
minister Riegler, glaube ich, sehr deutliche 
Akzente gesetzt hat, die ich nicht mehr wie­
derholen möchte. 

Wir haben also seit Beginn dieses Jahres 
eine Marketinggesellschaft, die dafür verant­
wortlich ist, daß wir nach dem bedauerlichen 
Weinskandal den Export wieder ankurbeln 
können. Ich habe anläßlich der letzten Frage­
stunde festgestellt, daß ich anläßlich einer 
Reise in England und Schottland zur Kennt­
nis nehmen mußte, daß man dort keinen 
österreichischen Wein bekommt, und ich 
nehme dankend zur Kenntnis, daß sich das 
zwischenzeitlich geändert hat. 
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Köstler 

Ich bin voller Hoffnung - ich glaube, nicht 
nur ich, sondern wir alle gemeinsam -, daß 
diese Marketinggesellschaft ihre Aufgabe in 
nächster Zeit erfüllen wird. Denn die Situa­
tion des österreichischen Weines ist ja so 
geartet, daß der jährliche Weinverbrauch bei 
rund 2,7 Millionen Hektolitern liegt. Seit 
Mitte der siebziger Jahre ist die Verbrauchs­
deckung durch die inländische Produktion 
erreicht worden, und seit 1978 exportiert 
Österreich erstmals mehr Wein, als importiert 
wurde. Die Exporte stiegen bis zum Jahr 1984 
auf 478000 Hektoliter an. Dann kam der 
Weinskandal und damit der vollständige 
Zusammenbruch des Exportes, der nunmehr 
erst mühsam wiederaufgebaut werden muß. 

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu 
einigen Schwierigkeiten, die sich auftun. Kol­
lege Farthofer wird mir sicherlich beipflich­
ten. Wir stehen vor der bedauerlichen Situa­
tion, die, ich gebe zu, regional verschieden ist, 
von aufgetretenen Frostschäden des vergan­
genen Winters, die da und dort 80 bis 90 Pro­
zent erreichen. 

Ich weiß, daß in den nächsten Tagen hier 
die entscheidenden Verhandlungen mit den 
Vertretern der Weinbauern erfolgen. Das soll 
keine J ammerei sein, meine Damen und Her­
ren, sondern es kam wieder eklatant zum 
Ausdruck, was es heißt, die "Werkstatt" unter 
freiem Himmel zu haben und sozusagen den 
Elementen ausgeliefert zu sein, wie es bei den 
Bauern der Fall ist. Das ist durch die Frost­
schäden wieder zum Ausdruck gekommen. 
Daher ist es nur recht und billig, daß die 
öffentliche Hand entscheidende Hilfe 
gewährt. (Allgemeiner Beifall.) 

Hier bedarf es einer Zusammenarbeit der 
damit befaßten Ministerien Landwirtschaft 
und Finanzen. Wir hoffen alle mitsammen, 
daß es hier zu einer Regelung kommt, damit 
nicht die Existenzen Tausender Weinbauern, 
vor allen Dingen kleiner Weinbauern, gefähr­
det sind. 

Noch eine Bemerkung: Es steht uns in 
nächster Zeit eine Neufeststellung der Ein­
heitswerte ins Haus. Ich möchte hier nur 
eines dezidiert zum Ausdruck bringen: Im 
Regierungsübereinkommen steht klar und 
deutlich, daß sich die Einheitswerte in der 
Landwirtschaft sozusagen nach dem Ertrag 
zu richten haben, also Ertragswerte sind. Hier 
werden wir sehr darauf Bedacht zu nehmen 
haben, daß besonders beim Weinbau, WO der 
Ertrag, siehe Frostschäden und so weiter und 
so fort, ein Ausmaß erreicht hat, das nicht 
mehr verantwortlich ist, auch bei der Feststel-

lung der Einheitswerte dem Ertragswert 
Rechnung getragen wird. Das gilt nicht nur 
für den Weinbauer, sondern global für die 
Land- und Forstwirtschaft. 

Meine Damen und Herren! Abschließend 
folgende Bemerkung: Wir haben den Weins­
kandal überwunden. Die Schuldigen sind oder 
werden bestraft. Es ist nur folgendes bedauer­
lich: Damals waren die Medien voll von 
Schlagzeilen, was den Weinskandal betrifft. 
Leider vermißt man jetzt auch eine medien­
mäßige Anerkennung der Leistung der ehrli­
chen Weinbauern, die ja in großer Zahl vor­
handen sind. Für mich ergibt sich ein Phäno­
men in diesem Zusammenhang. In Italien 
hatte man doch auch einen Weinskandal, der 
sogar Tote zur Folge hatte. Haben Sie da weiß 
Gott was gelesen oder gehört? - Ich nicht. Im 
Gegenteil: Da oder dort erlauben sich Italie­
ner, unser Weingesetz zu kritisieren. Man 
geht dort zur Tagesordnung über, wobei Tote 
aufzuweisen waren durch diesen unbeschreib­
lichen Weinskandal. 

Wir sollen daher - ich glaube, da sind wir 
alle einer Meinung - über die Fraktionen 
hinaus eine positive Einstellung zur öster­
reichischen Qualität haben, nicht nur beim 
Wein. (Der Redner zeigt einen Aufkleber.) 
Wenn ich Ihnen hier ein Pickerl zeigen darf 
- Sie können das auslegen, wie Sie wollen, I 
love, oder I mag Bauern, darum kaufe ich 
Austria-Qualität. - Das ist keine politische 
Aktion, meine Damen und Herren, hier sehen 
Sie keine Aufschrift des Bauernbundes oder 
irgendeiner politischen Aktion, sondern ... 
(Bundesrat Sc h ach n er: Herr Kollege, das 
habe ich auf einem Ford-Traktor gesehen! 
Hat mir sehr gut gefallen!) Ja, wo es aufge­
pickt wird, ist egal, wir nehmen es auch zur 
Kenntnis, wenn Sie es auf Ihrem PKW haben, 
Herr Kollege Schachner. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Diese positive Einstellung zur öster­
reichischen Qualität sollten wir auch wirklich 
praktizieren und derart demonstrieren, wie 
wir es hier mit dieser Aktion versuchen. Ich 
hoffe, daß im Wein in Zukunft kein Glykol 
mehr sein wird oder andere Schadstoffe, son­
dern im Wein soll eines sein, wie das lateini­
sche Sprichwort sagt: in vino veritas, also die 
Wahrheit. Das ist die Entscheidung für die 
Zukunft. - Wir werden gerne dieser Novelle 
unsere Zustimmung geben. (Allgemeiner Bei­
fa11.) 16.24 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 
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Vorsitzender 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmen ein helligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

18. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Holzkontrollgesetz geän-

dert wird (3274 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 18. Punkt 
der Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 5. Juni 1987 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Holzkontrollge­
setz geändert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Haas. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Haas: Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat! Durch den gegenständli­
chen Gesetzesbeschluß wird der § 1 Abs. 2 des 
Holzkontrollgesetzes an den neuen Zolltarif 
gemäß Zolltarifgesetz 1988 aufgrund des 
"Internationalen Übereinkommens über das 
harmonisierte System zur Bezeichnung und 
Kodierung der Waren" angeglichen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 16. Juni 1987 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 5. Juni 1987 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Holzkontrollgesetz geän­
dert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Guggi. Ich erteile ihm dieses. 

16.26 

Bundesrat Guggi (ÖVP, Steiermark): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Liebe Damen 
und Herren Bundesräte! Ich sage Ihnen ein 
herzliches "Grüß Gott"! Für mich ist es 
eigentlich eine besondere Ehre, daß ich 
gerade bei meiner ersten Rede das letzte Wort 
im Bundesrat habe. Ich könnte mir eigentlich 
diese Tatsache recht oft vorstellen. Ich kann 
mir nicht nur diese Tatsache vorstellen, son­
dern ich möchte mich persönlich kurz vorstel­
len: Ich bin seit 28 Jahren der Guggi Hans, 
komme aus Edelschrott im Bezirk Voitsberg. 
In meiner Familienstandsanzeige steht nach 
wie vor "ledig". Ich bewirtschafte mit meinen 
Eltern einen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb in 900 m Seehöhe. 

Ich möchte eigentlich ganz kurz bei dem 
anschließen als Vorbemerkung, was mein 
Vorredner, der Herr Bundesrat Köstler, aus 
Oberösterreich gesagt hat. Wir importieren 
agrarische Produkte im Wert von 31000 Mil­
lionen Schilling. Das entspricht umgerechnet 
ungefähr 31000 Arbeitsplätzen, die wir dem 
Ausland sichern. Dazu kommt noch die Tatsa­
che, daß ungefähr Waren und landwirtschaft­
liche Produkte im Wert von 3 000 Millionen 
Schilling im "kleinen Grenzverkehr" illegal 
ins Inland kommen. Ich appelliere an alle 
Konsumenten, in Zukunft viel stärker Selbst­
bewußtsein aufkommen zu lassen, zumindest 
viel stärkeres Österreichbewußtsein~ 

Uns Politikern weht immer wieder ein sehr 
harter Wind entgegen. Wir werden auch für 
vieles verantwortlich gemacht, für das wir 
letztendlich gar nichts können. Aber ich 
glaube, daß man im politischen Geschehen 
auch gewisse Seelsorgerfunktionen zu erfül­
len hat. Wer den gestrigen Abend - ich spre­
che diesen Abend bewußt an - erlebt hat, der 
muß, glaube ich, wirklich sagen, daß das 
etwas Aufbauendes für uns im Bundesrat ist, 
weil man nicht nur Geschichte erlebt hat, 
nicht nur eine klare Standortbestimmung, wo 
wir stehen, sondern, ich glaube, auch vieles, 
was Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft 
zuläßt. 

Ich möchte im Zusammenhang mit Födera­
lismus noch folgendes sagen: Es ist nicht 
alles, was hinkt, ein Vergleich, aber ich 
möchte den Staat mit einer Familie verglei­
chen. Wer wünscht sich schon einen Patriar­
chen in der Familie, einen Menschen, der 
alles von oben herab dirigiert? Ich glaube, 
jeder in dieser Familie sollte seine Verantwor­
tung ernst nehmen und sollte auch die Mög­
lichkeit haben, Verantwortung zu tragen. 
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Ich habe mich zum Holzkontrollgesetz zum 
Wort gemeldet und nehme das zum Anlaß, die 
Kontrolle etwas tiefergehend zu sehen, näm­
lich als einen gewissen Schutz für unsere 
Holzwirtschaft generell. 

Wenn wir die Bedeutung der heimischen 
Holzwirtschaft betrachten, so können wir 
feststellen, daß zirka 200 000 Arbeiter in die­
ser Holzwirtschaft beschäftigt sind. Die Forst­
wirtschaft repräsentiert generell einen Wert 
- ich habe mir heute in der Früh die neue­
sten Zahlen geben lassen - für die Bauern 
insgesamt von 12 Milliarden Schilling, für die 
Sägeindustrie von 13,6 Milliarden Schilling, 
für die holzverarbeitende Industrie von 20,6 
Milliarden Schilling und für die Papierindu­
strie von 29,7 Milliarden Schilling; macht ins­
gesamt rund 76 Milliarden Schilling aus. Dazu 
rechnet man noch ungefähr für die nachgela­
gerte Wirtschaft einen Wert von rund 33 Milli­
arden Schilling dazu, die aus der Forstwirt­
schaft gewonnen werden können. Zu dieser 
Nutzwirkung, die nicht nur den Bauern, son­
dern, wie ich glaube, der gesamten Gesell­
schaft zugute kommt, kommt noch die Erho­
lungs- und Wohlfahrtswirkung unseres heimi­
schen Waldes sowie natürlich sehr stark auch 
die Schutzwirkung gegenüber Naturkatastro­
phen, die Schutzwirkung bezüglich Klima. 

Liebe Damen und Herren des Bundesrates! 
Ich möchte schon auch aufrufen und bitten: 
Wenn wir Schutz von unserem Wald bekom­
men, so sollen wir auch bereit sein, diesen 
unseren Wald zu schützen, nämlich vor 
Importen aus dem Ausland. Wir sollten auch 
versuchen, Kontrolle dahin gehend auszu­
üben, daß wir die Qualität überprüfen, und 
nicht durch vermehrte Einfuhr aus dem Aus­
land die Existenz vieler Bauern und damit 
auch vieler Beschäftigter auf das Spiel setzen. 
Drittens sollten wir auch versuchen, nicht 
immer Kompensationsgeschäfte zu Lasten 
der Holzwirtschaft abzuschließen. 

Dieser Schutz darf sich nicht nur auf den 
wirtschaftlichen, sondern muß sich auch auf 
den ökologischen Bereich erstrecken, denn 
wenn der Wald stirbt, so darf man nicht glau­
ben, daß der Mensch nachher stirbt, denn die 
Umweltbelastung trifft den Menschen 
genauso. 

Umweltverschmutzung ist nicht ein Zei­
chen einer Fabrik, sondern vielmehr ein Zei­
chen, daß in uns, in uns Menschen, etwas 
gestorben ist, nämlich die Verantwortung. 
Insgesamt 31 Prozent unserer heimischen 
Wälder sind gefährdet, und das sollte wirklich 
Anlaß sein, darüber nachzudenken. 

Ich sage noch etwas, liebe Damen und Her­
ren: Solange wir fünf Minuten Autogase einat­
men und solange wir 20 Minuten am Schorn­
stein eines Kohlekraftwerkes stehen und 
dann sterben, so lange kann unsere Umwelt 
wirklich nicht in Ordnung sein. Deshalb rufe 
ich alle zu einem konservativeren Denken 
auf. 

Warum? - Es gibt nichts Konservativeres 
als die Natur, es gibt nichts Beständigeres, es 
gibt nichts, was eine klarere Wertvorstellung 
hat. 

Ich rufe auch auf zu einem Denken in 
einem geschlossenen Kreislauf. Jeder von uns 
produziert jährlich 200 Kilogramm Müll, 
Unmengen an Energie und Rohstoffen wer­
den vergeudet. 

Wir müssen zurückkehren zu einer Ener­
giegewinnung aus regenerierbaren Quellen. 
Die Forstwirtschaft, das Holz, ist eben so eine 
regenerierbare Quelle, und wenn der eine 
oder andere sagt, Verbrennen des Holzes ist 
Umweltverschmutzung, so möchte ich dem 
entgegenhalten, es kann bei der Verbrennung 
nicht mehr an Schadstoffen freiwerden, als 
im Laufe des Wachstums eingebunden wird. 

Und als drittes, liebe Damen und Herren, 
möchte ich aufrufen zu einer gewissen Selbst­
begrenzung. Ich werde jetzt bei mir anfangen, 
ich habe nämlich die Grenze des Zumutbaren 
erreicht, möchte mit diesen Aufforderungen 
schließen, danke für die Aufmerksamkeit und 
möchte bitten, in unserem Interesse im Bun­
desrat weiterhin so sachlich zu diskutieren. -
Danke schön. (Beifall bei der ÖVP.) 16.33 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Es ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ei n en Ei n spr u ch zu erheben. 
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Vorsitzender 

19. Punkt: Wahl der beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden des Bundesrates sowie von zwei 
Schriftführern und zwei Ordnern für das 2. 

Halbjahr 1987 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
19. Punkt der Tagesordnung: Wahl der beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesra­
tes sowie von zwei Schriftführern und von 
zwei Ordnern für das 2. Halbjahr 1987. 

Gemäß § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung ist 
das Präsidium des Bundesrates - ausgenom­
men der Vorsitzende - halbjährlich neu zu 
wählen. 

Es liegt nur ein Wahlvorschlag für jede 
der zu besetzenden Funktionen vor. 

Wird die Durchführung der Wahlen mittels 
Stimmzettel gewünscht? - Es ist dies nicht 
der Fall. 

Ich werde daher die Wahl der beiden stell­
vertretenden Vorsitzenden des Bundesrates 
durch Erheben von den Sitzen und die Wahl 
der übrigen zu wählenden Mitglieder des Prä­
sidiums des Bundesrates durch Handzeichen 
vornehmen lassen. 

Wir kommen zur Wahl der beiden stellver­
tretenden Vorsitzenden des Bundesrates. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes­
räte Dr. Herbert Schambeck und Hellmuth 
Schipani zu stellvertretenden Vorsitzenden zu 
wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme 
ich die Wahl unter einem vor. - Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Bundesräte, die diesem Wahl­
vorschlag ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Danke. Es ist dies 
S tim m e n ein hell i g k e i t. Der Wahlvor­
schlag ist somit an gen 0 m m e n. (Allgemei­
ner Beifall.) 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Dr. Schambeck: Ich nehme die 
Wahl an und danke für das Vertrauen. 

Vorsitzender: Herr Bundesrat Schipani ist 
für die heutige Sitzung entschuldigt, aber er 
hat mitgeteilt, daß er im Falle seiner Wahl die 
Wahl annehmen würde. 

Wir kommen nunmehr zur Wahl der beiden 
Schriftführer. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes­
räte Ing. Anton Nigl und Maria Derflinger zu 
Schriftführern des Bundesrates zu wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme 
ich auch diese Wahl unter einem vor. - Ein­
wand wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Bundesräte, die diesem Wahl­
vorschlag ihre Zustimmung geben, um ein 
Handzeichen. - Es ist dies S tim m e n ein -
hell i g k e i t. Der Wahlvorschlag ist so~it 
an gen 0 m m e n. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Ing. Nigl: Ich nehme die Wahl 
an. 

Bundesrat Maria Derflinger: Ich nehme die 
Wahl an. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zur 
Wahl der beiden Ordner. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes­
räte Adolf Schachner und Jürgen Weiss zu 
Ordnern des Bundesrates zu wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde ich 
auch in diesem Falle die Wahl unter einem 
vornehmen lassen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Ich bitte jene Bundesräte, die diesem Wahl­
vorschlag ihre Zustimmung geben, um ein 
Handzeichen. - Dies ist S tim me n ein -
hell i g k e i t. 

Auch dieser Vorschlag ist somit a n g e -
nommen. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Schachner: Ich nehme die Wahl 
an und danke. 

Bundesrat Jürgen Weiss: Ich nehme die 
Wahl an und danke. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: 
erschöpft. 

Die Tagesordnung ist 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sit­
zung eine Anfrage (565/J-BR/87) eingebracht 
wurde. 
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Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Dienstag, der 
7. Juli 1987,9 Uhr in Aussicht genommen. 

haben. Hier liegt die Aufgabe, auch Unpopulä­
res, wenn es notwendig ist, zu beschließen, 
dem Volke zu präsentieren, und damit jenen 
Populisten, denen es nicht um Österreich, um 

. seine Bürger und seine Menschen geht, son-
Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom- dern um einige Stimmen, Paroli zu bieten. 

men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio­
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes­
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Mon­
tag, den 6. Juli 1987, ab 16 Uhr vorgesehen. 

Schlußansprache des Vorsitzenden 

Vorsitzender Frasz: Sehr geehrte Damen 
und Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle­
gen! Gestatten Sie mir, daß ich in der letzten 
Sitzung des ersten Halbjahres, in der ich den 
Vorsitz führen durfte, noch einige Worte des 
Abschieds spreche urid einen kleinen Rück­
blick halte. 

Im abgelaufenen Halbj ahr wurden in den 
sieben Sitzungen 40 Gesetzesbeschlüsse und 
weitere 19 Anträge über Verträge beziehungs­
weise Abkommen vom Bundesrat beschlos­
sen, ein Zeichen, daß der Bundesrat aktiv 
gewesen ist. 

Ich möchte auf die einzelnen Gesetze nicht 
eingehen, die kennt jedes Mitglied des Bun­
desrates zur Genüge. 

Ich möchte nur auf zwei Sitzungen auf­
merksam machen, die mir bedeutsam erschei­
nen. Die erste ist die Sitzung vom 30. Jänner, 
als Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky in 
einer Erklärung das Arbeitsprogramm der 
Bundesregierung vorgestellt hat. Ich glaube, 
daß die letzten Monate deutlich gezeigt 
haben, daß diese große Koalition ein Arbeits­
programm nicht nur in einem -zigseitigen 
Werk angekündigt hat, sondern daß sie auch 
imstande war, als große Koalition und auch 
im Nationalrat und selbstverständlich auch 
hier im Bundesrat eine ersprießliche Arbeit 
im Interesse Österreichs und seiner Bürger 
zu leisten. 

Ich meine damit, daß jene Beschlüsse, die 
von der Regierung, vom Nationalrat und auch 
von uns im Hohen Hause beschlossen wur­
den, nicht immer angenehm, nicht immer 
populär gewesen sind, aber notwendig waren 
im Interesse unseres Landes. Und ich glaube, 
hier liegt die große Verantwortung der großen 
staatstragenden Parteien, die sich in der 
großen Koalition zusammengeschlossen 

In der Debatte ist es kurz angeklungen, daß 
man nur mit solch einer Politik in Zukunft 
Erfolg haben wird, mit einer ehrlichen und 
offenen Politik. Ich hoffe, daß wir auch im 
Bundesrat in diesem Sinne unseren Beitrag 
leisten werden können, und ich begrüße diese 
große Koalition, die sich immerhin auf 85 Pro­
zent der Wählerinnen und Wähler Österreichs 
stützen kann. 

Eine zweite Sitzung, die ich auch als sehr 
bedeutsam empfunden habe, war jene, in der 
Herr Bundesminister Dr. Neisser seine Erklä­
rung zum Föderalismus abgegeben hat und in 
der wir gemeinsam, beide Fraktionen, eine 
Entschließung fassen konnten, mit der wir die 
Bundesregierung aufgefordert haben, die Fra­
gen des bundesstaatlichen Prinzips weiter zu 
verfolgen und auch die begonnene Arbeit in 
einer Regierungsvorlage einzubringen, um 
erstens eine weitere Verwirklichung des For­
derungskatalogs der Bundesländer in die 
Wege zu leiten und zweitens - eine für uns 
als Bundesrat ebenso wichtige Tatsache 
eine Aufwertung des Bundesrates weiter zu 
besprechen. 

Inzwischen sind zwei Komitees in Aktion 
getreten, etwa das sogenannte Kleine 
Komitee, das den Forderungskatalog berät, 
und ein eigener Geschäftsordnungsausschuß 
des Bundesrates, in dem weitere Vorschläge 
zur Stärkung des bundesstaatlichen Prinzips 
im Rahmen der Arbeit des Bundesrates 
besprochen werden. Ich glaube in diesem 
Zusammenhang sagen zu können, daß, wenn 
die Arbeit dieses Geschäftsordnungsaus­
schusses abgeschlossen sein wird, nicht die 
Paragraphen, nicht die Sätze, nicht das 
geschriebene Wort entscheidend sein werden, 
sondern daß es auf uns, auf die Mitglieder des 
Bundesrates, ankommen wird, mit welchem 
Geist wir die neue Geschäftsordnung bezie­
hungsweise die geänderte Geschäftsordnung 
erfüllen werden. 

Es kommt immer wieder letzten Endes nur 
auf den Menschen an, und wir Politiker sind 
genauso Menschen wie alle übrigen in Öster­
reich. Es kommt darauf an, mit welchem 
Geist, mit welchem Elan, mit welcher Ehrlich­
keit, mit welcher Offenheit, mit welcher Enga­
giertheit wir unsere Arbeit verrichten, daß 
wir sie ernst nehmen, und ich hoffe, daß der 
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Vorsitzender Frasz 

Bundesrat genauso wie im ersten Halbjahr 
auch im zweiten Halbjahr 1987 seine Tätig­
keit erfolgreich weiter fortsetzen wird kön­
nen. 

Gestatten Sie mir, daß ich mich am Ende 
meiner Vorsitzführung bei Ihnen allen herz­
liehst für die Zusammenarbeit bedanke. Ich 
darf mich auch bei allen Beamten der Parla­
mentsdirektion und hier vor allem bei den 
Beamten des Bundesratsdienstes mit Herrn 
Parlamentsvizedirektor Dr. Ruckser an der 
Spitze für die gute Zusammenarbeit, für die 
Kooperation herzlichst bedanken. 

Ich darf meiner Nachfolgerin im Vorsitz, 
Frau Bundesrat Dr. Helga Hieden-Sommer, 
für das zweite Halbjahr, in dem sie den Vor­
sitz führen wird, recht viel Erfolg in ihrer 
Tätigkeit wünschen und zum Abschluß uns 
allen in unserer Arbeit für Österreich, für 
unsere Heimat und seine Menschen den best­
möglichen Erfolg auch für die Zukunft. - Ich 
danke Ihnen. (Anhaltender allgemeiner Bei­
fall.) 

Die Sitzung ist g e s chI 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 16 Uhr 44 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 0629 7 
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